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*  Obige „Vorschriften“  sind in Sondorabdrücken in handlichem Format (11 X  1? cm) zum Preise von 25 Pfennig 
für das SlUck durch dio Geschäftsführung dos Vereins (Ingenieur E. Schrödter in Düsseldorf) zu beziehen.

Ferner wird bemerkt, dafs der Satz zu den „Vorschriften“ bis Ende des Monats Mai zur Verfügung 
solcher Interessenten gehalten wird, welche einzelne Unterabteilungen des Heftes in Sonderabdrücken zu 

erhalten wünschen.
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Allgemeine Bestimmungen.
Art der Proben.

Zur Erkennung der Brauchbarkeit der vor

stehend angeführten Materialien kommen folgende 

Proben in Betracht:

I. P ro b e n  m it  u n g e th e il te n  G ebrauchs-  

s tü c k e n .

K a l lp r o b  e n :

1. Aufsenbesiehtigung. 2. Schlagprobe. 3. Biege

probe.

II. P ro b e n  m it  a b g e tre n n le n  S tü c k e n .

a) K a ltp ro b e n ':

1. Gewöhnliche Biegeprobe. 2. Biegeprobe 

durch wiederholtes Hin- und Herbiegen. 3. Loch

probe. 4. Bruchprobc. 5. Zerreifsprobe. 6. Ver

windungsprobe.

b) W a r m p r o b e n :

1. Biegeprobe. 2. Ilärlungsbiegeprobe. 3. Loch

probe. 4. Ausbreil-(Schmiede-)probe. 5. Stauch- 

probe.

Herrichtung der Probestäbo und Ausführung der Proben.

Zur richtigen Vornahme der Proben sind im 

allgemeinen folgende Vorschriften zu beachten:

Die Probestäbe, welche zerrissen, ausgedehnt 

oder gebogen werden sollen, müssen der Prüfung 

thunlichst in demselben Zustande unterworfen 

werden, in welchem das betreffende Material zur 

Verwendung gelangt.

Es ist daher bei der Abtrennung der Probe

stücke von dem zu untersuchenden Erzeugnifs 

jede Einwirkung auf das Gefüge zu vermeiden.

Ausglühen ist, wenn das Stück nicht ebenfalls 

vor seiner Verwendung oder im Gebrauche aus

geglüht wird, möglichst zu unterlassen.

Sofern ein Geraderichten der Probestreifen 

erforderlich ist, sollen dieselben nur bis zu einem 

das Gefüge des Materials nicht verändernden Hitze

grad mäfsig angewärmt und in diesem Zustande 

mittels Hammerschlägen oder unter einer Presse 

gerade gerichtet und alsdann gleichmäfsig und 

allmählich abgekühlt werden.

Alle Kaltproben sollen bei einer Temperatur 

von nicht unter 10 0 Celsius vorgenommen werden.

DieBearbeitung der Probestäbe mufs eine solche 

sein, dafs die W irkung des Scheerenschnitts, Aus- 

loehens oder Aushauens zuverlässig beseitigt wird.

Nicht makellose Stäbe dürfen in keinem Falle 

zu Probestäben verwendet werden.

Im  besonderen ist noch zu beachten:

Bei den B i e g e  p r o b e n :

Es sind die Längskanten mittels Feile vor

sichtig abzurunden.

W enn möglich, sind die Probeslreifen 400 m m  

lang und 30 bis 50 m m  breit zu nehmen.

Es wird die Anwendung von Pressen oder 

ähnlichen Vorrichtungen empfohlen, welche das 

Ergebnifs der Versuche von der Geschicklichkeit 

oder dem gulen W illen der Arbeiter unabhängig 

machen.

Als Biegewinkel ist stets der W inkel a  zu 

betrachten, welchen ein Schenkel bei der Biegung

zu durchlaufen bat.

Bei der I l ä r t u n g s b i e g e p r o b e :

Die Härtung wird derart bewirkt, dafs die 

Probestreifen schwach rothglühend in Wasser von 

28° C. abgeschreckt werden.

Bei den Z e r r e i f s p r o b e n :

Die Zurichtung der Zerreifsproben in kaltem 

Zustand darf nur m it genau arbeitenden Maschinen 

bezw. durch geübte Arbeiter geschehen.

Die Form der Probestäbe ist so zu wählen, 

dafs derjenige Thcil a des Stückes, welcher den 

zu prüfenden Querschnitt hat, die sogenannte 

Gebrauchslänge, 200 m m  lang ist.

Rundstäbe sollen je nach Bedarf und Mög

lichkeit auf der Gebrauchslänge a einen Durch

messer von d —  10, 15, 20 oder 25 m m  erhallen.
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Flachstäbe sollen auf der Gebrauchslänge 

einen Querschnitt von 300 bis 600 qmm haben. 

DieBreitesoll dabei wenigstens b —  30 mm  betragen.

- V

! I 
k-

/o
a

PN-
iö

js---

Es empfiehlt sich, den auf der Gebrauchs

länge a hergerichteten Querschnitt nach jeder 

Seile noch um  mindestens 10 m m  weiterzuführen 

und erst von da ab die Verstärkungen für die 

Einspannungen beginnen zu lassen.

W enn ein Probestab infolge von deutlich er

kennbaren Bearbeilungs- oder Materialfehlern oder 

infolge von nachweisbar unrichtiger Einspannung 

eine ungenügende Zerreifsprobe liefert, so ist 

letztere nicht mafsgebend für die Beurtheilung der 

Festigkeits- und Dehnungsgröfse.

W enn der Bruch aufserlialb des mittleren 

Drittels der Gebrauchslänge stattfindet, so isl die 

Probe zwär für die Festigkeits-, nicht aber für
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die Dehnungsgröfse maßgebend. W enn dabei die 

Dehnungsgröfse als eine ungenügende erscheint, 

so ist zur richtigen Bestimmung derselben eine 

neue, im  mittleren Drittel zum Bruch gelangende 

Probe zu machen.

Z e r r e i f s m a s c h i n e n  von bestimmter Bauart 

werden nicht vorgeschrieben, für deren Brauch

barkeit jedoch folgende Grundsätze aufgestellt:

Die Belastung des Probestücks darf nicht stofs

weise erfolgen, sondern sie mufs stetig und 

langsam vor sich gehen können;

Die Einspannvorrichtung mufs so beschaffen 

sein, dafs die Mittelachse des Versuchsstabes genau 

m it der Zugrichtung zusammenfällt;

Die Maschine mufs leicht und sicher auf ihre 

Richtigkeit geprüft werden können.

A. Eisenbalin-Material.
1, Schienen (Flufseisen bezw. Flufsstahl).

Profil.

Die Schienen werden nach einer von dem 

Besteller einzusendenden Profilschablone gewalzt. 

Dabei sind folgende Abweichungen gestaltet: 

In der Fufsbreite ±  1 m m , in der Höhe und 

in den übrigen Abmessungen ±  0,5 m m .

Gewicht.

Schienen, welche bis zu 2 ^  weniger und 

solche, welche bis zu 3 ^  mehr als das Normal- 

gewieht haben, werden angenommen. Als Normal

gewicht wird das aus dem Verwiegen von 50 

Stück genau gewalzten Schienen ermittelte Durch

schnittsgewicht angesehen.

Das Durchschnittsgewicht auf das laufende 

Meter bezw. für das Stück der Schienen wird 

am Schlüsse der Lieferung aus den Summen wirk

licher Gewichte der vorgenommenen Verwiegungen 

festgestellt. Uebersteigt dieses Durchschnitts

gewicht das Normalgewicht um  mehr als 1 $>, 

so wird nur dieses 1 fo mehr bezahlt.

Länge.

Die normale Länge der Schienen wird durch 

die Bedingungen vorgeschrieben. Abweichungen 

in der Länge sind zulässig: bei Normallängen 

bis zu 7,5 m  + 2 mm, bei Normallängen über

7,5 m  ±  3 mm . Die Lieferung von Schienen, 

welche um 1 m kürzer sind als solche von 

normaler Länge, ist bis zu 5 Jo gestattet.

Lochung.

Die Löcher für die Laschenbolzen werden nach 

Zeichnung gebohrt. Abweichungen in Lage 

und Gröfse der Löcher sind bis zu ±  1 mm 

gestattet.
Richtung.

Die Schienen werden nach Vorschrift gerichtet. 

Abweichungen bis zu 3 mm  in der senkrechten 

und wagerechten Richtung auf 9 m Länge sind 

zulässig. Windschiefe Schienen, bei welchen die 

Verdrehung +  1,5 mm  übersteigt, können ver

worfen werden.

Aeulsere Beschaffenheit.

Geringe äufsere Fehler, welche die Haltbar

keit der Schienen nicht beeinträchtigen, sollen 

kein Hindernifs für die Abnahme bilden. Das Weg- 

meifseln von Walzsplittern und Schalen ist gestattet.

Prlifung und Abnahme.

Für die Prüfung der Schienen soll eine Menge 

bis zu ^2 $  der gesammten Lieferung dem Ab

nehmer zur Verfügung stehen, jedoch sollen 

thunlichst die beim Walzen gefallenen kürzeren 

Stücke für die Proben Verwendung finden. Für 

die Ermittlung der Zähigkeit sind Schlagproben 

und für die der Festigkeit bezw. Härte Zerreifs- 

proben mafsgebend.

Zur Anstellung der Zerreifsproben werden 

Rundstäbe von 20 mm  Durchmesser und 200 m m  

gerader Stablänge hergerichtet; für die Schlag

proben werden Stücke von nicht über 2 m  Länge 

ohne Löcher oder Klinkungen verwendet.

Die g e r i n g s t e ,  durch die Zerreifsproben 

ermittelte absolute Festigkeit soll für Schienen

material 45  kg auf das Quadratmillimeter 

betragen.

Die Schlagproben werden auf einem geaichten 

Schlagwerk bei 1 m Freilage mit einem Schlage, 

dessen Moment für Schienen von nicht weniger als

130 mm Höhe und über 30 kg Gcwiclit a, d. Meter 3000 kgm 

„  »  215 „  'jj jj

jj jj »

jj jj jj

23
20

JJ JJ

JJ JJ

JJ JJ

beträgt, begonnen und m it Schlägen von 1200 kgm 

so lange fortgesetzt, bis bei Schienen von 

130 mm Profilhöhe eine Durchbiegung von 110 mm 

erreicht ist. Für andere Schienenhöhen soll die 

Durchbiegung umgekehrt proportional diesen 

Höhen bemessen werden.

Die Proben sollen an dem betreffenden Stück 

nicht weiter fortgesetzt werden, wenn eine seit

liche, das Ergebnifs des Versuchs beeinträchtigende 

Verbiegung der Schiene eintritt, bevor die Minimal- 

Durchbiegung von 110 mm erreicht ist.

Die endgültige Prüfung und Abnahme der 

Schienen erfolgt in dem Werke. —

Für
S trafsenbahnen-Schienen

ändern sich die oben angeführten Bestimmungen 

wie folgt:
Profil.

Die Schienen werden nach einer von dem 

Besteller einzusendenden Profilschablone gewalzt. 

Dabei sind folgende Abweichungen gestattet:
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in der Fufsbreite um + 2 mm und in den

übrigen Abmessungen um  + 1 m m , wenn 

es sich um Schienen m it einem Fufse von 

mehr als 125 mm Breite handelt;

in der Fufsbreite um  + 1 mm und in den

übrigen Abmessungen um  + 0,5 m m , wenn 

die Fufsbreite 125 mm und weniger ist.

Gewicht.

Schienen, welche bis zu 3 J& weniger und 

solche, welche bis zu 4 Jo mehr als das Normal

gewicht haben, werden angenommen,

2. Schwellen (Fluiseisen).

Profil.

Die Schwellen werden nach einer von dem 

Besteller einzusendenden Profilschablone gewalzt 

und sind dabei Abweichungen in der Dicke bis zu 

±  0,5 mm, in  der Höhe und Breite bis zu + 2 mm 

gestattet,
Gewicht.

Schwellen, welche bis zu 3 Jo mehr oder 

weniger als das Normalgewicht haben , werden 

angenommen. Als Normalgewicht wird das aus 

dem Verwiegen von 50 Stück genau gewalzten 

Schwellen ermittelte Durchschnittsgewicht an

gesehen.

Das Durchschnittsgewicht auf das laufende 

Meter bezw. für das Stück der Schwellen wird 

am Schlüsse der Lieferung aus den Summen 

wirklicher Gewichte der vorgenommenen Verwie

gungen festgestellt. Uebersteigt dieses Durch

schnittsgewicht das Normalgewicht um mehr als 

2 jC, so werden nur diese 2 Jo mehr bezahlt.

Länge.

Gegen die vorgeschriebene Länge sind Ab

weichungen bis zu + 25 mm  gestattet.

Kopfschluls.

Werden die Kopfschlüsse durch Umbiegen 

hergestellt, so sind Abweichungen in der Länge 

der Verschlufsklappen

bei gewöhnlichen Schwellen his zu '+ 20 mm 

und — 5 mm, 

bei geprefsten Schwellen bis zu + 50 mm 

und —  5 mm  

gestattet.
Richtung.

Die Richtung der Schwellen erfolgt nach 

Vorschrift. Bei Langschwellen sind Abweichungen 

bis zu 3 mm  in der senkrechten und wagerechten 

Richtung auf die ganze Länge zulässig. W ind 

schiefe Langschwellen, bei welchen die Verdrehung 

+  1,5 m m  übersteigt, können verworfen werden.

Lochung.

Die Lochung wird nach Zeichnung ausgeführt 

und sind Abweichungen in der Lage der Löcher 

bis zu + 1 mm und in der Gröfse derselben 

bis zu + 0,5 m m  gestattet.

Aeulsere Beschaffenheit.

Geringe äufsere Fehler, welche die Haltbar

keit der Schwellen nicht beeinträchtigen, sollen 

kein Hindernifs für die Abnahme bilden. Das 

Wegmeifseln von Walzsplittern und Schalen ist 

gestattet.

Prüfung und Abnahme.

Für die Prüfung der Schwellen soll eine 

Menge bis zu 1/s Ji> der gesammten Liefe

rung dem Abnehmer zur Verfügung gestellt werden.

Die Ermittlung der Zähigkeit des Materials 

erfolgt durch Anstellung von Biegeproben, die 

der absoluten Festigkeit durch Zerreifsproben.

Zur Anstellung der Zerreifsproben werden 

Flachstäbe von 200 mm gerader Stablänge ver

wendet; es sollen thunlichst die beim Walzen 

gefallenen kürzeren Stücke für die Proben Ver

wendung finden.

Die ger i n  gs t e ,  durch die Zerreifsproben ermit

telte absolute Festigkeit soll bei Schwellenmaterial 

40  kg auf das Quadratmillimeter betragen.

Bei Vornahme der Biegeproben soll die 

Schwelle unter einem Dampfhammer zunächst mit 

leichten Schlägen flach geschlagen und sodann 

derartig über den Rücken zusammengebogen 

werden, dafs der Durchmesser des Kreises an 

der umgebogenen Stelle höchstens 75 mm beträgt, 

ohne dafs ein Bruch erfolgt. Zu diesen Proben 

dürfen nur ungelochte Stücke genommen 

werden.

Die endgültige Prüfung und Abnahme der 

Schwellen erfolgt in dem Werke.

3. Laschen (Fluiseisen).

Profil.

Die Laschen werden nach einer von dem 

Besteller einzusendenden Schablone gewalzt und 

sind dabei Abweichungen in den Anlageflächen * 

von + 1U m m , in der Dicke von + V2 mm 

und in den übrigen Abmessungen von ±  1 mm 

zu gestatten.

Gewicht.

Laschen, welche bis zu 3 ^  mehr oder weniger 

als das Normalgewicht haben, werden ange

nommen. Als Normalgewicht wird das aus dem 

Verwiegen von 50 Stück genau gewalzten Schwellen 

ermittelte Durchschnittsgewicht angesehen.

Das Durchschnittsgewicht auf das laufende 

Meter bezw. für das Stück der Laschen wird am 

Schlüsse der Lieferung aus den Summen wirk

licher Gewichte der vorgenommenen Verwiegungen 

festgestellt. Uebersteigt dieses Durchschnitts

gewicht das Normalgewicht um mehr als 2 Jb, 

so werden nur diese 2 $  mehr bezahlt,

Länge.

Abweichungen von der vorgeschriebenen Länge 

sind bis zu + 3 m m  gestattet.
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Schneiden.

Die Laschen können nach W ahl des Lieferanten 

warm oder kalt m it der Säge oder Scheere auf 

Länge geschnitten werden, es dürfen dabei jedoch 

keine für die Verwendung nach te ilige  Form

veränderungen Vorkommen, und müssen auch die 

Schnittflächen thunlichst rechtwinklig zur Längen

achse liegen.
Lochung.

Bei der Lochung der Laschen sind Abwei

chungen in der Lage der Löcher bis zu + 1 mm 

und in der Gröfse derselben bis zu + 1 mm 

und — 112 mm  gestattet.

Die durch das Lochen entstehenden Aus

bauchungen dürfen 1 mm nicht übersteigen.

Klinken.

Bei den Klinkungen werden Abweichungen 

in der Lage bis zu + 2 mm und in der Gröfse 

bis zu ±  1 m m  gestattet.

Aeulsere  Beschaffenheit.

Geringe äufsere Fehler, welche die Haltbar

keit der Laschen nicht beeinträchtigen, sollen 

kein Hindernifs für die x\bnahme bilden. Das YVeg- 

meifseln von Walzsplittern und Schalen ist gestaltet.

Prüfung und Abnahme.

Für die Prüfung der Laschcn soll eine Menge 

bis zu 1la J6 der gesammten Lieferung dem 

Abnehmer zur Verfügung gestellt werden.

Die Ermittlung der Zähigkeit des Materials 

erfolgt durch Anstellung von Biegeproben, die 

der absoluten Festigkeit durch Zerreifsproben.

Zur Anstellung der Zerreifsproben werden 

Flachstäbe von 200 m m  gerader Stablänge ver

wendet. Die Biegeproben werden m it fertigen 

Laschen in der Weise angestellt, dafs der Bie

gungswinkel zwischen die Löcher fällt.

Die g e r i n g s t e ,  durch die Zerreifsproben er

mittelte absolute Festigkeit soll für Laschen

material 40  kg auf das Quadratmillimeter betragen.

Die Biegeproben werden bei einfachen Flach

laschen in der Weise ausgeführt, dafs dieselben 

unter einer Presse um 45 0 flach durchgebogen 

werden.

Bei W inkel- oder Z-Laschen wird dieselbe 

Probe m it einem kalt von solcher Lasche abge

schnittenen Schenkel durchgeführt.

Bei diesen Proben darf das Material keine 

Brüche zeigen. ,

Die endgültige Prüfung und Abnahme der 

Laschen erfolgt in dem Werke.

4. Unterlagsplatten (Flulseisen).
Profil.

Die Unterlagsplatten werden nach einer von 

dem Besteller einzusendenden Schablone gewalzt. 

Abweichungen von der vorgeschriebenen Form 

sind in der Dicke und in der Breite zwischen 

den Ausätzen bis zu ±  ‘ /ä m m  und in den 

bürigen Abmessungen bis zu ±  1 m m  gestattet.

Gewicht.

Unlerlagsplattcn, welche bis zu 3 ^  mehr 

oder weniger als das Normalgewicht haben, 

werden angenommen. Als Normalgewicht wird 

das aus dem Verwiegen von 50 Stück genau 

gewalzten Unterlagsplatten ermittelte Durch

schnittsgewicht angesehen.

Das Durchschnittsgewicht auf das laufende 

Meter bezw. für das Stück der Unterlagsplatten 

wird am Schlüsse aus den Summen wirklicher 

Gcwichtc der vorgenommenen Verwiegungen fest- 

gestellt. Uebersteigt dieses Durchschnittsgewicht 

das Normalgewicht um mehr als 2 Jö, so werden 

nur diese 2 Jo mehr bezahlt.

Länge.

Gegen die vorgeschriebenc Länge sind Ab

weichungen von + 3 mm  gestaltet.

Lochung.

Bei der Lochung der Platten sind Abweichun

gen in der Lochlage bis zu + 1 mm und in der 

Gröfse der Löcher bis zu + 1 mm und —  V2 mm 

gestattet. Etwaige beim Lochen entstandene seit

liche Ausbauchungen dürfen 2 mm nicht übersteigen.

Aeulsere Beschaffenheit.

Geringe äufsere Fehler, welche die Haltbar

keit der Unterlagsplatten nicht beeinträchtigen, 

sollen kein Hindernifs für die Abnahme bilden. 

Das Wegmeifseln von Walzsplittern und Schalen 

ist gestaltet.
Prüfung und Abnahme.

Für die Prüfung des zu den Unterlagsplatten 

verwendeten Materials soll eine Menge bis zu 

1/5 Jo der gesammten Lieferung dem Abnehmer 

zur Verfügung gestellt werden.

Die Erm ittlung der Zähigkeit des Materials 

erfolgt durch Biegeproben, die der absoluten 

Festigkeit durch Zerreifsproben.

Zur Anstellung der Zerreifs- und Biegeproben 

werden Stücke aus den fertig gewalzten, aber 

noch nicht durch Schneiden auf die vorschrifts- 

mäfsige Länge gebrachten Platten verwendet. Die

selben werden für die Zerreifsproben zu Flach

stäben von '200 m m  gerader Stablänge zugerichtet, 

die Biegeproben werden m it unbearbeiteten Stücken 

von etwa derselben Länge vorgenommen.

Die g e r i n g s t e ,  durch die Zerreifsproben er

mittelte absolute Festigkeit soll 4 0  kg auf das 

Quadratmillimeter betragen. Bei der Biegeprobe 

unter einer Presse soll die Platte sich um 4 5 0 

biegen lassen, ohne Brüche zu zeigen.

Die endgültige Prüfung und Abnahme der 

Unterlagsplatten erfolgt in dem Werke.

5. Radreifen (Flufsstahl bezw. Fiufseisen).

Profil.

Die Radreifen werden nach einer von dem 

Besteller einzusendenden Profilschablone gewalzt. 

Abweichungen sind gestattet bezüglich der Breite:
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bis zu 2 mm  mehr und l lf2 mm weniger als 

das vorgeschriebene M afs; bezüglich der Dicke: 

bis zu 3 mm über dieses Mafs.

Durchmesser.

Der innere Durchmesser der Radreifen darf 

gegen das von dem Besteller vorgeschriebene 

Mafs um  2 mm  geringer und um  11/a mm  gröfser 

ausfallen, ohne dafs dadurch die Abnahme be

hindert würde.
Gewicht.

Abweichungen im  Gewicht, welche sich aus 

den Abweichungen im Profil und Durchmesser er

geben, sind gestattet, und ist das Gewicht inner

halb dieser Grenzen auch zu bezahlen.

Aeulsere Beschaffenheit.

Geringe äufsere Fehler, welche die Haltbar

keit der Radreifen nicht beeinträchtigen, sollen 

kein Ilindernifs für die Abnahme bilden.

Prüfung und Abnahme.

Für die Prüfung des zu den Radreifen ver

wendeten Materials soll eine Menge bis zu 1 <fo 

der gesammlen Lieferung dem Abnehmer zur 

Verfügung gestellt werden.

Die Ermittlung der Zähigkeit des Materials 

erfolgt durch Schlagproben, die der absoluten 

Festigkeit durch Zerreifsproben.

Zur Anstellung der Zerreifsproben werden 

Rundstäbe von 20 mm Durchmesser und 200 mm 

gerader Stablänge hergerichtet; für die Schlag

proben werden ganze Radreifen ohne sichtbare 

äufsere Fehler verwendet.

Die ge r i n gs t e ,  durch Zerreifsproben ermittelte 

absolute Festigkeit soll betragen:

für Locomotiv-Radreifen . . 60 kg a. tl. qmm
„ Wagen- u. Tender-Radreifen 15 „ „ „

Die Schlagproben werden auf einem geaichten 

Schlagwerk mit Schlägen von 3000 kgm so 

lange durchgeführt, bis die Radreifen sich um 

1 2 ^  ihres ursprünglichen inneren Durchmessers 

eingebogen haben.

B. Bam
Unter Bauwerk-Eisen (Constructions-Material) 

sollen diejenigen Walzeisehsorten von Schweifseisen 

oder Flufseisen verstanden werden, welche zu 

eisernen Brücken und ähnlichen gröfseren eiser

nen Bauwerken Verwendung finden,

1. Bauwerk-Schweifseisen.

Beschaffenheit.

Das Eisen soll dicht, gut stauch- und schweifs

bar und weder kalt- noch rothbrüchig se in ; es 

soll keine Langrisse, offene Schweifsnähte, Kanten

risse oder sonstige unganze Stellen haben.

Das Material darf, so lange diese Einbiegung 

nicht überschritten ist, .keine Risse zeigen.

Die endgültige Prüfung und Abnahme der 

Radreifen erfolgt in dem Werke.

6. Achsen (Flufssiahl).
Herstellung.

Die Schenkel der Achsen sind sauber zu 

schlichten und zu schmirgeln und die Körner 

vorschriftsmäfsig an beiden Enden der Achsen 

conisch einzudrehen.

Prüfung und Abnahme.

Für die Prüfung des zu den Achsen ver

wendeten Materials soll eine Menge bis zu 1 ^  

der gesammten Lieferung dem Abnehmer zur 

Verfügung gestellt werden.

Die Erm ittlung der Zähigkeit des Materials 

geschieht durch Schlagproben, die der absoluten 

Festigkeit durch Zerreifsproben.

Zur Anstellung der Zerreifsproben werden 

Rundstäbe von 20 mm Durchmesser und 200 mm 

gerader Stablänge hergericlitet, für die Schlag

proben roh geschmiedete ganze Achsen ohne 

sichtbare äufsere Fehler verwendet.

Die g e r i n g s t e ,  durch Zerreifsproben ermittelte 

absolute Festigkeit soll 50  kg auf das Quadratmilli

meter betragen.

Die Schlagproben werden auf einem geaichten 

Schlagwerk bei 1,5 m Freilage m it Schlägen 

von 3000 kgm so lange durchgeführt, bis bei 

Achsen von 130 m m  Durchmesser eine Durch

biegung von 200 mm, zwischen den ursprünglich

1,5 m  von einander entfernten Körnern gemessen, 

erreicht ist.

Bei Achsen von anderen Durchmessern soll 

die Minimaldurchbiegung umgekehrt proportional 

diesen Durchmessern bemessen werden.

Die endgültige Prüfung und Abnahme der 

Achsen erfolgt in dem Werke.

Die Lieferungsvorsehriften für 

Schwellen, Laschen, Unterlagsplatten und Rad
reifen aus Schweifseisen bezw. Sc/iweifsstahl.

unterliegen besonderer Verständigung.

Herrichtung und Anzahl der Proben.

Das zu prüfende Material darf nicht aus- 

geglüht werden.

Von je 100 Stück Stäben oder Platten können 

drei Proben, und zwar nach Möglichkeit aus den 

Abfall-Enden entnommen werden. W enn dieselben 

den gestellten Vorschriften genügen, so gelten diese 

100 Stäbe oder Platten als angenommen. Genügt eine 

dieser drei Proben nicht, so darf dafür aus der be

treffenden Materialmenge eine neue entnommen wer

den. Entspricht diese auch nicht den Anforderungen, 

so kann das Material verworfen werden.
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Zerro iis- und Dehnungs-Proben.

Die Zerreifsprobe soll in clor Regel 300 bis

000 qmm Querschnitt haben und die Beobach

tung der Dehnung auf einer Länge von 200 mm 

vorgenommen werden-.

Die Mindestbeträge der Zugfestigkeit sind so 

zu verstehen, dafs die Versuchsstücke die an

gegebenen Belastungen für die Dauer von zwei 

Minuten tragen müssen; die Mindestbeträge der 

Dehnung so, dafs die Versuchsslücke sich um 

den angegebenen Bruchtheil der Länge von 

200 mm ausdehnen müssen, wobei die Messung 

nach erfolgtem Bruche vorzunehmen ist. —

Die Art der Inanspruchnahme einerseits und 

die Art des Walzverfahrens andererseits bedingen 

die Eintheilung des Bauwerk-Eisens bezüglich der 

Zerreifs- und Dehnungs-Proben in 6 verschiedene 

Gruppen, welche im Folgenden nebst den ihnen 

zugesprochenen Bedingungen, nämlich den min

destens zu fordernden Zugfestigkeits- und Deh- 

nungs-Gröfsen aufgeführt sind.

1. Flach-, Winkel-, Rand- und Vierkanteisen 

und solche Bleche, welche im wesentlichen nur 

in der Längsrichtung beansprucht werden.

Die Zugfestigkeit in der Längsrichtung, wenn 

die Dicke beträgt:

5 bis 10 m m  einschl. . 36 kg a. d. qmm . 

mehr als 10 mm  bis ein-

schliefslicli 15 m m  . 35 „ „ „

mehr als 15 mm bis ein-

schliefslich 25 mm . 34 , „ „

die Dehnung in allen Fällen: 12 Jo.
2. Bleche m it ausgesprochener Längsrich

tung, welche vorwiegend B i e g u n g s s p a n n u n g e n  

aufzunehmen haben (z. B. Stegbleche von Blech

trägern, Kragträgern, Eckversteifungen).

In der Längsrichtung:

die Zugfestigkeit . . . .  35 kg a. d. qmm.

die D e h n u n g ................... 10 Jo.

ln der Querrichtung:

die Zugfestigkeit . . . .  28 kg a. d. qmm.

die D e h n u n g .......... 3 Jo.
3. Bleche ohne ausgesprochene Längsrich

tung, welche vorwiegend durch S p a n n u n g e n  

in v e r s c h i e d en en  R i c h t u n g e n  beansprucht 

werden (z. B. Anschlufsbleche).

In der Hauptwalzrichtung:

die Zugfestigkeit . . . .  35 kg a. d. qmm.

die D ehnung ................... 1 0 ^ .

In der Qaerrichtung:

die Zugfestigkeit . . . .  30 kg a. d. qmm.

die D ehnung ...........4 Jo.
4. Eisen für Niete und solche Schrauben, welche 

auf Abscheeren beansprucht werden,

bis zu 25 mm einschl. Durchmesser:

die Zugfestigkeit . . . .  38 kg a. d. qmm.

die D ehnung ........ 18 J6.
von mehr als 25 bis 40 mm einschl. Durchmesser: 

die Zugfestigkeit . . . .  36 kg a. d. qmm.

die D ehnung ................... 15 J6.

5. Trügereisen, nämlich I C 1 T  und 

ähnliche Formeisen.

a) Für die Flanschen:

die Zugfestigkeit in der Längsrichtung, wenn 

die Dicke beträgt:

10 mm oder weniger. . 36 kg a. d. qmm.  

mehr als 10 mm  bis ein-

schliefslich 15 mm . 35 „ „ „

mehr als 15 mm  bis ein-

schliefslich 25 m m  . 34 „ „ „

die Dehnung in allen Fällen: 12 Jo.

b) Für die Stege:

die Zugfestigkeit in der Längsrichtung, wenn 

die Dicke beträgt :

10 mm oder weniger . . 35 kg a. d. qmm. 

mehr als 10 mm bis ein-

schliefslich 15 mm . 34 „ „ „

mehr als 15 mm bis ein-

schliefslich 25 mm . 33 „ „ „

die Dehnung in allen Fällen: 1 0 $ .
Anm. Mit Rücksicht auf die Herstellungsart des 

Trägereisens müssen hei demselben Festigkeit und 
Dehnung im Steg geringer als in den Flanschen be
messen und Querproben ausgeschlossen werden.

6. Belag-Eisen, und zwar:

a) Tonnenbleche. Da dieselben im wesent

lichen nur in einer Richtung und zwar in der

jenigen, in welcher sie gebogen werden und zu 

welcher die Hauptwalzrichtung zu nehmen ist,

beansprucht werden, so gelten dafür die Vor

schriften wie unter 1 , also —  da deren Dicke 

wohl stets in den Grenzen von 5 bis 10 mm 

bleibt —  in der Hauptwalzrichtung:

die Zugfestigkeit . . . .  36 kg a. d. qmm.

die D ehnung ...................12 J6.

b) Buckelbleche. Da dieselben annähernd so 

lang wie breit und daher in beiden Richtungen 

auch annähernd gleichen Anstrengungen unter

worfen sind, so ist die in der Querrichtung zu 

erzielende Festigkeit für beide Richtungen mafs- 

gebend, nämlich bei den vorkommenden Dicken 

von 5 bis 10 m m :

die Zugfestigkeit . . . .  30 kg a. d. qmm.

die D ehnung ................... 4 J6.
Anm. Buckelbleche worden vorte ilhafte r aus 

Fluiseisen hergestellt, weil dieses in beiden Richtungen 

gleiches Gefüge und daher auch annähernd gleiche 
Festigkeit hat.

c) Wellbleche. Da dieselben bei der Form

gebung schon sehr grofsen Ansprüchen genügen 

müssen, so kann bei ihnen von Festigkeits

und Dehnungs-Proben abgesehen werden. Wegen 

der Schwierigkeit der Herstellung aus Schweifs

eisen werden sie, namentlich die Trägerwell

bleche, fast ausschliefslich aus Flufseisen an

gefertigt.

d) Zores-Eisen:

die Zugfestigkeit . . . .  33 kg a. d. qmm.

die D ehnung ...................6J&.
Anm. Gröfsere Werthe lassen sich für diese 

Querschnittsform nicht verbürgen, weil beim W alz
verfahren an den inneren und äuiseren Begrenzungs
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flächen der dünnen Querschnittwandungen ganz 
bedeutende Unterschiede der Umfangsgeschwindig
keiten zwischen Unter- und Oberwalze auftieten, 
welche schädigend auf den Zusammenhang der 
äufseren Faserschichten wirken.

. e) Riffelbleche. Da dieselben meist zur Ab

deckung und dabei nur in geringem Mafse als 

tragendes Glied dienen, so kann von Festigkeits- 

Vorschriften abgesehen werden. Es genügt hier

für die Güte des gewöhnlichen Handelseisens, 

welches auch ein schärferes Auswalzcn der 

Riffel ermöglicht.
Sonstige Proben.

1. Bei Flach-, Winkel-, Rund- und Vierkant

eisen, Blechen und Trügereisen.

a) B i e gep r oben .  Ausgeschnittene Längs

streifen von 30 bis 50 mm  Breite m it mittels der 

Feile abgerundeten Kanten oder Rund- und Vierkant- 

eisen, müssen über eine Rundung von 13 mm 

Halbmesser winkelförmig gebogen werden können, 

ohne dafs sich an der Biegungsstelle ein Bruch 

im  metallischen Eisen zeigt. Der W inkel a, 

welchen ein Schenkel bei der Biegung zu durch

laufen hat, beträgt in Graden

für Biegung in kaltem Zustande: 

bei Eisenstärken von 8 bis 11 mm a == 50°

» 12 , 15 , a  =  35°

.  16 „ 20 , a  == 25°

,  21 „ 25 „ a  =  15°.

für Biegung in dunkclkirschrothem Zustande: 

bei Eisenslärken bis . 25 m m  a  =  120°

„ „ über 25 „ a  == 90°.

b) Au s b r e i t p r o b e .  In rolhwarmem Zu 

stande mufs ein auf kaltem Wege abgetrennter, 

30 bis 50 mm breiter Streifen einesFlach-, Winkel-, 

Rund- oder Vierkanteisens oder eines Bleches 

m it der parallel zur Faser geführten, nach einem

Halbmesser von 15 mm abgerundeten Hammer

finne bis auf das l 1/« fache seiner Breite ausge

breitet werden können, ohne Spuren von Tren

nung im Eisen zu zeigen.

2, Bei Nieteisen.

a) B i egeprobe .  Nieteisen soll, kalt gebogen, 

eine Schleife mit einem lichten Durchmesser 

gleich der halben Dicke des Rundeisens bilden 

können, ohne Spuren einer Trennung an der 

Biegungsstelle zu zeigen.

b) S t a u c h p r o b e n .  Ein Stück Nieteisen, 

dessen Länge gleich dem doppelten Durchmesser 

ist, soll sich im warmen, der Verwendung ent

sprechenden Zustande bis auf ein Drittel dieser Länge 

zusammenstauchen lassen, ohne Risse zu zeigen.

Spielraum fUr M a ls und Gewicht.

W ird Bauwerkeisen auf g e n a u e  L ä n g e  

verlangt, so sind folgende Abweichungen zulässig:

1. Bei Flach-, Winkel-, Rund- und Vierkanteisen 

Mehrlängen bis zu 20 m m .

2. Bei Blechen

Mehrlängen und Mehrbreiten bis zu 20 mm.

3. Bei Trägereisen 

Mehrlängen bis zu 50 m m .

Die Normalgewichte werden aus den Ab

messungen und dem specifischen Gewichte ab

geleitet.

Von diesen rechnungsmäfsigen Gewichten sind 

folgende Abweichungen zulässig:

1. Bei Flach-, Winkel-, Rund- und Vierkanteisen 

im G a n z e n  ein Mehrgewicht bis zu 3 Jo, 
für e i n z e l n e  S t ä b e  ein Mehrgewicht bis 

zu 5 Jo und ein Mindergewicht bis zu 2

2. Bei Blechen

im G a n z e n  + 3 J6,

bei e i n z e l n e n  P l a t t e n  + 5 Jo.

3. Bei Trägereisen

±  6 % m it der Mafsgabe, dafs bei gröfseren 

Bestellungen eines und desselben Profils eine 

gröfsere Genauigkeit vereinbart werden kann.

Werden die für einzelne Stäbe oder Plallen 

angeführten Gewichtsabweichungen überschritten, 

so können die betreffenden Theile zurückgewiesen 

werden.
PrUfung und Abnahme.

Die endgültige Prüfung und Abnahme hat 

in dem Walzwerke zu erfolgen.

2. Bauwerk-Flufseisen.

Aeulsere Besichtigung.

Das Eisen soll glatt gewalzt, ohne Schiefer 

und Blasen sein, und darf weder Kantenrisse noch 

unganze Stellen haben.

Herrichtung und Anzahl der Proben.

Das zu prüfende Material darf nicht be

sonders ausgeglüht werden und sind daher auch 

die Versuchsstücke von dem zu untersuchenden 

Eisen kalt abzutrennen und kalt zu bearbeiten.

Es können von je 100 Stück Stäben oder 

Platten 5 Proben und zwar nach Möglichkeit aus 

den Abfall- Enden entnommen werden. W enn 

dieselben den gestellten Vorschriften genügen, 

so gelten diese 100 Stäbe oder Platten als 

angenommen. Genügt eine dieser Proben nicht, 

so darf dafür aus der betreffenden Materialmenge 

eine neue entnommen werden. Entspricht diese 

auch nicht den Anforderungen, so kann das 

Material verworfen werden.

Zerreifs- und Dehnungs-Proben.

Die Zugfestigkeit soll mindestens 37 kg und 

höchstens 44 kg auf das Quadratmillimeter, und zwar 

in der Längs- und Querrichtung, die Dehnung m in

destens 20 Ji> fürLängs- und Querrichtung betragen.

Die Zerreifsproben sollen in der Regel 300 

bis 600 qmm Querschnitt haben und die 

Beobachtung auf einer Länge von 200 m m  vor

genommen werden. Die Mindestbeträge der 

Zerreifsfestigkeit sind so zu verstehen, dafs die 

Versuchsstücke die angegebenen Belastungen für 

die Dauer von zwei Minuten tragen müssen; die 

Mindestbeträge der Dehnung so, dafs die Ver

suchsstöcke sich um den angegebenen Bruchtheil
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der Länge von 200 m m  ausdelinen müssen, 

wobei die Messung nacli erfolgtem Bruche vor

zunehmen ist.
Sonstige Proben.

Bei Flach-, Winkel-, Bund- und Viericanteisen, 

Dleclien und Trägereisen.

a) B i e g e p r o b e n .  Streifen von 30 bis 50 mm 

Breite m it abgefeillen runden Kanten oder Rund

oder Vierkanteisen sollen kalt gebogen, eine 

Schleife mit einem lichten Durchmesser gleich 

der halben Dicke des Versuchsstücks bilden 

können, ohne irgend welche Risse zu zeigen.

b) S ta  u c h p  rob e n. Ein Stück Rundeisen, 

dessen Länge gleich dem doppelten Durchmesser 

ist, soll sich im warmen, der Verwendung ent

sprechenden Zustande bis auf ein Drittel dieser Länge 

zusammenstauchen lassen, ohne Risse zu zeigen.
Anm. Bei den YVarmproben ist der schwarz

warme Zustand zu vermeiden, weil die Bearbeitung 
in diesem Zustande schädlich wirkt. Aus diesem 
Grunde mufs eine Bearbeitung des Flufseisens im 
schwarzwarmen Zustande durchaus vermieden werden.

Spielraum  für Mafs und Gewicht.

W ird Bauwerkeisen auf f j e n a u e  L ä n g e  

verlangt, so sind folgende Abweichungen zulässig:

1. Bei Flach-, Winkel-, Rund- und Vierkant

eisen
Mehrlängen bis zu 20 mm.

2. Bei Blechen
Mehrlängen 'und Mehrbreiten bis zu 20 mm.

3. Bei Trügereisen 

Mehrlängen bis zu 50 m m .

Die Normalgewiclite werden aus den Ab

messungen und dem specifischen Gewichte ab

geleitet.

Von diesen rcclmungsmäfsigen Gewichten sind 

folgende Abweichungen zulässig:

1. Bei Flach', Winkel-, Rund- und Vierkant

eisen

im G a n z e n  ein Mehrgewicht bis zu 3 

für e i n z e l n e  S t ä b e  ein Mehrgewicht bis 

zu 5 ^  und ein Mindergewicht bis zu 2 <fo.

2. Bei Blechen

im G a n z e n  + 3 °/o,
bei e i n z e l n e n  P l a t t e n  + 5 $ .

3. Bei Trügereisen

± 6 $6 m it der Mafsgahe, dais bei grüfseren 

Bestellungen eines und desselben Profils 

eine gröfsere Genauigkeit vereinbart werden 

kann.

Werden die für einzelne Stäbe oder Platten 

angeführten Gcwichtsabweichungen überschrillen, 

so können die betreffenden Theile zurückgewiesen 

werden.
Prüfung und Abnahme.

Die endgültige Prüfung und Abnahme hat 

in dem Walzwerke zu erfolgen.

C. Bleclie.
A llgem eine Bestim m ungen.

Abweichungen in Länge, Breite und Dicke.

Im  allgemeinen sind für die zulässigen Ab

weichungen von den geforderten Abmessungen 

in Länge, Breite und Dicke folgende Bestim

mungen gü ltig :

a) L ängen-  un d  B r e i t e n - A b w e i c h u n g e n .

Es sollen Abweichungen

für Bleche bis 18 mm  Dicke einschl. 

in der L ä n g e  bis zu + 10 mm,

in der Bre i t e  bis zu + G mm,

für Bleche über 18 mm Dicke

in der L ä n g e  bis zu +  15 mm,

in der Bre i t e  bis zu + 10 mm

gewährt werden.

b) D i c k e n - A b w e i c h u n g e n .

Für Abweichungen in der Dicke (Stärke) einer 

Platte ist folgende Tabelle mafsgebend.

V.»

----- —
Unterschied der kleinsten und

' grörsteu Dich bei rerlangter ßlecli-

B l e c h e dickc in Millimetern

5 bis? 5 bis 10 10 und

(ausselil.) (aossclil.) darüber

mm mm mm

bis zu 1G00 mm B re ite 1,2 0,9 0,9

von 1G00 b is  1800 „ 1.8 1,7 1,7

,  1800 „ 2100 „ „ 2,0 1,7 1,7

,  2100 „ 2700 „ „ — — 2,3

,. 2700 ,  3000 „ „ — — 2,9

Bei Breiten über 2100 mm und Dicken bis 

zu 10 m m , sowie bei Breiten über 3000 mm 

sind die Bleche so anzunehmen, wie sie fallen, 

wenn die dünnste gemessene Stelle der Anforderung 

entspricht.
Beispiele:

Geforderte Breite 

mm

Geforderte 

geringste Dicke 
nun

7,»lässige dickste 

Stelle 
mm

2700 15 17,3

1900 9 10,7

1700 0 6,8

2
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Bei Blechen unter 5 mm  Dicke sind in bezug 

auf Dicke und Gewicht folgende Abweichungen 

gestattet:

5% mehr oder weniger bei den Dicken von 2 bis 5 mm

7  %  „ „ T -r> V V TI 1 r  2  ,,

9% , „ „ „ , „ „ 0,5 „ 1 „

Wobei jedoch vorausgesetzt wird, dafs die Breiten 

Und Längen der Bleche folgende Grenzen nicht 

“überschreiten:

1. Maximalbreiten.

Bei einer Dicke von Maximalbreile

0,500 bis 0,750 mm cinschl. 1000 mm
0,875 „ 1,000 „ „ 1150 „
1,125 „ 1,375 , „ 1400 „
1,500 „ 2,000 „ „ 1500 „
2,250 „ 4,900 „ „ 1700 „

2. Maximallängen.

Bei einer Dicke von Bei einer Breite Maxim al- 
länge

0,500 bis 0,750 mm einschl. unter 800 mm 2000 mm
11 11 »1 11 ii von 800 bis 1000 „ 1800 „

0,875 11 1,000 „ ii unter 900 „ 2500 „
1» 11 1» »» i> von 900 Ins 1150,, 2250 „

1,125 11 1,375 „ i« unter 1000 ,, 3000 „
11 11 11 11 ii von 1000 bis 1250 ,, 2600 „
11 11 11 II ii von 1250 bis 1400 „ 2300 „

1,500 11 2,000 „ >j unter 1000 „ 3800 „
11 11 11 11 ii von 1000 bis 1300 „ 2800 „
„ 11 ,, ii von 1300 bis 1500 „ 2500 „

2,250 ,, 3,000 „ ii unter 1000 „ 4000 „
1* 11 1* 11 ii von 1000 bis 1250 „ 3500 „
1» 11 11 11 ii von 1250 bis 1400 „ 3200 .,

” 11 11 11 ii von 1400 bis 1700 „
bei allen Breiten

2800 „

3,250 }• 4,900 „ ii bis 1700 4000 „

Bei vorkommenden gröfseren Abmessungen 

als in vorstehender Liste angegeben ist, sind die 

Bleche so anzunehmen, wie sie fallen, wenn die 

dünnste Stelle der geforderten Dicke entspricht.

Das Messen der Dicke hat mittels Schrauben* 

lehre zu erfolgen und müssen die Mefspunkte 

mindestens 40 mm vom Rande und mindestens 

100 mm von den Ecken des Bleches liegen. 

Siehe die Skizze, welche die Ecke einer Bleeh- 

tafel vorstellt. Auf derselben ist also nur der 

gestrichelte Theil auf die Dicke zu untersuchen.

Uioo%> 
l l

Abweichung im Gewicht.

Bei Abnahme von Blechen wird eine Ab

weichung von dem rechnungsmäfsigen Gewicht

um 3 Jö mehr oder weniger gestattet.

Diese Abweichung ist nicht auf jede einzelne 

Tafel, sondern auf die ganze Lieferung zu be

ziehen. Bei einer einzelnen Tafel darf das Mehr

oder Mindergewicht bis zu 5 % und bei Blechen 

über 2400 mm bis 2700 mm Breite, bei Dicken 

von 10 mm und mehr bis zu 8 $  betragen. 

Bleche von 2100 bis 2700 mm Breite bei Dicken 

unter 10 mm und solche über 2700 mm bei

allen Dicken sind bezüglich des Gewichtes so 

zu nehmen, wie dasselbe sich ergiebt.

Art der Proben.

Zur Erkennung der Brauchbarkeit der aus

Schweifseisen oder Flufseisen gefertigten Bleche 

sind folgende Proben auszuführen:

1. Zerreifs- und Dehnungsproben,

2. Biege- bezw. Härtungs-Biegeproben,

3. Schmiede- und Lochproben.

Zurichtung der Probestücke.

a) Die Probestreifen, welche zerrissen, aus

gedehnt und gebogen werden sollen, sind sämmt- 

lich warm gerade zu richten und vorsichtig aus

zuglühen.

b) Nicht makellose Streifen dürfen nicht ge

nommen werden.

c) Die Probestreifen sind etwa 400 mm  lang 

und so breit zu nehmen, dafs sie in rohem Z u 

stand mindestens 50 mm breit sind.

d) Die Streifen zu allen Prüfungen müssen 

an den Kanten mittelst Maschine oder von der 

Hand derart bearbeitet werden, dafs die W irkung 

des Scheerenschnittes, Auslochens oder Aushauens 

zuverlässig beseitigt ist. Die W alzhaut mufs 

unter allen Umständen am Probestück verbleiben.

e) Die Streifen zu Zerreifs- und Dehnungs

proben sind in einer Länge von 200 mm auf 

den Kanten sehr sauber zu bearbeiten und so 

breit zu lassen, dafs der zur Zerreifsung vor

bereitete Querschnitt mindestens 300 qmm,  

höchstens 600 qmm beträgt.

f) Die Streifen zu den Biegeproben müssen 

an den Kanten etwas abgerundet sein und dürfen 

über den zur Biegung angewendeten Dorn in der 

Breite nicht hervorragen.

Abnahme.

a) Die Bleche sind im Walzwerk im unbe- 

schniltenen Zustand zu besichtigen und die Probe- 

streifen von den Kanten zu entnehmen.

Die W ahl der Stücke, von welchen Probe

streifen entnommen werden sollen, bleibt dem 

Abnehmer Vorbehalten.

b) Finden sich nach dem Zerreifsen oder 

Biegen anscheinend guter Probestücke Fehlstellen 

so werden die Prüfungsergcbnisse aus solchen
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Stücken bei der Entscheidung über die Er

füllung der Lieferungsbedingungen nicht berück

sichtigt.

c) Die Zerrcifs-Fcstigkeit wird nach dem Bruch

gewichte in Kilogramm auf das Quadratmillimeter 

angegeben.

Die Ausdehnung in der Länge des Probe

streifens wird in der Weise ermittelt, dafs die 

procentuale Ausdehnung des Streifens zwischen 

der mittels Körnerpunkten bezeichnten Länge von 

200 mm beim Bruchgewichte festgestellt wird.

d) Der Biegungswinkel wird in Graden an

gegeben. Der Streifen gilt als gebrochen, wenn 

sich auf der convexen Seile in der Mitte der 

Biegungsstelle ein deutlicher Bruch im metallischen 

Eisen zeigt.

e) Bei der warmen Biegeprobe sind die Stücke 

um eine gebrochene Kante zu biegen und zwar 

in kirschrothem Zustande. Das Material darf 

nicht brechen, reifsen oder ausfransen.

Bei der kalten Biegeprobe werden die Streifen 

um einen Dorn von 25 mm Durchmesser, bei 

Blechdicken von mehr als 25 mm um einen 

Dorn gleich der Blechdicke gebogen.

Bei der Härtungsbiegeprobe wird je ein 

Streifen längs und quer der W alzrichtung zur 

niedrigen Kirschrothhitze erwärmt, im Wasser von 

28 0 Celsius abgekühlt und dann um einen 

Dorn gebogen.

f) Die Bleche müssen frei von Walzfehlern 

sein und dürfen keine unganzen Stellen enthalten.

B eson d ere  Bestim m ungen.

I. Bloche aus Sclnveifseison.
1. Schiffsbleche.

Es sind Bleche von zweierlei Güte zu unter

scheiden, welche als Qualität I und II bezeichnet 

werden.
Zerreils- und Biegeproben.

Die Zerreifsfesligkeit auf das Quadratmilli- 

meter und die Dehnung sollen mindestens be

tragen:

Qualität 1 Q ua litä t 11

Festiik. Dehnung Festigt Dehnung

in m

kg % kg %

längs der Faser 35 7 31,5 5

quer zur „ 28,5 5 27,5 3

Bei der Warmbiegeprobe müssen die Probe

streifen vor dem Bruche eine Biegung aushalten 

bis zu folgenden W inkeln
bei Qualität I bei Qualität II

längs der F a s e r ................  125° 90°
quer zur „ . . . . .  90° 60°

Bei der Kaltbiegeprobe müssen diese W inkel 

se in :

bei einer 
Blechdicke 

von

Qualität I

längs | quer
Qualität II

längs | quer

5 mm u. weniger 90° 40° 75° 30°
0 bis 8 mm 70 30 55 20
9 . 11 >, 50 20 45 15

12 . 16 „ 35 15 30 10
17 . 19 , 25 10 20 5
20 „ 22 „ 20 5 15 —

23 » 25 „ 15 5 10 —

2. Kesselbleche.

Es sind drei Sorten Kesselblech zu unter

scheiden :

1. Feu e r b l e c h ,

2. B ö r d e l b l e c h ,

3. Ma n t e l b l e c h .

Aus Feuerblech m ü s s e n  alle diejenigen 

Theile der Kcsselwandung gefertigt werden, welche 

die erste strahlende Hitze des Feuerherdes auf

zunehmen haben. Zu den Flammrohrschüssen 

und zu den Theilen, welche gebördelt oder 

gekrempt werden, wie z. B. Böden, Dome, 

Stutzen, u. dergl., ist Bördelblech zu verwenden. 

Alle anderen Theile der Kesselwandung dürfen 

aus Mantelblech gefertigt werden.

Zerreißprobe.

Die Zerreifsprobe soll folgende Mindestzahlen 

bei Blechen bis zu 25 mm Dicke ergeben:

Q u a l i t ä t  : Feuerblech Bördelblech Mantelblech

Faserrichtung: längs quer längs quer längs | quer

Festigkeit in Kilo
gramm a. d. qmm 36 34 35 33 33 30

Dehnung % . . 18 12 12 8 7 5

Jede Ziffer der Festigkeit oder Dehnung darf 

um  die Zahl 1 kleiner sein als die betreffende 

Mindestzahl, wenn die zugehörige andere MindeSt- 

zahl um  ebensoviel gröfser ist.

Bei Blechen von mehr als 25 m m  Dicke 

verringert sich die Festigkeit bei Vergröfserung 

der Dicke um  je 2 mm stets um  0,5 kg auf 

das Quadratmillimcter des ursprünglichen Quer

schnitts, so dafs z. B. die Festigkeit nur zu be

tragen braucht

bei bei bei
Feuerblech- Bördelblech- Mantelbech-

Qualität Qualität ■ Qualität

bei Dicken die Festigkeit die Festigkeit die Festigkeit
von längs quer längs quer längs quer
rara kg kg kg kg kg kg

26bis28 35,5 33,5 34,5 32,5 32,5 29,5
28 „ 30 35,0 33,0 34,0 32,0 32,0 29,0
30 „ 32 34,5 32,5 33,5 31,5 31,5 28,5
32 „ 33 34,0 32,0 33,0 31,0 31,0 28,0
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Soll also beispielsweise ein Blech zum Kessel

mantel von 30 mm Dicke doch die Festigkeit 

von 33 kg längs und 30 kg quer der Faser 

haben, so mufs es in Bördelblechqualität bestellt 

werden.

Die Zerreifsfestigkeit darf in keinem Falle 

mehr als 40 kg betragen.

Biegeprobon.

Die Blechstreifen müssen sich bis zu fol

genden Winkeln biegen lassen:

1. im  kalten Zustande bis zu einem W inkel von

bei einer 
Blechdicke 

von

bei
Feuerblech

bei
Bördelblech

bei
Mantelblech

längs quer längs quer längs quer

6 bis 8 mm 130° 110° 110° 90" 70° 45"
8 „ 10 120 100 100 80 65 40

10 „ 12 110 90 90 70 60 35
12 , 14 100 80 80 60 55 30
14 , 16 90 70 70 50 50 25
16 , 18 80 60 60 40 45 20
18 „ 20 70 50 55 30 40 17
20 „ 22 60 40 50 25 35 15
22 , 24 55 30 45 20 30 12
24 „ 26 n 50 20 40 15 25 10

2. im warmen Zustande bis zu einem W inkel von

bei einer 
Blechdicke

bei
Feuerbloch

bei
Bördelblech

bei
Mantelblech

von
längs quer längs quer längs quer

beliebiger
Gröfse 180° 180° 180° 150° 150° 100°

Schmiede- und Lochprobe.

Blechstreifen von etwa 100 mm Breite müssen 

im rothwarmen Zustande quer zur W alzrichtung 

mindestens auf das l ' / 2 fache ihrer Breite aus

gebreitet werden können, ohne an den Kanten 

oder auf der Fläche Risse zu erhalten. Blech- 

streifen in rothwarmem Zustande mit Lochstempcl 

gelocht in einer Entfernung vom Rande, die gleich 

der halben Dicke des Streifens ist, dürfen vom 

Loch nach der Kante nicht aufreifsen.

3. Feinbleche 

und 4. Sonstige Bleche.

Wegen der grofsen Verschiedenheit der Ver

wendung dieser Blechsorten ist es nicht möglich, 

besondere Qualitätsbedingungen vorzuschreiben.

Bei Feinblechen sind Zerreifsproben überhaupt 

auszuschliefsen.

H. Bleche aus Flufseiscn.
1. Schiffsbleche.

Es giebt nur eine Qualität, deren Zerreifs- 

festigkeit zwischen den Grenzen von 35 bis 45 kg 

auf das Quadratmillimeter bei einer Dehnung von 

mindestens 20 fö liegt.

2. Kesselbleche.

Bei Dampfkesseln sind 2 Sorten Flufseisen- 

blech zu unterscheiden:

1. Feuerblech;

2. Mantelblech.

Aus Feuerblech sind diejenigen Theile anzu

fertigen, welche von den Feuergasen berührt oder 

welche gebördelt werden. Alle anderen Theile 

der Kesselwandungen dürfen aus Mantelblech an- 

geferligt werden.

Zerre ißprobe.

Es soll betragen

bei bei
Feucrblech Mantelblech
längs u. quer längs u. quer

Die Festigkeit . . . . 34 bis 40 kg 36 bis 42 kg
Die Minimaldehnung . 25 % 20%

Biegeproben.

Bei der Kaltbiegeprobe mufs der Biegungs- 

winkel 180°  betragen.

Bei der Warmbiegeprobe müssen die Probe

streifen sich flach aufeinander schlagen lassen.

Die Härtungsbiegeprobe erfolgt bei Feuer- 

blechen um einen Dorn, dessen Durchmesser 

gleich der zweifachen Blechdicke ist, bis zum 

W inkel von 180° ,  bei Mantelblechen um einen 

Dorn, dessen Durchmesser gleich der dreifachen 

Blechdicke ist.

Weitere Proben.

Es soll ferner die Vornahme von Schtniedc- 

und Lochproben wie bei den Kesselblechen aus 

Schweifseisen erfolgen.

3. Feinbleche 

und 4. Sonstige Bleche.

W ie unter Schweifseisen.

D. Haiulelsciseii.
I. Sclnveifseisen.

Allgemeine Bestimmungen.

Die nachstehend als mafsgebend bezeich- 

neten Festigkeits- und Dehnungszahlen gelten für 

Flach- und Winkeleisen nur bis zu 16 mm Dicke,

für Rund- und Vierkanteisen nur bis zu 25 mm 

Dicke. Werden Proben von dickeren Stücken 

verlangt, so müssen dieselben durch Walzen 

oder Schmieden auf die obigen Abmessungen 

herabgearbeitet werden.
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Die Zahlen für die Zugfestigkeit und Dehnung 

sind diejenigen, welche mindestens erreicht 

werden müssen. Die Beobachtung der Dehnung 

soll auf einer Länge von 200 m m  vorgenommen 

werden.
Qualitäten.

Es sind folgende drei Qualitäten zu unter

scheiden :

1. Nieleisen-Qualität (best-best),

2. IIufstabeisen-Qualität (best),

3. Gewöhnliches Handelseisen und Bau

träger.

1. Nieteisen-Qualität.
Zerreißprobe.

Zugfestigkeit 37 kg a. d. qmm,

Dehnung 15 %.

Kaltbiegeprobe.

Ausgeschnittene Stücke aus Flach- oder 

Winkeleisen von 30 bis 50 mm Breite, nicht 

über 16 mm dick,  Vierkant- und Rundeisen 

bis 25 mm dick, die Kanten mit der Feile ab

gerundet , sollen sich kalt zu einer Schleife 

biegen lassen mit einem lichLen Durchmesser 

gleich der Dicke des Eisens, ohne Spuren einer 

Trennung zu zeigen.

Warmbiege- und Stauchprobe.

Im  warmen Zustande sollen Probestücke, 

wie vorstehend angegeben , sich ganz Zusam men

legen lassen und soll ein Stück Rundeisen von 

der doppelten Länge seines Durchmessers auf 

die Hälfte seiner Länge zusammengeslauchl 

werden können, ohne Risse zu zeigen.

2. Hufstabeisen-Qualität.
Zerre ißprobe.

Zugfestigkeit 35 kg a. d. qmm,

Dehnung 12 %.
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Kaltbiegeprobe.

Ausgeschnittene Stücke aus Flach- oder 

Winkeleisen von 30 bis 50 mm Breite, nicht 

über IG mm  Dicke, Vierkant- und Rundeisen 

bis 25 mm dick, die Kanten mit der Feile ab

gerundet, sollen sich kalt zu einer Schleife 

biegen lassen mit einem lichten Durchmesser 

gleich der doppelten Dicke des Eisens, ohne 

Spuren einer Trennung zu zeigen.

Warmbiegeprobe.

Im  warmen Zustande sollen Probestücke, wie 

vorstehend angegeben, sich zu einer Schleife 

biegen lassen mit einem lichten Durchmesser 

gleich der Dicke des Eisens, ohne Risse zu

zeigen.

3. Gewöhnliches Handelseisen und Bauträger.

Proben mit Bürgschaftspflichten sind für diese 

Qualität weder üblich noch erforderlich.

II. Flufseison.
1. Niet- und Hufstabqualität.

Außenbesichtigung.

Das Eisen soll glatt gewalzt, ohne Schiefer 

und Blasen sein und darf weder Kanlenrisse

noch unganze Stellen haben.

Zerreißprobe.

Zugfestigkeit 34 bis 44 kg a. d. qmm, 

Dehnung 20 Jo.

2. Gewöhnliches Handelseisen und Bauträger.

Proben mit Bürgschaftspflichten sind für diese 

Qualität weder üblich noch erforderlich.

„ S T A H L  UND E I S E N . “

E. Dralit.
Allgemeine Bemerkungen.

Es ist weder möglich noch zweckdienlich, für 

a l l e  Drähte aus Schweifseisen oder Flufseisen bezw. 

Flufsstahl Qualitäts-Bedingungen festzustellen, weil 

die Verwendungszwecke derselben aufserordentlich 

verschieden sind und jeder der letzteren besondere, 

theils höhere, theils mindere Qualitäts - Anforde

rungen bedingt, die sich in einen festen Rahmen 

schwerlich bringen lassen.

1. Gezogene Stiftdrähte, Zaundrähte u. dergl.

Es kommen nur folgende Bestimmungen in 

Betracht:

a) D i c h t i g k e i t :  Der Draht darf nicht lang

rissig oder splitterig sein.

b) Die W e i c h h e i t  oder H ä r t e  richtet sich 

nach der Verwendungsart.

c) D i cke :  Eine Abweichung von 2 Vs $  nach 

oben und unten ist gestattet.

2. Verzinkter geglühter Telegraphendraht* 
(Fluiseisen).

Zerreißprobe.

Es soll betragen:

Die Zerreifsfestigkeit mindestens 40 kg auf 

das Quadratmillimeter.

Verwindungsprobe.

Der Draht ist auf Torsionsfestigkeit unter 

Anwendung einer entsprechenden Vorrichtung 

bei einer freien Länge von 15 cm zu prüfen.

Draht von 5 4 3 2,5 2 1,7 nun Durdim.

soll ¡lusMlcii Tb T s" 2T  25~ 27" 30~ Windungen.

Biogeprobe.

Der Draht wird unter Anwendung einer 

entsprechenden Vorrichtung zwischen Klcmm-

* Unverzinkte Drähte finden für Telegraphen
leitungen nur noch selten Verwendung.
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backen von 10 bezw. 5 m m  Halbmesser ein- 

gespannt und dann mittels eines Ilebuls um

180° bis zum Zerbrechen hin und her gebogen. 

Als einzelne Biegung um 180°  wird die Bie

gung —  abwechselnd nach rechts uijd links — 

um 90 0 und wieder in die Anfangsslellung zurück, 

angesehen.

Dralit von 5 4 3 2,5 2 1,7 mm Durehm.

soll auslialtcn G 7 G 9 13 15 Biegungen, nm einen

Halbmesser von 10 mm 5 mm

3. Verzinkter Telephondraht (Flufsstahl).
Zerreißprobe.

Es soll betragen:

Die Z e r r e i f s f e s t i g k e i t  130 bis 140 kg auf 

das Quadratmillimeter.

Die D e h n u n g  5 $  an einer eingespannten 

und bis zum Zerreifsen belasteten Drahtlänge 

von 500 mm.
Biegeprobe.

B i e g u n g e n  wie bei Telegraphendraht über 

5 mm Halbmesser

bei 2,5 2,2 2 1,8 1,6 mm Durchm.

4 6 7 9 10 Biegungen.

F. Gufseisen.
Die Vorschriften gelten für Bau-, Maschincn- 

und Röhrengufs.

Aeussere Beschaffenheit und Material.

Die Gufsstücke sollen aus grauem , weichem 

Eisen sauber und fehlerfrei gegossen sein.

Es mufs möglich sein, mittels eines gegen 

eine rechtwinklige Kaule des Gufsstückes mit 

dem Hammer geführten Schlages einen Eindruck 

zu erzielen, ohne dafs die Kante abspringt.

Das Eisen der Röhren mufs feinkörnig und 

zäh sein und sich mit Meifsel und Feile bear

beiten lassen.
Festigkeit.

Die Zugfestigkeit soll mindestens 12 kg auf 

das Quadratmillimeter betragen.

Ein unbearbeiteter quadratischer Stab von 

30 mm Seite, auf zwei, 1 m  von einander ent

fernten Stützen liegend, mufs eine allmählich bis 

zu 450 kg zunehmende Belastung in der Mitte 

aufnehmen können, bevor er bricht.

Säulen.

Der Unterschied der Wanddicken eines Quer

schnittes, dessen vorgeschriebener Flächeninhalt 

mindestens eingehalten sein m ufs, darf bei 

Säulen bis zu 400 mm mittleren äufseren Durch

messers und 4 m Länge die Gröfse von 5 m m  

nicht übersteigen. Bei Säulen von gröfserem 

Durchmesser und gröfserer Länge wird der zu

lässige Unterschied für jede 100 mm Mehr

durchmesser und für jedes Meter Mehrlänge um 

je l /s mm  erhöht. Die Wandstärke soll jedoch 

in keinem Fall weniger als 10 m m  betragen.

Sollen Säulen aufrecht gegossen werden, so 

unterliegt das besonderer Vereinbarung.

Röhren.

Für gufseiserne Muffen- und Flanschenröhren 

ist die Normaltabelle des deutschen Vereins von 

Gas- und Wasserfachmännern und des Vereins 

deutscher Ingenieure (Ausgabe 1882) mafsgebend.

Die Wandstärken der Normaltabelle genügen 

für einen ruhigen Betriebsdruck bis zu 10 Atm o

sphären, für einen Probedruck bis zu 20 Atm o

sphären.

Für Dampfrohrleitungen, welche Ausdehnungen 

und Zusammenziehungen durch Warm- und Kalt

werden ausgesetzt sind, empfehlen sich gröfsere 

Wandstärken, ebenso in allen Fällen, wo Stöfse 

und Erschütterungen Vorkommen können.

Der äufsere Durchmesser des Rohres ist als 

feststehend zu betrachten und Aenderung der 

Wandstärken durch Vergröfserung oder Ver

kleinerung der lichten Weite zu erzielen.

Abweichungen vom vorgescliriebenen Gewicht 

sind bei Normalröhren bis ±  5 Jo gestattet.

Bei der Berechnung der Gewichte von Form

slücken ist das Gewicht, welches sich aus den 

normalen Abmessungen bezw. Wandstärken be

rechnet, um  15 Jo, bei Krümmern mindestens 

um 20 Jo zu erhöhen.

Normale gerade Röhren sind senkrecht in 

getrockneten Formen, unter Ausschlufs von Kern

nägeln und Kernstützen zu giefsen, Formstücke 

werden dagegen in gewöhnlicher Weise her- 

gestellt.
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Stenographisches Protokoll
der

Verhandlungen über die „Vorschriften für Lieferungen von 
Eisen und Stahl“

au f der H auptversam m lung des » V e r e i n s  d e u t s c h e r  E i s e n h ü t t e n l e u t e «
vom 17.  M ärz 1889.

(Vergleiche vorige Nummer, Seite 255.)

------<$►..£>-.----

Vorsitzender Hr. Lueg-Oberhausen: M. H . ! Das vor nunmehr fast 8 Jahren erschienene » G u t 

a c h t e n  d e r  z u r  R e v i s i o n  d e r  K l a s s i f i c a t i o n s b e d i n g u n g e n  f ü r  E i s e n  u n d  S t a h l  

e i n g e s e t z t e n  C o m m i s s i o n «  hat sich anerkanntermafsen als eine nicht nur für unser deutsches 

Eisengewerbe, sondern für die Gesammlheit der Darsteller und Verbraucher von Eisen und Stahl 

von unbestreitbar segensreicher W irkung begleitete Arbeit erwiesen. Die Arbeit hat zur Verbreitung 

der Kenntnifs der Eigenschaften von Eisen und Stahl in weiten Kreisen beigetragen und diese 

namentlich darüber aufgeklärt, welche Prüfungsmethoden bei der Abnahme von Eisen und Stahl 

anzuwenden sind, um  ein für den jeweiligen Verwendungszweck geeignetes Material zu erhalten.

.Mit Genugthuung kann ich in erster Linie feststellen, dafs das damalige Gutachten bahnbrechend 

gewesen ist, um eine Verständigung zwischen den Rahnverwaltungen und Hüttenwerken für Lie

ferung und Abnahme von Eisenbahnmaterial herbeizuführen.

Leicht ist cs uns allerdings nicht geworden, den in dem Gutachten im  Jahre 1881 von Ihnen 

niedergelegten Ansichten Geltung zu verschaffen, denn in der Generalversammlung vom 7. December 1884 

konnte Ihnen erst die Mittheilung gemacht werden, dafs die Herbeiführung einer Einigung über die 

streitigen Punkte auf parlamentarischem Wege erfolglos gewesen sei, da die Ansichten über die an 

gutes Eisenbahnmaterial zu stellenden Anforderungen noch zu weit auseinandergingen, dafs uns daher 

nichts Anderes übrig geblieben sei, als der zwar langwierige, aber verlässig erscheinende Weg, durch 

umfangreiche Untersuchungen den Sachverhalt klarstellen zu lassen, und dafs der Herr Minister der 

öffentlichen Arbeiten auch seine Einwilligung zu solchen Untersuchungen gegeben habe.

Dieselben erstreckten sich auf eine grofse Anzahl von neuen und allen Eisenbahnmalerial- 

stücken; die Vornahme der Proben erfolgte auf den Königlichen Versuchsanstalten in Gharlottenburg 

unter Ueberwaclnmg einer aus den H II. Geh. Rergrath Dr. W e d d i n g ,  den Eisenbahndirectoren 

W ö h l e r  und W i e h e r t  und den Hüttendirectoren R ra u  n s  und M i n f s e n  zusammengesetzten 

Commission.
Die nicht unbeträchtlichen Kosten sind, wie Ihnen noch erinnerlich sein dürfte, gemeinschaftlich 

vom Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten und dem »Vereine deutscher Eisen- und Stahlindustrieller« 

getragen worden.

Mittlerweile sind auch diese Arbeiten zum Abschlüsse gediehen, und wenn ihre Ergebnisse auch 

heute noch nicht veröffentlicht sind, so war ich doch schon auf der letzten Hauptversammlung in 

Hamburg in der Lage, Ihnen mitzutheilen, dafs die obenbezeichnete Commission sich auf dem Herrn 

Minister inzwischen vorgetragene Vorschläge geeinigt hat, in welchen den in unserm Gutachten aus

gesprochenen Ansichten in den wesentlichen Punkten Rechnung getragen wird. Hr. R r a u  ns wird 

die Güte haben, Ihnen hernach in seinem Rerichte hierüber nähere Miltheilungen zu machen.

Ferner ist das Gutachten von unverkennbarem Einflüsse auf die im Jahre 1886 unter Mit

wirkung des Vereins vom »Verbände deutscher Architekten- und Ingenieurvereine« aufgestellten 

»Normalbedingungen für die Lieferung von Eisenconstructionen für Drücken und Hochbau« gewesen,

• ebenso auch auf die Reschlüsse der Conferenzen zu München am 22.¡24. September 1884 und Dresden 

;am 20./21. September 1886 über einheitliche Untersuchungsmethoden.

Angesichts der erheblichen Fortschritte und Umwälzungen, die das Eisenhüttenwesen im letzten

■ Jahrzehnt erlebt hat, angesichts unserer wachsenden Erkenntnifs der Eigenschaften der Materialien, 

welche nach den verbesserten Verfahren gewonnen werden, hat der Verein indessen die Ueberzeugung 

gewonnen, dafs die im Jahre 1881 aufgestellte »Klassification von Eisen und Stahl« nicht mehr

■ in allen Punkten zeitgemäfs ist, dafs die Prüfungsmethoden, welche vor 10 Jahren zweckdienlich 

waren, nach unseren inzwischen gesammelten Erfahrungen dies in zahlreichen Fällen heule nicht 

mehr sind, dafs cs ferner ein verdienstvolles W erk sei, sie unseren inzwischen gewachsenen Kennt

nissen anzupassen.
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Von diesen Gesichtspunkten ausgehend und unter Anerkennung der wohlthätigen W irkung 

unserer ersten Ausgabe, haben Sie auf der Hauptversammlung vom 26. Juni 1887 in Trier ihre 

Umarbeitung und gleichzeitige Ausdehnung auf weitere Gebiete beschlossen. Die zur Vorbereitung 

dieser Arbeit eingesetzte Commission hat zunächst die Haupteintheilung folgendermafsen festgesetzt: 

(Redner verliest die auf Seite 349 dieser Nummer abgedruckte Inhaltsübersicht.)

Der Verlauf der Arbeit genannter Commission war der, dafs, die einzelnen Abtheilungen an 

Untercommissionen zu besonderen Berathungen überlassen und dann erst in der Gesammtcom- 

mission endgültig .festgestellt wurden. Letztere hatte sich mittlerweile durch Zuziehung einer weiteren 

Reihe von Fachleuten erheblich verstärkt und bestand nunmehr aus den Herren:

L u e g - Oberhausen (Vorsitzender), 

B ö c k er - Schalke,

B ü c k i n g - Düsseldorf,

B r a u n s -  Dortmund, 

G u i l l e a u m e -  Mülheim/Rhein, 

H o b r c e k e r  - Hamm,

J a c o b i - Slerkrade,

0 . Knaud t -Essen ,

M a s s e n e z  - Hörde,

M i n fs e n - Essen,

O f f e r g e l d  - Duisburg, 

O t t o -  Essen,

P a r a q u i  n - Burbach,

S c h 1 i n k - Mülheim/Ruhr, 

Schu l t e-Du i sburg ,  

T h i e l e n -  Laar,

V a h  1 k a m  p f - Düsseldorf, 

V e h 1 i n g - Schalke,

Dr. W e d d i n g -  Berlin.

Ehe wir an der Hand des Entwurfs, welcher seit etwa drei Wochen in Ihren Händen ist, zur 

Lesung der einzelnen Abtheilungen übergehen, will ich in Kürze die allgemeinen Gesichtspunkte fest- 

steilen, von welchen die Gesammtcommission bei der Beurtheilung der einzelnen Fragen ausgegangen ist.

Als erste Bedingung galt, wie im Jahre 1881, dafs durch die anzustellenden Proben die 

Ueberzeugung gewonnen werden kann, dafs das Material alle diejenigen Eigenschaften besitzt, welche 

für die vorgesehene Verwendung erforderlich sind, dafs dagegen Proben, welche über dieses nöthige 

Mafs hinausgehen, sowie besonders solche, welche an der äufsersten Grenze des Erreichbaren liegen, 

als widerstreitend sowohl m it den Interessen der Darsteller als der Verbraucher zu verwerfen sind.

Es soll durch die »Vorschriften für Lieferungen von Eisen und Stahl« ein fester Halt geschaffen 

werden, welcher zur Erleichterung des Verkehrs zwischen Herstellern und Verbrauchern von Eisen- 

und Stahlmaterial dienen und sowohl letzteren wie ersteren eine knappe Zusammenstellung der 

nöthigen Anfordernisse an das Material an die Hand geben so ll. ' Der Verein beabsichtigt dabei, 

einerseits der Ausführung mangelhafter Lieferungen, andererseits aber auch einseitigen oder über

triebenen Ansprüchen vorzubeugen. —

Zu dem Entwürfe, welcher in seiner jetzigen Form keinen Anspruch auf Vollkommenheit 

erhebt, sind eine Reihe von Anträgen eingegangen. Ueber dieselben hat gestern im Schofse 

Ihres Vorstandes unter Zuziehung der Vorsitzenden der einzelnen Unterabtheilungen bereits eine ein

gehende Berathung stattgefunden, und gestalten Sie m ir wohl, Ihnen das Ergebnifs derselben unter 

Anführung der Anträge mitzutheilen.

Zunächst ist ein von Hrn. W i 1 d , im  Namen der Actiengesellschaft P e i n e r  W a l z w e r k  in 

P e i n e ,  vom A a c h e n e r  H ü t t e n - A c t i e n v e r e i n  in R o t h e  E r d e  bei Aachen und von Hrn. 

Director Meye r -F r i eden shü t t e  gleichlautender Antrag eingegangen, nämlich, dafs in dem Entwürfe 

die Absätze auf Seite 29 : „Vorstehende Bedingungen werden in bezug auf Zuverlässigkeit uridi

Gleichmäßigkeit gegenwärtig nur bei dem im  Flammofen erzeugten Material erziell“ , und auf '  

Seile 39 : „Zu Kessel- und Schiffsblechen soll nur Material verwendet werden, welches im  Flammofen: 

hergestellt is t“, zu s t r e i c hen  sind. «

Vorausschicken will ich hierbei, dafs die Aufnahme dieser zwei Bestimmungen bereits in der 

Commission, welche Sie mit der Vorbereitung der Vorschriften betraut haben, zu einer Spaltung der- 

Meinungen Anlafs gegeben hat, und dafs sich eine starke Minderheit von vornherein gegen dieselben: 

ausgesprochen hat.

Die genannten Anträge haben inzwischen seitens einer grofsen Reihe von unseren Mitgliedern;, 

unter denen sich sowohl Darsteller wie Verbraucher befinden, unter Anführung zahlreicher Belege,. 

Unterstützung und Zustimmung gefunden.

M. I I . ! W ir  haben die Angelegenheit daher nochmals sorgfältig geprüft und sind dabei zu dem-. 

Ergebnifs gelangt, dafs die heute uns zur Verfügung stehende knapp bemessene Zeit uns schont 

verbietet, die bei einer etwaigen Besprechung dieser Frage in Betracht kommenden Punkte liier zu: 

erörtern; wir haben ferner uns der Ueberzeugung nicht verschliefsen können, dafs die yon den: 

Antragstellern vorgebrachten Gründe berechtigte sind, und erlauben uns daher, Ihnen den Vorschlag 

zu machen, ohne auf eine weitere Besprechung einzugehen, dem gestellten und von so vielen Seiten 

unterstützten Antrage Folge zu geben. (Allseitige Zustimmung.)
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M. H . ! Ihre Beifallsäufserung beweist, dafs Sie m it diesem Vorschläge einverstanden s ind ; wir 

dürfen also die vorgeschlagene Streichung vornehmen, und es wird nicht erforderlich sein, in der 

Besprechung hierauf zurückzugreifen.

M. H .: Eine ähnliche Bitte habe ich an Sie zu richten wegen eines Antrags, der zu der 

Unterabtheilung »Förderseile«, Seite 43 und 44, eingegangen ist. Auf Grund uns gemachter Vor

stellungen sind wir zu der Ansicht gelangt, dafs es sich empfehle, dieselbe ganz auszulassen, und 

beantrage ich demgemäfs, die Abtheilung, betreffend die Flufsslahllorderseile, ebenfalls zu s t re i chen .  

(Zustimmung.)

Zu den weiteren Verhandlungen möchte ich nun m it Rücksicht darauf, dafs es nicht möglich 

ist, hier redactionell abgerundete Beschlüsse zu fassen, die Versammlung bitten, sich damit einverstanden 

zu erklären, dafs die Commission, aus deren Berathungen der Ihnen vorliegende Entwurf hervor

gegangen ist, ermächtigt w ird, die »Vorschriften für Lieferungen von Eisen und Stahl« nach den 

Beschlüssen der heutigen Versammlung endgültig festzuslellen. Es kann wohl nicht bestritten werden, 

dafs wir hier in der vielköpfigen Versammlung nur die Principien feststellen können und es alsdann 

der Commission überlassen müssen, die »Vorschriften« nach unseren heutigen Mehrheitsbeschlüssen 

abzuändern und redactionell zu berichtigen. (Zustimmung.)

Hr. Schäfer-Oberhausen: Ich möchte bitten, dafs zu den Berathungen der Commission weitere 

zwei oder drei Mitglieder, die Verbraucher sind, zugezogen würden.

V o r s i t z e n d e r :  Vielleicht liefse sich dem Wunsche des Hrn. S c h ä f e r  dadurch Rechnung 

tragen, dafs wir der Commission das Recht der Zuwahl gäben. (Zustimmung.) Da kein Widerspruch 

erfolgt, so nehme ich dies als beschlossen an.

W ir können nunmehr zur Begründung der »Vorschriften für Lieferungen von Eisen und Stahl« 

übergehen und ich ertheile dem ersten Rcrichterstatter Hrn. B r a u n s  das W ort.

Hr. Brauns - Dortm und: M. H . ! Die von Ihnen für den Entwurf von Lieferungsbedingungen

für Eisenbahnmaterial eingesetzte Unter - Commission hat sich zunächst bei Feststellung der eigent

lichen Qualilätsbedingungen an die Vorschriften angeleimt, welche von der von dem Herrn Minister 

für öffentliche Arbeiten eingesetzten Commission für die Untersuchung von Eisenbahnmaterial zur 

Einführung bei den Königl. Preufsischen Staatsbnhnen empfohlen worden sind.

Sie haben der Miltheilung des Herrn Vorsitzenden, sowie aus einer Notiz im Januar-Heft 

unserer Zeitschrift »Stahl und Eisen« entnommen, dafs der Herr Minister Auftrag ertheilt hat, nach 

Mafsgabe der von der Commission festgesetzten Grundzüge, Entwürfe für neue Lieferungsbedingungen 

auszuarbeiten, und dürfen wir wohl die Hoffnung liegen, dafs m it der Einführung der neuen Qualitäts

proben bei Abnahme unserer Lieferungen bei. den Preufsischen Staatsbahnen nunmehr bald vor

gegangen w ird , und dafs damit die mühevolle Arbeit ihren endlichen, befriedigenden Abschlufs 

findet. —  Principien hat die von dem Herrn Minister eingesetzte Commission einstimmig sich dahin 

geäufsert, dafs angesichts der vorliegenden umfangreichen Versuchsresultate nicht wohl empfohlen 

werden könnte, die bisherigen Lieferungsvorschriften für die Erm ittlung der Zähigkeit aufrecht zu 

erhalten, um so weniger, da durch die Resultate der Nachweis geliefert wurde, dafs der beabsichtigte 

Prüfungszweck mittels der einfachen Schlagproben in genügendem Mafse zu erreichen ist.

Andererseits wurde nicht verkannt, dafs bezüglich der absoluten Festigkeit des Materials die 

Zerreifsprobe allen anderen Prüfungsarien an Zuverlässigkeit überlegen sei, und hat demgemäfs die 

Commission für die Abnahme von Schienen, Rädern und Achsen — auf die Untersuchung dieser 

wichtigsten Gegenstände haben sich die Arbeiten der Commission zunächst beschränkt —  Schlag

proben für Ermittlung der Zähigkeit und Zerreifsproben für die Erm ittlung der absoluten Festigkeit 

des Materials empfohlen.

Von diesen, durch die von dem Herrn Minister eingesetzte Commission principiell festgesetzten 

Gesichtspunkten ist auch Ihre Commission ausgegangen. Es sind in dem Ihnen vorliegenden Ent

wurf für Schienen, Radreifen und Achsen dieselben Proben aufgenommen, welche seitens der Char

lottenburger Commission dem Herrn Minister empfohlen worden sind, und für die übrigen Gegen

stände entweder auch Zerreifsproben für die absolute Festigkeit und Schlagproben für die Zähigkeit 

eingeführt, oder — wo der Natur der Sache nach die Schlagprobe unausführbar oder unzweck- 

mäfsig erscheinen mufste — die einfache kalte Biegeprobe an ungetheilten Versuchsstücken an deren 

Stelle vorgesehen.

Bei den Vorschriften über die äufsere Beschaffenheit, die zulässigen Abweichungen in den 

Mafsen u. s. w. ist Ihre Commission bemüht gewesen, dem Besteller die nöthige Sicherheit für den 

Erhalt eines für den Zweck durchaus brauchbaren Materials zu verschaffen, ohne dabei aber unnöthige 

Härten, wie sie vielfach noch in älteren Bedingungen enthalten sind, beizubelialten.

Einer Erklärung bedarf vielleicht noch der Umstand, dafs einige Vorschriften, welche ihrer 

Natur nach für alle, oder doch fast alle Gegenstände vorgesehen werden mufsten, bei jedem ein- 
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zelnen Gegenstände wiederholt sind, während cs doch nahe lag, diese Vorschriften als allgemein 

gültige der Arbeit voraufgehen zu lassen.

W ie Ihnen aus der Entslehungsgescbichte des Ihnen jetzt vorliegenden Heftchens erinnerlich 

ist, haben w ir dasselbe vorzüglich zum Gebrauch für den Gewerbtreibenden' und für den Handels

stand bestimmt. Der Käufer soll sich in dem Hoflchen rasch orientiren können, was er zu beachten hat, 

wenn er Bestellungen macht, und lehrt die Erfahrung, dafs er in der Bezeichnung sicherer geht, wenn 

er unter der betreffenden Rubrik Alles findet, was den Gegenstand betrifft, als wenn er sich das 

Nüthige von mehreren Stellen zusammenholen mufs. —

Ich gehe nun zu den Vorschriften selbst über und komme zunächst zu den S c h i e n e n .

Ich glaube, ich kann davon absehen, die sämmtlichen Vorschriflen zu verlesen, die sich ja  

in Ihren Händen befinden (Zustimmung), ich w ill vielmehr nur auf die Hauptpunkte aufmerksam 

machen, die ja  wesentlich in den Qualitätsvorschriften gipfeln. Es würde wohl zweckmäfsig sein, 

wenn am Schlüsse der Besprechung eines jeden einzelnen Gegenstandes gefragt würde, ob etwa der 

Eine oder Andere etwas einzuwenden hat.

Es sind bei den Schienen in bezug auf Länge, Lochung u. s. w. milde, aber für den praktischen 

Gebrauch vollständig ausreichende Bestimmungen vorgesehen. In bezug auf die Qualitätsprüfung 

haben wir uns angclelmt an die Beschlüsse der Charlottenburger Commission. W ir haben als 

absolute Festigkeit 45 kg auf das Quadratmillimeter vorgesehen, und die Schlagproben nach Gewicht 

und Profilhühe bemessen.

Ich habe zu bemerken, dafs gegen die Höhe der Fcstigkcilszahl —  45 kg a. d. qmm, wie 

wir sie festgesetzt haben — seitens der Firma Fr ied.  Krupp-Essen Einspruch erhoben und beantragt 

worden ist, dem betreffenden Absatz auf Seite 12 folgende Fassung zu geben:

„Die geringste, durch die Zerreifsproben ermittelte absolute Festigkeit soll für Schienen

material 50 kg a. d. qmm betragen.“

Begründet wird dieser Antrug m it der Angabe, dafs diejenigen Stahlscluenen, welche sich im  

Betriebe am  besten bewährt haben, zweifellos durchweg bedeutend höhere Festigkeitszahlen ergeben 

hätten als 45 kg a. d. qm m , und dafs es ebenso zweifellos sei, dafs bei Herstellung eines wirklich 

geeigneten Materials für Schienen auf Sicherheit ebensowohl gegen leichtes Verbiegen und abnormen 

Verschleifs als gegen Bruch gehalten werden müsse.

M. I I . ! Die Zahl 45 kg ist auf folgende Weise in die Lieferungsbedingungen hineingekommen. 

Die Commission in Charlottenburg hat auf Grund des damals vorliegenden Untersuchungsmaterials, 

welches, wie es ja  in der Natur der Sache lag, aus älterer Zeit stammte, dem Herrn Minister 

zunächst die Einführung der Zahl 50 empfohlen. Es lagen aber unzweideutige Hinweise vor, 

dafs die Festigkeit von 45 kg für Schienen nicht allein genügt, sondern sogar Vorzüge bietet. 

Die Commission hat deshalb an diesen Vorschlag die Bemerkung geknüpft, dafs nach den schon 

vorliegenden Erfahrungen wohl unzweifelhaft eine Festigkeit von 45 kg ausreichen dürfte, und hat den 

Herrn Minister ersucht, weitere Erhebungen darüber zu veranlassen, ob nicht diese Festigkeitszähl 

zweckmäfsiger eingeführt werde als die Zahl 50. Im  Schofse Ihres Vorstandes ist der Einspruch 

der Firma Fried. Krupp einer eingehenden Berathung unterzogen worden. Unser Herr Vorsitzender 

hat vorhin schon bemerkt, dafs die weitere Arbeit der Commission, vielleicht unter Zuziehung einiger 

zuzuwählenden Herren, noch zweifelhafte Punkte klarstellen werde, und wir haben beschlossen, diesen 

Antrag der Firma Fried. Krupp einer eingehenden Erörterung zu unterziehen. Ich darf vorausselzen, 

dafs die Firma Krupp hiermit einverstanden ist und damit ihren Einspruch vorab als erledigt betrachtet.

Ich will an dieser Stelle noch gleich bemerken, dafs von Hrn. Ba gge s en ,  Kaiscrl. Maschinen

ingenieur a. D. in Cuxhaven, ein Verbesserungsantrag bezüglich der auf den Seiten 11, 14, 15 und 

17 des Entwurfs enthaltenen Bestimmungen über die Feststellung des Durchschnittsgewichts von 

Schienen, Schwellen, Laschen und Unterlagsplatten gestellt worden ist. Es lieifst nämlich in den 

Vorschriften des Entwurfs gleichlautend für alle diese Gegenstände:

„Das Durchschnittsgewicht d e r ............... wird am  Schlüsse der Lieferung nach dem

Ergebnifs der wirklichen Gewichte der einzelnen Verwiegungen festgestellt.“

Herr B a g g e s e n  besorgt nun , dafs darunter verstanden werden könnte, dafs die g e s a m m t e  

Lieferung gewogen werden solle, und schlägt folgende Verbesserung vor:

„Das Durchschnittsgewicht a u f  d a s  l a u f e n d e  M e t e r  b e z w .  f ü r  d a s  S t ü c k

d e r ...............wird am Schlüsse der Lieferung aus den Summen wirklicher Gewichte der
vorgenommenen Verwiegungen festgestellt.“

Die Commission hat diese redactionelle Aenderung als eine Verbesserung anerkannt und die

selbe dankbar angenommen.
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Damit wäre das, was ich über Schienen zu sagen hätte, erledigt, und es würde nun die Frage 

zu stullen sein, ob einer der Anwesenden in belrell der Vorschriften für Schienen Bemerkungen zu 

machen hätte.

V o r s i t z e n d e r , :  Ich stelle diese Frage und bitte diejenigen Herren, welche in betreff der

Schienen etwas zu bemerken haben, sich zum W ort zu melden.

Hr. Wolters-Osnabrück: Das Osnabrücker Stahlwerk hätte als solches nichts gegen die Mindest- 

Fesligkeitszahl von 45 kg einzuwenden, wenn nicht neuerdings im Märzheft der Zeitschrift »Stahl 

und Eisen« in einer Zuschrift des Hrn. Geheimraths W e d d i n g  erwähnt wäre: „Schienen verdienen 

nicht die Bezeichnung S lahlschienen, denn sie werden im I n t e resse  der  Be t r i e b s s i c h e r h e i t  kaum 

jemals noch m it 50 kg Festigkeit, sondern m it 46 bis 48 kg gefordert und gemacht.“ Es ist das 

thalsäehlich nicht richtig, denn es werden heute noch fast nur Schienen m it der Festigkeit von

50 kg und darüber sowohl verlangt als gemacht, und haben sich dieselben bisher als völlig betriebs

sicher bewährt. Es liegt nun die Befürchtung nahe, dafs durch diese Aeufserung vielleicht später die eine 

oder andere Eisenbahnverwaltung veranlafst werden könnte, eine Beschränkung der Festigkeit nach 

oben fcstzusetzen und etwa zu sagen, es dürften keine Schienen m it mehr als 50 kg Festigkeit geliefert 

werden. Solche Bestimmungen würden aber für Werke, die nach dem sauren Verfahren arbeiten, 

eine bedeutende Beeinträchtigung b ilden , denn diesen Werken würde die Herstellung von Schienen 

unter 50 kg Festigkeit schwer werden und bedeutende Mehrkosten verursachen.

Hr. Kintzle-Aachen: Es ist mir aufgefallcn, dafs in den Bestimmungen über Schienen — und 

ebenso über Schwellen, Laschen, Achsen —  nicht vorgesehen ist, was dann geschehen soll, wenn 

eins der Stücke bricht oder überhaupt der betreffenden Bestimmung nicht entspricht. In den 

allgemeinen Bestimmungen ist darüber auch nichts gesagt. Gerade dieser Punkt ist aber einer von 

denjenigen, die sehr häufig hei der Abnahme zu unangenehmen Erörterungen Veranlassung geben. 

Ich möchte daher die Commission bitten, diesen Punkt ganz besonders bei ihren endgültigen 

Festsetzungen in Betracht zu ziehen und darüber ganz genaue Bestimmungen zu treffen.

Hr. Baggesen: M. H .! Ich möchte nicht so unbescheiden sein, Ihre Aufmerksamkeit lange in 

Anspruch zu nehmen, aber ich erlaube m ir als alter Eisenbahntechniker die ganz bescheidene Bitte, 

m ich in bezug auf diese Frage in die Commission zu wählen und mir so Gelegenheit zu geben, 

in der Commission meine Meinung vorzutragen.

V o r s i t z e n d e r :  Der Herr Berichterstatter hat wohl die Güte, die erhobenen Einwände zu 

beleuchten. Ich meinerseits möchte nur darauf zurückkommen, dafs einer der Herren Vorredner 

Bezug genommen hat auf eine Aeufserung eines Mitgliedes, die in unserer Zeitschrift enthalten ist. 

Um den Inhalt derselben handelt cs sich aber heute n ich t; heute können wir nur über die Vorschläge 

verhandeln, die hier in dem Entwurf enthalten sind.

Hr. Brauns: Die Ansichten über die Zweckmäßigkeit der höheren oder niedrigeren Festigkeits

ziffern sinu für Eisenbahnschienen ja  aufserordentlich verschieden; wenn nun eins unserer Vereins

mitglieder seine Ansicht hierüber persönlich ausspricht, so hat das doch weiter keine Einwirkung auf 

die Beschlüsse der Eisenbahnverwaltungen, und ich glaube daher, die soeben von Hrn. Wolters vor- 

getragenen Befürchtungen des Stahlwerks Osnabrück sind in dieser Hinsicht unbegründet. Im  übrigen ist 

die Sache selbst, wie ich schon gesagt habe, dadurch erledigt, dafs die Commission in bezug auf den 

Antrag von F r i e d .  K r u p p  noch in nähere Erwägung der Frage treten wird, ob diesem Antrage Folge 

gegeben werden soll oder nicht. Vielleicht wird sich der Herr Vertreter des Osnabrücker Stahhverks 

m it dieser Erklärung zufrieden geben.

Hr. Wolters: Ich habe keinen bestimmten Antrag gestellt, sondern gesagt, dafs das Osnabrücker 

Stahlwerk im  allgemeinen wohl einverstanden sein könne m it der Zahl 45 kg als Minimalfestigkeit. 

Es könnte dies aber auch der Commission überlassen bleiben. Ich wollte diesen Punkt nur erwähnen, 

damit meine Berichtigung der erwähnten Aeufserung des Hrn. Geheimraths Dr. W e d d i n g  im 

Protokoll vermerkt würde.

Hr. Brauns: Ich habe diese Bemerkungen notirt und werde danach verfahren.

In bezug auf die Frage des zweiten Herrn Vorredners, welcher wünscht, genau feslgestellt zu 

sehen, was eintreten soll, wenn eine Schiene den Vorschriften nicht genügt, möchte ich bemerken, 

dafs nach dem bisher eingeführten Gebrauch einfach die Schlagprobe an einem ändern Stücke fort

gesetzt wird, wenn eine Schiene derselben nicht genügt hat, und dafs bei einer vernünftigen Abnahme 

aus diesem Mangel weiterer Bestimmungen Schwierigkeiten nicht zu befürchten sind. Ich gebe 

indessen zu, dafs solche bei einer rigorosen Abnahme, hauptsächlich durch jüngere Herren, allerdings 

entstehen können, und bin dem Herrn Redner für die gegebene Anregung dankbar. W ir  werden 

seinen Vorschlag jedenfalls in der Commission in Erwägung ziehen.



368 Nr. 5. „ S T A H L  UND E I S E N . “ Mai 1889.

V o r s i t z e n d e r :  Es scheint, dafs damit die Einwendungen in betreff des Punktes »Schienen« 

als erledigt zu betrachten sind. (Pause.) Es erfolgt kein W iderspruch; ich stelle fest, dafs die 

Vorschriften über Schienen als endgültig angenommen zu betrachten sind.

Für S t r a f s e n  b a h n  s c h i e n e n  gelten im wesentlichen dieselben Bestimmungen.

W ir kommen nunmehr zu dem Punkte »Schwellen«, und bitte ich Hrn. B r a u n s ,  fortzufahren.

Hr. Brauns: W as die Schwellen betrifft, so ist in bezug auf die Qualilätsprobe bestimmt 

worden, dafs die geringste, durch die Zerreifsproben ermittelte absolute Festigkeit bei Schwellen- 

material 40 kg a. d. qmm betragen soll. Für Schwellen ist zur Erm ittlung der Zähigkeit nicht die 

Schlagprobe, sondern die Biegeprobe vorgesehen. Es lieifst darüber in den Vorschriften: „Bei

Vornahme der Biegeproben soll die Schwelle unter einem Dampfhammer zunächst m it leichten 

Schlägen flach gebogen und sodann derartig über den Rücken zusammengebogen werden, dafs der 

Durchmesser des Kreises an der umgebogenen Stelle höchstens 75 m m  beträgt, ohne dafs ein Bruch 

erfolgt.“

V o r s i t z e n d e r :  Ich stelle die Frage, oh gegen die Vorschriften für Schwellen Einwendungen 

erhoben werden.

Hr. Fischer-Ruhrort: Ich bitle den Zusatz zu machen: „Diese Biegung darf nicht in der 

Lochung erfolgen.“ Erfahrungsgemäfs hält das Material eine solche Biegung in der Lochung 

n icht aus.

Hr. Brauns: Ich habe von dieser Bemerkung Notiz genommen und werde die Sache in der 

Commission zur Sprache bringen.

Hr. Wolters: Ich möchte die Frage anregen, ob die Bicgeproben nicht ennäfsigt werden könnten. 

Die Vorschrift eines Biegungsdurchmessers von 75 mm  ist sehr weitgehend, besonders für Werke, 

die härteres Flufseisen hersteilen; sie werden diese Bedingung ja  erfüllen, aber es ist doch der 

Grundsatz aufgestellt worden, nicht weiter zu gehen, als es im Interesse der Sicherheit des Betriebes 

erforderlich ist. Es steht das in keiner Parallele m it der Probe für Laschen, wo eine Biegung von 

45 Grad vorgeschriebcn ist, das würde auch für Schwellen vollständig genügen. Ich möchte auch 

diesen Punkt der Commission zur Erwägung anheimgeben und befürworten, dafs nicht 75 mm 

Durchmesser, sondern 75 m m  Halbmesser für den Biegungskreis festgesetzt werde.

Hr. Brauns: M. H .! Der Herr Vorredner hat Schwellen und Laschen in Vergleich gezogen, 

das ist meiner Ansicht nach nicht zulässig. W ir  müssen gerade dem Schwellenmaterial die besondere 

Zähigkeit geben, die nothwendig ist zur Sicherheit des Betriebes, und diese Zähigkeit wird durch 

die Zah l, die wir hier Vorschlägen, gesichert. Diese Zahl, welche in den Bedingungsheften der 

meisten Eisenbahnen auch längst enthalten ist und nach der schon viele Lieferungen ausgeführt sind, 

haben wir lediglich beibehalten.

Hr. Wolters: Ebenso wie durch die Herabsetzung der Mindestfestigkeitszahl für Schienen von 50 auf 

45 kg den nach basischem Verfahren arbeitenden Werken eine Erleichterung geboten wird, so dürfte 

es auch andererseits nicht ungerechtfertigt sein , wenn bei Schwellen den nach saurem Verfahren 

arbeitenden Werken eine ähnliche Erleichterung in bezug auf die Bicgeprobe gewährt würde. Eine 

Umbiegung der vorher flachgeschlagenen Schwelle m it 75 mm  Halbmesser des Biegungskreises wird 

vollständig genügen, um eine Zähigkeit des Materials zu beweisen, welche die Betriebssicherheit der 

Schwellen nach jeder Richtung hin gewährleistet.

V o r s i t z e n d e r :  Ich bitte, einen präcisen Antrag zu stellen.

Hr. W olters: Ich stelle den Antrag, dafs in der betreffenden Bestimmung gesagt werde statt 

»der Durchmesser des Kreises an der umgebogenen Stelle beträgt 75 mm« ,  »der H a l b m e s s e r  

beträgt 75 m m «.

Hr. Brauns: W ir können nunmehr zu L a s c h e n  übergehen. Bei denselben haben wir zur 

Ermittlung der absoluten Festigkeit Zerreißproben vorgesehen. Die betreffende Bestimmung lautet:

Zur Anstellung der Zerreifsproben werden Flachstäbe von 200 m m  gerader Stablänge ver

wendet. Die Bicgeproben werden m it fertigen Laschen in der Weise angcstellt, dafs der Biegungs

winkel zwischen die Löcher lallt.

Die geringste, durch die Zerreifsproben ermittelte absolute Festigkeit soll für Laschcnmalerial 

40 kg auf das Quadratmillimeter betragen.

Die Biegeproben werden bei einfachen Flachlaschen in der Weise ausgeführt, dafs dieselben 

unter einer Presse um  45 0 flach durchgebogen werden.

Bei Winkel- oder Z-Laschen wird dieselbe Probe m it einem kalt von solcher Lasche abgeschnittencn 

Schenkel durchgeführt.

Bei diesen Proben darf das Material keine Brüche zeigen.
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Es scheint, als wenn gegen die Bestimmungen üher Laschen keine Einwendungen erhoben

werden — ich darf daher fortfahren.

Bei U n t e r l a g s p l a t t e n  erfolgt die Erm ittlung der Zähigkeit des Materials durch Biegeproben, 

die der absoluten Festigkeit durch Zerreißproben.

Zur Anstellung der Zerreifs- und Bicgeproben werden Stücke aus der. fertig gewalzten, aber 

noch nicht durch Schneiden auf die vorschriftsmäßige Länge gebrachten Platten verwendet. Dieselben 

werden für die Zerreißproben zu Flachstäben von 200 mm gerader Stablänge zugerichtct, die Biege

proben werden m it unbearbeiteten Stücken von etwa derselben Länge vorgenommen.

Die geringste, durch die Zerreißproben ermittelte absolute Festigkeit soll 40 kg auf das 

Quadratmillimeter betragen. Bei der Biegeprobe unter einer Presse soll die Platte sich um  45 0

biegen lassen, ohne Brüche zu zeigen.

Es scheinen auch hier keine Einwendungen vorzuliegen, ich gehe also zu den R a d r e i f e n  über.

W ir haben bei den Radreifen bezüglich der absoluten Festigkeit unterscheiden müssen Re

stimmungen für Loconiotiv-Radreifon und solche für Wagen- und Tender-Radreifen, und zwar soll 

bei ersteren die geringste, durch Zerreißproben ermittelte absolute Festigkeit 60 kg, bei letzteren 

45 kg a. d. qm m  betragen. Dagegen haben wir die Durchbiegung bei Schlagproben procenlual

bemessen und zwar für beide Art Reifen auf 12 Jo ihres ursprünglichen inneren Durchmessers. 

Diese Rcstimmung hat folgenden W ortlaut:

Die Schlagproben werden auf einem geaichten Schlagwerk m it Schlägen von 3000 kgm so 

lange durchgeführt, bis die Radreifen sich um  12 fo ihres ursprünglichen inneren Durchmessers

eingebogen haben.

Das Material darf, so lange diese Einbiegung nicht überschritten ist, keine Risse zeigen.

Hr. Fischer: Ich erlaube m ir zu bemerken, dafs für Locomotiv-Radreifen 12 ^  Durchbiegung 

zu viel ist. Die alten Vorschriften werden dadurch bedeutend verschärft, denn diese 12 ^  Durch

biegung ergeben stellemveise mehr als eine Verdreifachung der Zahl der Schläge. 12 bis 14 Schläge

mit 600 kg von 5 m  Höhe ist aber viel verlangt. Dasselbe Material, aus welchem man bislang

bedingungsgemäße Reifen hersteilen konnte, wird zukünftig nicht mehr genügen.

Hr. Brauns; Die hier angegebene Festigkeitszahl von 60 kg, verbunden m it der durch die 

Schlagproben zu erreichende Durchbiegung von 12 %, repräsentiren die Zahlen, welche die Berliner 

Commission zur Annahme empfohlen hat. Die Anforderungen der Eisenbahntcclmiker, die in der 

Commission Sitz halten, gingen weit über dies Mafs hinaus und ich habe mich deshalb verpflichtet 

erachtet, m ich zunächst m it den sämmtlichen Radreifen herstellenden Werken unseres Rezirks in 

Verbindung zu setzen, um  eine Directive für meine Stellung zu der Frage zu gewinnen. Auf einer 

Reihe der bedeutendsten Werke Rheinlands und Westfalens sind Proben in der Richtung angestellt 

worden; wir sind zusammengetreten und haben die Ergebnisse m it einander verglichen, die da erzielt 

sind, und sind endlich zu dem Schluß gekommen, daß diese 12 allerdings als das Aeußerste, 

was unsererseits geleistet werden könnte, betrachtet werden müßten. Es ist also durch eine ganez 

Reihe solcher Proben festgestellt, dafs dieser Bedingung, genügt werden kann; daß diese Probe 

erhebliche Anforderungen an das Material stellt, ist uns wohl bewußt, aber andererseits ist sie ein 

Erfordernifs. Es ist nicht zu leugnen, daß an die Locomotiv-Radreifen, m it Rücksicht auf die 

Sicherheit des Retricbs, die man unbedingt fordern mufs, sehr hohe Anforderungen gestellt werden 

müssen. Es sind das also Zahlen, die aus sehr eingehenden praktischen Proben hervorgegangen 

sind, und ich möchte daher vorschlagen, dafs dieselben beibehallen werden.

V o r s i t z e n d e r :  Ein besonderer Antrag liegt nicht vor. Ich kann auch bestätigen, daß eine 

eingehende Besprechung über diesen Punkt in der Commission stattgefunden hat und daß diese 

Bestimmung gleichsam als Compromifs zwischen den noch weiter gehenden und den nicht so weit 

gehenden Bedingungen aufzufassen ist. Da Einwendungen nicht gemacht werden, so gehen wir 

weiter zu dem Punkte »Achsen«.

Hr. Brauns: Bezüglich der Prüfung der A c h s e n  ist Folgendes bestimmt worden:

„Die geringste, durch Zerreißproben ermittelte absolute Festigkeit soll 50 kg auf das Quadrat

millimeter betragen.

Die Schlagproben werden auf einem geaichten Schlagwerk bei 1,5 m  Freilage m it Schlägen 

von 3000 kgm so lange durchgeführt, bis bei Achsen von 130 m m  Durchmesser eine Durchbiegung 

von 200 m m , zwischen den ursprünglich 1,5 m  von einander entfernten Körnern gemessen, 

erreicht ist.

Bei Achsen von anderen Durchmessern soll die Minimaldurchbiegung umgekehrt proportional 

diesen Durchmessern bemessen werden.“

V o r s i t z e n d e r :  Da auch zu diesem Punkte keine Anträge gestellt worden sind, so nehme 

ich an, daß  die Bestimmungen der Vorschriften unter A unter Berücksichtigung der Wünsche, die
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hier zum Ausdruck gekommen sind und die der Commission zur Ausarbeitung überlassen werden, 

zur Annahme gelangt sind, falls kein Widerspruch erfolgt. (Pause.) W ir  würden daher zu Ab

theilung B übergehen können und bitte ich Hrn. O f f e r g e l d  um freundliche Berichterstattung.

Hr. Offergeld-Duisburg: M. H .! Die Vorschriften für Bauwerkeisen konnten in der Hauptsache 

so gelassen werden, wie sie im  Jahre 1881 von unserm Verein aufgestellt worden sind, ich brauche 

also nur das Wenige hervorzuhehen und zu begründen, was verändert oder hinzugefügt worden ist.

Was zunächst die Einführung der Benennung »Bauwerk-Eisen« an Stelle von »Constructions- 

Eisen« betrifft, -so wird dieselbe wohl Ihre Zustimmung finden, da sic eine deutsche und auch 

bezeichnender und kürzer ist.

Neu ist, dafs aufser für Schweifseisen diesmal auch für Flufseisen Vorschriften aufgeslellt 

wTorden sind, worüber Ihnen später Hr. J a c o b i  Vortrag halten wird.

W ie Ihnen bekannt sein w ird , kamen im Jahre 1886 nach mehrjährigen Verhandlungen die 

»Normalbedingungen für die Lieferung von Eisenconstructionen für Brücken- und Hochbau« zustande, 

aufgeslellt von dem »Verbände deutscher Architekten- und Ingenieurvereine« unter Mitwirkung des 

»Vereins deutscher Ingenieure« und unseres Vereins. Ich halte damals die Ehre, uusern Verein in 

der Commission, welche die endgültige Feststellung der Normalbedingungen vornahm, zu vertreten. 

Es gelang, unseren 1881er Vorschriften fast unverändert Eingang in dieses Werk zu verschaffen; 

die wenigen Aenderungen, die dabei vorgenommen wurden, konnten zum weitaus gröfslen Theil 

mit unserem Einverständnifs erfolgen und daher auch meist in die vorliegenden Vorschriften über

nommen werden.

Indem ich nunmehr zum Vortrag der einzelnen Aenderungen übergehe, bemerke ich zunächst, 

dafs cs früher liiefs, nachdem die ersten Fesligkeitsziffern erwähnt waren: „Die angegebene Festigkeits- 

gröfsc gilt jedoch nur so lange, als die zumeist verkommende Dicke des Stabes von 10 bis 16 mm  

nicht überschritten w ird, da bei zunehmender Dicke die Festigkeit rasch abnimmt. Es ist daher 

die Anwendung von dickeren Stäben als 16 mm bei Constructioncn thunlichst zu vermeiden. Werden 

Materialproben von solchen verlangt, so müssen dieselben zuvor durch Walzen oder Schmieden auf 

mindestens 16 m m  Dicke hcrabgearbeilet werden“ .

Diese Bestimmung ist damals in der Commission des »Architekten- und Ingenieurvereins« dahin 

abgeändert worden, dafs die Normalfestigkeitsziffer nur für Dicken von 5 bis 10 m m  einschliefslich 

gellen soll, dafs dagegen bei Dicken, die zwischen 10 und 15 m m  liegen, die Festigkeit um 1 kg 

geringer und für Dicken von 15 bis 25 m m  um ein weiteres Kilogramm geringer bemessen werden 

soll. Dies ist entschieden eine Verbesserung; wir haben sie deshalb in die neuen Vorschriften 

aufgenommen.

Eine andere Veränderung, wclche damals seitens des »Verbandes deutscher Architekten- und 

Ingenieurvereine« vorgenommen wurde, betraf die Trägereisen. Die Vertreter derselben wollten das 

Trägereisen genau so behandelt haben wie Flacheisen, W inkeleisen, Bleche u. s. w., und unser 

damaliger Widerspruch führte nicht zum Ziele. Damit können wir uns natürlich nicht einverstanden 

erklären, da das Walzverfahren bei diesen Eisensorten geringere Ansprüche bedingt. Früher hatten 

wir für Trägereisen 35 kg Festigkeit und 12 #  Dehnung vorgeschrieben, jetzt haben wir die Vor

schriften für Flanschen und Stege verschieden aufgestellt und zwar übereinstimmend m it den Vorschriften 

für Flach- und Winkeleisen für die Flanschen auf 36 kg Festigkeit und 12 $  Dehnung, dagegen für die 

Stege auf 35 kg Festigkeit und 10 ^  Dehnung. Bei gröfseren Dicken als 10 m m  haben wir die 

vorhin erwähnten Abstufungen eintreten lassen, nämlich 1 bezw. 2 kg geringere Festigkeit für Dicken 

von 10 bis 15 m m  bezw. 15 bis 25 m m . W ir sind also den »Normalbedingungen der Arch.- und 

Ing.-Vereine« insoweit gerecht geworden, als wir für die Flanschen in Uebereinstimmung mit den

selben geblieben sind, für die Stege dagegen nicht, und haben den Grund dafür durch die Anmerkung 

auf Seite 23 zum Abdruck gebracht, welche lautet:

„Mit Rücksicht auf die Herstellungsart des Trägereisens müssen bei demselben 

Festigkeit und Dehnung im  Steg geringer als in den Flanschen bemessen und Querproben 

ausgeschlossen werden. “

Auch die Biegeproben für Trägereisen konnten w ir bestehen lassen, nicht aber die Ausbreitprobe.

Ferner hat sich ergeben, dafs das Fehlen besonderer Vorschriften für Belageisen in jenen 

Normalbedingungen dazu geführt hat, dafs die Belagbleche gerade so behandelt werden wie die 

Bleche der wichtigsten Constructionstheile eines Bauwerks, während sie doch im  Vergleich zu diesen 

eine ganz untergeordnete Rolle spielen. Ihre Anfertigung wird dadurch unnötliig erschwert und ver- 

theuert. W ir haben daher besondere Vorschriften für dieselben aufgestellt und als dazu gehörig auch 

die Zoreseisen aufgenommen. Diese Materialien sind gemäfs der Verschiedenheit in der Inanspruch

nahme und der Herstellungsart in den »Vorschriften« eingetheilt in Tonnenbleche, Buckelbleche, 

Wellbleche, Zoreseisen und Riffelbleche. Ich glaube, die Anführung der einzelnen Vorschriften kann



Mai 1889. . S T A H L  UND E IS E N . “ Nr. 5. 371

ich wohl unterlassen; sie sind so hoch gegriffen, als die Herstellungsart es zuläfst und die Rücksicht

auf das, was sic im Bauwerk zu leisten haben, erheischt.

Bei Nieteisen war früher von uns die Schleifenprobe auf eine lichte Weite der Schleife gleich

dem Durchmesser des Rundeisens bemessen worden, während in den Normalbedingungen dafür der

Halbmesser vorgesehen ist. Da die Ausführung dieser Bestimmung auf keine Schwierigkeiten stöfst, 

so haben wir diese Verschärfung ebenfalls aufgenommen.

Neu hinzugefügt wurde ein Abschnitt über Herrichtung und Anzahl der Proben, sowie ein 

Abschnitt über Spielraum für Mafs und Gewicht. Die hier gegebenen Bestimmungen sind über

einstimmend m it den zumeist üblichen Vorschriften bezw. Gebräuchen.

Ich habe nun noch zu berichten über zwei Anträge, welche die Unterabtheilung B mehr oder 

weniger direct betreffen. Zunächst ist seitens des Hrn. B a g g c s e n  ein Antrag gestellt worden,

welcher dahin geht, dafs auf Seile 9 die beiden Skizzen für Probestäbe in Wegfall kommen sollen.

Der Antrag lautet:

Aus der Skizze, welche auf Seile 9 die Form der Rundstäbe darstellt, die Kopfform und 

ferner die Skizze des Flachslabes auf derselben Seite überhaupt fortzulassen 

und dem unter derselben befindlichen Absätze folgende Fassung zu geben:

„Es empfiehlt sich, den auf der Gebrauchslänge hergerichtelen Querschnitt

„nach jeder Seite noch um  mindestens 10 mm weiter zu führen u n d  a u f

„ d i e s e r  G e s a m m l l ä n g e  v o n  220 m m  d i e  s c h a r f e n  K a n t e n  des  

„ S t ü c k e s  m i t t e l s  L ä n g s s t r i c h e n  e i n e r  F e i l e  z u  b r e c h e n ,  a b z u -  

„ n e h m e n  o d e r  zu  r u n d e n . “

Begründet wird dieser Antrag m it dem Hinweise, dafs es vollständig zweckentsprechende E in

spannvorrichtungen gäbe, welche das Vorhandensein von Köpfen nicht bedingten und dafs die Herstellung 

der Probestäbe bei Wegfall der Köpfe eine einfachere werde.

Es läuft dieser Antrag im ganzen darauf hinaus, dafs die Kopfform hier nicht angegeben werden 

soll, —  die übrigens auch nicht direct angegeben ist, weil keine Mafsc eingeschrieben sind — und dafs 

die Kanten m it der Feile gebrochen werden sollen. Ich glaube, das letztere geschieht immer und 

brauchen wir es daher nicht besonders zu bemerken. Im  übrigen steht nichts im W ege, die 

Skizze wegzulassen, denn wenn man den Buchstaben a wegnimmt und den Text bestehen läfst, so 

ist er auch ohne Skizze verständlich, man würde nur auf Seile 9 in der zweiten Zeile von unten 

sagen müssen: „und erst von da ab die etwa nüthigen Formänderungen (statt »Verstärkungen«) für 

die Einspannungen beginnen zu lassen“, dann würde es Jedem freistehen, auch die Querschnitte 

ohne Formänderung bestehen zu lassen. Ich glaube, man kann der Commission anheimgeben, 

darüber zu bestimmen.

Ich bin vorhin von Hrn. M a r t e n s  darauf aufmerksam gemacht worden, dafs der Ausdruck 

»der gerade Theil des Stückes« nicht ganz richtig ist, denn gerade ist das ganze Stück. Es will 

sagen, dafs derjenige Theil des Stückes gemeint ist, der den zu prüfenden Querschnitt hat. Es soll 

der W ortlaut in diesem Sinne durch die Commission genauer feslgeslellt werden.

Dann liegt noch ein Antrag des Hrn. M a r t e n s  vor, der den Passus auf Seite 21 betrifft,

welcher lautet:

„Die Mindestbeträge der Zugfestigkeit sind so zu verstehen, dafs die Versuchsstücke 

die angegebenen Belastungen für die.Dauer von zwei Minuten tragen müssen; die Mindeslbeträge 

der Dehnung so, dafs die Versuchsstücke sich um den angegebenen Bruchtheil der Länge von 

200 mm ausdehnen müssen, wobei die Messung nach erfolgtem Bruche vorzunehmen ist. —

Hr. M a r t e n s beantragt n u n , diesen Passus fortfallen zu lassen, dafür aber die allgemeinen 

Bestimmungen auf Seite 9 in folgender Weise zu ergänzen:

„1. Der Zerreifsversuch ist in der Weise auszuführen, dafs die Verlängerung des 

„Probestabes in der Minute ein Procent seiner ursprünglichen Länge beträgt. In zweifel

haften  Fällen ist die Schale (sobald die Art der Maschine dies zuläfst) bei Beginn des

„Versuches mit derjenigen Belastung zu versehen, welche den in den »Vorschriften«

„gegebenen Mindeslbeträgen an Zugfestigkeit entspricht; diese Belastung mufs zwei Minuten 

„im  Einspielen erhalten werden können.

„2. Die Ausmessung der Bruchdehnung erfolgt nach dem Bruche zwischen zwei

„Endmarken von ursprünglich 200 m m  Entfernung, in zweifelhaften Fällen jedoch nur an 

„solchen Probestäben, bei welchen der Bruch innerhalb des mittleren Drittels der Mefslänge 

„stattfand.

Eine Annahme des Antrags würde den Wegfall des Absatzes auf Seite 21 :

„Die Mindestbeträge der Zugfestigkeit . . vorzunehmen ist“,

bedingen.
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Es wird vorgeschlagen, auch diesen Antrag der Commission zu unterbreiten, um  event. einen 

diesem Antrage entsprechenden, etwas veränderten W ortlaut auszuarbeiten. Der Antrag unterstützt 

ja unsere Bestrebungen, indem er die richtige Vornahme der Probe erleichtert, denn erstens ist 

von der Zei t,  innerhalb welcher der Versuch gemacht w ird, das Ergebnifs mehr oder minder 

abhängig, und dann ergiebt die Messung der Dehnung, wenn der Bruch auf einem der seitlichen 

Drittel des Stabes erfolgt, eine unrichtige und zwar geringere Dehnungsgröfse, als wenn er in der 

Mitte erfolgt, weil die Dehnung, welche durch die Contraction entsteht, nur zum Theil auf die 

gesammte Länge entfällt. Das ist sehr wichtig, denn dadurch kann manchmal eine Probe ganz 

ungerechter Weise als ungültig erklärt werden, die in der That die vorgeschriebene Dehnung hat. 

Das kann verhütet werden, wenn man die Bestimmung aufnimmt, dafs nur solche Proben mafs- 

gebend sind, bei denen der Bruch auf dem mittleren Drittel erfolgt.

V o r s i t z e n d e r :  Hat noch Jemand Bemerkungen zu dieser Abtheilung zu machen?

Hr. Gathmann-Dillingen: Es ist auf Seite 21 unter Herrichtung • und Anzahl der Proben 

bestimmt: „Das zu prüfende Material darf nicht ausgeglüht werden.“ Ich möchte m ir erlauben 

zu bemerken, dafs diese Bestimmung für Bleche nicht zutreffend ist. Nach dem heutigen Verfahren 

werden Blechstreifen, wenn nicht ausgeglüht, so doch warm gerade gerichtet und ich glaube auch, 

dafs es im Interesse der Blechfabrication wäre, wenn dieses Verfahren beibehalten würde. Noch 

besser wäre es, der Commission anheimzugeben, alle hier eingeschobenen Bestimmungen über 

Bleche, also über Tonnenblech, Buckelblech, Wellblech und Riffelblech unter Titel C. »Bleche« zu 

vereinigen, weil dann auch die allgemeinen Bestimmungen über die Abweichungen von den Ab

messungen auf diese Bleche ihre Anwendung finden würden.

Hr. Boos-Hamm: Ich möchte mich dieser Ansicht anschliefsen, indem ich darauf aufmerksam 

mache, dafs schon auf Seite 7 in den allgemeinen Bestimmungen gesagt worden ist, dafs alle Probe

stäbe der Prüfung thunlichst in demselben Zustande unterworfen werden sollen, in welchem das 

betreffende Material später zur Verwendung kommt. Deshalb wäre der Passus hier überflüssig gewesen 

und es ist der W eg, sämtliche Bestimmungen über Bleche unter C. zu verweisen, ganz richtig.

Dann habe ich noch ein Bedenken von principieller Bedeutung. Ich gehe von der Ansicht 

aus, dafs bei den Tausenden von Proben, die wir mit dem Eisenbabnmaterial gemacht haben, .wir 

endlich zu der Ueberzeugung gelangt, sind, dafs man die Zähigkeit des Materials gar nicht beurtheilen 

kann durch Zerreißproben in bezug auf Dehnung und Zusammenziehung des Querschnitts. Ist das 

aber der Fall, dann frage ich: Weshalb behält man diese Proben bei Bauwerkeisen noch aufrecht? 

Meines Erachtens müssen wir, wenn wir die feste Ueberzeugung haben, dafs die Zerreifsproben 

uns kein Mafs für die Zähigkeit geben, diese Proben auch hier über Bord werfen und sie als un

zuverlässig überhaupt auf allen Gebieten radical beseitigen.

Hr. Offergeld: Zuerst möchte ich den ersten Vorredner Hrn. G a t h m a n n  bezüglich des Aus

glühens der Proben auf die allgemeinen Bedingungen verweisen. In denselben heifst es auf Seite 8:

„Ausglühen ist, wenn das Stück nicht ebenfalls vor seiner Verwendung oder im Gebrauche 

ausgeglüht wird, möglichst zu unterlassen.

Sofern ein Geraderichten der Probestreifen erforderlich ist, sollen dieselben nur bis zu einem 

das Gefüge des Materials nicht verändernden Hitzegrad mäfsig angewärmt und in diesem Zustande 

mittels Hammerschläge oder unter einer Presse gerade gerichtet und alsdann gleichmäßig und 

allmählich abgekühlt werden.“

Das deckt sich wohl mit dem, was Hr. G a t h m a n n  wollte.

W as den zweiten Punkt betrifft, die Bestimmungen über Bleche ganz aus dem Bauwerkeisen 

herauszunehmen und unter Ueberschriit »G. Bleche« zu bringen, so halte ich eine solche Aenderung 

nicht für zweckmäßig, denn wir müssen, und das kann ich auch gleichzeitig dem letzten Hrn. Redner 

antworten, wir müssen uns vorzugsweise nach den Normalbedingungen richten, die auf der Grund

lage unserer 81er Redingungen nach langjährigen Bemühungen endlich einen derartigen Eingang 

gefunden haben, dafs sie fast ausnahmslos allen staatlichen und sonstigen Bedingungen wörtlich zu 

Grunde gelegt werden. W ir haben uns deshalb bestrebt, an diesen Bedingungen, welche nun voll

ständig Eingang gefunden haben, möglichst wenig zu ändern. Die Normalbedingungen sind erst 

im Jahre 1886 aufgestellt worden, ihre vollständige Einführung hat ein paar Jahre Zeit in Anspruch 

genommen, und heule, wo sie sich eingebürgert haben, sind, soweit mir bekannt, Besteller und 

Erzeuger allgemein damit zufrieden. Ich möchte daher bitten, es bei der jetzigen Vorschrift zu 

belassen.

V o r s i t z e n d e r :  Es war vorwiegend ein praktischer Grund, der uns veranlaßt hat, die

Bestimmungen über diese Bleche unter Bauwerkeisen aufzunehmen. W enn Jemand ein Bauwerk 

auszuführen hat, so findet er die Vorschriften für die Lieferung von Bauwerkeisen unter dem Titel
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»Bauwerkeisen« alle hübsch bei einander. W ehn auch Wiederholungen Vorkommen, so schadet das 

nichts, denn man kann nicht Jedem zumuthen, erst das ganze Werkchen durchzulesen und sich die 

Bestimmungen für sämmtlichcs Eisen, dessen er bedarf, an verschiedenen Stellen zusammenzusuchen.

Hr. Gathmann: Ich bin mit Hrn. Lueg vollständig dahin einverstanden, dafs wir diese Bleche 

besser unter dein Titel »Bauwerkeisen« belassen, möchte aber doch der Commission zur Erwägung 

anheimgeben, bezüglich der Bleche auf die allgemeinen Bestimmungen hinzuweisen, weil darin Alles 

stellt, was in betreff der Abweichungen von den geforderten Abmessungen zu beobachten ist.

Hr. Offergeld: Dem steht nichts im  Wege.

Hr. Schäfer-Oberbausen: Ich möchte bezüglich des Spielraums für Mafs und Gewicht anregen, 

ob es nicht zweckmäfsig wäre, hier dieselben Abweichungen, wie für Kesselbleche vorzuschreiben. 

Es heifst hier: Bei Blechen sind Mchrlängen und Mehrbreiten bis zu 20 m m  zulässig. Für Universaleisen 

mag diese Bestimmung wohl zutreffen, aber für geschnittene Bleche ist das etwas sehr viel.

Hr. Offergeld: .Verschiedene Blechwalzwerke bedingen noch viel gröfsere Spielräume und 

wir haben hier die kleinsten herausgesucht. In dem Kapitel über Bleche finden sich noch andere 

und weit schwierigere Dinge. W enn der Antrag des Hrn. Gathmann, dafs in bezug auf die Ab

messungen nochmals auf die Bleche verwiesen werden soll, angenommen wird, dann wäre dieser

Punkt  damit erledigt.

Hr. Schä fe r : Ich habe nichts dagegen, das der Passus stehen bleibt, möchte aber die Herren, 

die Bleche schneiden lassen, bitten, möglichst diesen Spielraum nicht zu beanspruchen.

Vo r s i t z e n de r :  Mit diesem Wunsche, der sich mehr an die Allgemeinheit als an die Commission 

richtet, dürfte dieser Gegenstand wohl erledigt sein. Ich nehme an, dafs Sie unter Berücksichtigung 

der Ausführungen, die hier vorgebracht wörden sind und die auch der Herr Berichterstatter thuhlichst 

zu berücksichtigen zugesagt hat, mit der Fassung der bezüglichen Vorschriften einverstanden sind.

W ir kommen nun zu der zweiten Abtlieilung B, näm lich: »Bauwerk-Flufseisen«.

Hr. Jacobi-Sterkrade: M. H .! Bauwerk-Flufseisen war in die Bedingungen von 1881 nicht 

aufgenommen. W ir hatten damals in den bezüglichen Bestimmungen gesagt: „B. Constructions- 

material. Die Commission ist der Ansicht, dafs bezüglich der Verwendung genügende Erfahrungen 

zur Zeit noch nicht verliegen, sie glaubt indessen, im allgemeinen 45 bis 55 kg Festigkeit und

20 Jo Dehnung empfehlen zu können.“ Seit 1881 sind grolse Erfahrungen gerade in bezug auf 

Flufseisen gemacht worden, die Commission hat deshalb geglaubt, auch Bauwerk-Flufseisen besonders 

behandeln zu müssen, und finden Sie auf Seite 27 das Ergebnifs der diesbezüglichen Berathung. 

Die dort aufgestellten Bedingungen schliefsen sich im grofsen und ganzen denjenigen für Bauwerk- 

Schweifseisen an. Das Hauptsächlichste ist, dafs die Zugfestigkeit mindestens 37 kg und höchstens 

44 kg a. d. qmm betragen soll und zwar in der Längs- und Querrichtung. Diese Festigkeiten 

sind nach eingehenden Besprechungen gewählt worden, weil der Commission bewußt war, dafs 

durch zu hohe Anforderungen, welche früher an das Flufseisenmaterial —  ehedem Stahlmaterjal 

genannt — gestellt wurden, unliebsame Erfahrungen gemacht worden sind. W ie Ihnen Allen be

kannt, war in der ersten Zeit eine Festigkeit von 55 kg als M inimum genommen, ja  sogar GO bis 

70 kg wurden genommen, und es sind aus solchem Material Bauwerke ausgeführt worden, 

welche sich leider nicht bewährt haben. W ir  haben diese Erscheinung nicht allein bei Bauwerken 

erlebt, sondern auch, und hier wohl in empfindlichster Weise, bei Kessel material. Solche, in der 

ersten Zeit aus ungeeignetem Material gefertigten Kessel haben sich nicht gut bewährt, weil eben 

die Anforderungen zu hoch geschraubt waren. Jeder glaubte damals, die Güte des Materials-müfste 

sich in der Festigkeit ausdrücken.

Nach Ansicht Ihrer Commission wird eine Festigkeit von 37 bis 44 kg angemessen sein, 

selbe ist in laufender Fabrication zu erreichen und giebt die meiste Gewähr dafür, dafs keine 

gefährliche Spannungen in dem Material auftreten. Gegenüber einer solchen Festigkeitsgrenze wird 

von manchen Seiten, hauptsächlich von den Constructeuren, eingewendet: W o  steckt denn der

Vortheil, wenn man die Grenze für die Festigkeit nicht höher legen darf? Eine solche Frage

stellung ist nicht richtig, das entscheidende Moment liegt nicht in der Grenze für die Zugfestig

keit, sondern in der Grenze für die Elasticität. W as über diese letztere hinausgeht, kommt für 

Constructionen überhaupt nicht in Betracht, weil alsdann eine Beanspruchung bereits erfolgt sein 

würde, welche nicht eintreten soll. Die Elasticitätsgrenze liegt aber bei Flufseisen bedeutend höher 

als bei Schweifseisen und kann deshalb das Flufseisen auch höher beansprucht werden. W ir  glaubten 

daher eine Festigkeit von mindestens 37 kg und höchstens 44 kg, so wie weiter eine Dehnung von 

mindestens 20 Jii vorschlagen zu sollen.

V o r s i t z e n d e r :  W enn keine weiteren Bemerkungen zu machen sind, dann nehme ich an,

dafs Sie den Abschnitt »B. Bauwerk-Flufseisen« ebenfalls annehmen. W ir gehen jetzt zu der 

Abtheilung »C. Bleche« über, und bitte ich Hrn. Ot t o ,  das W ort zu nehmen.

V.a .  4
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Hr. Otto-Essen: M. H .! Es wird mein Bemühen sein, mieli möglichst kurz zu fassen.

Das Kapitel »B l ec h«  des Entwurfes von » Vo r s c h r i f t e n  f ü r  L i e f e r u ng  von  E i sen  u n d  

S t a h l «  erscheint diesmal den Bedingungen vom Jahre 1881 gegenüber mehr als zusammengehöriges 

Ganze. Es hat in seinen Einzeltheilen notwendige Erweiterungen erfahren, so z. B. in den Be- 

stimungen über die zulässigen Abweichungen in der Dicke und Gewicht, weil in den letzten Jahren 

immer gröfsere und dickere Platten verlangt worden sind, deren Abweichungen in Dicke und Ge

wicht in der Thal in keinen Rahmen sämmtlicher bekannten Bedingungen mehr hineinpassen.

Um dem willkürlichen Messen der Bleche entgegenzutreten, ist eine einheitliche Methode für 

das Messen der Dicke aufgestellt worden.

Ferner sind in die allgemeinen Bestimmungen m it Anlehnung an die sogenannten Würzburger 

Bedingungen, welche sich bekanntlich allgemeine Anerkennung errungen haben, Sätze über Zurich

tung der Probestücke und über die Abnahme der Bleche aufgenommen worden.

ln den be s onde r en  B e s t i m m u n g e n  ist das Kapitel » S c h i f f s b l e c h e  aus  S c h w e i f s 

e i s e n «  unberührt geblieben, dagegen sind in dem Kapitel » Kesse l b l ech  au s  Schwe i f s e i s e n « ,  

abgesehen von den Zusätzen zu den Bestimmungen über die Festigkeit der dickeren Bleche, fol

gende Aenderungen und Zusätze gemacht. Erstlich ist die Qualitätsziffer gestrichen, damit dieselbe 

auch hier, wie bei den Bedingungen für die anderen Fabricate, ein- für allemal verschwindet. 

Sodann sind die Biegungswinkel für Kaltproben geändert, weil diese in der That der W irklichkeit 

nicht ganz entsprechen. Dieselben werden in den Bedingungen der Kesselrevisionsvereine meines 

Wissens in derselben Weise binnen kurzem geändert werden. Ferner ist der Zusatz gemacht, dafs 

die Zerreifsfestigkeit in keirem Falle mehr als 40 kg betragen darf, was energisch besonders von 

den Kesselrevisionsvereinen gefordert wird, und wohl nicht mit Unrecht.

In dem nächstfolgenden Kapitel » B l e c h e  a u s  F l u f s e i s e n «  ist für SchilTsbleclie der H in

weis gegeben, dafs die weichere Qualität für zweckentsprechender gehalten wird als die harte, 

denn die Minimalgrenze ist auf 35 kg Festigkeit festgesetzt.

Für Kesselbleche ist dem besonders ausgesprochenen Verlangen, dem sich anscheinend auch 

die Kesselrevisionsvereine anschliefsen werden, Rechnung getragen worden, einen Unterschied zwischen 

Feuerblech und Mantelblech zu machen, obgleich in der Commission sich die Meinung geltend machte, 

es solle n u r  e i n e  Qualität, und zwar die beste, genommen werden, und diese sei unstreitig 

die weichste.

Bei den den Schlufs bildenden Feinblechen ist die Begutachtung der Qualität durch Zerreifs- 

proben ebenso, wie dies auch der Fall bei den Feinblechen aus Schweifseisen ist, verworfen.

Ich wäre mit der allgemeinen Durchsicht der Bestimmungen nun zu Ende. Es ist zu den

selben ein Antrag des Hrn. Ca r l  S c h ä f e r  in Oberhausen eingegangen, welcher dahin geht, auf 

Seite 29 unter »C. Bleche« bei a) Längen- und Breitenabweichungen zu setzen: „Es sollen Ab

weichungen in der Länge und Breite bis zu 5 mm gewährt werden.“

Hr. S c h ä f e r  hat noch zwei andere Anträge gestellt; ich möchte Ihnen zunächst Ablehnung 

des genannten Antrags empfehlen, da ich glaube, dafs sich kein Blechwalzwerks-Techniker finden 

w ird, der sich auf solche Vorschriften einlassen kann.

Der zweite Abänderungsantrag des Hrn. S c h ä f e r  betrifft die Dickenabweichungen, und 

zwar wünscht er den Unterschied der kleinsten und gröfsten Dicke heruntergesetzt zu sehen, bei 

Blechen bis zji 1000 mm Breite auf 1,0 mm  bezw. 0,8 m m , und bei Blechen von 1G00 bis 

1800 mm Breite auf 1,5 mm bezw. 1,0 mm.

Die Tabelle über den Unterschied der kleinsten und gröfsten Dicke, welche Sie in dem Ihnen 

vorliegenden Entwurf  auf Seite 30 u. ff. finden, ist entstanden auf Grund einer gröfseren Anzahl 

Messungen, welche auf drei W erken, nämlich denjenigen von Grillo - Funcke, Schulz - Knaudt und 

Krupp, vorgenommen worden sind. Dieselbe ist abgedruckt in Nr. 3 von »Stahl und Eisen« d. J., 

und da jene Tabelle auf sehr genauen, mit Aufwendung grofser Mühe verknüpften Messungen 

beruht und die Zahlen in den Vorschriften daraus entnommen sind, so mufs ich für meine Person 

auch vorschlagen, dafs die Herabsetzung dieser Ziffern, die Hr. S c h ä f e r  wünscht, ebenfalls 

abgelehnt wird.

Endlich beantragt Hr. S c h ä f e r ,  dafs der erste Absatz auf Seite 36 , welcher lautet:

„Aus Feuerblech müssen alle diejenigen Theile der Kesselwandung gefertigt werden, 

welche die erste strahlende Hitze des Feuerherdes aufzunehmen haben. Zu den übrigen 

Flammrohrschüssen und zu den Theilen, welche gebördelt oder gekrempt werden, wie 

z. B. Böden, Dome, Stutzen u. dergl., ist Bördelblech zu verwenden. Alle anderen Theile 

der Kesselwandung dürfen aus Mantelblech gefertigt werden.“ 

ganz fortfallen soll.
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Da Hr. S c h ä f e r  diesen Antrag ohne irgend eine Begründung eingegeben hat, und der ganze 

Absatz nach sehr reiflicher Ueberlegung mit aufgenommen worden ist, da derselbe ferner die für 

die Blechwalzwerksleute durchaus wünschenswerte Bestimmung enthält, dafs keine andere Qualität 

als Bördelblech zu Bördelarbeit benutzt werden soll, so beantrage ich, dafs auch dieser Antrag 

des Hrn. S c h ä f e r  abgelehnt wird.

Hr. Schäfer: In bezug auf diesen Antrag über die Längen- und Breitenabweichungen möchte 

ich dasselbe sagen, was ich vorhin gesagt habe: Ich will diesen Antrag nicht aufrecht erhalten, 

möchte aber bitten, dafs die Walzblechfabricanten diesen Spielraum nicht in W irklichkeit so weit 

ausdehnen möchten. Ich komme auf viele Walzwerke und kann Ihnen sagen, dafs es sich ganz 

gut erreichen läfst, dafs die Bleche genau geschnitten werden. Es liegt in den meisten Fällen 

nur an der Bequemlichkeit der betreffenden Scheerenarbeiter.

In bezug auf die Dickenabweichungen sagen die Herren selbst in dem Aufsatz in »Stahl und 

Eisen«, dafs sie sich gewundert haben, dafs solche Unterschiede entstehen können. Die Sache ist 

noch neu, ich habe in den 14 Tagen mich nicht genau darüber unterrichten können, ich glaube 

aber, dafs Abweichungen in den vorgeschlagenen Mafsen in der That nicht Vorkommen. Auch in 

dem genannten Aufsatz in »Stahl und Eisen« sind solche Abweichungen in der That bei Blechen 

nicht vorhanden; die Vorschläge gehen also über das billige Ziel hinaus. Nehmen wir z. B. an, 

ich bestelle ein Blech von 5 mm Stärke, so soll dasselbe bei 1700 mm Breite 1,8 mm, also ein 

Drittel Dicke mehr haben dürfen. Auch vom finanziellen Standpunkte ist es doch wohl nicht zu 

verantworten, wenn die in dem Entwürfe vorgesehenen Spielräume gewährt werden. Ich möchte 

Sie bitten, die Sache an die Commission zu verweisen, da, wie Sie in dem Artikel selbst sagen, 

die Sache noch neu ist und überrascht hat. Die Commission kann dann weitere Erhebungen machen, 

welche Grenzen festzustellen sind. In vielen Fällen entstehen die grofsen Unterschiede auch nur 

dadurch, dafs die betreffenden Walzen einseitig abgeschliffen sind,  und es läfst sich sehr viel er

reichen, wenn man dafür sorgt, dafs die W alzen in ordnungsmäfsigem Zustande gehalten werden.

W as dann den ändern Punkt  betrifft, wo Sie bestimmen, dafs für bestimmte Zwecke nur 

Feuerblech bezw. Bördelblech verwendet werden soll, möchte ich dringend bitten, diesen Passus 

zu streichen. Ich sehe gar nicht ein, weshalb Sie den Kesselfabricanten die Erschwerung auf

erlegen wollen, die Feuerrohre in den hinteren Theilen nicht aus gewöhnlichem Mantelblech zu 

machen. Ich bin der Meinung, dafs die meisten aus solchen Blechen gemacht werden.

M. H . ! Es ist von den Königlichen Behörden nur vorgeschrieben, dafs die Feuerstellen 

aus Feuerblech gemacht werden, es können daher die übrigen Rohrschüsse aus Mantelblech 

verfertigt werden; ebenso werden die geprefsten Kesselböden meistens aus Mantelblech hergestellt. 

Da aufserdem noch die Verschiedenheit der Qualitäten der einzelnen Walzwerke in Betracht kommt 

und z. B. das Bördelblech des einen Walzwerks dem Mantelblech des ändern Walzwerks an 

Qualität gleichkommt, so richte ich an die Commission das Ersuchen, meine Ausführungen zu 

berücksichtigen.

Hr. Knaudt - Essen: M. H .! Ich bitte Sie, den Entwurf der Commission unverändert an-

znnehmen und die Anträge des Hrn. S c h ä f e r  abzulehnen.

W as den ersten dieser Anträge betrifft, dafs die Abweichung in der Länge und Breite nur bis 

zu 5 mm  betragen dürfe, so bemerke ich dazu, dafs dies viel zu gering wäre. Der Antragsteller 

erblickt als Ursache zu den Abweichungen nur eine gewisse Nachlässigkeit seitens der Scheeren

arbeiter ; das mag wohl sein, aber m it solchen gewissen Nachlässigkeiten haben wir eben zu rechnen. 

Wenn in einer Kesselfabrik an einem Tage 10 Platten abgeliefert werden, so können diese schon 

leicht nachgemessen werden; ■wenn aber in einem Blechwalzwerke an einem Tage 60 t Bleche 

gewalzt sind, so ist da eine so scharfe Controle ohne ganz bedeutende Kosten nicht möglich. Ich 

bitte deshalb dringend, die vorgeschlagenen Abweichungen bis zu 10 m m  in der Länge und bis 

zu 6 mm in der Breite anzunehmen, so wie es die Commission vorschlägt.

W as ferner die Unterschiede der Dicke in einem und demselben Blech betrifft, und die

jenige Dicke des Bleches, welche sich aus den Abmessungen und dem Gewicht ergiebt, so bitte 

ich ebenfalls, den Vorschlag der Commission anzunehmen. Diese Vorschläge bewegen sich bereits 

in so äufsersten Grenzen, dafs wir fest überzeugt sind, dafs die Walzwerke sie nur bei sehr auf

merksamer Arbeit einhalten können. Es ist allerdings richtig, was Hr. S c h ä f e r  sagt, dafs die 

Zahlen die Betriebsleute selbst überrascht haben, jedoch sind die Versuche nicht vor vier W ochen, 

sondern vor ungefähr einem Jahre angestellt, und zwar sind auf den einzelnen Werken bei den 

Versuchen erst vielleicht nur 6 bis 7 Platten aufgemessen worden, und ging man erst, als die 

dabei gefundenen Differenzen sich als so bedeutende herausstellten, dazu über, alsdann noch mehr auf

zumessen, bis man die Zahl der Platten von ungefähr 80 erreichte. Dazu kann ich noch erwähnen, 

dafs bei der Fabrication der Bleche, die aufgemessen sind, ganz besondere Sorgfalt vorgeherrscht hat
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und besonders darauf gesehen ist, dafs die Kaliber gehalten sind. Trotzdem ist das Endresultat so 

gewesen, dafs wir die Abweichungen so haben feststellen müssen, wie sie die Commission vorschlägt. 

Wenn wir die Anträge des Hrn. S c h ä f e r  annehmen würden, so müfsten von diesen 80 Blechen 

ungefähr 12 Stück wegen mangelhafter Dicke verworfen werden, und das wird doch unter Berück

sichtigung der Umstände, welche bei diesen Auswalzungen obgewaltet haben, selbst Hr. S ch  ä fe r 

nicht wollen.

Hr. S c h ä f e r  hat die Ansicht geäufsert, dafs die Schuld zu den Ungleichheiten in demselben 

Blech an nicht genügendem Abdrehen der Walzen liege; ich glaube, dafs sämintliche Blech- 

fabricanten mit m ir darin einverstanden sein werden, dafs diese Ansicht nicht zutreffen dürfte, dafs 

der Grund hierfür vielmehr selbst bei den gröfsten Abmessungen der Walzengerüste in dem Durch

biegen oder Federn der Walzen liegt.

Was dann ferner die von Hrn. S c h ä f e r  vorgeschlagene Erleichterung für Kesselfabricanten 

betrifft, dahingehend, dafs sie Mantelbleche nehmen könnten zu den hinteren Flammrohrschüssen 

und Bördelblechen, so glaube ich, dafs wir im Eisenhüttenverein im Einverständnis ebenso mit 

den Kesselrevisionsvereinen, wie mit den Blechfabricanten die Pflicht haben, m it den entgegen

stehenden Bestimmungen aufzuräumen. Es ist ja wahr, dafs ein einigermafsen geschickter Schmied 

aus recht gemeinem Blech ein anständiges Krempstück zustande zu bringen vermag; um dies zu 

sehen, brauchen wir blofs nach Belgien zu gehen, wo aus dem gewöhnlichsten Blech noch ganz 

ansehnliche Krempstücke hergestellt werden. Bei uns in Deutschland, wo wir gutes Blech haben, 

sehe ich keinen Grund,  dafs dieses Blech nicht auch verwendet wird. W enn Sie den Preis

unterschied ansehen, der dadurch entsteht, dafs die letzten Meter Feuerrohre aus Mantelblech her

gestellt werden, so ist die Differenz bei 20 t Gewicht vielleicht 100 J b , und ich bin fest über

zeugt, dafs der Kesselbesitzer den Preisunterschied von 100 Jb  ganz gern bezahlen w ird, wenn 

er soviel bessere Waare erhält. Ich bitte daher nochmals darum , die Anträge des Hrn. S c h ä f e r  

sämmtlich abzulehnen.

Hr. Oberingenieur Böcking - Düsseldorf: Ich ersuche ebenfalls, den letzten der Anträge ab

zulehnen. Thalsächlich sind durch die Kesselrevisionsvereine die Bedingungen so vorgeschrieben, 

wie sie in dem Entwürfe vorgesehen s ind ; aufserdem arbeiten die meisten gröfseren Kesselfabricanten 

nach dieser Vorschrift.

Hr. Sch ä fe r-Oberhausen: Auf die beiden ersten Anträge will ich m ich nicht weiter steifen, 

betreffs des dritten möchte ich aber entschieden bitten, dafs die Commission denselben nochmals 

erwäge. Den dritlen Antrag, d. h. also, dafs die in Rede stehende Stelle gestrichen werde, bitte 

ich anzunehmen. Welche Gründe haben wir denn, über die Vorschriften der Behörden hinauszu

gehen? Es sind in letzter Zeit eine Menge Kessel ausgeschrieben worden, wobei gesagt ist: Die 

Feuerbleche sind aus Feuerblech zu machen und die übrigen Theile aus Blechen, entsprechend den 

Vorschriften für Mantelblech. Weshalb wollen wir da den armen Kesselflickern, die schon so 

viel zu tragen haben, das Leben noch saurer machen? Dieser Antrag ist von gröfserer Tragweite, 

als vielleicht einzelne von Ihnen übersehen wollen. W enn der betreffende Besteller das' vorschreibt, 

so wird das genommen werden, aber welchen Grund soll ich haben, über die Bedingungen, die 

m ir eine Behörde stellt, hinauszugehen?

Hr. Knaudt - Essen: W enn einzelne Behörden auch vorschreiben, dafs die Verwendung von 

Mantelblech im Feuerrohr statthaft sei, so würde das noch kein Grund für den Eisenhütten-Verein 

sein, hierin zu folgen. Ich glaube, wir stehen in bezug auf diese Vorschrift auf einem ändern 

Standpunkte, und ich glaube, wir können ferner beanspruchen, dafs wir diejenigen sind, welche 

am meisten Kenntnifs über die Beschaffenheit unseres Materials haben, und dafs daher für uns kein Grund 

vorliegt, von den Behörden getroffene Bestimmungen nachzuahmen. W enn die Behörden sehen, 

dafs wir der Ansicht sind, diese oder jene Bestimmung ist unstatthaft, so werden sie auch bereit 

sein, sich zu unserer Ansicht zu bekennen. Dafs die behördlichen Vorschriften zu allen Zeiten 

diejenigen gewesen sind, welche die einzig richtigen waren, bezweifle ich ; ich meine, vorhin bei 

dem Kapitel »Eisenbahnmaterial« sind die Vorschriften der'Behörden genügend kritisirt worden, 

und in bezug auf Kesselblech liegt die Sache nicht theilweise ähnlich.

Hr. Böcking-Düsseklorf: Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dafs durch die Be

stimmung, um welche der Streit entbrannt ist, die Kesselfabricanten durchaus nicht bedrückt 

werden. W enn sie überall gleichmäfsig ausgeführt w ird, dann gilt sie für Alle. Anders gestaltet 

sich freilich die Sache, wenn ein Kcsselfabricant sich an die Bestimmungen hält und der andere 

nicht, dann ist ein Preisunterschied vorhanden, durch den ein Druck ausgeübt wird.

Hr. Schäfer-Oberhausen: Sie haben vorhin über die scharfen Bestimmungen geklagt, die von 

seiten der Behörden ergangen sind, dann setzen Sie doch auch unsererseits hier keine zu scharfen 

Bestimmungen hinein. Oder ist denn wirklich e in  Herr hier, der der Meinung wäre, dafs es
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wirklich erforderlich ist, dafs die hinteren Schüsse aus einem ändern Material als Mantelblech

hergestellt werden? Früher hat man die Kessel allgemein aus Mantelblech gemacht, ich kenne

Kessel, die 30 Jahre lang in Betrieb sind, woran sich absolut noch kein Fehler im Material ge

zeigt hat, warum wollen Sie nun die im Entwurf vorgesehenen Bestimmungen aufnehmen? Ueber- 

lassen Sie das den einzelnen Bestellern, Sie binden damit vorläufig den Kesselfabricanten eine Ruthe 

auf, die Schmerzen verursachen kann. Sie stellen damit die Kesselfabricanten. die keine Kenntnifs 

von der Vorschrift haben, in die Lage, ihre Offerten 30 bis 40 M  die Tonne billiger zu stellen 

als die Kesselfabricanten, die nach dieser Bestimmung handeln.

Hr. Otto: Nach den Ausführungen der Herren Vorredner erübrigt m ir nur, zu beantragen,

den letzten Antrag des Hrn. S c h ä f e r ,  den einzigen, den derselbe aufrecht erhalten hat, abzu- 

lehnen. Da weitere positive Anträge gegen die Vorschriften nicht eingegangen sind, so wäre hiermit 

meine Aufgabe erledigt.

V o r s i t z e n d e r :  W ir werden naturgemäfs alle die W ünsche, die hier vorgebracht sind, in 

der Commission noch einmal zur Sprache bringen; bei dem Schäferschen Antrag weifs ich aber 

nicht, wohin die W ünsche der Versammlung gehen, und ich glaube daher, dafs über diesen Antrag 

abgestimmt werden mufs.

Hr. Schäfer: Ich möchte bitten, mit diesem meinem Antrage in derselben Weise zu verfahren, 

wie mit den übrigen Anträgen, und ihn der Commission zu überweisen, da ich nicht einsche, warum 

bei meinem Antrage eine Ausnahme gemacht werden soll.

Hr. Otto: W enn diesem Wunsche Folge gegeben w ird, dann weifs die Commission immer

noch nicht, wie die Stimmung der ganzen Versammlung ist, und ich mufs daher bei meinem

Antrage stehen bleiben, dafs über den Abänderungsantrag des Hrn. S c h ä f e r  abgestimmt wird.

V o r s i t z e n d e r :  Ich hätte gegen den Vorschlag des Hrn. S c h ä f e r  in betreff der geschäft

lichen Behandlung seines Antrags nichts einzuwenden, da Hr. S c h ä f e r  sich der Commission 

unterwirft. Es handelt sich aber um die wichtige Frage, ob Bürdelblech oder Mantelblech verwendet 

werden soll, und hierüber mufs doch eine Abstimmung erfolgen. Ich bitte also diejenigen Herren, 

welche in dieser Richtung mit dem Antrage S c h ä f e r  einverstanden sind, sich zu erheben. (Es 

erheben sich drei oder vier Herren.) Das ist entschieden die Minorität.

Damit wären auch die Bestimmungen über das Blech angenommen, das ja seiner Natur nach,

wie immer, so auch in der heutigen Discussion eine besondere Anziehungskraft bewiesen hat, und

wir gehen über zu Titel »D. Handelseisen«.

Hr. Vahlkam pf-Düsseldorf: M. H .!  Ich darf m ich wohl darauf beschränken, auf die

Abweichungen von den älteren Bestimmungen aufmerksam zu machen, die Sie in bezug auf Handels- 

eisen in den »Vorschriften« finden. Es sind deren nur wenige, so dafs ich mich kurz fassen kann. 

Eine dieser Aenderungen betrifft die Zugfestigkeit des Nieteisens. W ie Sie bereits gehört haben, 

legt man jetzt nicht mehr so grofsen Werth auf die absolute Festigkeit des Materials, man ist des

wegen auch dazu übergegangen, die absolute Festigkeit des Nieteisens von 38 auf 37 kg zu 

ermäfsigen, und ebenso bei Hufstabeisenqualität die Festigkeit von 36 auf 35 kg herabzusetzen. 

Dagegen ist die Dehnung in beiden Fällen dieselbe geblieben, und zwar 15 Jo bei Nieteisenqualität 

und 12 Jb bei Hufstabeisenqualität.

Eine Aenderung ist weiter vorgenommen worden, das ist die Hinzufügung des Flufseisens. 

H ier ist die Zugfestigkeit auf 34 bis 44 kg, die Dehnung auf 20 Jo festgesetzt worden.

Das ist das Einzige, was ich Ihnen hierüber zu sagen hätte, und ich glaube, da keine 

Einsprüche erhoben worden sind, so kann dieses Kapitel ohne weiteres angenommen werden.

V o r s i t z e n d e r :  Wenn die Unterstellung des Herrn Referenten zutrifft und keine Ein

wendungen gemacht werden —  (Pause), was ich hiermit feststelle, so gehen wir über zur Abtheilung 

»E . Draht«. Ich ersuche den Berichterstatter, Hrn. G u i l l e a u m e ,  das W ort zu nehmen.

Hr. Guilleaume-Mülheim a. R he in : M. H . ! Bei den vielen Verwendungszwecken, welche Draht 

hat, w ill ich mich nur beschränken auf einige Bemerkungen über Telegraphen- und Telephondraht. 

Die Commission hat die Vorschriften, welche von seiten der Reichstelegraphen-Verwaltungen 

bestehen, m it den Vorschriften ausländischer Verwaltungen verglichen, und sie hat geglaubt, die 

Vorschriften so fassen zu sollen, wie sie liier vorliegen. Von seiten der »Westfälischen Union« 

wurde nun der Antrag gestellt, dafs wir es belassen sollten bei den Vorschriften der deutschen 

Telegraphen-Verwaltung; ich glaube aber, dafs es dem Verein deutscher Eisenhüttenleute kaum 

entsprechen kann, sich darauf zu beschränken, diese Bedingungen einfach abzudrucken, besonders 

aber auch deshalb nicht, weil sie eben wesentlich niedriger stehen, als diejenigen, die seitens der 

ausländischen Regierungen aufgestellt worden sind. Ich wenigstens würde es dann für richtiger 

halten, darauf zu verzichten, für diese Gegenstände überhaupt Bedingungen aufzustellen. Es wurde
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deshalb von seiten der Commission der Vorschlag gemacht, die Vorschriften an die Commission 

zurückzuverweisen, Hrn. K a m p  als Director der »Westfälischen Union« und vielleicht auch Hrn. 

W i et h a  u s  als Director des »Westfälischen Draht-Industrie-Vereins« zuzuwählen und mit diesen Herren 

noch einmal die Sache durchzuberathen. Auf diese Weise würden wir zu einer Verständigung

gelangen und zu Vorschriften kommen, welche allseitige Zustimmung finden.

V o r s i t z e n d e r :  Das W ort hat der Antragsteller, Hr. Director K a m p .

Hr. Kam p : Ich kann mich mit dem Vorschläge des Herrn Referenten nur einverstanden 

erklären. Die Motive brauche ich Ihnen nicht vorzutragen, da sie eben schon genannt worden sind.

V o r s i t z e n d e r :  Hat sonst Jemand Einwendungen zu machen? (Pause.) Es ist das nicht 

der Fall, ich darf also wohl annehmen, dafs dieser Absatz Ihren Beifall gefunden hat. Die Vor

schriften für Telegraphendraht werden also an die Commission zurückvei wiesen, die unter Mit

wirkung des Hrn. K a m p  die Sache nochmals berathen wird.

W ir  kommen nun zur letzten Abtheilung: »F . Gußeisen«. H .r S c h  l i n k  hat das W ort.

Hr. Schlink-Mülheim a. d. Ruhr: Ich werde mich so kurz fassen, dafs ich die Rednertribüne nicht

zu besteigen brauche. Die hier vorliegenden Vorschriften sind wörtlich entnommen den »Normal-

bedingungen für die Lieferung von Eisenconstructionen für Drücken- und Hochbau«. W ir hatten gar 

keine Veranlassung, etwas zu ändern. Es sind noch hinzugefügt worden einige Bestimmungen über 

Röhren, weil Röhren ein sehr gangbarer Handelsartikel sind, und zwar sind dies die bekannten Be- 

dingungen, die von den Röhrengiefsereien seit Jahren aufgestellt sind. Hiermit ist meine Aufgabe 

erledigt.

V o r s i t z e n d e r :  Hat zu dem Abschnitt »Gufseisen« noch Jemand Bemerkungen zu

machen? (Pause.) W enn das nicht der Fall ist, dann würde also das ganze Werk vorbehaltlich

der Feststellung durch die Commission Ihre Genehmigung gefunden haben.

Hr. W i e t h a u s  hat das Wort.

Hr. W ieihaus-Hannn: Unter den allgemeinen Bestimmungen habe ich eine Bestimmung über die 

Temperatur, bei der die Proben vorgenommen werden sollen, nicht gefunden. Ich möchte der 

Commission anheimgeben, ob sie nicht wenigstens eine Minimaltemperatur festsetzen möchte, bei 

der die Kaltproben vorzunehmen wären.

V o r s i t z e n d e r :  Ich halte die Bemerkung des Hrn. W ie  th  a u s  für zutreffend und bin 

meinerseits gern bereit, der Commission die gewünschte Festsetzung zu übertragen, falls die Ver

sammlung damit einverstanden ist (Pause), und ich nehme an , dafs dies der Fall is t, da kein 

Widerspruch erfolgt.

Damit wären also die sämmtlichen Abschnitte, vorbehaltlich der endgültigen Festsetzung 

durch die Commission, genehmigt. —

Bevor ich diesen Gegenstand verlasse, möchte ich Sie bitten, den Mitgliedern der Com

mission Ihren Dank für ihre Mühewaltung auszusprechen. Das Heftchen, welches Ihnen vorliegt, 

ist klein und unansehnlich, aber es steckt doch eine ganz gehörige Arbeit darin, und ich kann 

bezeugen, dafs das Zustandekommen des Werks nur möglich war durch den rastlosen Fleifs seitens 

der Mitglieder der Commission. Ich glaube deshalb, dafs Sie einverstanden sein werden, wenn ich 

auch in Ihrem Namen den sämmtlichen Mitgliedern der Commission hiermit den wohlverdienten 

Dank ausspreche. (Lebhafter, allseitiger Beifall.)

An me r k u n g :  Zu dem in voriger Nummer enthaltenem Berichte über Punkt 3 der Tagesordnung 
»über die Verwendung von hölzernen und eisernen Schwellen auf den Kgl. Preuis. Staatsbahnen« ist zu be
merken, dafs in der Wiedergabe der Hede des Hrn. T h i e 1 en - Ruhrort, welche am Stenographenlisch nicht 
verständlich in allen Theilen war, cs unrichtiger Weise heifst, dafs die Hauptbahnlinien Englands mit eisernen 
Querschwellen belegt seien, während diejenigen der englischen Colonieen gemeint waren.
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Fortschritte in der Befestigungskunst.
lieber den Einüufs der m it Dynam it, Melinit, Pyroxiiin u. s. w . geladenen Granaten gezogener Mörser 

auf die Befestigungskunst, m it besonderer Berücksichtigung der Eisenbauwerke.
Von 0. V. Giese, Köllig]. Preufsischem Oberst a. D.

(Hierzu Tafel XII.)

Die französische Zeitschrift »Le génie civil« 

hat in ihrem 12. und 13. Band diesen Einflufs, 

sowie die Broschüre des französischen Ingenieur- 

Major Mougin »Les nouveaux explosifs et la 

fortification«, und die eines ungenannten Verfassers 

»Les forts et la mélinite«, besprochen.

Die W irkung der Melinitgranaten scheint seitens 

der französischen Ingenieur-Offiziere, trotz ihrer 

ungünstigen Versuche, übertrieben zu werden; 

sie übersehen, dafs diese Granaten kleine Ziele 

nicht sicher treffen ; wenigstens wurden die zwei 

Versuchspanzerthürme bei Bukarest, trotz aller 

Friedensvorbereitungen, von den gezogenen Mörsern 

auf 2500 m  durch 164 W ürfe nicht getroffen; 

es ist wohl möglich, dafs damals der Nebel, das 

Schneegestöber und das für die deutschen Mörser 

fremde Pulver von nachtheiligem Einflufs waren ; 

wenigstens halten letztere früher besser geworfen; 

so war z. B. 1882 die Versuchspanzerlafetle des 

Oberstlieulenants Schumann bei Kummersdorf durch 

eine 21 - cm - Mörsergranate (ohne erheblichen 

Schaden) getroffen worden.

B is  j e t z t  h a n d e l t  es s i c h ,  e i n z e l n e n  

P a n z e r t h ü r  m e n  g e g e n ü b e r ,  w o h l  n u r  

u m  Z u f a l l t r e f f e r ,  u m  k e i n e  p l a n -  

m ä f s i g e Z e r s t ö r u n g .  Da indefs treffende 

Sprengstoffgranaten furchtbar wirken, mufs der 

Ingenieur-Offizier doch auf diese zufälligen Treffer 

Rücksicht nehm en, und wird sich ihre Zahl, 

gröfscren Zielen gegenüber, so häufen, dafs z. B. 

die Höfe und Wallgänge der kleinen Forts bald 

ungangbar und unbesetzbar, die grofsen, bisher 

für bombensicher gehaltenen Hohlräume bald ein

geschlagen sein werden.

Die Anwendung der Sprengstoffgranaten seitens 

der F e s t u n g s m ö r s e r  wird im  »Génie civil« 

nicht besprochen ; ihre W irkung ist selbstverständ

lich gröfser als die des Belagerers, weil die 

Fcslungsgeschütze die Entfernungen besser kennen, 

also leichter treffen, und der Belagerer seine Ge

schütze bis jetzt nur durch Erde, Strauchwerk 

und Holz decken konnte, diese aber leichter zu 

zerstören sind als Betonirungen und Panzerungen ; 

auch sind die offenen Erdbatterieen des Belagerers 

gröfser als die kleinen Panzerconstructionen. In 

dem Kampfe zwischen den Belagerungs- und 

Festungsmörsern, werden, gleiche Rohre, Geschosse, 

Ladung und Bedienung vorausgesetzt, gewifs die

Festungsmörser anfangs im Vortheil sein, trotzdem 

aber scliliefslich doch unterliegen, weil dieGesammt- 

wirkung des Belagerers gröfser und der Ersatz 

in der Festung schwerer ist.

1. Die im »Génie civil« angedeuteten Vorschläge.

Die auf das regelmäfsige Treffen aller Sprengstoff- 

granaten gegründeten Schlufsfolgerungen und Vor

schläge der fremden Ingenieure scheinen uns 

ebenfalls zu weitgehend.

1. Der belgische O b e r s t  G a m b  r e l i n  will, 

aus Besorgnifs vor der minenartigen W irkung der 

über den gemauerten Grabenrändern einschlagen

den und hinter denselben zerspringenden Spreng- 

stoffgranaten, diese beiden Bekleidungsmauern ganz 

unterdrücken und durch leichte Eisenconstructionen 

ersetzen, die aber, weil nur gegen den gewöhn

lichen Erddruck und Granatsplitter berechnet, den 

Sprengstoffgranateil gewifs nicht widerstehen wür

den, am wenigsten die oben, nach dem Graben 

zu, vorspringenden Constructionen (Fig. 1).

2. In der Broschüre » L e s  f o r t s  et  l a 

m é l i n i t e «  wird die bisher übliche dichte Zu

sammenstellung und Anhäufung verschiedener Ver- 

theidigungskräfte und Mittel in den kleinen Forts 

getadelt, deren Vertheilung, behufs Verkleinerung 

des Ziels für die feindlichen Wurfbatterieen em

pfohlen und gerathen, statt jener Werke und ihrer 

Panzerthürme nur kleine offene Feldbatterieen zu

4 Geschützen zu erbauen, dieselben durch ver

stärkte Schützengräben zu verbinden und diese 

durch 30 m  breite Ilindernifsmittel zu decken. 

1/3 der Besatzung soll eingegraben werden, 2/3 

weiter zurück in Baracken liegen und eine offene 

Gürtelbahn diese Befestigungen verbinden.

D a s  V e r l a n g e n  n a c h  e i n e r  w  e i t e r e n 

A u s e i n a n d e r s t e l l u n g  de r  Ver t he i d i gungs-  

m i t t e l  s c h e i n t  w o h l  b e g r ü n d e t ;  viele der 

kleinen Forts sind wirkliche »Granalnester« ; die 

vorgeschlagene Abhülfe genügt aber nicht, weil 

dieser einfache dünne Befestigungsgürtel, nach 

einem Durchbruch bei Nacht oder Nebel, wider

standslos nach beiden Seiten hin aufgerollt werden 

kann. Es fehlen die Stützpunkte einer nach

haltigen Vertheidigung.

S. Dieselbe Furcht vor den Melinitgranatcn 

führte den französischen Ingenieur-Major M o u g i n  

gerade zu den entgegengesetzten Vorschlägen.
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W ährend nach der Broschüre »Les forts et la 

mölinite« die permanenten Forts mit ihren Panzer- 

thürmen durch kleine ofTene Feldbatterieen und 

Schützengräben ersetzt werden sollen, um  die 

VerlheidigungsmiUel auf einen gröberen Raum zu 

vertheilen, w i l l  M a j o r  M o u g i n  d i e s e  F o r t s  

a u c h  u n t e r d r ü c k e n ,  a b e r  d e r e  11 V e r - 

t h e i d i g u n g s m i t t e l  n o c h  enger  z u s a m m e n 

s t e l l e n .

Aus Besorgnifs vor den Sprengstoflgranaten 

empfiehlt Major Mougin, statt der Forts, 3 dreh

bare Panzerthürme m it je 2 schweren Kanonen,

4 versenkbare Panzertluirme für je 2 Schnellfeuer

geschütze und 3 gepanzerte Beobachtungsslände 

bezw. elektrische Erlcuclitungseinriehtungen in 

einen flachgewölbten Betonhfigel von 50 m  Länge 

und 30 bis 40 m  Breite, 10 m  Tiefe und 3 m  

Höhe über der Bauebene zu vereinigen und diese 

g r o f s e n  P ä n z e r t h u r m - B a t t e r i e e n  o h n e  

G r a b e n  durch eine ungefähr 100 m  lange Poterne 

von den hinterliegenden verstärkten Schützengräben 

aus zugänglich zu machen. Letztere sollen jene 

Batterieen verbinden und eine o f f e n e  G ü r t e l 

b a h n  decken. Dieses lange Geleise wird aber 

voraussichtlich zerstört sein, ehe es der f a h r e n 

de n  F e s t u n g s b a t t e r i e  möglich ist, über

raschend gegen die Belagerungsgeschütze zu wirken 

und dadurch die Panzorthurmballerieeu zeitweise 

zu unterstützen. Für die Verstärkung des Ilaupt- 

walls macht Major Mougin keine Vorschläge.

Die Besorgnifs vor den Melinitgranaten hat 

Mougin veranlafst, nicht blofs den Graben mit 

seinen Bekleidungen, sondern auch den W all der 

Forts m it der ganzen Infanteriebesitzung aufzu

geben und d a s  H a u p t g e w i c h t  a u f  e i n e  

u n t e r i r d i s c h e  D a m p f m a s c h i n e  zu  l egen ,  

der es vielleicht im  entscheidenden Moment an 

Wasser, Kohlen oder Zug fehlen w ird ; er macht 

die Maschine zur Hauptsache, während sie doch 

nur Hülfsmittel sein soll. Auch scheint es uns 

sehr bedenklich, die Verteidigung dieser »Dachs

baue« ausschliefslich 30 bis 40 Maschinisten zu 

überlassen. Ueberdem vergröfsert Mougin das 

kostbarste Ziel der Sprenggranaten des Belagerers; 

e in  e i n z e l n e r  P a n z e r t h u r m  w i r d  n u r  z u 

f ä l l i g  g e t r o f f e n ,  v on  10 d i c h t  n e b e n 

e i n a n d e r s t e h e n d e n  P a n z e r d e c k e n  a b e r  

g e w  i fs r e ge l  m ä f s i g e i ne !  Mougins Vorschlag 

genügt weder den fortificatorischen und artilleri

stischen, noch rein militärischen Anforderungen; 

er würde das moralische Element der Besatzung 

von vornherein niederdfücken. Ein solches Ver

graben in dunkle, feuchte und kellerartige Räume 

entspricht am allerwenigsten dem französischen 

»Elan«; iiberdem wird die Bauausführung dieser 

10 m  tiefen Hohlräume oft durch Grundwasser 

erschwert oder verhindert werden.

Richtig ist, dafs die offenen W älle der kleinen 

Forts während eines Bombardements für Geschütze 

unbesetzbar sind, aber dasselbe ist nur ein Aus

nahmezustand, währenddessen die-Infanterie schnell 

in den dicht neben ihr liegenden Hohltraversen 

Schutz suchen kann. D ie  G e s c h ü t z e  m ü s s e n  

d a g e g e n  d u r c h  P a n z e r u n g e n  gedeckt '  w e r 

den ; d i e s e  s i nd  a l s o  i n f o l g e  d e r  E i n 

f ü h r  u n g  von  S p r e n g s t o f f g r a n a t e n  zu  v e r 

m e h r e n .

Die von Mougiu vorgeschlagenen S Schnell

feuergeschütze in versenkbaren Panzerständen 

werden die feindlichen Sturmcolonnen nicht ab- 

halten können, weil ihre Panzerdecken voraus

sichtlich durch Zufalltreffer der entfernten Be- 

lagerungsbatterieen während ihres langen und hart

näckigen Kampfes m it den dicht daneben stehenden 

Panzerkanonen, oder durch Petarden schon ein

geschlagen sind, ehe es zum Sturm kommt; 

ebenso werden der gepanzerte Beobachtungssland 

(Observatorium) und die elektrische Erleuehtungs- 

einrichtung frühzeitig zerstört sein. Es scheint 

uns fehlerhaft, diejenigen Geschütze, welche ge

wöhnlich erst in der letzten Periode des Festungs

kriegs zur W irkung kommen, wie z. B. die Schnell

feuergeschütze, m it den Fernkampfgeschützen nahe 

zu verbinden, und ebenso unzweckmäfsig, die 

Beobachtungsstände und Beleuchtungseinrichtnngen 

dicht neben diese Fernkampfgeschütze zu stellen; 

beide erfordern mehr Ruhe und Sicherheit, als in 

der Panzerbatterie während des Kampfes zu finden 

s in d ; beide müssen auch, um  ein freies Gesichts

feld zu haben, entweder vor den Panzerthürmen 

stehen oder dieselben überragen und sind durch 

beide Stellungen sehr gefährdet. Ueberdem ist 

zu berücksichtigen, dafs das elektrische Licht in 

dichtem Nebel fast wirkungslos ist, und dafs 

man m it Schnellfeuergeschützen wohl nicht nach 

einzelnen Petardenträgern schiefsen kann, die sich 

Nachts kriechend heranschleichen. Alle diese Ver

hältnisse lassen erkennen, dafs es sehr bedenklich 

erscheinen rnufs, so kostbare und wichtige Panzer- 

batterieen ohne Graben und ohne Infanterie

besatzung ganz allein zu stellen oder so weit vor 

die verstärkten Schützengräben vorzuschieben, wie 

dies Major Mougin vorgeschlagen hat.

Da die französischen Panzerthürme mehr Ma

schinen bedürfen als die deutschen, * ist cs für 

sie wünschenswerth, möglichst alle Panzerthürme 

nahe zusammenzustellen, um ihre hydraulischen 

Hebevorrichtungen, ihre Drehung, Munitions

versorgung, Auswechslung der Geschütze, Ven

tilation und Erleuchtung bezw. Beleuchtung des 

Vorgeländes, durch ein und dieselbe Dampf

maschine betreiben zu können, welche selbst

verständlich während der ganzen Belagerung Tag 

und Nacht in Gang sein müfste. Diese enge 

Zusammenstellung von 3 Panzerthürxnen und

4 Schnellfeuergeschützthürmen, 3 Beobachtungs

* Die versenkbaren Panzerlafetten für 12 - cm- 
Kanoner. von Schumann werden von 1 bis 2 Mann 
durch einen Hebel mit Gegengewicht gehoben, auch 
die für 15-cm-Ringkanonen aus freier Hand gedreht.
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ständen und einer elektrischen Beleuchtungs

einrichtung, ist gewifs billiger als die Anlage von 

7 getrennten Thürmen mit ebensoviel Poternen, 

Beobachtungsposten u. s. w ., aber schwerer zu 

unterhalten und noch schwerer zu vertheidigen. 

Es werden sieh wenige Offiziere und noch weniger 

Maschinisten finden, die solche unterirdischen An

lagen nachhaltig vertheidigen. Noch sind keine 

Panzertlnirme im  Kriege andauernd beschossen 

und vertheidigt worden, wir kennen den mora

lischen Einflufs einer anhaltenden Beschickung 

auf die Besatzung noch nicht, glauben aber diesen 

schweren Dienst möglichst erleichtern, nicht aber 

durch Alleinstellung (Isolirung) noch mehr er

schweren zu müssen.

Gewifs nicht absichtlich ist es , dafs beide 

französischen Ingenieur-Offiziere, aus Furcht vor 

den Melinitgranaten, m it denen ja die deutschen 

Befestigungen vernichtet werden sollten, ihre eigene 

Ostgrenze den deutschen Heeren wieder öffnen, 

nachdem diese Grenze durch ihre Kameraden erst 

vor wenigen Jahren m it unzähligen Forts dicht 

besetzt wurde. Indem beide Offiziere, von denen 

Major Mougin, als ehemaliger Chef der m it den 

Panzerconstructionen beschäftigten Abtheilung des 

französischen Kriegsministeriums, doch in Frank

reich einen gewissen Ruf als Ingenieur-Offizier 

besitzt, diese Forts verurtheilen und als unhaltbar 

hinstellen, vernichten sie selbst die Hoffnungen, 

welche Frankreich bisher an diesen undurch

dringlichen Fortsgürtel knüpfte. W ie viele Millionen 

Francs gehen dabei verloren und wieviel gröfser 

werden noch die militärischen und moralischen 

Naclilheile sein, wenn diese Befestigungen, nach

dem ihre Besetzung und Ausrüstung so viel 

Truppen und Geschütze gekostet hat, doch nicht 

haltbar s in d !

II. Fortificatorische Betrachtungen.

1. S t e l l u n g  de r  P a n z e r l h ü r m e  u n d  

P a n z e r l a f e t t e n  z u m  W a l l .

Zunächst ist die Frage in betreff der Stellung 

der Panzerconstructionen v o r ,  a u f  oder h i n t ' er  

d e m  W a l l  zu erörtern, demnächst die E i n z e l 

s t e l l u n g  o d e r  G r u p p i r u n g  der Panzer

constructionen zu erwägen.

In betreff des Verhältnisses zum W all sind 

7 verschiedene Fälle zu berücksichtigen und in 

Fig. 2 angedeutet.

A . S t e l l u n g  d e r  P a n  z er t h ü  r m e v o r  d e m  

W a l l .

a) Vor dem Glacis.

b) Im  Waffenplatz, ohne Vorgraben.

c) Im  Waffenplatz, m it Vorgraben.

13. S t e l l u n g  der  P a n z e r l h ü r m e  a u f  dem

W a l l .

a) Auf der Berme.

b) Auf dem Wallgang.

V.»

G. S t e l l u n g  de r  P a n z e r t l n i r m e  h i n t e r  

dem W a l l .

a) Auf den Cavalieren.

b) Auf den Beduits.

A a . D ie  S t e l l u n g  vor  d e m  G l a c i s  

(Fig. 3) hat .den Vortheil, den W a ll und Hof des 

Werkes bezw. die Stadl nicht durch SprengsUieke 

zu belästigen, auch nicht feindliche Zufalltreffer 

dorthin zu lenken; aber den Nachtheil der ver

einzelten Lage und dadurch nolhwendigen Ver

bindung der Panzertlnirme m it Beobachtungs

ständen, Erleuchtungseinrichtungen, Schnellfeuer

geschützen und Mörsern, w'elche durch eine lange 

Poterne vom Graben aus bedient werden miifstcn; 

auch würde diese vereinzelte Lage unter der Erde 

das moralische Gefühl niederdrticken und eine 

hartnäckige Vertheidigung zweifelhaft m achen; 

beim Versagen des elektrischen Lichts oder dichtem 

Nebel die Annäherung einzelner Petardenträger 

möglich sein.

A b. Die Stellung der Panzerconstructionen 

im W a f f e n  p l a t z  o h n e  V o r g r a b e n  (Fig. 3) 

hat den Vorlheil des gröfseren moralischen Halts 

durch den nahe hinterliegenden W all, auf den, 

auch bei dieser Stellung, weder Sprcngstticke noch 

Zufalltreffer gelenkt werden, ferner den Vortheil, 

frische Luft von der äufseren Grabenböschung 

erhalten zu können; aber den Nachtheil, gegen 

Sturmcolonuen und Petarden träger nicht h in

reichend gesichert zu sein, deshalb der Verbin

dung m it Beobachlungsständen und Schnellfeuer

geschützen zu bedürfen, auch die Bewegung der 

Infanterie im  gedeckten W eg und dessen Ver

theidigung durch dieselbe zu behindern.

A c. Die Stellung der Panzerconstructionen i m 

W a f f e n p l a t z  m i t  V o r g r a b e n  (Fig. 4) würde 

den Vortheil haben, die wichtigen und kostbaren 

Panzerconstructionen gegen Sturmcolonnen und 

Petardenträger besser zu sichern, deshalb der 

Zutheilung von Sclinellfeuergeschützen nicht zu 

bedürfen, also zu gestatten, das Ziel der Be- 

lagerungsbatterieen möglichst zu verkleinern, aufser- 

dem auch das moralische Element zu heben ; aber 

den Nächtheil, die Infanteriebesatzung und Ver

theidigung des gedeckten Weges zu behindern 

und durch den Vorgraben bezw. seine verthei- 

digungsfähige Gallerie die Baukosten zu vermehren.

B a. Eine Stellung der Panzerconstructionen 

auf der durch Abrundung oder Abstumpfung des 

W alls am ausspringenden W inkel zu verbreiternden 

B e r m e  (Fig. 4) würde den Vortheil haben der 

gröfseren Sicherheit, der leichteren Ausrüstung 

und Munitionsversorgung .mittels eines nahe lie

genden unterirdischen Geleises und des Auffangens 

der Granatsplitter und Fehlschüsse durch die 

Wallböschung; aber den Nachtheil, das vereinigte 

Feuer vieler Belagerungsbatterieen auf diesen vor- 

.springenden W inkel des W alls zu vereinen und 

| dadurch nicht blofs die Panzerconstruclion, son
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dern auch deren Unterbau zu gefährden; auch 

könnten die von der hinterliegenden Wallböschung 

abgeschossenen Erdschollen leicht die Fugen der 

Panzerconstructionen verstopfen und deren Be

wegung behindern.

B b. Die bisher übliche Stellung der Panzer

constructionen' a u f d em  W a l l  (Fig. 3) hat den 

Vortheil der gröfsten Sicherheit, der leichtesten 

Ausrüstung, Auswechslung der Geschütze und 

der Munitionsversorgung, auch des weitesten Ge

sichtsfeldes, aber den Nachtheil, durch den directen 

Schufs ein weithin sichtbares Ziel zu bieten, den 

nebenliegenden Wallgang durch Sprengstücke, den 

hinterliegenden Hof, bezw. die Stadt durch feind

liche Fehlschüsse zu gefährden.

G a. Die Stellung der Panzerconstructionen 

hinter dem W all, a u f  C a v a l i e r e n  o d e r  T r a 

v e r s e n  (Fig. 4), hat den vorerwähnten Nachtheil 

in erhöhtem Mafse.

G h . Die Stellung der Panzerthürme a u f  d e m  

R e d u i t  (Fig. 3) wird aufserdem auch noch den 

vorliegenden Hof durch Sprengstücke gefährden 

und die Vertlieidiger des Wallgangs durch das 

Ueberschiefsen beunruhigen.

Aus dem Vergleich dieser 7 verschiedenen 

Stellungen geht hervor, dafs keine derselben fehler

frei ist, dafs sich aber die Mängel der bisherigen 

Stellung auf dem W allgang noch am leichtesten 

und billigsten vermeiden lassen, wenn die Panzer

constructionen in die, auf 20 m oder mehr Kronen

breite zu  v e r s t ä r k e n d e  B r u s t w e h r  e i n- 

g e s c h n i t t e n  und dadurch dem Enfilir- und 

Ricochet-Schufs entzogen werden (Fig. 6 und 7), 

die Panzerlafetten auch nur mit ihren llachge- 

wölbten Panzerdecken die Brustwehrkrone über

ragen und die Sprengstücke sowie die Fehlschüsse 

durch eine dicht anliegende, 15 bis 20 m  starke 

halbkreisförmige R ü c k e n t r a v e r s e  aufgefangen 

werden. Der W allgang ist dementsprechend zu 

verbreitern; die ganze Brustwehr vor der Panzer- 

construction nöthigenfalls zu betoniren. Ebenso 

könnten die gezogenen und gepanzerten 21-cm- 

Haubilzen aufgestellt werden. Da diese, wie die 

schweren Kanonen, nicht rückwärts in die Forts 

oder Stadt schiefsen sollen, ist die Beschränkung 

ihres Gesichtskreises und Wirkungsfeldes, durch 

die Rückentraversen, auf 180°  nicht nachtheilig. 

Die versenkbaren gepanzerten 58-mm-Schnellfeuer- 

geschütze können ebenfalls in die Brustwehr ein

geschnitten werden, bedürfen aber keiner Rücken

traverse, da sie erst gegen die Sturmcolonnen 

wirken und vorher, weil nicht gesehen, schwerlich 

beschossen und beworfen werden. Die Zahl der 

Panzerconstructionen ist nicht auf die aussprin

genden W inkel beschränkt, sie können auch in 

die Brustwehren der geraden W alllinien einge

schnitten werden, nur nicht zu dicht, um  sich 

nicht gegenseitig durch Sprengstücke und Fehl

schüsse zu gefährden. Auf dieselbe Weise könnten

auch die zerlegbaren 12-cm-Panzerlafetten des 

Oberstlieutenant Schumann bei der Ausrüstung 

nachträglich eingebaut werden. Das nachstehend 

erwähnte gedeckte Geleise kann mitten unter diesen 

Panzerconstructionen entlang geführt werden, so 

dafs es deren Ausrüstung, Geschützauswechslung, 

Munitionsversorgung, Ausbesserung, Bedienung und 

Befehlserlheilung wesentlich erleichtert. Da diese 

schweren Geschütze durch ihre Panzerung und 

Munition sehr kostbar sind, müssen sie in die am 

meisten gesicherte Stellung gebracht werden, d. h. 

auf den W all der Forts und den Hauptwall der 

Stadtbefestigung; jedoch haben sie hier m it dem 

of f enen  W allgang keine Verbindung, dieser ist 

der Infanterie zu überlassen ; ebenso der gedeckte 

W eg m it seinen Waffenplätzen. Letzteres ist um 

so notwendiger, als durch die Organisation des 

Landsturms die Stärke der Festungsbesatzungen 

wachsen kann und die andauernde Verteidigung 

des Vorgeländes erleichtert wird, diese aber mufs 

sich auf die Infanteriereserve des gedeckten Weges 

stützen. Schwere gezogene Mörser könnten in 

versenkte gepanzerte Batterieen hinter die End

punkte der Fronten gestellt und durch unterirdische 

Geleise m it der gedeckten Gürtelbahn verbunden 

werden. Eine Stellung auf dem W all würde 

diesen dem feindlichen W urf teuer zu sehr aus- 

setzen.

2. E i n z e l n e  P a n z e r c o n s t r u c t i o n e n  oder 

Z u s a m m e n s t e l l u n g  de r se l ben .  W ie vor

stehend nachgewiesen, dürfen die ebenso kostbaren 

wie wichtigen Panzergeschütze nicht nahe zu

sammengestellt werden, um den Belagerungs- 

batterieen das Zielen und Treffen nicht zu erleich

tern und die Panzer nicht gegenseitig den Spreng- 

stücken und Fehllreffern auszusetzen. Durch diese 

vereinzelte Lage würden die Baukosten sehr ver

mehrt werden, wenn jedes Panzergeschütz einer 

besonderen Poterne bedürfte; das ist aber nicht 

der Fall, wenn diese Panzerconstructionen gerade 

über dem gedeckten Geleise stehen und von dem

selben Geschütze und Munition auf dem kürzesten 

und leichtesten Wege durch Flaschenzüge erhalten. 

Die Zahl der gepanzerten Beobachtungsstände und 

Beleuchtungseinrichtungen wird durch diese Einzel

stellung auch nicht vermehrt, da die Beobachtung 

und Beleuchtung des Vorgeländes der Angriffs

front sowieso eine möglichst allgemeine sein 

mufs und durch die unmittelbare Nähe der Panzer

constructionen und ihres Kampfes nur gestört 

würde. W enn die leichtere Befehlsertheilung und 

Leitung des Feuers der Panzerthürme als Vortheil 

ihrer Zusammenstellung angeführt wird, so ist 

derselbe doch wohl nicht so grofs als die ange

führten N achte ile  einer nahen Zusammenstellung; 

übrigens können 2 versenkbare Panzerthürme für 

Schnellfeuergeschütze und 2 gepanzerte 21-cm- 

Mörser, da sie nur 3 m Durchmesser haben, 

zusammengeslellt werden, ohne dem Belagerer

I ein wesentlich grüfseres Ziel als die 5 m  Durch
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messer grofse Panzerdecke der Panzerlafette für

2 Ringkanonen von 15 cm zu bieten.

Ein lünettenartiges Fort (Fig. 5) m it 120 m 

Facenlänge würde demnach vielleicht 3 Panzer

lafetten m it je 2 Ringkanonen von 15 cm in den 

ausspringenden W inkeln e/halten können und da

zwischen auf den Facen je 2 versenkbare Panzer- 

thürme für 2 Schnellfeuergeschiitze von 53 m m ; 

also im ganzen 6 Panzerkanonen von 15 cm und

4 versenkbare Schnellfeuergeschütze von 53 m m ; 

während 4 ungepanzerte 21-cm-Mörser in die 

Schulterwerke zu stellen sind. Jede der 2000 m 

langen geradlinigen Fronten (Fig. 6) könnle alle 

200 bis 300 m eine Panzerconstruction erhalten, 

also ungefähr 4 Panzerlafetten m it 8 Ringkanonen 

von 15 cm, 2 X 2  =  4 gepanzerte 21-cm-Hau- 

bitzen und 2 X 2  =  4 versenkbare Panzerlhürme 

für 8 Sclmellfeuergeschütze von 53 m m . 3 bis 4 

gepanzerte Beobachtungsstände und ebensoviel 

gesicherte Erleuchtungseinrichtungen für jedes Fort 

und jede Angriffsfront müfsten in starken IIolil- 

traversen auf dem Wallgang aufgeslellt und erstere 

durch Sprachrohre, Telephone und Telegraphen 

m it dem Unterbau der Panzerconstructionen sicher 

verbunden werden. Je nach der Eigenthümlich- 

keit des Vorgeländes ist die Zahl der gepanzerten 

Kanonen und Haubitzen zu verändern: unterstützt 

werden dieselben durch die nachstehend bespro

chenen fahrenden Feslungsbalterieen und durch 

die vorerwähnten gepanzerten Mörscrbatterieen der 

Wallstrafse.

3. D e r  H a u p t w a l l  (Fig. 6 bis 8). Die 

Gräben der geradlinigen, 2000 bis 4000 m langen 

Fronten können von der Mitte aus nach jeder 

Seite hin durch 5 bis 10 Schnellfeuergeschütze 

bestrichen werden; dieselben sind, da sie nur 

immer geradeaus schiefsen und keiner Seitenrich

tung bedürfen, sehr eng, in feststehende Panzer- 

batteriecn zu stellen, über deren Betondecke der 

versenkte, breite Grabenübergang .als Damm zum 

gedeckten W eg zu führen ist.

Der m it vielen und starken Hohltraversen zu 

versehende offene W allgang soll nur durch In

fanterie m it Magazingewehren besetzt werden, weil 

freistehende Geschütze dem verbesserten Enfilir-, 

Ricochet- und Wurffeuer nicht mehr ausgesetzt 

werden dürfen; die Infanterieposten und Besatzung 

können sich schnell in die Hohltraversen zurück

ziehen und wieder heraustreten.

Die Wallschüttung ist auf jeder Front, unge

fähr in der Mitte zwischen den Grabenbatterieen 

und Endpunkten, in einer Breite von 60 bis 100 m 

zu durchbrechen, um  hier das, unter dem W all 

fortlaufende Geleise zu öffnen. Hinter diese Lücken 

des Hauptwalls und den Grabenübergang sind 

hinreichend breite und starke Wallstücke (Tra

versen) m it zurückgebogenen Flügeln zu legen, 

deren W allgang für die Bereitschafts- oder Aus

falltruppen mit Hohlbauten zu versehen ist und 

auf dessen Mitte, Eck- und Endpunkte 1 bis 5

versenkbare gepanzerte Schnellfeuergeschütze zur 

Verteidigung der Lücken sowie des Wallgangs 

und der Wallstrafse gegen die eingedrungenen 

Sturmcolonnen zu stellen sind. Der W allgang 

ist in seiner ganzen Länge m it eisernen H ohl

bauten zu versehen und diese durch eine 3 m  

starke Betondecke zu sichern.

4. Gr a n a t s i c h e r e  Ge l e i se  u n d  f a h r e n d e  

Ba t t e r i een  (Fig. 6 bis 8). Um das Gcschütz- 

feuer vom Hauptwall der Angriffsfront zeitweise 

verstärken und die gepanzerten Geschütze wirksam 

unterstützen zu können, ist unter dem Hauptwall 

eine Gürteleisenbahn so anzulegen, dafs das Geleise 

in den vorerwähnten, 60 bis 100 m  breiten Lücken 

des Hauptwalls zu Tage tritt, die auf Plattform

wagen stehenden Geschütze von hier aus über

raschend so lange feuern können, bis sich die 

Angriffsbatlericen auf sie eingeschossen haben, 

dann wieder unter dem W all verschwinden, um  

aus einer ändern Lücke desselben von neuem 

herauszuschiefsen. Zu diesen » f a h r e n d e n  

F e s t u n g s b a t t e r i e e n «  würden sich besonders 

die mittleren gezogenen Kanonen, Haubitzen und 

Mörser eignen, d. h. die bisherigen Wallgescliiitze.

Die langen geradlinigen Fronten und stumpfen 

W inkel der vorgeschlagenen Befestigungen werden 

die Anlage dieser unterirdischen Eisenbahnen er

leichtern; sie dienen gleichzeitig als gedeckter 

Verbindungsweg für die unter dem W allgang 

liegenden granatsicheren Wohn- und Aufbewah

rungsräume und erleichtern die Ausrüstung, Ge- 

schützauswechslung und Munitionsversorgung der 

über ihnen stehenden Panzerconstructionen.

Diese fahrenden Batterieen bieten den grofsen 

Vorthei], dafs sie die wiederholte überraschende 

Verwerthung fast aller Festungsgeschütze ermög

lichen, von denen sonst ein Theil auf den nicht 

angegriffenen Fronten unbenutzt stehen bleiben 

mufs; s ic  v e r v i e l f ä l t i g e n  m i t h i n  d i e  G e 

s c h ü t z  a u s r ü s t u n g j e d e r  F e s t u n g .

W ir legen auf diese granatsicher gedeckten 

Geleise und fahrenden Festungsbatterieen einen 

grofsen W erth; sie bieten das einfachste Mittel, 

den Bau und die Ausrüstung der ersten Be- 

lagerungsbatterieen durch überraschendes Massen

feuer zu verhindern oder doch zu verzögern und, 

wenn jene Belagerungsbatterieen doch schliefslich 

ihr Feuer gegen einzelne Panzerlhürme vereinen, 

diese wirksam zu unterstützen, sich selbst aber 

dem feindlichen Feuer zu entziehen, sobald die 

Belagerungsgeschütze sich auf die fahrenden Batte- 

ricen eingeschossen haben. Das kurze Stück offenes 

Geleise kann der feindlichen Sicht und dem directen 

Schufs durch eine Maske (Fig. 8) entzogen werden, 

es ist nur indirect oder durch zufällig treffende 

Mörsergranaten zu beschädigen und viel schneller 

zu repariren als eine ganz offene Gürtelbahn.

Vielleicht ist es zweckmäfsiger, statt der zwei 

grofsen Lücken von 60 bis 100 m  Breite auf 

jeder Front mehrere schmalere Lücken für kleinere
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fahrende Batterieen anzulegen? Eine Panzerung 

dieser Lücken würde die Kosten sehr erhöhen, 

eine blofse granatsichere Eindeckung m it offener 

Front leicht zerstört werden ; es scheint also zweck- 

mäfsiger, diese Lücken ganz ollen zu lassen.

5. Q u e r s c h n i t t  d e s  H a u p t w a l l s  (Fig.

7 und 8). Die Besorgnifs, dafs die Sprengstoff

granaten die Erdböschungen nahe über den Graben

bekleidungsmauern treffen, hinter denselben m inen

artig wirken und jenes Mauerwerk in den Graben 

werfen, d. h. breschiren werden, ist wohl erst 

dann vorhanden, wenn zufällig mehrere solcher 

Geschosse bald nacheinander ein und denselben 

Punkt treffen und dadurch der Minentrichter all

mählich vertieft und verbreitert wird. Auch gilt 

diese Besorgnifs wohl nur für die inneren Grabcn- 

bekleidungsmauern (Escarpen), welche ohnehin 

durch den indirecten Brescheschufs ' der schweren 

gezogenen Kanonen und Haubitzen gefährdet sind. 

Statt diese Mauern, wie bisher, immer niedriger 

zu machen, können sie in Zukunft ganz unterdrückt 

und durch eine Erdböschung m it vorstehendem 

Eisengitter ersetzt werden ; letzteres ist gegen 

30 “-Einfallswinkel der 21-cm-Haubilzgranaten zu 

sichern.

Den Graben, nach Mougins Vorschlag, aus 

Besorgnifs vor den Sprengstoffgranaten ganz weg

zulassen, scheint nicht rathsam, weil er nicht blols 

als Hindernifsmittel, sondern auch zur Lieferung 

der Erde für die W allschüttung erforderlich ist.

Da die äufsere Grabenböschung (Contrescarpe) 

dem indirecten Schufs nicht ausgesetzt ist, sie 

auch nicht, wie der Hauptwall, absichtlich bom- 

bardirt wird, ihr Mauerwerk oder Eisenbekleidung 

eine starke Erddecke erhalten, auch zur V e rte i

digung eingerichtet, und die Grabensohle durch 

Schnellfeuergeschütze der Länge nach bestrichen 

werden kann, ist die Sturmfreiheit des Hauptwalls 

nicht gefährdet ; dieselbe wird in Zukunft durch 

die weitere Vervollkommnung der Feuerwaffen, 

welche besonders dem gedeckt stehenden Ver- 

theidiger zu gute kommt, sowie durch die gröfseren 

Besatzungen immer mehr gesichert. Letztere ge

stalten auch, von den engen Thoren, schmalen 

Brücken, Zugklappen und sonstigen ängstlichen 

Vertheidigungsmitteln, wie sie vom Mittelalter er

erbt wurden, Abstand zu nehmen.

Die G e w e h r g a l l e r i e  (Fig. 7 und 11) längs 

der äufseren Grabenböschung (Contrescarpe) kann

2 bis 3 Stock erhalten, von denen einer zum 

Wohnen, der andere zur gedeckten Verbindung, 

und beide zur Vertheidigung und Beleuchtung der 

vorliegenden Grabensohle dienen. Diese Graben- 

bekleidung könnte, wie von uns schon 186G in 

den »Fortificatorischen Eisenconstructionen« vor

geschlagen, in Eisen construirt werden; ebenso 

die Wohn- und Aufbewahrungsräume, welche unter 

dem Hauptwail und den, dessen Lücken deckenden 

Traversen einzubauen sind, auf die wir nach

stehend zurückkommen.

6. V o r g e s c h o b e n e  W e r k e  (Detachirte 

Forts [Fig. 5 und 9]). Kleine vorgeschobene 

Forts scheinen, wie erwähnt, gegen Sprengstoff- 

granaten schwer haltbar, ihre kurzen Erdwälle 

und kleinen Höfe würden bald umgewühlt und 

ihre Hohlbauten zerstört werden; sie sind des

halb durch vorübergehende (provisorische) oder 

flüchtige Schulterwerke, d. h. angehängte, ver

stärkte Schützengräben zu verbreitern, keine Ge

schütze auf den offenen W all zu stellen und die

3 m  starken Erddecken der Hohlräume durch 

ebensoviel Beton zu ersetzen, wenn die doppelte 

Höhe von Erde und Dünger nicht zulässig ist.

Die Lüneltenforts (Fig. 5) könnten 3, die ab

gestumpften Lünetten (Fig. 9) 2 Panzerlafetten in 

den Brustwehren der ausspringenden W inkel er

halten; die versenkbaren gepanzerten Schnellfeuer

geschütze nnifsten in die innere Böschung der 

zwischenliegenden Brustwehr eingeschnitten und 

ungepanzerte gezogene Mörser in die Schulter

werke gestellt werden.

Die militärisch nicht ausgebildeten Landstürmer 

können zur Anlage der Schulterwerke und ähn

lichen Arbeiten herangezogen werden, während 

die grofse Masse ausgedienter Landstürmer ge

stattet, die Festungsbesatzungen wesentlich zu 

verstärken und das flüchtig zu befestigende Vor

gelände der vorgeschobenen Werke nachhaltend 

zu vertheidigen, so dafs diese nur die Hauptstütz- 

und Rückzugspunkte bilden und gestatten, den 

Kampf um das Gelände immer wieder zu beginnen.

Neu zu erbauende vorgeschobene Werke sind 

möglichst grofs zu m achen; infolge ihrer Panzer

thürme können sie dafür weiter auseinander liegen, 

ihre Anzahl also vermindert werden.

7. D e r  A n g r i f f  u n d  d i e  V e r t h e i d i g u n g  

s o l c h e r  B e f e s t i g u n g e n  w ü r d e  u n g e f ä h r  

f o l g e n d e n  V e r l a u f  n e h m e n :

a) Die 4 bis 8 Stück 15-cm-Ringkanonen der

2 bis 4 drehbaren Panzerlafellen jedes Forts, 

bezw. jeder Front, werden den Bau und die 

Ausrüstung der ersten Belagerungsbalterieen 

sehr erschweren bezw. verhindern.

b) Kommen dieselben trotzdem zustande, so 

werden sic von 2 bis 4 fahrenden Batterieen 

zu 10 bis 20 Geschützen überraschend be

schossen.

c) Die ersten Angriffsballerien werden durch 

ihr Enfilir- und Ricochctfeuer keinen Schaden 

anrichten, da der offene W all und gedeckte 

W eg nicht besetzt sind.

d) Jede Demontirbatterie des Belagerers wird 

mindestens drei drehbare Panzerthürme sich 

gegenüber haben, vielleicht auch mehr.

c) Die gezogenen Mörserbatterieen und Spreng

stoffgranaten des Belagerers finden nur kleine, 

gut geschützte Ziele, d. h. einzelne Panzer- 

lafctten-, Panzermörser- und Panzer-Schnell- 

feuerballerieen, oder den langen schmalen 

H auptw all; nirgends finden sich breite und
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tiefe Ziele oder mehrere Festungswerke und 

Batterieen nahe hintereinander.

f) Die Wurfbatterieen und Depots des Belagerers 

sind aus den gezogenen gepanzerten 21-cm- 

Mörsern m it Sprengstoffgranaten zu be

werfen; gegen die kleineren Belagerungs- 

arbeiten können auch die fahrenden Mörser- 

batterieen überraschend wirken.

g) Die Stunncolonnen werden von den ver

senkten gepanzerten Sclinellfcuergeschützen 

im Graben, der Brustwehr und denjenigen 

hinter den Lücken des Hauptwalls, sowie 

von den Magazingewehren der Infanterie 

empfangen, letztere war bis dahin durch 

die granatsicheren Hohlräume auf und unter 

dem W allgang gedeckt.

Durch die von uns empfohlene Vereinfachung 

des Grundrisses und durch die Trennung der ver

schiedenen Geschützarten bezw. Waffengattungen 

haben die Commandeure ihre Truppen übersicht

lich in der Hand, ohne durch zwischengestellte 

Geschütze behindert zu sein, oder auf diese Rück

sicht nehmen zu müssen; auch sind die Aufgaben 

für jede Truppe und jedes Geschütz klar und 

einfach, was um so wichtiger und notwendiger 

erscheint, als in Zukunft voraussichtlich der Land

sturm zur FestungsVerteidigung benutzt werden 

mufs und dieser, wenn auch militärisch gut aus

gebildet, doch mehr aus der Uebung gekommen 

ist, auch vielleicht nie in einer Festung gedient 

hat, also schnell an möglichst einfache Gefechts

verhältnisse gewöhnt werden mufs, es auch vor

aussichtlich an im  Festungskrieg erfahrenen Offi

zieren fehlen wird.

III. Fortificatorische Eisenconslructionen.

Zu den bisher üblichen d r e h b a r e n  Panzer- 

I h ü r m e n  und den vom Obersllieulonant Schumann 

neuerdings construirten, v e r s e n k b a r e n ,  z e r 

l e g b a r e n  und f a h r b a r e n  P a n z e r l a f e t t e n  

könnten die von uns empfohlenen e i s e r n e n  

W o h n -  und A u f b e w a h r u n g s r ä u m e ,  bezw. 

G e w e h  r ga l l  e r i e e n  und g e d e c k t e n  E i s e n 

b a h n e n ,  sowie die bekannten e i s e r n e n  

H i n d e r n i f s m m  t e 1 treten.

' 1. Die d r e h b a r e n  P a n z e r t h ü r m e  von 

Gruson haben sich bei der wiederholten Be- 

schiefsung durch schwere Geschütze m it Panzer

granaten sehr gut bewährt; ihre Decken sollen, 

nach M itte ilung  der genannten F irm a, den 

Sprcngstoffgranaten vollkommen widerstehen.

2. Die von dem Oberstlieutenant Schumann 

construirten v e r s e n k b a r e n  P a n z e r l a f e t t e n  

sind den Zufalltreffern jener Wurfgeschosse auch 

nicht entzogen; unberücksichtigt dürfen dieselben 

wohl nicht bleiben, ihre Zahl könnte sich in 

Zukunft doch in gefährlicher Weise vermehren, 

besonders wenn, wie nach den Versuchen mit 

gefesselten Luftballons bei der Belagerungsübung 

vor Verona im Juli 1888 anzunehmen ist, die

belagerten Festungen von oben genau eingesehen 

und photographirt werden können. Jedenfalls ist 

auch hier eine möglichst weite Auseinanderstel

lung zu empfehlen, sowohl in betreff des Neben

einander wie des Hintereinander der Panzerungen, 

besonders sind versenkbare Panzerthürme nicht 

in die Nähe sichtbarer Ziele und der Mörser zu 

stellen, welche das feindliche Wurffeuer auf sich 

ziehen.

Die Panzerlafetten haben den grofsen Vorzug, 

dafs sie den schwächsten Punkt, die Decke, ein

fach und wirksam durch die Lafettenwände unter

stützen.

Die neuerdings von dem Oberstlieutenant 

Schumann empfohlenen k l e i n e n  und m i t t l e r e n  

P a n z e r l a f e t t e n  sind entweder für 37- bezw. 

53-mm-Schnellfeuergeschütze bestimmt und 30 

bezw. 52 Glr. schwer, also f a h r b a r ,  oder sie 

sollen zur Sicherung der 12-cm-Kanonen und 

12-cm-Mörser dienen und sind dann, weil 370 

bis 380 Glr. schwer, z e r l e g b a r  construir!. 

Die leichteren Panzerlafetten können (tüchtige 

Befestigungen, die anderen gröfsere Gelegenheits- 

Befestigungen (provisorische Anlagen) verstärken. 

Letztere werden in Zukunft voraussichtlich häufigere 

Anwendung finden als bisher, weil permanente 

Befestigungen in immer gröfserem Mafsstab aus- 

geführt werden müfsten und dadurch, sowie durch 

die Panzerungen, immer teu re r werden, überdem 

auch die stetig fortschreitende Gultur und Indu

strie, sowie das unausgesetzte Wachsen der 

gröfseren Städte immer mehr behindern würden 

und andererseits durch die zahlreichen Eisen

bahnen es möglich ist, vorbereitete eiserne Be- 

festigungstheile in den Knotenpunkten zu sam

meln und nach Bedarf schnell zu verte ilen , cs 

auch nach Neubildung das Landsturms, bei Aus

bruch eines Krieges, weder an Festungs-Arbeitern 

noch Verteidigern fehlen wird.

Diese Panzerlafetten würden auch beim

S cli n el 1 a n g r i f f  der Spcrrforts, selbst gröfserer 

Befestigungen, m it grofsem V o rte il benutzt werden 

können und hier um  so werthvoller sein, als 

seitens des Angreifers bisher nur Erde, Strauch

werk und Holz als Deckungsmittel verwertet 

werden konnten.

Sehr zweckmäfsig scheint auch die Unter

bringung einer gröfseren Masse von Munition 

in diesen Panzerlafetten, vorausgesetzt, dafs «lie 

Deckung derselben wirklich absolut sicher ist; es 

wird dadurch der während des Kampfes so ge

fährliche Munitions-Transport vermieden. Ebenso 

vorte ilhaft ist die Verminderung der Bedienungs

mannschaft.

Trotz aller technischen Fortschritte in der 

Panzerconstruction sind die schweren gezogenen 

Mörser, durch ihre Sprcngstoffgranaten, denselben 

viel gefährlicher als schwere Kanonen, weil sie 

die flachen oder wenig gewölbten Panzerdeeken 

fast rechtwinklig treffen und der Sprengstoff viel
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schneller und kräftiger wirkt als die Pulverladung 

der Kanonengranaten, welche überdem, infolge 

ihres spitzen Einfallwinkels, meist abgleiten.

8. Die von uns 1866 in den »Fortificatorischen 

Eisenconstructionen« (Leipzig, bei A. Felix) und 

1887 im Novemberheft dieser Zeitschrift em

pfohlenen e i s e r n e n  W o  h n - und A u fb e w a h  - 

r u n g s r ä u m e  bezw. V e r b i n d u n g s w e g e  be

stehen aus Gilterwänden (Fig. 10) von 2 bis 3 m 

Höhe, 4 bis 10 m  Länge und gewalzten Bomben- 

platten. Von den früher vorgeschlagenen eisernen 

Bombenbalken ist das I I - Profil am zweck

mäßigsten; die schwachen Flanschen der J-Balken 

werden leicht abgeschlagen und gestatten das 

Kanten bezw. das Uebcreinanderschieben der 

Balken.

Die Anwendung dieser Eisenconstructionen 

wird durch Einführung der Sprengstoffgranaten 

um so dringender, als dieselben eine Vermehrung 

bezw. Vergrößerung der granatsicheren Räume 

no tw end ig  machen, diese aber auf beschränktem 

Raum  nur durch schmalere Widerlager und Hache 

Decken, d. h. durch Gitlerwände und Bomben

platten erreicht werden kann. Für die 2 bis 3 m 

hohen, 1 m  dicken Gewölbe und die 1 bis 2 m  

dicken gemauerten Widerlager der bisherigen 

Kasematten ist kein Raum  mehr vorhanden, an 

deren Stelle müssen flache Eisendecken und 3 m 

Beton treten, bezw. schmale gekuppelte Gitter

wände, oder man müßte die gewölbten Räume 

um  2 bis 3 m  versenken, was des Lichtes und 

des Grundwassers wegen oft nicht zulässig 

sein wird.

Die Haupt-Abmessungen dieser eisernen Vor

rathsstücke sind so zu wählen, daß sie bei An

lage von Wohnräumen, Magazinen, Depots, W erk

stätten, gedeckten Verbindungswegen u. s. w. eine 

möglichst vielseitige Anwendung linden können. 

Gegen den Rost sind sic durch Legirung, Gal- 

vanisirung, Oxydirung, Beizung, Anstrich, Kalk, 

Mörtel oder Beton zu sichern.

Solche Gitterwände und Bombendeeken sind 

auch zu benutzen, um  die gedeck t en  Festungs- 

E i s e n b a h n e n  zu schützen; dieselben kommen, 

wie vorstehend angedeutet, unter dem Hauptwall 

zu liegen, ihr Geleise ist nur in dessen Lücken 

dem feindlichen Geschützfeuer ausgesetzt und auf 

diesen kurzen Strecken leichter auszubessern als 

auf den langen, überdem auch dem directen Ge

schützfeuer durch eine Maske zu entziehen. Die 

Plattformwagen erhalten einen Drehzapfen und 

Kreisschienen; ihre 4 Ecken können durch starke 

Schrauben m it Fufsscheiben unterstützt werden. 

Die Locomotive darf keinen Rauch und Dampf 

ausstoßen.

Diese Gitterwände sind aus Winkel- und 

T-Eisen so zusammenzunieten, dafs sie möglichst 

breite Fuß- und Deckflächen erhallen und in sich 

gut verstrebt sind. Die 4 W ände müssen durch 

Eckbänder so verbunden werden, daß sic auch

dem Seitendruck widerstehen können ; die Bornben- 

platten sind flach zu biegen und Bleiplatten be

hufs Milderung des Bombenschlags unterzulegen.

An der hohen äußeren Grabenböschung 

(Conlrescarpe) können eiserne 2- b is  3 s t o c k i g e  

G e w e h r g a l l e r i e e n  eingebaut und m it 3 m 

Beton überdeckt werden; sie sind nach unseren, 

1866 veröffentlichten Vorschlägen, aus viereckigen 

Eisenkasten (Fig. 11) zusammenzusetzen, die un

gefähr 6 m  hoch sind und, im Grundriß 3 zu

3 m  oder 3 zu 6 m groß, aus Winkeleisen und 

Platten zusammengenietet werden. Sie erhalten 

eine Vorder- und Rückwand, sowie eine Decke 

und Zwischendecke, während die Seitenwände 

nur aus Streben bestehen, welche nach der An

einanderstellung der Kasten den Durchgang ge

statten. Der Boden kann offen bleiben, wenn 

diese Kasten auf eine Betonbeltung gestellt werden. 

N ötigenfalls ist der obere Theil, behufs besserer 

Deckung des unteren, und vermehrten Widerstandes 

gegen das Umwerfen, m it Beton oder Erde zu 

füllen und jeder Kasten zu verankern.

4. E i s e r n e  H i n d e r n i f s m i t t e l  (Fig. 7). 

Als eiserne Hindernifsmittel sind vor Allem die 

bisher üblichen D r a h t n e t z e  und E i s e n g i 11 e r, 

sow'ie die vom Obersllieutenant Schumann vor

geschlagenen D r a h t s p i r a l e n  zu empfehlen, 

von denen erstere besonders auf dem Glacis, 

letztere beide auf der Grabensohle anzubringen 

sind. Nagelbretter, Fußangeln, Wolfsgruben, 

Eggen und Cäsarpfählchen sind leicht zu über

decken, Verhaue behindern die Aussicht, Pallisaden, 

Sturmpfähle und Spanische Reiter werden schon 

durch das Feuer der ersten entfernten Belagerungs- 

batlerieen zerstört, sind auch leicht gesprengt.

5. Die K o s t e n  d e r  P a n z e r u n g e n  u n d  

s o n s t i g e n  E i s e n c o n s t r u c t i o n e n  wrerden 

durch die Vereinfachung des Grundrisses und 

Profils, durch den Wegfall der grofsen Graben- 

Caponnieren, Contregarden oderRaveline und deren 

Flankenbalterieen, sow'ie der Mauerbekleidung an 

der inneren Grabenböschung (Escarpen-Revete- 

meut) aufgewogen, so daß die hier vorgeschlagcnen 

Befestigungen nicht te u re r werden als die bisher 

üblichen.

IV. Schluisfolgerungen.

W ir können weder die Vorschläge des Major 

Mougin noch die Broschüre »Les forts et la 

melinite«, oder die des »Genie civil« empfehlen; 

sie gehen zu weit, sind übertrieben. S t a t t  

d e s s e n  s c h e i n t  u n s  zw-ec k mä f s i g :

1. Die Verbreiterung der vorhandenen kleinen 

Forts durch flüchtige oder provisorische Schulter- 

werke. Bei Neuanlagen sind die Forts größer, 

die Zwischenräume breiter zu machen.

2. Die Zurückziehung der Geschütze vom 

offenen W all und Stellung derselben in Panzer- 

lafetten, oder Anschluß- und Zwischen batterieen.

3. Ersatz der Erddecken bombensicherer
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Räume durch Cementbeton, wenn eine Verstärkung 

durch Erde oder Dünger nicht zulässig ist.

4. Vereinfachung des Grundrisses der Stadl

wälle durch lange geradlinige Fronten ohne Gontre- 

garden oder Raveline; ausschliefsliche Besetzung 

derselben durch Infanterie.

5. Unterdrückung der Bekleidungsmauern an 

den inneren Grabenböschungen (Escarpen).

6. Einzelslellung der verschiedenen Panzer- 

constructionen behufs Verkleinerung der Ziele des 

Belagerers, Einschneiden derselben in die zu ver- 

slärkenden Brustwehrkronen, Auffangen der feind

lichen Granatsplitter und Fehlschüsse durch dicht

anliegende starke Rückentraversen.

7. Gedeckte Gürtelbahn und »fahrende 

Festungsbatlerieen« zur Unterstützung der Panzer- 

lafetten.

8. Gepanzerte Schnellfeuergeschütze auf der 

Grabensohle zu deren Seilenbestreichung.

9. Aufstellung versenkbarer gepanzerter Schnell

feuergeschütze auf die Traversen hinter den Lücken 

des Hauptwalls.

10. Herstellung aller Wohn- und Aufbewah

rungsräume sowie der gedeckten Verbindungen 

aus eisernen Gitterwänden und granatsicheren 

Platten.

11. Zusammenstellung grofser Eisenkaslen zu 

zweistöckigen Gewehrgallerien längs der äufseren 

Grabenböschung.

12. Anlage eiserner Drahtnetze auf dem Glacis, 

Aufstellung von Eisengittern auf der Grabensohle 

und Legen von Drahtspirälen vor und hinter 

jenen Gittern.

Karlsruhe, Ende 1888.

Die Baumeclianik,
auf Grundlage der Erfahrung bearbeitet von L. Tetmajer, Professor am eidgen. Polytechnikum,

Director der eidgen. Prüfungsanstalt.

II. T he il: Die angewandte Elasticitäts- und Festigkeitslehre. Erste Hälfte (für sich abgeschlossen).

Das Ziel des Bau- und Maschineningenieurs 

ist die Erreichung einer gleichen, den Verhält

nissen entsprechenden Sicherheit aller Theile einer 

Gonstruction, indem dann die Materialausnutzung 

die günstigste wird, wenn alle Theile einem ge

wissen Vielfachen der angreifenden Kräfte gleich

zeitig erliegen. Zu diesem Zwecke müssen die 

letzteren und die nach den Umständen verschie

dene zulässige Inanspruchnahme gegeben sein.

Merkwürdigerweise ist nun die Kenntnifs des 

scheinbar schwierigeren dieser beiden Theile, des 

theoretischen Zusammenhanges der wirkenden 

Kräfte, derjenigen der ohne vorwiegende Geistes- 

thätigkeit hauptsächlich durch Versuche zu er

mittelnden erlaubten Spannung weit vorauf geeilt; 

man vermag die Spannungen ziemlich verwickelter 

Gonstructionen mit vielfach mehr als erforder

licher Genauigkeit zu berechnen, ohne indessen 

genau angeben zu können, wie stark die ein

zelnen Theile bei gleicher Sicherheit gegen Zer

störung werden müssen. Der Werth der häufig 

übertrieben genauen Spannungsermittlung ist 

daher bis auf den heutigen Tag ein sehr bedingter 

gewesen.

Angesichts dieses Umstandes kann ein Buch, 

in welchem der durch seine ausgedehnten Festig- 

keitsunlersuchungen in weiten Kreisen vortheilhaft 

bekannte Verfasser das Ergebnifs seiner Unter

suchungen darlegt, nur auf die beste Aufnahme 

rechnen.

Das Werk bringt in seinen ersten Abschnitten 

die allgemeinen Definitionen der Elasticität und 

Festigkeit, sowie eine Quabtätsbestiinmung der 

verschiedenen Baustoffe. Als Qualitätsmesser 

benutzt Verfasser, wie in dieser Zeitschrift bereits 

früher besprochen, die Gröfse der dem Zerreifsen 

entgegengesetzten Arbeit, welche für zähe Stolle 

ziemlich genau dem Producte aus Festigkeit (ß) 

in Dehnung bis zum Bruche (X) proportional ist.

Dementsprechend werden für Lieferungen ge

ringst zulässige Güteziffern (Qualitätscoefficienten) 

G =  ß . a nebst gleichzeitigen Kleinstwerten der 

Festigkeit gegeben. Ueber die Berechtigung solcher 

Güteziffern läfst sich streiten; dieselben wären 

richtig, wenn es sich darum handelte, sämmtliche 

angelieferte B aute ile  zu zerreifsen. ln W irk 

lichkeit hat aber das Material anderen Anforde

rungen zu genügen, sein wirklicher Qualitäts- 

coefficient kann unmöglich von so einfachem Bau 

sein. Innerhalb sehr enger Grenzen mag ß . X 

ungefähr dem Verlaufe der Gütecurve entsprechen; 

aber innerhalb der vorkommenden Verschieden

heiten ergeben sich die gröfsten Widersprüche, 

wenn man Preis oder Verwendbarkeit dem Coeffi- 

cienten proportional setzt, da ein anderer Zweck 

desselben nicht ersichtlich ist. N immt man z. B. 

zwei Eisensorten, die bei gleicher Festigkeit etwa

3,8 t/qcm je 10 bezw. 20 $  Bruchdehnung auf

weisen — in Wirklichkeit giebt es viel größere 

Unterschiede -— ; so sind die Güteziflern bezw. 0,38
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und 0,76 und stehen im Verhältnisse von 1 zu 2. 

Niemand wird indessen für das bessere Material 

den doppelten Preis zahlen, oder dasselbe in einer 

Gonslruction doppelt so stark als das geringere 

belasten wollen. Ein richtiger QualitätscoefficienL 

miiste aber in geradem Verhältnifs zur Verwend

barkeit stehen, sein Bau mufs sich nach dem 

Verwendungszwecke richten und demnach z. B. 

ein anderer sein bei Eisenbahnschienen, wo es 

wahrscheinlich mehr auf Dehnbarkeit, als bei 

stofsfrei belasteten Constructionstheilen, wo es 

vielleicht mehr auf Festigkeit ankommt. So lange 

überhaupt nicht zahlenmäfsig feststeht, welche 

Dehnbarkeit bei gegebener Festigkeit in einem 

bestimmten Falle die beste ist, kann ein Quali- 

tiitscoefficient nicht aufgeslellt werden. Die zu 

frühzeitige Aufstellung eines solchen kann zudem 

durch Erstrebung unnützer oder schädlicher Eigen

schaften mittelbar Schaden stiften.

Die folgenden Abschnitte behandeln in klarer 

Weise Allgemeines über den Balken unter dem 

Einflufs äufserer Kräfte und z. Th. sehr ausführ

lich die Bestimmung der Trägheitsmomente, Lage 

der neutralen Axe und Kernpunkte nebst zweck- 

mäfsigen Beispielen, denen alles zur Bestimmung 

der Grundgröfsen verwickelter Querschnittsformen 

Wissenswerthe leicht zu entnehmen ist. Auch 

der ausübende Ingenieur wird nicht selten in der 

Lage sein, auf diesen Abschnitt zurückgreifen zu 

müssen.

Der Hauptwerth liegt aber in dem folgenden, 

etwa 3li des 280 Seiten starken Buches füllenden 

Abschnitte »Specialisirung der Grundgleichungen 

der Festigkeitslehre«, behandelnd einfachen und 

excentrischen Zug und Druck , Scheerfestigkeit 

und Biegung. Jede dieser vier Beanspruchungs

arten wird in einer besonderen Abtheilung aus

führlich behandelt und an Hand der zahlreichen 

Versuche eine Art der Quersolmitlsbemessung 

ermittelt, welche genau den für die verschiedenen 

Belastungsfälle — ruhend, bewegt, m it und ohne 

Erschütterungen ü. s. w. — aufgestellten Siclier- 

heitscoefficienten entspricht.

Eine dieses erstrebende Dimensionirung war 

im letzten Jahrzehnt bei auf einfachen Zug 

aber nicht dauernd gleichmäfsig beanspruchten 

Theilen bereits durch Benutzung der auf Grund 

der Wöhlerschen Dauerversuche aufgestellten For

meln von Gerber, Weyrauch, W inkler, Scheffler

u. a. gebräuchlich. Verfasser giebt diese For

meln nicht, sondern stellt eine neue auf von der 

Form

«  =  » +  b ( ? = )  +  c f e i ) ’
\rima x/ 'Alniax/

welche genau dem Verlaufe der von Gerber durch

die Endpunkte der an 5 l?m- als Abscissen für 
i'max

die Werthe =  —  1 bezw, 0 bezw. 4- 1 als
1 'max

Ordinalen aufgetragenen Rmax gelegten Parabel 

entspricht. Da aber diese Parabel nur ein roher 

Ausdruck ist für die offenbar transcendenle rich

tige Curve, die für gröfsere Abscissenwerthe als

— 1 bezw. -f- 1 keinen Werth ergeben darf, so 

kann der neuen Formel kein gröfserer W erlh als 

den älteren beigemessen werden. Erleichtert wird 

ihre Anwendung durch eine Tabelle.

Grofse W illkür herrschte bisher bei der Ab

messung gedrückter Theile. Die vielfach ver

wendete Eulersche Formel enthält den Elastici- 

tätsm odul; es wurde so diinensionirt, dafs eine 

bestimmte Sicherheit gegen Ausknicken bestand, 

wobei unbekannt blieb, wie grofs die Sicherheit 

gegen Zerstörung war, die bekanntlich bei kurzen 

Druckstäben eher als Knicken eintreten kann, 

aber nach Ausweis der Versuche in den meisten 

Fällen nach Ueberschreitung der Elasticitätsgrenze 

unter dem Knicken ähnlichen Erscheinungen er

folgt. Stellt man nun als Ziel eine gleiche 

Sicherheit aller Theile gegen Zerstörung hin, so 

wird für gedrückte Theile nur übrig bleiben, für 

ihre Abmessungen ebenso das Ergebnifs von Druck

— bezw. Zerknickungsversuchen, wie für gezogene 

die Zerreifsproben mafsgebend sein zu lassen.

Verfasser führt diesen W eg streng durch und 

gehl von der bekannten Rankine-Schwarzschen 

Formel

°d . °d 
o„ =  ----- —  bez. = ------

1 +  r‘ T  x +  ^ k

k

aus, in welcher ks den Trägheitsradius bezeichnet.

Bekanntlich wurde bei dieser halb empirischen 

Formel bisher vj als constant vorausgesetzt. Dafs 

es dieses durchaus nicht ist, weist Verfasser 

nach, womit die Formel eigentlich zusammenfällt. 

Sie wird trotzdem benutzt, indem y] für die ver

schiedenen Stoffe als Function von ein-
's

geführt wird. Vielleicht wäre es einfacher ge

wesen, die theoretisch richtige Eulersche Formel,

(
k \ 2
— \ für Belastung bis zum Bruch mit

— . r¡
einem Verbesserungsgliede — - zu versehen, so

£ 7w“

£ ) ’dafs sie einfach zu schreiben wäre sk =  rj 

wo wieder mit veränderlich. Doch ist die

S

Anwendung der verbesserten Formel durch Bei-

sd
gäbe von Tabellen für a' in s k = —  ungemein

einfach. Eine Zusammenstellung der Versuchs

und Rechnungsergebnisse zeigt eine sehr gute 

Uebereinstimmung. Die Anwendungen behandeln
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atifser gedrückten Theilen von Stein, Holz und 

Eisen auch Art und Berechnung der Seile, Ketten, 

Röhren m it innerem Druck und genietete Blech- 

rohre.

Der zweite Spccialfall behandelt excentrischen 

Zug und Druck. Die gewöhnliche Formel

N . M .c
« = p +  —

läßt sich durch Einführung der mittleren Span

nung Oj, der Excentricitiit n und der Kernweile w 

auf die Form bringen

” ■ = T + ?
w

hierin ist natürlich bei gedrückten Theilen c durch 

die Knickfestigkeit afc zu ersetzen. Da diese

Formel mit den Versuchen jedoch nicht stimmt, 

Druck Cj =  a (1 vielmehr noch abhängig von

ist, wird dementsprechend ein Coefficient £

V

zugefügt und die Formel ähnlich der reinen Knick- 

formel a ls :

a.
zulässige mittlere Druckspannung ad —

+ 'fö)
gegeben und £  als Funktion von —  für Holz,

a

Gufs- und Schmiedeisen eingeführt. Die Gegen

überstellung m it den Versuchswerthen zeigt die 

Genauigkeit; Tabellen für £ erleichtern die nach 

den Beispielen nicht umständliche Anwendung.

Es mufs zugestanden werden, dafs diese 

durchaus neue Behandlung excentrisch gedrückter 

B au te ile  deren Berechnung auf gesunden Boden 

stellt und die genaue Einhaltung der geforderten 

Sicherheit gewährleistet. Zu den »Anwendungen« 

mag bemerkt werden, dafs die Berechnung der 

auf S. 180 als Beispiel angezogenen, durch be 

wegte Last excentrisch gedrückten gufseisernen 

Säule vielleicht insofern nicht ganz richtig ist, 

als diese Säule nach der beigegebenen Abbildung, 

dem breiten Fufs und der Belastungsart oben 

nicht als seitlich fest zu betrachten und demnach 

für die doppelte Knicklänge zu berechnen wäre. 

In  letzterem Falle würde sie, in gewöhnlicher 

Weise nach der Eulerschen Formel für centrische 

Last m it Sfacher Sicherheit auf Knicken berechnet, 

nur rund 35 t tragen, während sie in dem Bei

spiel für 3G t bei 3,5 cm Exccntricität berechnet 

ist. Auch hätte zu dem S. 182 berechneten

excerrtrisch beanspruchten Gitterstab eines Fach

werkträgers vielleicht bemerkt werden müssen, 

dafs bei solcher Berechnungsart, wenn die Fahr

bahn unten liegt und eine Querversteifung des 

Obergurtes fehlt, dieser so stark bemessen sein 

mufs, dafs er

1. in ganzer Länge Knicken widerstehen,

2. die durch die Gitterstäbe erzeugte Torsion 

aufnehmen kann.

Dafs eine solche Bemerkung in einem Buche 

über Statik nicht überflüssig ist, lehrt die trau

rige Erfahrung, welche bei einem Brückenein

sturze gerade im Heimathlande des Verfassers 

gemacht wurde.

Viel Neues bietet der dritte Specialfall, Trans

versalfestigkeit, welcher u. a. im  Anschlufs an 

zahlreiche Versuche eine sehr ausführliche Be

handlung der Vernietungen bringt. Die Angaben 

über Werth der Lochungsarten bei den verschie

denen Eisensorten, Einflufs der Uebcrblattungen 

oder Verlaschungen, der Parallel- oder Zickzack

nietungen, des Stauchdruckes, der unmittelbaren 

oder mittelbaren Stofsdeckung u. s. w. gewähren 

einen ausgezeichneten Ueberblick über die be

treffenden Verhältnisse und sind in dieser Zu

sammenstellung vom höchsten Werthe für eine 

zweckmäßige Anordnung dieser häufig so fehler

haft behandelten Gonstructionstheile. Auch der 

erfahrene Constructeur wird den betreffenden 

Abschnitt m it grofsein Nutzen durchstudiren.

Der vierte Specialfall behandelt die einfache 

Biegung und giebt dementsprechend zunächst die 

graphische Bestimmung der Größtspannungen in 

einem zusammengesetzten Querschnitt nach Cul- 

mann und sodann wieder, wie in den früheren 

Fällen, für die verschiedenen Baustoffe das Ver- 

hältnifs der erlaubten Spannung zur einfachen 

Zugfestigkeit, nebst Anwendungen.

W er in Zukunft seine Gonstructionen nach 

den in dem Werke gegebenen Zahlen und liech- 

nungsarten bemifst, wird dem verlangten Sicher- 

heilsgrade erheblich näher kommen, als bisher. 

Abgesehen von den oben berührten, nicht gerade 

wesentlichen Ausstellungen, stellt das Buch einen 

tatsächlichen und großen Fortschritt besonders 

für die Berechnung gedrückter und genieteter 

Theile dar und kann deshalb nur empfohlen 

werden. Die Sprache ist klar und verständlich ; 

manche entbehrliche und unschöne Fremdwörter 

hätten allerdings vermieden werden können ; auch 

scheinen die in Norddeutschland üblichen M aß

bezeichnungen wie qm, cbm zweckmäßiger als 

die angewendeten in 2 m 3 u. s. w. Die Aus

stattung des Buches ist zu loben. Ss.

V.» G
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Ueber die zulässige Inanspruchnahme der Eisenconstructionen.

ii.

W enn gefragt w ird, warum die im vorigen 

Artikel erwähnten, älteren und neueren Methoden 

zur Bestimmung der zulässigen Inanspruchnahme 

bezw. zur Berechnung der Querschnitte von Con- 

structionstheilen den heutigen Anforderungen an 

Wissenschaftlichkeit noch nicht in vollem Mafse 

genügen, so wird etwa das Folgende geantwortet 

werden müssen.

Bei allen genannten Methoden erfolgt die Fest

setzung des Sicherheitsgrades nicht im Hinblick auf 

den wirklich vorhandenen, im Betriebe regel- 

mäfsig wiederkehrenden Spannungszustand der 

Construction, sondern unter Zugrundelegung eines 

eingebildeten Spannungszustandes, bei welchem 

sämmtliche Constructionsglieder bis zur Bruch

grenze beansprucht gedacht werden, also eines 

Zustandes, in welchem eine Construction niemals 

gerathen würde, wenn man auch versuchen wollte, 

dieselbe unter der rechnungsmäfsig ermittelten 

Bruchlast dahin zu bringen. Sobald nämlich die 

Spannungen der einzelnen Constructionsglieder 

eine gewisse Grenze — sagen wir die Elasticitäts- 

grenze — überschritten haben, folgen die dann 

eintretenden bemerkbaren Formänderungen der

selben nicht mehr dem Elasticitätsgesetze, und 

bei wachsender Belastung treten Verschiebungen 

der Knotenpunkte, sowie Verbiegungen von Con- 

structionstheilen ein, welche sich einer Voraus

berechnung gänzlich entziehen. Im  besondern 

vermögen wir nicht nach dem heutigen Stande 

der Wissenschaft und Erfahrung die deformirte 

Gestalt der Construction im Augenblicke des 

Bruches, noch weniger aber diejenigen Theile, 

welche zuerst brechen werden, und die Gröfse 

der Bruchlast im voraus sicher zu bestimmen.

Auch die auf Ergebnisse der Wöhlersehen 

Versuche sich stützenden Formeln stehen aus 

ähnlichen Gründen auf unsicherem Boden, denn 

bei den genannten Versuchen erfolgte der Bruch 

des Versuchsstücks jedesmal bei einer Spannung, 

welche über der Elasticitätsgrenze lag. Bessere 

Formeln für die Quersclmittsberechnung zu er

halten, wäre wohl möglich; solche aber nach 

allen Richtungen hin auf wissenschaftlich sicherem 

Boden begründen zu wollen, wäre vergebliches 

Bemühen, ln dem einen oder dem ändern Punkte 

wird jede Formel etwas zu wünschen übrig lassen, 

denn um völlig zutreffend zu sein, müfste sie auf 

Ergebnisse von Versuchen sich stützen, bei denen 

die Probestücke einer ähnlichen Behandlung und 

Beanspruchung unterworfen sind, wie sie die zu 

berechnenden Constructionsglieder unter der W ir

* Sietie I. Theil in vor. Nr.

kung der eigenen und der Verkehrslast zu erleiden 

haben. Solchergestalt den Gegenstand voll um 

fassende Versuche giebt es zur Zeit noch nicht, 

und selbst wenn es solche Versuche gäbe, so 

würde bei der Aufstellung der danach zu bilden

den Formel eine gewisse W illkür bei Festsetzung 

der nothwendigen Erfahrungsziffern für die un

vermeidlichen Fehler und Unzulänglichkeiten der 

Rechnung, sowie auch für Mängel der Aus

führung nicht ausgeschlossen werden können.

Es soll damit nicht etwa gesagt sein, dafs es 

nutzlos wäre, eine Verbesserung des heutigen 

Verfahrens zur Bestimmung der Querschnitte von 

Constructionstheilen anzustreben. Im  Gegcntheil, 

wenn dahin zielende Bestrebungen sich innerhalb 

der angedeuteten Grenzen des Erreichbaren halten, 

sind sie ihres Erfolges —  welcher in der Auffindung 

einer für den allgemeinen praktischen Gebrauch 

geeigneten, der wissenschaftlichen W ahrheit mög

lichst nahe kommenden Formel bestehen würde — 

gewifs.

Die bei der Bildung einer derartigen Formel 

zu beachtenden wesentlichen Punkte sollen im 

Nachstehenden besprochen werden, im besondern 

die G r u n d b e d i n g u n g e n  f ü r  d i e  S i c h e r 

hei t  einer Construction einschliefslich Bestimmung 

der z u l ä s s i g e n  I n a n s p r u c h n a h m e  f ü r 

v e r s c h i e d e n e  B e l a s t u n g s a r t e n  und die 

Art  der B e r e c h n u n g  des Q u e r s c h n i t t s  eines 

beliebigen Constructionstheiles, ohne dafs es jedoch 

bei dem letzten Punkte in der Absicht liegt, die 

abzuleitende Formel unbedingt für den praktischen 

Gebrauch zu empfehlen.

III.

W enn eine Eisenconstruction nach beendeter 

Aufstellung durch Wegnahme der Aufstellungs- 

gerüste freigelegt wird, so werden alle Knoten

punkte — mit Ausnahme der unabänderlich festen 

Lagerpunkte —  um  ein gewisses Mafs sich senken. 

Ein Theil dieser Senkung, welcher durch Be

rechnung zu ermitteln ist, wird durch das Eigen

gewicht der Construction verursacht, und der 

andere (seiner Gröfse nach Zufälligkeiten unter

worfene) Theil wird durch das sogenannte, von 

den Unvollkommenheiten der Herstellungsarbeiten 

herrührende S e t z e n  der Constructionstheile her

vorgerufen. W ird später die Verkehrslast auf

gebracht, so vergröbert sich die anfängliche 

Senkung, und nach darauf eingetretener Wieder

entlastung wird sie nicht ganz wieder hergestcllt 

werden, weil unter der Einwirkung der Verkehrs

last regehnäfsig ein weiteres Setzen der Construc- 

tionstheile stattfindet. Den Unterschied zwischen 

der Gröfse der anfänglichen Senkung und der
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Gröfse derjenigen Senkung, welche nach erfolgter 

Entlastung verbleibt, nennt man bekanntlich die 

b l e i b e n d e  D u r c h b i e g u n g ,  im Gegensatz zu 

der sog. e l a s t i s c h e n  Durchbiegung, welche 

unter der Einwirkung der Verkehrslast beobachtet 

wird, welche aber jedesmal nach eingetretener 

Entlastung völlig wieder verschwindet.

Sobald nun die Construction unter der W irkung 

von Eigengewicht und Verkehrslast sich völlig 

gesetzt hat, darf bei fortgesetzter Belastung eine 

bleibende Durchbiegung nicht mehr eintreten, 

damit die Unwandelbarkcit der Construction bezw. 

unveränderliche Erhaltung der Knotenpunkte des 

Gonstruelionssyslems in der ursprünglichen, bei 

der Berechnung angenommenen Lage möglichst 

dauernd gewahrt bleibe. D i e s e r  l e t z t e  S a l z  

e n t h ä l t  e i ne  n o t h w e n d i g e  G r u n d b e d i n g u n g  

f ü r  d i e  a u s r e i c h e n d e  S i c h e r h e i t  j e d e s  

e i s e r n e n  T r a g  w e r k  s. Aber auch noch aus 

einem ändern als dem angegebenen Grunde darf 

gegen die Bedingung nicht verstofsen werden.

Professor Bauschinger* hat nämlich durch 

seine Festigkeitsversuche —  auf welche weiterhin 

noch nähereingegangen wird — nachgewiesen, dafs 

die w i e d e r h o l t e  Inanspruchnahme eines Stahes 

über die Elasticitätsgrenze hinaus die Festigkeits

eigenschaften desselben auf die Dauer beeinträch

tige. Eine derartige unzulässige Inanspruchnahme 

einzelner oder aller Theile einer Conslruclion — 

ihre tadellose Herstellung vorausgesetzt —  müfste 

aber eingetreten sein, wenn bei fortgesetzter Be

lastung derselben öfter bleibende Durchbiegungen 

beobachtet werden.

Aus dem Erörterten erhellt sonach, dafs für die 

Sicherheit eines eisernen Tragwerks eine dauernde 

Inanspruchnahme einzelner Theile desselben über 

die Elasticitätsgrenze hinaus aus doppelten Gründen 

für unzulässig zu erachten ist, erstens, weil die 

dauernde Unwandelbarkeit der Constructionsgestalt, 

und zweitens, weil die ursprünglich vorhandenen 

Festigkeitsgröfsen des Materials dabei nicht er

hallen bleiben.**

Es fragt sich nun weiter, ob bei alleiniger 

Erfüllung der vorgenannten Bedingung die Sicher

heit der Construction auf die Dauer eine aus

reichende bleibt. Diese Frage mufs verneint 

werden. Professor Bauschinger hat bei seinen 

Dauerversuchen zwar festgestellt, dafs selbst 

nach 5- bis 16 millionenfacher wiederholter Be

anspruchung*** eines Stabes, deren untere Grenze

* Mitteilungen aus dem mechanisch-technischen 
Laboratorium der technischen Hochschule zu München. 
18SG. 13. Heft.

** Eine vorübergehende Inanspruchnahme einzelner 
Constructionstheile über die Elasticitätsgrenze hinaus 
läfst sich bei der Aufstellung neuer Brücken häufig 
nicht vermeiden. Sie erscheint aucli innerhalb gewisser 
Grenzen unbedenklich.

*** Um 16 Millionen Beanspruchungen zu erleiden, 
müfste z. B. eine Eisenbahnbrücke 500 Jahre lang 
täglich etwa 87 Mal befahren werden.

stets Null ist und deren obere Grenze unter der 

Elasticitätsgrenze l'egt, ein Bruch desselben nicht 

herbeigeführt werden kann, es ist aber aus den 

Versuchen Wühlers und Bauschingers aufserdem zu 

entnehmen, dafs eine fortwährend zwischen Zug 

und Druck abwechselnde Beanspruchung eines 

Stabes gefährlicher ist, als eine .stets im näm 

lichen Sinne gerichtete Beanspruchung desselben, 

wenn auch bei beiden Bcanspruchungsarten die 

erzeugten gröfsten Spannungen gleich sind. Danach 

■dürfte man für alle Conslruclionstheile, welche 

wiederholt nur in einem Sinne beansprucht werden, 

die Elasticitätsgrenze als zulässige Spannungs

grenze bezeichnen, nicht aber für solche Theile, 

welche unter der Einwirkung von Eigengewicht 

und Verkehrslast wiederholt abwechselnd Zug und 

Druck erleiden. Solche Theile dürfen höchstens 

nur mit einem (auf Grund von Versuchen be

stimmbaren) Bruchtheil der Spannung an der 

Elasticitätsgrenze beansprucht werden.

W ie verhält es sich aber mit der zulässigen 

Inanspruchnahme der Theile eines Tragwerks, 

das nur allein sein E i g e n g e w i c h t  zu tragen 

hat? Darf man mit Grund, wie es in der Regel 

geschieht, annehmen, dafs der Einflufs des Eigen

gewichts, welches alle Tragwerkstheile d a u e r n d  

in einen gewissen Spannungszustand versetzt, auf 

die ursprüngliche Widerstandsfähigkeit der Theile 

der nämliche oder ein minder gefährlicher ist, 

als die W irkung einer in Pausen wiederholten Be

lastung, bei welcher die Tragwerkstheile jedesmal 

von der Spannung Null aus in den gleichen 

Spannungszustand gebracht werden? W ir  sind 

der Ansicht, dafs das nicht geschehen darf. W ir 

halten vielmehr eine Inanspruchnahme eines Stabes, 

welche — wie die Spannung aus dem Eigengewicht 

—- dauernd anhält, für gefährlicher, als eine 

ebenso grofse Inanspruchnahme, welche durch 

wiederholte Belastung herbeigeführt wird, wobei die 

Spannung des Stabes in den Belastungspausen 

jedesmal auf Null zurückgeht. Zur Erkennung 

der Richtigkeit der eben ausgesprochenen Ansicht 

führen —  da andere Beweismittel, namentlich 

Versuche, auf die man sich stützen könnte, fehlen

— folgende Betrachtungen.

Aus der bekannten Erscheinung der e l a s t i 

s c h e n  N a c h w i r k u n g  und aus verschiedenen 

Versuchen über den Einflufs der Zeit auf die 

W irkung von wiederholten Belastungen glauben 

wir schliefsen zu dürfen, dafs während der Ruhe

pausen, die nach erfolgter Belastung oder zwischen 

zwei Belastungswechseln eines Stabes eintreten, 

eine gewisse Wiedererstarkung des Stabmaterials 

sich vollzieht, welche um so nachhaltiger wirkt, 

je länger die Ruhepause andauertc. Die zuerst von 

Styffe,* später auch von W ühler,** Beardslee,***

* Knut Styffe, Die Festigkeitseigenschaften von 
Eisen und Stahl S. 28, 150 und 302.

** »Zeitschr. f. Bauw.« 1863, S. 245 u. 246.
*** »Journ. of the Franklin Inst.« 1874, I.
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Bauschinger* u. A .**  beobachtete Thaisache, 

dafs z. B. eine durch Zug erzeugte bleibende 

Längenänderung eines Stabes nach erfolgter Ent

lastung desselben im Laufe der Zeit allmählich 

kleiner wurde und endlich fast ganz verschwand, 

scheint darauf hinzudeuten, dafs während der 

nach einer Belastung eintretenden Ruhepause das 

Material weiter arbeitet, und zwar in einem Sinne, 

welcher der W irkung der vorangegangenen Be

lastung entgegengesetzt ist. Man darf wohl diese 

Erscheinung nicht unzutreffend als eine Wieder

erstarkung des Materials in der Ruhepause be

zeichnen. Einer derartigen Auffassung hat auch 

Bauschinger Ausdruck gegeben, als er bei Gelegen

heit der Besprechung von Versuchen mit Besscmcr- 

mctall *** zuerst die Thalsache anführte, dafs die 

W irkung wechselnder Belastungen sehr verschie

den sei, je nachdem diese Wechsel unmittelbar 

hintereinander oder in längeren Pausen erfolgen. 

Nach einer solchen längeren Pause sei die W irkung 

der nämlichen wechselnden Belastung auf das 

Material bedeutend geringer als vorher.

Da nun jede Unterbrechung einer Bean

spruchung einer Ruhepause gleichkommt, so darf 

man erwarten, dafs bei gleicher Gröfse der Be

lastung die Gefährlichkeit derselben mit der 

Dauer wächst, und dafs ferner eine ununter

brochene, dauernde Belastung eines Stabes ge

fährlicher ist, als eine wiederholte Belastung 

desselben in Pausen, während welcher die Stab

spannung auf Null herabsinkt.

Um also z. B. die Dauer einer Construction, 

die nur ihr Eigengewicht zu tragen hat, zu 

verlängern, müfste man dieselbe von Zeit zu Zeit 

derart unterstützen, dafs die Spannung in allen 

ihren Theilen auf Null zurückginge. Man könnte 

gegen die vorstehenden Betrachtungen und Schlufs- 

folgerungen einwenden, dafs die Erscheinung der 

elastischen Nachwirkung und der W irkung von 

Ruhepausen bei der Belastung bislang nur durch 

Versuche naeligewiesen worden sind, hei denen 

m it ü b e r  der Elasticitätsgrenze liegenden Span

nungen gearbeitet wurde Dieser Einwand ist 

zwar richtig, aber es ist zu vermuthen, dafs das 

Gesetz, nach welchem sich der Einflufs der Ruhe

pausen und der Dauer der Belastung regelt, 

ebenso für Spannungen über als unter der Ela

sticitätsgrenze gilt. Bei Spannungen letzterer Art 

wird es allerdings äufserst schwierig, vielleicht 

zur Zeit unmöglich werden, bei vergleichenden 

Versuchen eine Verminderung der ursprünglichen 

Widerstandsfähigkeit bezw. der anfänglichen Festig- 

keitseigenschaften eines Stabes nachzuweisen.

Die Versuche müfsten etwa in folgender Weise

* Dinglers »Polyt. Journ.« 1877, Band 224, S 1 
und 129. »Mittheilungen* u. s. w. 1886, Heft. 13, S. 3.

** Perard, Versuche über elastische Nachwirkung 
von Eisen und Stahl. »Kevue industr.« 1880,1, S. 4S6.

*** Dingl »Polyt. Journ.« 1877. Band 224, S. 139.

angestellt werden: Von einer grofsen Anzahl 

gleichgeformter Stäbe müfste jeder Stab wieder

holt bis zur nämlichen Spannungsgrenze belastet 

werden, und zwar der Art, dafs die Ruhepause 

zwischen dem Belastungswechsel stets gleich lang, 

dagegen die Dauer der Belastung für jeden Stab 

eine verschiedene wäre. W ährend z. B. der erste 

Stab die Last etwa l Minute lang zu tragen 

hätte, müfste der letzte Stab dieselbe ein Jahr 

lang oder noch länger tragen. Ob es möglich ist, 

solche Versuche m it hinreichender Genauigkeit 

anzustellen, und besonders, ob es gelingen könnte, 

z. B. bei dem letzten Stabe eine tatsächliche 

Verminderung seiner ursprünglichen Widerstands

kraft gegenüber derjenigen des ersten Stabes herzu

stellen, möge dahingestellt bleiben. Aber auch 

ohne uns auf derartige Versuche stützen zu können, 

verbleiben wir bei unserer Ansicht, dafs die 

Spannung aus dem Eigengewicht für die Er

haltung der ursprünglichen Widerstandsfähigkeit 

eines Coostructionstheiles gefährlicher sein dürfte, 

als eine gleich grofse, im nämlichen Sinne ge

richtete Spannung, welche durch wiederholte In 

anspruchnahme infolge der Verkehrslast erzeugt 

wird —  und zwar um  so gefährlicher, je längere 

Ruhepausen bei dem Belastungswechsel eintreten.

Aufser dem Eigengewicht und der Verkehrs

last bleibt als besondere Belaslungsart noch der 

W  i n d d r u c k zu erwähnen. W ährend die R ich

tung des Eigengewichts und der Verkehrslast — 

mit Ausnahme der aus der Bewegung der Verkehrs- 

last bei Eisenbahnbrücken entspringenden, wage- 

recht oder nahezu wagerecht wirkenden Seiten

kräfte, als S e i t e n s c h w a n k u n g e n , G e n t r i - 

f u g a l k r a f t  und B r e ms  w id e r s t ä n de  — in 

der Regel eine senkrechte ist, bewegen sich die 

W indkräfte stets in wagerechter, oder ein wenig 

über der wagerechten, geneigten Richtung. Der 

W inddruck wirkt dabei, wie die Verkehrslast, nur 

in Pausen, aber viel seltener und unregelmäfsiger 

als diese, so dafs die sogenannten W i n d  v e r 

b ä n d e  oder W i n d v e r s t e i f u n g e n  — d. h. 

alle Thcile der Construction, welche keine andere 

Aufgabe haben, als den gesaminlen W inddruck 

von der Construction abzulenken und auf die 

festen Lagerpunkle zu überführen —  bezüglich 

des Eintritts von Belastungs-Ruhepausen in gün

stigerer Lage sich befinden, als die übrigen Con- 

structionstheile, um so mehr, als jene unter den 

Stöfsen der Verkehrslast in der Regel gar nicht 

oder nur wenig zu leiden haben. Aus diesem 

Grunde erscheint es, namentlich für Constructionen 

von grofser Spannweite, hei denen die Spannungen 

aus dem Winddruck sehr bedeutende werden, 

wohl zulässig, bei Berechnung der Querschnitte 

der Windverbände einen etwas geringeren Sichcr- 

heitsgrad zu wählen, als er bei Festsetzung der 

Stärken der Querconstructionen • und Hauptträger 

im Gebrauche ist. (Schlufs folgt.)



Mai 1889. „ S T A H L  UND E I S E N . “ Nr. 5. 393

Ucber die mikroskopische Untersuchung: des Kleingefüges 
yon Eisen.

»  ■

Von A . M artens, Ingenieur in Berlin.

Der Vortrag dos Hrn. Geheimen Borgrathes 

Dr. H. W e d d in g  auf der Hauptversammlung des 

V er o i n s  d e u t s c h e r  E i se n h ü 11 e n 1o u t  e z u  

D ü s s e ld o r f  am 17. März d. -T. hat m ich zu einer 

Entgegnung voranlafst, welche ich wogen der 

Kürze der m ir zu Gebote stehenden Zeit damals 

nicht sachlich begründen konnte. Ich glaube es 

der Wissenschaft und m ir selbst schuldig zu sein, 

das, was ich für unrichtig und irreleitend halte, 

näher zu beleuchten. Eine eingehende Be

sprechung dor sämmtlichen mikroskopischen A r

beiten des Vortragenden würde zu umfangreich 

werden und hier auch wohl n icht am Platze sein, 

daher werde ich mich thunlichst nur an den Vor

trag halten. Nachdem aber der W ortlaut des

selben beim Abdruck in manchen Punkten ver

ändert und ergänzt worden is t , lege ich dem 

Folgenden den S inn des g e s p r o c h e n e n  Vor

trages zu Grunde.

In  der E inle itung zum  Vortrage wird es als 

vordienstlich hingcstellt, dio gefundenen Ergeb

nisse zum Zwecke dor Anregung möglichst schnell 

zu veröffentlichen. Redner lehnt den Vorwurf ab, 

dafs die Ergebnisse zu wenig materiell begründet 

seien, zumal er stets in  seinen Arbeiten ausge

sprochen habe, dafs sio noch nicht abgeschlossen 

wären. Er führt die eigenen Arbeiten über die 

S c h w e if s b a r k e it  des E is e n s , über das V e r . 

b re n n e n  des S ta h ls ,  über die L e i t u n g s f ä  liig- 

k o i l  des m a n g a n h a  l t ig e n  E is o n d ra h te s

u. s. w. an.

W enn die mikroskopische Methode in  sich 

schon so weit ausgebaut und sicher begründet 

wäre, dals sio streng wissenschaftliche Schlufs- 

folgerungen zuliefse, wenn das Gesammtgcbiet der 

Erforschung des mikroskopischen Gefügebaues im  

Eisen in seinen Grundzügen bekannt und dem 

allgemeinen W issen zugänglich gemacht wäre, wie 

es au f dem Gebiete der anatomischen Gewebelehre 

im  Thier- und Pflanzenreiche, oder dor m ikro

skopischen Gesteinsuntersuchung der Fall ist, so 

könnto man dem Redner beipflichten, dafs es 

zweckmilfsig ist, die Ergebnisse hinreichend sicher 

begründeter Einzelforschungen schnell bekannt 

zu machen. Aber auf dem in Frage stehenden 

Gebiete wird man so lange nur Verwirrung und 

bei den Praktikern Abneigung gegen die Methode 

schaffen, als m an nicht einen bedächtigen plan- 

mäfsigen Ausbau des Forschungsgebietes zur A n 

schauung bringt und es dem noch Uneingeweihten 

ermöglicht, sich die Ueberzeugung von dem Zu-

trelfen jedes einzelnen Gliedes dor Sclilufs- 

folgorüngen zu verschaffen, welelio dio Grundlagen 

ctes Wissens über den mikroskopischen Gofügebau 

bilden. Soweit sind wir aber noch lange nicht, 

und am  wenigsten dürften, meiner Ueberzeugung 

nach, die bis jetzt bekannt gegebenen W e d d in g 

schon mikroskopischen Arbeiten eine Förderung 

in diesem Sinne gewähren, weil sio zumeist auf 

ein viel zu wenig umfangreiches Material gegrün

det sind. Die eigentliche thatsächlieho Unterlage 

an beweiskräftigem mikroskopischem Bcobachtungs- 

material ist bei ihnen in  dor Rogol eine recht 

geringfügige, und dabei ist letzteres oft n icht so 

ins Detail durchgearbeitot und belegt, dafs der 

Loser sich ein klares Urtheil zu bilden oder das 

Zutreffen der gezogenen SchluCsfolgerungen zu 

prüfen vermag. A m  besten wird dieser Vorwurf 

durch dio Arbeit des Vortragenden über den 

» Z u s a m m e n h a n g  zw is c h e n  der c h e m is c h e n  

Z u s a m m e n s e tz u n g  u n d  dem  K le in g e fü g e  

e in e r s e its  u n d  der L e i tu n g s g ü te  des T e le 

g ra p h  e n d ra h te s  an de re rse its «*  erläutert, in 

welcher auf Grund dor Untersuchung von nur

21 Drähten folgenschwere Schlüsse (S. 23, Satz 

1 bis 4) gezogen werden, obwohl der Verfasser 

selbst 8 Abweichungen von den von ihm  aufge

stellten, übrigens zum gröfseron Theil selbstver

ständlichen Regeln** namhaft macht und nur 

etwa S Fälle seinen Regeln entsprechen.

Nach meiner vieljährigen Erfahrung ist dio 

Herstellung der Schliffe und Aetzungon, sowie 

die Entfernung des Fettes von den Schliffen glück

licherweise nicht eine so schwierige Sache, wie 

der Vortragende sio (in dem wirklich gehaltener* 

Vortrage) schilderte. W enn m an sio einfach 

praktisch und m it ein wenig Ausdauer betreibt, 

so ist sic bald genug erlernt, und dio lebhaft ge

schilderten Schwierigkeiten würden kaum ein 

Hindornifs sein, dio mikroskopische Methodo schon 

jetzt der Praxis nutzbar zu machen. Ich würde 

hierüber kein W ort verlieren, wenn dieses Kapitel 

nicht m it besonderer W ichtigkeit besprochen und

* »Mittheilungen aus den königlichen tech

nischen Versuchs-Anstalten«. Ergänzungslieft I, 

1888. Berlin, Ju lius  Springer.

** Seite 17 a. a. 0. Die Sätze 3 bis ö sagen 

nämlich aus, dafs die elektrischo Leitungsgüte 

oino Eigenschaft des Materials, n icht aber der 

Hohlräumo sei.
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dio Behauptung aufgestellt worden wäre, die 

Aotzungen dürften nur m it Salzsäure und vor allen 

Dingen nicht m it Salpetersäure .‘ingestellt werden. 

Ich erinnere den Autor an seinen Gewährsmann, 

S o rb y , der meines Wissens der Salpetersäure 

einen ganz besonderen W erth boigemessen hat. 

Auch ich habe vorwiegend Salzsäure benutzt, bin 

aber, wie ich m ich in  meiner Entgegnung bereits 

äufserte, der Ansicht, dafs man gerade recht viele 

verschieden wirkende Mittel zur Unterscheidung 

der Gcfügcthoile a n w e n d e n  soll. Das ist 

eine allgemeine Regel der wissenschaftlichen 

Mikroskopie. W ie  w ill man eino Mikro- 

chomio ausbildcn, die, wie auf den anderen 

mikroskopischen Gebieten, die Grundlage der Er

forschung dos Kloingefüges sein mufs, wenn nicht 

fortwährend m it neuen Mitteln gearbeitet und 

die gewonnenen Ergebnisse verglichen werden? 

W enn der Vortragende umfassender gerade auf 

diesem Gebiete persönlich gearbeitet, vielleicht 

auch meine ihm  gegebenen W inke benutzt 

h ä tte , so würde er nach meiner Ueber- 

zeugung weit durchschlagender für die Aufnahme 

der mikroskopischen Forschung durch Andere 

haben eintreten können. Ich steho, wie ich das 

in meinen früheren Arbeiten mehrfach ausge

sprochen habe, durchaus au f dem Standpunkt des 

Vortragenden, dafs die M ithülfe der Chemie nicht 

entbehrt werden kann, kann hier aber nur wieder

holen, was ich früher schon ausgesprochen habe, 

d a fs  d ie  C h e m ie  in  e in e r  b e s o n d e r e n  

W e is e  e in z u g r e ife n  h a b e n  w ir d , d e r a r t  

n ä m lic h ,  da fs  s io  M it te l  u n d  M e thod en  

s c h a f f t ,  d ie  G e fü g e - E le m e n te  in  v e rs c h ie 

d e n e r  W o iso , so i es d u rc h  A e tz u n g , d u rc h  

F ä r b u n g  oder, d u r c h  U m w a n d lu n g  u n te r  

dem  M ik ro s k o p , k e n n t l ic h  u n d  w is s e n 

s c h a f t l ic h  b e s t im m b a r  zu  m ach en . Die von 

der mikroskopischen Untersuchung losgelöste 

chemische Analyse kann für die hier zu lösenden 

Fragen nur ein indirectos Hülfsm ittel zur allge

meinen Classification der Objocte sein.

Die Bemerkungen des Vortragenden über das 

Anlassen können leicht so verstanden werden, als 

ob ich das Anlassen für alle Fälle angewendet 

hätte und er erst auf die Unanwendbarkeit für 

gewisse Fälle aufmerksam geworden sei. Zu der 

Zeit, als ich ihn in die Methoden der mikroskopi

schen Untersuchungen einführte, habe ich ihn 

abtir bereits darauf aufmerksam gemacht, dafs 

das Anlassen dem jeweiligen Zwecke entsprechend 

anzuwenden sei. W as er über die W irkung  des 

Anlassens auf die Umlagerung der Kohlo sagt, 

ist entschieden beachtenswerth, und er hätte für 

diese Thatsache aiifser O s m o n d ,  W e r t h  und 

B r i n n e l l  wohl noch die Arbeiten von G o r e ,  

S t r o u h a l  und B a r n s  u. a. anführen können. 

Namentlich die letztgenannten haben bekanntlich 

nachgewiesen, dafs die W irkung  der wieder

holten Erhitzung von gehärtetem Stahl auf nur

100° C. sich durch Aöndorung der elektrischen 

und thermo-elektrischen Eigenschaften kundgeben 

kann. Nach den oben besprochenen Erfahrungen 

an den Arbeiten des Vortragenden würden für 

m ich die von ihm  gegebenen Zahlen aber werth

voller se in , wonn ich die vollständigen Bo- 

obachtungsreilion vor m ir hätte und selbst ur- 

tlieilen könnte.

Der Vortragende hat sich alsdann bei E in 

leitung des zweiten Theiles seines Vortrages gegen 

das Zeichnen nach dem mikroskopischen Bilde 

ausgesprochen und hat die Photographie als das 

allein richtige Abbildungsverfahren hi ¿¡gestellt. 

Ich habe meine Ansicht über diesen Punkt in 

»Stahl und Eisen«* bereits früher ausgesprochen 

und habe hier hinzuzufügen, dal's ich in  dieser 

Beziehung den Vortragenden nicht als Autorität 

erachten kann, weil seine Erfahrungen keine per

sönlichen sind, sondern sich auf die Leistungs

fähigkeit seines Zeichners beziehen. Ich halte 

meine Behauptung aufrecht, dafs kein anderes 

Mittel so sehr die Scliärfc der Beobachtung übt, 

als ein gewissenhaftes und genaues Nachzeiclmon 

des im  Mikroskop Gesehenen: dies trifft auch für 

einen als Zeichner ungeübten Mikroskopikor zu. 

Auch hier kann ich für meine Ansicht die Aus

lassungen der Mehrzahl unserer bedeutendsten 

Mikroskopikor anführen. W as der Vortragende 

von subjectiven Fehlern sagt, kann in  beschränktem 

Mafso zugegeben worden; aber kein gewissenhafter 

und umsichtig arbeitender Mikroskopikor wird sich 

in  erheblichem Mafse durch seine Phantasie irre 

leiten lassen, am  allerwenigsten aber, wenn er 

zeichnet. Irren ist menschlich, und es würde 

m ich besonders freuen, wenn m ir die subjectiven 

Fehler in  meinen Zeichnungen vom Vortragenden 

Fall für Fall nachgewiesen würden. Aber auch 

den photographischen Apparat kann man von 

Fehlern bekannlicli nicht frcispreelion; er ist und 

bleibt, wie ich früher schon sagte, ein bequemes 

Hülfsm ittel, welches aber Gefahren in sich birgt. 

W ie  wenig er zuweilen leistet, kann nicht besser 

als durch die Tafeln 2 bis S der weiter oben be

sprochenen W e d d i n g s c h e n  Arbeit dargethan 

werden. Der Loser kann sich leicht genug davon 

überzeugen, wie wenig er imstande ist, das in 

der Tabelle 9 (Seite 18 bis 22) Gesagte au f diesen 

Tafeln zu erkennen.

Ich bin weit entfernt davon, die photogra

phische Abbildung zu verwerfen. Aber der wissen

schaftliche Forscher sollte ein anderes Ziel im  

Auge haben als das nackte Ziel der Abbildung. 

Die Photographie sollte, wie das Zeichnen, in erster 

Linio ein Forschungsmittel und erst in zweiter 

Linie ein M ittel für die bequeme Abbildung sein. 

Deswegen habe ich den Vortragenden nicht recht 

begreifen können, als er die farbenempfindlichen 

Platten für die Abbildung farbiger Schliffe so

18S7, Nr. 4.
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aufserordontlich ¡inpries. * W enn die photo

graphische Platte von einem farbigen Schliff ein 

möglichst stark übertriebenes B ild geben würde, 

welches die Farbonunterschiede scharf und be

stimmt hervortreten liefse, so müfste ja  der Mikro- 

skopiker gerade dieses Mittel, das mehr leistet als 

seine Augen, ganz besonders hoch veranschlagen; 

er würde durch geeignete Versuche Sich bemühen, 

die Sprache seiner photographischen Platte in 

ihren Feinheiten zu erkennen und sie für seine 

Forschung auszunutzen.

Gegen den theuren Apparat, welchen der Vor

tragende beschrieb, habe ich den Preis und die 

hierfür verhältnifsmäfsig geringe Leistungsfähig

keit einzuwenden. Man kann m it weit .einfacheren 

und billigeren Apparaten mindestens so gute Er

gebnisse erzielen, wie sie der Vortragende bis 

jetzt veröffentlicht hat. Da die mikroskopischen 

Schliffe nicht davonlaufen. so kann man in den 

allermeisten Fällen die künstliche Beleuchtung 

rocht gut entbehren; was an Licht fehlt, kann 

man meistens durch die Zeit der E inw irkung er

setzen. Der von m ir bei Gelegenheit der Ver

sammlung ausgestellte, leider nicht mehr zur 

Vorführung gekommene Apparat dürfte für 200 

bis 300 JC  herstellbar sein. I)io erhaltenen Bilder 

kann ich den m ir bis jetzt bekannten Leistungen 

des grofson Apparates getrost an die Seite stellen, 

was m ir auch Hr. Professor K u p e l w i e s e r  bei 

seinem Besuche bestätigte. Der Empfehlung ge

wöhnlicher Linsen, welche eine Focusdifferenz 

zwischen den leuchtenden und den chemischen 

Strahlen zeigen, kann ich nicht beipflichten, weil 

die Umstände, welche namentlich bei Anwendung' 

verschiedener Objective eintreten, reichlich den 

etwas theureren Preis guter Gläser aufwiegen. Ich 

habe aus diesem Grundo stets die besten Gläser 

verwendet, die ich bekommen konnte, und benutze 

jetzt die A p o c h r o m a t o  von C a r l  Z e i f s  in 

J e n a  mi t  dem P r o j e c t i o n s - O c u l a r  dieser 

Firma, weil hierbei, abgesehen von der aufser- 

ordentlichen optischen Leistung, dio Einstellung 

auf die Platte sehr einfach m it Hülfe des Arbeits- 

Oöulars gemacht wird. Dafs der Vortragende die 

Anwendung der centralen Beleuchtung in unzu

treffender Weise begründete, habe ich in der Ver

sammlung bereits hervorgehoben. H ier habe ich 

hinzuzufügen, dafs er auch an dieser Stelle S o rby  

als denjenigen hatte anführen können, welcher 

zuerst, soviel ich aus dem m ir zu Gesicht ge

kommenen Referat verstanden habe, die Beleuch

tung mittels spiegelnder Glasplatten vom Ocular- 

en'do aus m it Erfolg versuchte; er is t, wenn 

ich nicht irre, bis zur 400fachen Linear -Ver- 

gröfserung gegangen. Auch ich habe seit einigen 

Jahren m it einer Z e i f s  sehen Linse, welche das

* »Stahl und Eisen« 1SS7, S. 85.

Licht durch ein über dem Objectiv angebrachtes 

Prisma auf das Object wirft, bei etwa 250- bis 

300 fach er Verggöfserung gearbeitet. Z e i fs machte 

das Prisma bei einer ändern Linse verschiebbar, 

so dafs er eine etwas schiefe Beleuchtung erreichen 

konnte, und will hierm it Vortheile erzielt haben.

W eiter habe ich, anschliefsend an das, was 

ich über die Aetzmotlioden bereits ausführte, zu 

bemerken, dafs es in  der wissenschaftlichen Mikro

skopie eine allgemein angewendete Regel ist, durch 

möglichst ausgiebige Veränderung der Beleuchtung 

seinem Objecte immer wieder neue Seiten abzu

gewinnen. Eines pafst nicht für Alles, und so 

stellt es auch m it der Frage, ob schiefe oder cen

trale Beleuchtung. Ist das Object eine einzige 

ebeno Fläche, in welcher die Unterschiede vor

wiegend durch Färbungen entstehen, so wird die 

centrale Beleuchtung am Platze sein; ist es aber 

ein nur geätzter Schliff, in welchem vorwiegend die 

Tiefenunterschiede das B ild  erzeugen, so werden 

bei schiefer Beleuchtung die Schatten- und L ich t

kanten das Bild verständlicher machen. Sind 

beide Eigenschaften dos Objects vorhanden, so 

wird man die Beleuchtung diesem Umstande an

passen müssen. Ganz ähnlich kann m an die von 

m ir eingeführte schiefe Aufstellung des Objectes 

bei der mikroskopischen Beobachtung ausnutzen. 

Das Beispiel der von G a r r i s o n *  veröffentlichten 

Bilder beweist wenig. Es sind die ersten Studien 

dieses Autors, welche neben unpassender Be

leuchtung wohl auch mangelhafte Einstellung er

kennen lassen; unzweifelhaft wird dieser Autor 

jetzt gelungenere Abbildungen aufweisen können.

Einen Mangel von grundsätzlicher Natur dürfte 

der vom Vortragenden gepriesene Apparat haben, 

näm lich den, dafs er namhafte Vorgröfserungen 

nicht zuläfst. Die Anwendung starker Objective 

schliefst die Anbringung des Spiegels zwischen 

Object und Objectiv aus, und man ist daher auf 

die Anwendung schwacher Objective angewiesen, 

deren optische Leistungsfähigkeit durch die Be

nutzung von Ocularen bald erschöpft sein dürfte, 

weil die stärkeren Oeulare wohl das B ild ver- 

gröfsern, aber nicht mehr Details geben können, 

als das Objectiv an sich zeichnet.

Zum Schliffs möchte ich noch bemerken, dafs 

ich mich zu dieser Entgegnung vor allen Dingen 

deswegen entschlossen habe, dam it nicht die auf 

unzureichender Grundlage aufgebauteri und von 

seinem Ansehen gestützten Schlüsse des Redners 

zu einer falschen Vorstellung über die augenblick

liche Leistungsfähigkeit der Mikroskopie der Me

talle führen und hierdurch der Sache selbst Schaden 

bereiten.

* Die Bezugnahme auf G a r r i s o n  ist im ge

druckten Vortrage ausgelassen.
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Vorstehende Auslassungen hat die Redaction dem Herrn Geh. Bergrath Dr. W e d d i n g  mit- 

getheilt und darauf folgende Antwort erhalten:

Geehrte Rédaction !

Die Anschauungen des Herrn M a r t e n s  zu 

theilen, bin ich auch nach dor vorstehenden Aus

führung nicht in  der Lage. Der Zweck meines 

Vortrags, der übrigens, wie ich denke, tliunlichst 

genau nach dem W ortlaut wiedergegeben ist,* 

war — ich glaubte das hinreichend betont zu haben 

—, diejenige Methode zur mikroskopischen Unter

suchung anzugeben, welche für den praktischen 

Gebrauch am  entsprechendsten ist und zu den 

zuverlässigsten und übereinstimmendsten Ergeb

nissen führt.

Ich bin überzeugt, dafs sowohl die Mikroskopie, 

als auch die Mikrophotographie für die Anwendung

* Es ist darin allerdings die Bezugnahme auf 

Garrisons Abbildungen und ferner dio Bemerkung, 

dafs die horizontale Lage, des Apparats aus Be- 

(juemlichkeitsrücksichten der verticalen vorzu

ziehen sei, ausgelassen, was bei der Correctur 

übersehen wurde.

in der Praxis bereits ausreichend ausgebildet ist, 

und zweifle n icht daran, dafs innerhalb weniger 

.Talire n icht nur jeder Werkzougsstahlfabrieant, 

sondern auch jede Plufseisonliütte m it den nüthigen 

Apparaten dafür ausgerüstet sein mufs, wenn den 

Anforderungen der Abnehmer genügt werden soll, 

gerade wie jetzt kein W ork mehr der Prüfungs

maschine für Festigkeit entrathen kann, welche 

noch vor einem Jahrzehnt als unnöthiger Luxus 

galt, den sich nur einzelne Anstalten gestatten 

durften.

Ich wiederhole, dafs ich dio bisherige Unvoll

kommenheit der Vervielfältigungen von L icht

bildern des Kleingefüges gern anerkenne, diesen 

Mangel auch in  meiner Arbeit über die Leitungs

fähigkeit des Drahts keineswegs leugne, dafs aber 

gerade das ein Grund mehr für e i g e n e  Beob

achtungen des Iltittenm anns sein mufs, da eben 

ein Dritter diese Lücke für ihn nicht auszufüllen 

vermag.

Dr. II. Wedding.

Die Flufseisenerzeugungr auf basischem Herde in Resicza.*
Vortrag, gehalten auf dem Allgemeinen Bergmannstag in W ien 1888,

von A. Gouvy,

techn. Inspector der Berg- und Hüttenwerke der k. k. priv. ö.-u. St.-E.-Gesellschaft.

Obschon in dem Hüttenwerke Resicza der 

österr.-ungar. St .-E.-Ges.  in Süd-Ungarn die 

Qualität der vorhandenen, von der Gesellschaft 

selbst in Moravicza erzeugten Erze eine vorzüg

liche ist, da der daraus im sauren Converter 

erbiasene Bessemerstahl nur 0,07 % Phosphor 

enthält, so wurden doch Versuche durchgeführt, 

um die Qualität des in vier Oefen mit -saurem 

Boden erzeugten Marlinstahles noch zu verbessern 

und somit allen Anforderungen der Neuzeit zu 

entsprechen.

Die ersten im Juni 188G durchgeführten 

Versuche ergaben schon ausgezeichnete Resultate, 

und gelang es dem Werke in kurzer Zeit, dank 

dem in der Nähe vorhandenen billigen und guten 

basischen-Material für die Ilerdherslellung, sowie 

auch infolge der ursprünglichen Reinheit des

* Sonderabdruck aus dem binnen kurzem er
scheinenden Bericht über den allgemeinen Bergmanns
tag in Wien, mit freundlicher Genehmigung des Herrn 
Vortragenden.

verwendeten Roheisens und der Abfälle, die gleichen 

Resultate auch bei currentem Betriebe zu erzielen.

W ir  wollen uns hier nicht in eine Discussion 

über die Qualität der in Resicza erzeugten Flufs- 

eisensorten im Vergleiche zu anderen ähnlichen 

Erzeugnissen, als Thomasstahl u. s. w., einlassen; 

ebensowenig kann auf eine detaillirte Besprechung 

der Vortheile der basischen Oefen gegenüber den

jenigen mit neutralem Boden oder der Unter

schiede zwischen Dolomit, Magnesit u. s. w. ein

gegangen werden.

Unser Zweck ist nur der, der geehrten Ver

sammlung eine kurze Uebersicht de? in Resicza■. 

üblichen Verfahrens und der Vortheile, welche- 

die neue Methode gegenüber dem sauren Processe,. 

sowohl bezüglich der Qualität als der Gestellung- 

bietet, vorzuführen und hoffen wir hiermit einen > 

wenn auch bescheidenen, so doch vielleicht nütz

lichen Beitrag zur vielfach erörterten Frage der 

Martinstahlfabrication in Oesterreich-Ungarn zu, 

leisten.
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I. O f e n c o n s l r u c t i o n .

Der ersle Versuch der basischen Zustellung 

erfolgte unter Leitung des Herrn Oberverwalters- 

adjuncten R . E n g e l  mit einem Ofen, dessen 

Herd auf Rädergestell auswechselbar war ; dieses 

System wurde nach einiger Zeit der Umständ

lichkeit wegen abgeworfen und wurden die vier 

Martinöfen des Werkes mit festem Boden basisch 

zugestellt.

Der ganze Unterbau der vorhandenen Oefen 

wurde, aufser einer Erhöhung der Regeneratoren, 

welche eine gröfsere Wärmeproduction zum Ziele 

hatte, beibehalteri, ebenso die Armirung.

Das feuerfeste Material erster Qualität besteht 

aus Dinasziegeln, zusammengesetzt aus 1,5 °/o 

Kalk und 98,5 Jö gebranntem Quarz.

Der horizontale Querschnitt der Gaserzeuger, 

von welchen je vier einen Ofen bedienen, mifst 

2000/2000 ihm ; sie 'sind mit einem Treppenrost 

versehen, ohne Unterwind.

W as den Ofen selbst betrifft, so hat der 

Herd eine Länge von 3,750 m , eine Breite von

3 m (siehe Skizze).

Die Wärmcspeicher, welche früher 3,5 m 

V.»

hoch waren, wurden bei dem einen Ofen, wo 

es die Construction ermöglichte, auf 4,250 m 

gebracht; die Breite derselben beträgt 1,5 m, 

die Länge 2,560 m.

Die Oefen sind mit drei Arbeits- oder Einsatz- 

thüren und auf jeder Seite mit drei Gas- und 

zwei Luftschlitzen von 200 bezw. 260 mm ver

sehen; unter den Feuerbrücken liegen rechteckige 

Kühlröhren, welche den Boden rechts und links 

unter diesen Schlitzen abkühlen.

Auf diese Kühlröhren werden nun 300 mm  

hohe Magnesitsteine aufgemauert, welche, die 

Feuerbrücke bildend, zugleich die neutrale Schicht 

an den Seitenwänden herstellen; ebenso wird an 

der Rückwand und an den Pfeilern zwischen 

den Ofenthüren eine 160 mm starke Mauer aus 

Magnesitsteinen aufgeführt.

In diesen von Magnesitsleinen umschlossenen 

Raum wird die Dolomitmasse eingetragen und 

der Boden auf etwa 300 mm Dicke aufgestampft; 

an den Feuerbrücken an der Rückwand und an 

den Pfeilern zwischen den Thüren wird eine 

sanfte Böschung gebildet.

Bei den ersten Versuchen wurde, statt des 

Magnesites, Chromerz, und zwar in der gleichen 

Weise verwendet; da jedoch das Chromerz gegen

7

Deta il b e i G.

Querschnitt C-DE-F.
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basische Schlacken nicht genügend unempfindlich 

ist und Magnesit sich überdies in Resicza billiger 

stellte, so wurde nur mehr Magnesit als Ueber- 

gangsmaterial verwendet.

Um das saure Gewölbe von dem basischen 

Herde vollständig unabhängig zu machen und 

um den Magnesit überhaupt nicht zu belasten, 

wurde eine, vom Ingenieurassistenten Herrn 

W i l h e l m  S c h m i d h a m m e r  vorgeschlagene Con- 

struetion angewendet; dieselbe besteht in der 

Anwendung kurzer Winkelstücke, welche sowohl 

an den Pfeilern zwischen den Thüren, als gegen

über an der Rückwand des Ofens angeschraubt, 

zwei quer über den Ofen gespannte Gewölbgurten 

tragen; diese Winkelstücke haben sich bisher 

vorzüglich bewährt und haben eine wesentliche 

Verbilligung der Construction ermöglicht.

Die Scheidewände zwischen den Gas- und 

Luftzügen sind in Dinassteinen aufgemauert; 

zwischen diesem Mauerwerk und den obenerwähnten 

Gewölbgurten werden, anliegend an die Arrnirung 

der Vorder- und Rückwand, sowie zwischen den 

Hauptgurten kleiner? Gewölbgurten hergestellt, 

zwischen welche die Gewölbe selbst gespannt 

werden, so dafs das ganze Ofengewölbe nur auf 

dem seitlichen Dinasziegelmauersverk und auf 

den erwähnten Winkelstücken zu ruhen kommt.

Die zwischen diesem Gewölbesystem und dem, 

den Boden bildenden, aufgeböschten Dolomit 

freibleibenden schmalen Zwischenräume werden 

einfach mit Magnesitmasse ausgestampft.

Der in Resicza verwendete Dolomit wird bei 

Armönis ("Station Temes-Szlatina der Strecke 

Temesvär - Orsova) steinbruchartig gewonnen; 

derselbe ist krystallinisch, von gelber bis nahe 

weißer Farbe, und sehr rein, sintert daher wenig.

Gegenwärtig wird dieses Material in F lam m 

öfen scharf gebrannt und mittels einer Backen

quetsche zerkleinert; bei der Verwendung wird 

dasselbe mit etwa 20 <}b gut ausgekochtem Theer 

gemischt und mit heifsen Eisenstöfsein eingestampfl.

Zur ökonomischen Röstung des Dolomites ist 

ein Schachtofen im Baue begriffen ; es soll dort 

entweder Kleinkoks oder besser Holzkohlenlösche 

verwendet werden.

Die Wichtigkeit der Vorbereitung der feuer

festen Materialien ist bekannt; auch wird nächstens 

in Resicza der möglichst großen Homogeneität 

des verwendeten Dolomites Rechnung getragen 

werden, indem ein rotirender Apparat, Patent 

L o i z eau ,  von der Firma W e i d k n e c h t  in Paris 

erbaut, zur probeweisen Anwendung gelangen soll.

Das Zerkleinern des gebrannten Quarzes für 

die Dinasziegel mittels dieses Apparates dürfte 

ebenfalls von Erfolg sein, da hierdurch die Quarz

körner nicht flach gedrückt, sondern mehr kantig 

erhalten werden und somit wahrscheinlich weniger 

Kalk als Bindemittel nothwendig sein wird, wo

durch die Widerstandsfähigkeit der Ziegel bei 

hoher Temperatur erhöht wird.

W ir wollen hier noch bemerken, dafs der 

Quarz in Haufen gebrannt wird, was zur Folge 

ha t, dafs oft schlecht gebrannte Stücke zur 

Verwendung gelangen; es wären hier ebenfalls 

Verbesserungen in der Röstung zu suchen, d. h. 

eventuell Oefen anzuwenden; die Brennkosten 

würden sich in dieser Weise höher stellen, es 

wäre dann aber auch die Dauer der Gewölbe 

m it in Rechnung zu ziehen.

Eine Analyse des in Resicza verwendeten 

Dolomites ergab folgende Zusammensetzung: 

D o l o m i t  aus  A r m ö n i s  
Roh Geröstet

S iO j . . . .  1,54%  Si O 2 . . . . 0,70 %
A L O a+ F eÜ  . 1,28 „ AI2 O 3 . . . .  0,22 „
C a O .  CO* . . 52,50 „ FesOa . . . . 2,58 „
Mg0  . C O 2 . . 44,10 „ CaO . . . .  57,55 „

99,42 % Me °  • ■ ■ -37,82 ,
’ C O 2 .............................0,93 „

100,00 %
Der Magnesit wird von Nyustya in Oberungarn 

bezogen; er ist wie der Dolomit krystallinisch 

und dem steirischen in der Zusammensetzung 

gleich, und zwar:

M a g n e s i t  r o h  
aus Nyustya Von H. G. D i e l i n g

Si O 2 . . . . 2,75 % 2,30 %
FeiOi . . . 4,30 „ 3,90 „
CaO . . . . 2,50 „ 2,10 „
MgO . . . .  42,58 „ 41.87 „
C O 2 . . . ■ 47,87 „_______________49,83 „

100,00 % 1000,00 %

W as die zuerst verwendeten Chromeisensteine 

betrifft, so wollen wir nur pro memoria folgender 

Analysen erwähnen:
a. b.

Cl'203 38,95 33,44
FeO 16,13 16,25
S i02 8,00 6,32
AI2O3 17,50 27,75
CaO 2,20 1,00

MgO 17.20 13,33

99,98 98,09

In der Probe a waren demnach enthalten 

Cr =  2 9 ,3 4 ^  und F e =  12,58 % . Dieses Chrom 

erz stammte aus Orsova, woselbst es in Serpentin 

eingelagert vorkommt.

II. C h a r g e n f ü h r u n g .

Die Chargenführung, d. h. der Verlauf des 

ganzen Processes, ist ziemlich einfach.

Der Ofen wird nach einer kurzen Reparatur, 

welche sich hauptsächlich auf Ausbesserung der 

immer etwas angefressenen Scblackenlinie be

schränkt, m it einer ganzen Charge auf einmal 

beschickt. Ein großer Vortheil dieses Chargirens 

des ganzen Satzes auf einmal ist die geringere 

Abnutzung der Gewölbe, welche durch öfteres 

Abkühlen sehr leiden.

Die Chargen bestehen durchschnittlich aus 

3500 kg grauem und halbirtem Roheisen, 4000 kg 

diversen Abfällen, welche sämmtlich kalt chargirt 

werden. Ueberdies werden auf die ganze Charge 

450 kg roher Kalkstein zwischen Nuß- und
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Faustgröfse vertheilt. Beim Einsetzen wird der 

Kalkstein durch die sich bildende saure Schlacke 

aufgelöst und neutralisirt dieselbe.

Nach dem Einschmelzen lässt man die auf

schäumende Schlacke verkochen und zieht sie 

dann mittels Krücken durch die Einsatztjiüren ab.

Dann erst beginnt das Probenehmen, wie üblich.

Das Bad soll immer noch etwas einschmelzen, 

in welchem Falle durch kleine Zusätze von 

Eisenoxyd, sei es in Form von reichen Erzen 

aus Moravicza, sei es in Form von mit Kalk 

gebundenem Hammerschlag, die Entkohlung so 

weil getrieben wird, als man wünscht. Die grob 

geformten Ziegel bestehen aus circa 2 5 ^  CaO 

und 7 5 ^  Eisenoxyden (Hammerschlag).

Nach einem geringfügigen Zusatz von Ferro- 

mangan (m it 80 % Mn) wird in die Pfanne ab

gestochen ; die Schlacken und eventuell zurück

gebliebener Stahl werden mittels Krücken durch 

das Abstichloch entfernt; etwa gebildete Aus

höhlungen im Boden werden m it trockenem 

Dolomit ausgefüllt und dann rasch wieder ein

gesetzt.

Die Bodenreparatur soll nicht länger als 20 

Minuten dauern, früher betrug dieselbe meistens 

zwei Stunden; das Einsetzen währt je nach der 

Handlichkeit des Materials zwischen 30 und 

50 Minuten. Die Dauer der Charge bis zum 

Abstich beträgt jetzt 6 bis 7 Stunden, während 

früher 10 bis 12 Stunden erforderlich waren. 

Bei gutem Gange und bequem einzusetzenden 

Abfällen kann ein Ofen in 24 S l u n d e n  current 

vier  C h a r g e n  abführen.

Es sei hier beispielsweise die Zusammen

setzung einiger Chargen verschiedener Art aus 

diesem Jahre angeführt, und zwar:

Nr. der 

Charge

Härte

Nr.

Dauer

in

Stunden

Roheisen

in

Flossen

Bruch

eisen

Auswurf
der

Besse
merei

Stahl

abfälle

Stahl

seher

ben

Ferro

silicium

Ferro

mangan

Kalk

stein

Sinter

ziegel

941 4 6 ' / i 2750 _ 4200 — 30 40 400 —

1066 6h 6 3/ i 3500 — 500 2700 600 — 50 450 —

967 6 7 3200 — 500 4450 — — 40 450 160

1071 6 w 7 ‘ /4 3100 600 400 2500 800 — 50 450 280

972 7h Vl< 2800 — — 4000 — 30 50 400 —

973 7 w 6 3¡* 3000 600 400 4400 — — 50 450 —

970 7 w 6 2800 600 400 4400 — — 30 450 240

974 8 63/i 3600 — — 4000 — — 40 400 —

979 8 6 ’/< 2400 600 400 4400 — — 50 450 —

1002 8 63/< 3200 — — 4500 — — 30 400 80

1037 8 7 3200 600 400 3200 — — 30 400 400

Es wurde im Jahre 1887 auch eine grofse 

Reihe von Chargen mit Roheisen und Erzzusatz 

abgeführt, die sowohl m it Bezug auf Haltbarkeit 

des Ofenfutters, als auf Qualität des erzeugten 

Flufseisens sehr befriedigende Resultate ergeben 

haben.

In folgender Tabelle sind acht solche Ver

suchschargen zur Feststellung des Einflusses des 

Erzzusatzes auf die Zusammensetzung des Stahles 

enthalten:

Nr.
der

Char
gen

Härte

Nr.

Roh
eisen

Ab
fälle

Erz
zusatz

Analysen (Procent)

Kilogramm C Si P Mn

1661 7 w 5000 2000 650 0,204 0,030 0,018 0,125

1664 7 w 5000 2000 800 0,368 0,086 0,035 0,277

1666 7 5000 2000 950 0,191 0,058 0,014 0,147

1668 5 h 5000 2000 1100 0,368 0,030 0,024 0.280

1670 7 w 5000 2000 1300 0,164 0,065 0,024 0,191

1673 7 5000 2000 1200 0,109 0,023 0,015!

1676 7 h 5000 2000 1200 0,177 0,030 0,040 0,2 i l

1679 7 5000 2000 W
0.p,23 0/)32jÇ,248

Ueber eine \V¿ííbW CMa^gé’iífl^Erzzusatz, bei 

welctóÜ ̂ ¿failli'rte^'A'n'àlÿÉbri1 dei’1 tliVëhseh-Piôàucte

Attisé«I  > tt'tfrdërij i-fligfert« =WÍfA fôYgéridii < ‘Öäfött11 bèi>.

‘riiK'Diëlè 'tîhar^ëj âûP'Sttóil^’Nr.J^ Nwieli -'vtV- 

SWSSlfeiÿ1 'b'eätäiiö'1 äöfe» i‘Jd ¿leb 08 ,tdoüib93dj;j3iI

5 000 kg Roheisen von Anina,

1200 , Erzen aus Moravicza,

650 „ Kalkstein,

25 „ Ferromangan.

Das verwendete Roheisen pnthielt:
S ilic iu m .............  2,10 %
M an g a n .............  2,74 „
P h o sp h o r .........  0,062 „
Kohlenstoff . . . .  2,94 „
K u p f e r ....................starke Spur
S ch w e fe l..........  0,015 %

Der verwendete Rotheisenstein bester Qualität 

aus Moravicza hatte folgende Zusammensetzung: 
Kieselsäure . . . .  8,76 %
T honerde ................ 1,49 „ ; J-jbnit
K a lke rd e ................  ,ri9bi37/

Magnesia . . : ff9rfJgi?iift$b»Ji;)* ißdll*H

Schwefd/11 h ! ’I?Sinov/ % ur^fiulbnßri9a 

. ‘JKupfoflipr,i  iJgiJiiia. dyi®pur .nagnuiöJa 

ibui; 2o göfisif11 n O - n i sbnr, Qilff AfcilomlanoO

aab ¡ab J i ^ efisdbäf9b iiovIindJl§?I6%ih ;,iiogiiif9g

sib ftrgi^isboa

' iisfrfrtia 0?^jj'fr°ü9)80/l8gmiItaJguX

Kalkerde0 38''¡SP* 'ly3‘ib9in ism m i
J«tifjM^neiidiu^düil8isb9,ll^ i7  l^i aiioarj'iobuA 

.'Jlülßhpsibsr ■9'!f,dji‘yU89dO)?7!)fiio S9jD[jb01fI 89b

” rntni , 2i!W
Eisenoxydul . . . .  11,45 „ ( F g ' ^ ß ^ P ' "
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In dein Stahl waren enthalten:

S ilic ium ............................  0,0670
M angan ............................ 0,3600
Phosphor........................ 0,0195
Kohlenstoff.................... 0,2310

Endlich wurden Zerreifsprobcn vorgenommen, 

aus welchen eine grofse Zähigkeit dieses weichen 

Materials erhellt, und zwar erzielte man mit ge

schmiedeten Probestäben:

eine Zerreifsfestigkeit von 35 und 34,5 kg a. (I. qmm, 

„ Cöntraction „ 7 1 , 3 ,  66,6 J6 , „

endlich eine Dehnung von 25,0 und 21,0$?.

Die durchschnittliche Zusammenstellung der 

basischen Martinschlacke ohne Erzzusatz differirt 

ein wenig von der vorhergehenden, und zwar:

Kieselsäure . . . . 10,28 %
Eisenoxydul . . . . 14,98 „ (Fe =  11,5%)
Thonerde . . . . • 8,45 „

Magnesia . . . . • 4,15 „
Manganoxydul . . • 6,88 „
Phosphor . . . . ■ 0,51 „
Schwefel . . . . 0,025 „

daraus ergiebt sich ein Verhältnifs

- - = =  0,2078.
S

Im allgemeinen arbeiten die Oefen mit 10 Jo 

Abbrand des Einsatzes; die Kohlenverwendung 

beträgt etwa 650 kg auf 1 1 erzeugte Ingots oder 

Gufswaare; es sei hier bemerkt, dafs diese Ziffer 

relativ hoch erscheinen dürfte, wenn man dieselbe 

mit den Verwendungen anderer Werke vergleicht; 

dies rührt aber nur daher, dafs man sonst die 

zur Vorwärmung der Zusatzmaterialien und des 

Ferromangans u. s. w. no tw end ige  Kohle nicht mit 

einrechnet, während dies hier der Fall ist, da

die Abfälle kalt eingesetzt werden.

111. Be t r i eb sko s t en .

Der Vorthei], welchen das basische Verfahren 

im  Martinofen für das Werk Resicza bietet, ist 

ein doppelter. Einerseits sind nämlich die Er

zeugungskosten bedeutend niedriger, was seinen

Hauptgrund in dem geringeren Brennstoffverbrauche 

und der Möglichkeit, billigere, weil weniger 

qualitätsmäfsige Materialien verwenden zu können, 

findet; der Betrieb kann bedeutend mehr forcirt 

werden, aufserdem giebt die fast unbegrenzte 

Haltbarkeit des basischen Bodenfutters bei richtiger 

Behandlung viel weniger Anlafs zu Betriebs

störungen. Durch stetige Fortschritte in der 

Construction der anderen Ofentheile wird es auch 

gelingen, die Haltbarkeit derselben m it der des 

Bodens in Einklang zu bringen, wodurch die 

Zustellungskosten für die Einheit der Erzeugung 

immer niedriger werden müssen.

Andererseits ist die Verläfslichkeit der Qualität 

des Productes eine unbestreitbare und sichere, 

was immer für Einsalzmaterialien verwendet 

werden mögen.

Bei saurer Herdzustellung war man in Resicza 

gezwungen, z. B. für Qualilätsbleche gepuddeltes 

Eisen (Mi 11 bars) zu verwenden, um den For

derungen, welche an das Material in diverser 

Form gestellt werden, entsprechen za können. 

Diese Millbars, welche z .B.  1500 kg pro Charge 

ausmachten, mufsten warm eingesetzt werden; 

heule bilden beim basischen Verfahren die Schienen

abfälle das beste Material für die heiklichslen 

Producte. Trotzdem steigt der PhosphorgebalL 

des basischen Flufseisens nie über 0,03 Jó, während 

derselbe bei saurem Betriebe selten unter 0,1 Jó 

zu bringen war.

Ein weiterer, nicht zu unterschätzender Vor

theil der basischen Zustellung liegt in der Mög

lichkeit einer ausgiebigen Verwendung von Erzen 

an Stelle etwa mangelnden Altmaterials. W ir 

müssen noch hinzufügen, dafs die Schlacke, 

deren Analyse früher angegeben wurde, dank 

dem grofsen Gehalt an Kalk und an Eisen, ein 

vorzügliches Zuschlagsmaterial für den Ilochofcn 

bildet, und wird auch dieselbe hauptsächlich für 

das Erblasen von Puddelroheisen oder besser 

Giefsereiroheisen m it Vortheil verwendet.

Vergleicht man nun einige der diversen 

Factoren der Jahresgestehung für das Jahr 1887, 

während welchem die vier Martinöfen in Resicza 

basisch zugestellt waren, mit dem Gestehungs- 

durchschnitt der 3 früheren Jahre, d. h. 1884, 

1885 und 1886, so findet man unter Anderem 

folgende wesentliche Unterschiede, und zwar p ro  

T o n n e  S t a h l :

für den Brennstoffverbrauch eine Ersparung von fl. 3,61, 
für die Materialverwendung............................ „ 9,77.

Dagegen wurden die Löhne pro Tonne nur 

um  fl. 0,03 und die Auslagen für die diversen 

Zusätze, als Kalkstein, Hammerschlag, Ferro- 

mangan u. s. w. um  fl. 0,52 erhöht.

Diese Mehrauslage für Zusatzmaterialien rührt 

daher, dafs es gelang, m it denselben blascnfreien 

Stahl zu erzeugen, während dies früher nicht 

der Fall war.

Dagegen wurde es möglich, durch das E in

setzen der ganzen Charge in kaltem Zustande 

und durch die höhere Erzeugung pro Ofen den 

Brennstoffverbrauch hcrabzudrücken; desgleichen 

ergab die Möglichkeit der Verwendung von allen 

Abfällen, a ls : Auswurf von der Bessemerhütte, 

Pfannenschalen u. s. w. ohne Nachtheil für die Quali

tät, die angegebene Ersparung in der Materialver

wendung, da früher, aufser den schon erwähnten 

Millbars, noch specielle Sorten von Roheisen für 

Qualitätsstahl no tw end ig  waren.

IV. V e r w e n d u n g e n  u n d  Q u a l i t ä t  des 

b a s i s c h e n  S t ah l es .

Infolge der hohen Basicität der Schlacke in 

obenerwähntem Verfahren wird der Silicium- und 

Phosphorgehalt des Metalles auf ein M inimum 

herabgedrückt, so dafs bei entsprechend niedrigem
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KohlenslolTgclialt das Material Schweifseisen voll

kommen zu ersetzen imstande ist; diese letzte 

Stahlsorte wurde in Resicza mit der Härtenummer 8 

bezeichnet; die Erzeugung dieses Flufseisens 

bildet eine der wichtigsten Neuerungen, welche 

durch das basische Verfahren eingeführt werden 

konnten.

Scharf eingehauene Stäbe kalt zusammen

gebogen zeigen im Bruche vollkommene Sehne, 

die so stark entwickelt ist, dafs der Bruch gar 

nicht durch das Stück durchgeht. Ein vor

gelegtes P r o b e s t ü c k ,  S t a h l  Nr.  8 C h a r g e  

1708, 88, ergab:

Zerreifsfestigkeit . . . 35,6 kg

Contraction . . . .  66,8 %

D e h n u n g ......................... 31,0 $ .

Dieses weiche Material bietet allerdings beim 

Vergiefsen manche Schwierigkeiten, welche ja  

auch beim weichen Thomasmaterial bekannt sind. 

Die Gasentwicklung beim Giefsen ist eine enorme, 

und da das Metall rasch in dickflüssigen Zustand 

übergeht, so steigt dasselbe nach dem Giefsen 

in den Coquillen stark in die Höhe, was zur Folge 

hat, dafs die Blöcke häufig tief herab hohl sind.

Bei grofsen Blöcken kann dieser Uebelstand 

durch Nachgiefsen gemildert w'erden; kleinere Blöcke 

werden am besten durch aufsteigenden Gufs erzeugt.

Dieses vorzügliche Material eignet sich sehr 

gut zur Fabrication von Kesselblechen, welche 

vollständig homogen hergestellt werden können, 

da die leichte Schweifsung des Metalls jede 

Gefahr durch das Vorhandensein von Blasen 

ausschliefst. Einige mit solchen Kesselblechen 

im Jahre 1886 mit 36 Proben angestellte Ver

suche ergaben:

eine Zerreifsfestigkeit von 33,8 kg bis 40,6 kg, 

„ Contraction „ 60,0 Jo „ 7 5 ,4 $

endlich eine Dehnung von 18,5 0/o bis 3 1 , 0 $ .

Diese Versuche wurden von der ärarischen 

Maschinenfabriksdirection in Budapest ausgeführt.

Die Feinbleche aus Stahl Nr. 8 haben eben

falls ein schönes Aussehen, man zieht jedoch 

vor, hierzu Stahl Nr. 7 zu verwenden, da die 

grofsen Schöpfe der Ingots und das schwierigere 

Giefsen kleiner Ingots zur Patinenfabricaticn die 

Gestehung unnützerweise erhöhen würde. Es 

kann hier nicht unerwähnt bleiben, dafs eine 

Erhöhung der W ärm e im Ofen jedenfalls von 

grofsem Vortheil wäre. Auf die Frage, wie dies 

zu erreichen wäre, wollen wir hier nicht eingehen.

Die Commerzeisensorten, welche aus dem 

Material Nr. 8 erzeugt werden, können den Kam pf 

mit dem schwedischen Eisen aufnehmen und 

erfreuen sich schon, trotz der kurzen Zeit, seit 

welcher diese Fabrication in den Werken Resicz^ 

eingeführt ist, einer grofsen Beliebtheit, da die 

Schweifsbarkeit eine vorzügliche ist.

Diverse Proben, welche in Resicza durch

geführt worden sind, geben ein genügendes 

Zeugnifs der Qualität des obgenannten Flufseisens:

Chargen
Analyse (Procente)

O ö u.— C- u, <D
S'E »

o Z? 
d z tor? 

2 £

s’r.
C Si P Mn "S> 6*54> _0 < •,

* 5

Ï-* O

1 £
u 3

O’
■si
OiS

i l  05 (1887) 0,220 0,025 0,014 0,350
/33,8
)34,7

72,7
72.0

106,5
106,7

32
32

(34,3 'iS,-l- 102,7 29
1083 (1887) 0,177 0,012 0,014 0,115 {33,6 64,4 98,0 29

(32,6 04,8 97.4 26

298 (1888) 0,232 0,023 0,011 0,022 J 34,3 
136,2

73,1
70,8

107,4
107,0

32
25

401 (1888) 0,191 0,035 0,011 0,151
J31.5
131,5

75.5
75.5

107.0
107.0

28
■26,5

Die leichte Schweifsbarkeit des Flufseisens 

Nr. 8, sowie dessen außerordentliche Zähigkeit, 

ermöglichten aufserdem dessen ausgiebige Ver

wendung zur Herstellung von Maschinenbestand- 

theilen, für welche früher Eiscnblooms verwendet 

wurden und dadurch ein grofser Ausschufs in 

der Fabrication verursacht wurde.

Gleich nach Beginn dieser Fabrication wurde 

auch eine Stahllieferung für die k. k. Marine in 

Pola übernommen, und zwar bestehend aus 

Bolzen und Muttern für das Panzerschiff „Kron

prinz Rudolf“ . Eine Mutter von 80 mm innerem 

Durchmesser konnte in kaltem Zustande m it 

einem Dorne auf 160 mm gebracht werden, 

ohne dafs sich ein Bruch gezeigt hätte; die mit 

13 Bolzen angestellten Schlagproben ergaben 

folgende Resultate. Diese Bolzen hatten 51 mm 

Diam., 340 mm  Länge, der Fallbär 1 t freifallend 

von 6,60 m Höhe.

Nr.

der

Probe

Absolute Dehnung nach 
dem

Dehnung 

(Procent) 

auf 

200 mm

Con

traction

(Procent)1.
Schlage

2.
Schlage

3.
Schlage

1 34 mm 72 mm 88 mm 34 64,7

2 33 , 70 „ 84 „ 24 78,0

3 33 , 71 „ 107 „ 32 68,0
4 32 „ 67 „ 81 . 29 68,0
5 31 „ 65 „ 88 „ 34 68,0
6 34 „ 64 „ 86 „ 33 64,7
7 35 „ 71 , 97 „ 35 68,0
8 31 , ? 85 „ 27 71,1
9 29 „ 60 „ 80 „ 25 71,1

10 30 „ 56 „ 83 „ 29 71,1
11 30 „ 63 „ 90 , 34 58,5
12 30 „ 58 „ 81 „ 28 71,1
13 29 „ 56 „ 84 „ 26 71,1

Bemerkungen: a) Die Dehnung und Contraction 
sind nach dem 3. Schlage gemessen.

b) Die Proben 1 und 13 haben jede 5 Schläge 
ausgelialten, bevor sie rissen, es ergab die Probe 1 
eine Dehnung von 52,5, Probe 13 eine Dehnung von
48,5 Procent nach dem 5. Schlage. Die anderen 
Proben rissen alle nach 4 Schlägen.

c) In Probe 8 konnte die Dehnung wegen Ver
werfung nicht gemessen werden.
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Corrcspondirende Zerreifsproben ergaben 

aufserdem, auf 13 Proben durchgeführt:

Minimum Maxiraum

Zerreifsfestigkeit . 39,1 kg 44,8 kg

Contraction . . . 3 4 ,8 $  5 6 ,4 $

Dehnung . . . .  22,5 $  30,0 $

Die Vortheile des basischen Verfahrens machten 

sich in Resicza nicht nur für diese Stahlsorte, 

sondern auch für härtere Sorten geltend, da 

durch geeignete Zusätze am Schlüsse einer 

Charge dem Metall eine Zusammensetzung ge

geben wird, welche bei Erreichung der gewünschten 

Festigkeitsziffer es möglich machte, dielngots v o l l 

k o m m e n  d i c h t ,  d. h. ohne Blasen zu erzeugen.

Dieses blasenfreie Material hat bei entsprechend 

hoher Festigkeit eine aufserordentliche Zähigkeit

und läfst sich sehr schön verarbeiten. Man 

fabricirt damit seit 1887 in Resicza Tyres, Achsen 

und diverse Schmiedestücke.

Auch zum Vergiefsen in Sandformen eignet 

es sich vorzüglich und werden die verschiedensten 

Gegenstände, sowie Kreuzungen, Walzenkrauseln, 

Hunderäder für die eigenen Gruben, sowohl in 

Ungarn als in Brandeisl-Kladno, und andere 

Constructionstheile erzeugt.

Einige mit diesem blasenfreien Stahl durch

geführte Proben seien hier erw ähnt:

Die Proben wurden m it roh geschmiedeten 

Achsprügeln vorgenommen, welche für W aggon

achsen bestimmt waren ; das Gewicht des Ramm* 

bäres betrug 500 kg, die Entfernung der Auf

lager 1,50 m.

P r o b e  I.

Charge Nr. 1402. 1887. Härte Nr. 5 weich

Nach
Fall

höhe

Con- Nach
Fall

höhe

Gon-
dem

Schlage
stalirte
Einbie

Bemerkungen
dem

Schlage
statirte
Einbie

Bemerkungen

Nr. gung Nr. gung

1 4 m 32 mm - 1 4 m 40 mm _
11 4 , 200 „ es wird gewendet 8 4 , 204 , es wird gewendet
23 4 „ 0 — 17 4 , 0 —
41 4 , K

oooo es wird gewendet 28 4 „ 210 „ es wird gewendet
55 4 , 0 es wird 3 mm eingehauen 37 4 . 0 es wird 3 mm eingehauen
56 6 , — 38 6 , .+-> —
57 8 „ 'S fl es wird gewendet 39' 8 „ [o ö —
58 6 » c 8 — 40-41 10 » ’5 1 —
59 8 , c  | es wird noch 2 mm eingehauen 42 6 , g e es wird gewendet

60-62
63

8 , 
8 ,

Sß O) 
ZZ t ß

?  u

es wird gewendet 43
44

8 . 
10 ,

tD  O  
C tD  
3 es wird noch 2 mm eingehauen

64 10 „ o -C es wird gewendet 45-47 10 ,
tDO ¿2 es wird gewendet

65 10 . 1  i es wird gewendet 48 6 „ 1 e die Achse bricht
66 10 . s die Achse bricht s

P r o b e  II.

Charge Nr. 1458. 1887. Härte Nr. 6 hart

Anschliefsend an diese Schlagproben, welche 

nach den Normalien der Südbahn durchgeführt 

wurden, sei noch erwähnt, dafs eine Analyse von 

Achsenstahl Härte Nr. 6e von Charge Nr. 

1417— 1887 folgende Bestandteile ergab, und 

zwar:

C . 

P  .

Si . 

Mn

0,259 Jo 
0,016 „ 

0,130 ,

0,951 „

Horizontaler Verticaler
Durchmesser Durchmessei

1. Schlage 867 mm 865 mm

10. fl 894 , 830 „

20. fl 914 „ 808 „

30. « 943 , 769 ,

40. fl 969 „ 733 „

50. fl 990 . 703 „

60. fl 1018 „ 670 „

Correspondirende Zerreifsproben zeigten

eine Festigkeit von 46,6 kg pro Quadratmillimeter, 

„ Contraction, 5 1 ,3 $

„ Dehnung von 2 5 ,0 $

Mit einem Radreifen aus blasenfreiem Stahle, 

Härte Nr. 4 W , wurden ebenfalls Schlagproben 

durchgeführt ; der Ram m bär hatte ein Gewicht 

von 500 kg und eine Fallhöhe von 4 in ; der 

Tyredurchmesser betrug 866 mm und gestalteten 

sich der horizontale und der verticale Durchmesser 

wie folgt:

Der Radreifen zeigte keine Risse und war 

gänzlich deformirt.

Einige Analysen und Zerreifsversuche m it ähn

lichen Tyres haben ergeben:

Charge

Sr.

Härte

Sr.

Nach Analyse (Procente) Festig
keit

kB

Con
traction

%

Quali-
läts-
lifier

Deh
nung
%c | P Si | Mn

1447 4e 0,34 t 0,016 0,14ojo,132 64,6 46,8 111,4 20,0
1272 3 w 0,3950,019 0,074(0,634 74,7 24,5 99,2 14,0

Laufkranz 154,5 62,1 116,6 25,5
100^

Spurkranz \ 56,5 61,5 118,0 23,0
iturden Dicht der Laufkranz 160,9 58,8 119,7 20,0

646 4 w Analrse imlmogen Spurkranz 159,5 52,8 112,3 22,0
Laufkranz /57,4 53,0 110,4 18,0

647 4e Spurkranz 155,5 41,6 97,1 20,0
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Der Uebernalimsingenieur Herr B u d i k  führte 

seinerseits diverse Proben mit Brüekenbaumaterial 

aus, wovon einige der geehrten Versammlung 

Vorlagen; die Stücke in diversen Härten und 

von verschiedener Stärke, d. h. 8, 10 und 12 mm, 

wurden gebohrt, gestanzt, die Löcher ausgeputzt 

oder deren Ränder roh belassen, endlich einige 

warm genietet; sämmtliche Stücke aus nicht aus

geglühtem Stahle wurden nachträglich kalt gebogen.

Herr B u d i k  dehnte diese Studien auch auf 

Bauträger aus; eine dieser Proben möge hier 

wiedergegeben werden; der Träger aus blasen

freiem Stahle hatte ein Gewicht von 35,5 kg 

pro Gurrentmeter; der Flächeninhalt betrug 

45,0 qcm der Trägheitsmoment 3769,4- cm. 

Dieses Stück wurde auf ruhige Belastung mit 

1 m entfernten Auflagern probirt und ergab 

folgendes Resultat:

Be
lastung 
in der 
Mitte

Biegung am unteren 
Bande (Millimeter)

Biegung der neutralen 
Axe (Millimeter)

Totale Bleibende Totale Bleibende

10 t 0,6 0,1 unerheblich unerheblich
15 , 1,0 0,1
20 „ 1,5 0,2 1,0
25 , •1,8 0,3 1,5
30 „ 2,4 0,6 2,0
35 „ 4,1 2,1 3,5 2,5
40 „ 8,2 5,8 7,2 5,5

Eine Schlagprobe m it demselben Profile mit 

Ram m bär von 500 kg auf 6 m Höhe und 1 m 

entfernten Auflagern ergab nach dem ersten 

Schlage eine-Biegung von 35 mm.

Aufser allen oben angeführten Verwendungen 

des in Resicza erzeugten basischen Martinstahles 

wollen wir noch die Fabrication von Magneteisen 

aus Stahl Nr. 8 anführen; diese specielle Ver

wendbarkeit findet hauptsächlich ihren Grund in 

dem geringen Phosphorgehalt des Materials, da 

ein reineres Material eine weit gröfsere Conducti- 

bilität für Elektricität besitzt als ein unreines. 

Aus demselben Grunde dürfte es sich empfehlen, 

dieses Material zur Drahtfabrication zu ver

wenden.

(Außerdem wurden diverse Qualitälsproben 

auf Sclnveifsung, Biegung von Blechen, Trägern 

und eisernem Oberbau Syst. de Se r r e s  & Ba l t i g ,  

auf Biegung einer flufseisernen Unterlagsplatte

u. s. w. vorgelegt.)

Aus dem Gesagten tritt zur Genüge der 

Vortheil hervor, welchen das Werk Resicza in 

der Fabrication des basischen Stahles findet und 

wollen wir zum Schlüsse noch eine Tabelle 

über die Verwendung von Materialien und die 

Erzeugung von Martinstahl in den letzten drei 

Jahren beifügen:

Jahr

V e r w e n d u n g E r z e u g u n g

Diverses

Roheisen

Schienen
enden 

und gute 
Abfälle

Millbars Erze
Schlechte

Abfalle

Auf saurem Herde
Diverse

Gufsuaare

auf
basischem

Herde

Zu

sammen1. Quali
tät

II. Quali
tät

T o n n e n T o n n e n

1885
1886 
1887

2106
1797
5225

5046
3252
5721

1173
785

6 44

766
104

1923

2292
1233

5939
2203

73
63
56

1 740
10 891

8 304 
5 239 

19 947

Man sieht, dafs die Verwendung von sonst

kaum brauchbaren Abfällen:

im Jahre 1885 etwa 9 $

» ii 1886 „ 2 „

, . 1887 „ 18 „

der Erzeugung betragen hat. Die diversen Z u 

satzmaterialien sind in der Verwendung nicht 

mit angeführt.
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Mittlieilimgen aus dem Eiseiihütteiilaboratorium.
Vielfachen Wünschen von einem Theile unserer Leser entgegenkommend, eröffnen wir in der 

diesmaligen Ausgabe diese neue Abtheilung, in welcher wir sowohl Originalbeilriige als auch 

regelmälsig erschöpfende und übersichtliche Berichte über das Neue und Wissenswerthe aus der die 

Chemie des Eisens betreffenden Literatur veröffentlichen werden. Die Iiedaction.

Nairiumhypophosphit und die Bestimmung des Chromes und des Kupfers in Eisen und Stahl.
Von C. R e inha rd t.

Nairiumhypophosphit oder unterphosphorig- 
saures Natrium, ein ausgezeichnetes Reductions- 
m ittel, ist der schwefligen Säure oder dem sauren 
schwefligsauren Natrium  bei weitem vorzuziehen, 
indem Eisenchlorid selbst in  con  c e n t r i r t e r  
L ö s u n g  und bei s t a r k e m  S ä u r e ü b e r s c l i u f s  
durch Erhitzen in verhältnifsmäfsig kurzer Zeit 
reducirt wird. Es sind dies Vortheile, welche der 
schwefligen Säure oder deren Salze nicht zu
kommen, außerdem wirkt unterphospliorigsaures 
Natrium  nicht zersetzend auf Schwefelwasserstoff,— 
ein Uebersehufs des Reductionsmittels braucht also 
nicht entfernt zu werden. Metalle der II . Gruppe 
fallen durch Schwefelwasserstoff in einer m it 
Natriumhypophosphit reducirten Eisenchlorid
lösung infolge Abwesenheit von Schwefelwasser
stoff zersetzenden Agentien ohne Schwofelausschei
dung aus, ein Vortheil sowohl beim F iltriron wie 
beim Auswaschen. Das Natriumhypophospliorosum 
NaH*P02 wird, weil es hygroskopisch ist, zweck- 
mäfsig in  Pulverflaschen m it eingescliliffenem 
Glasstopfen aufbewahrt. Ich wende das Reduc- 
tionsmittel in  wässeriger Lösung a n , und halte 
folgende Concontration für zweckmäfsig:

200 gr Natriumhypophosphorosum bei gewöhn
licher Temperatur in 400 cc Wasser gelöst geben 
etwa '/- L iter Lösung, welche m an nach einige 
Tago langem Stehen filtrirt.

Die Anwendung dieser Roduetionsfttissigkoit 
im  spociellen wird in Nachstehendem ersichtlich 
werden.

B e s t i m m u n g  des  C h r o m e s  i n  E i s e n  u n d  
S t a h l .

P r i n c i p :  Chromoxyd wird in  der Hitze 
durch Zinkoxyd vollständig gefällt, während Eisen- 
chlorttr und Manganchloriir in Lösung bleiben. 
Die Reduction des Eisenchlorides wird mittels 
Natriumhypophosphit bewirkt.

Man operirt auf folgende Weise: 10 gr Bohr- 
spänc (Graueisen, Stahl) oder Pulver (Thomas
eisen, Puddeleisen, Spiegeleisen, Ferromangan) 
übergiefst man im  m it Uhrglas bedeckten '/ä-Liter- 
Bechorglas m it 100 cc Salzsäure von 1,19 spec. 
Gewicht, läfst erst einige Zeit in  der Kälte ein
wirken und bewirkt sodann die vollständige Lösung 
des Eisens durch Erhitzen auf einer Eisen- oder 
Asbestplatte. Nach einigem Abkühlen giebt man
1 Löffel Kaliumchlorat hinzu, erwärmt wieder bis 
die Reaction nachgelassen hat, spritzt das Uhrglas 
ab und verdampft bis auf etwa 50 ec Flüssigkeit. 
H ierauf wird verdünnt durch ein Schleichersches 
12-cm-Filter unter Anwendung einer Pieeardschen 
Schleife in  einen 3;i Liter fassenden Erlenmeyer
kolben abiiltrirt und der Rückstand nach paar
maligem Beträufeln m it verdünnter Salzsäure 
(100 cc HCl 1,19 + 400 HsO) m it heifsem Wasser 
ausgewaschen. Der im  Becherglas verbliebene 
Rest mufs vollständig aufs Filter gebracht werden, 
am  besten durch Auswischen des Glases m it Hülfe 
eines ' ¡ i - F 'M e r s  unter Anwendung eines G um m i

glasstabes. Der Rückstand wird einstweilen ge
trocknet und aufgehoben.

Das im  3/<-Liter-Erlenmeyer befindliche F iltrat 
wird, ohne zu verdünnen, unter dem Dunstabzuge 
direct zum Sieden erhitzt und portionsweise m it 
Natriumhypophosphitlösung versetzt, im  ganzen 
etwa 10 bis 20 cc. Das Erhitzen w ird fortgesetzt 
bis die Lösung fai-blos geworden, oder bei gröfserem 
Chromgehalt rein grün, nicht aber gelb gefärbt er
scheint. Die Reduction ist in kurzer Zeit beendigt. 
Nun wird in die noch heiiso Flüssigkeit unter U m 
schwenken Zinkoxydmilch eingetragen, bis letztere 
im  Uebersehufs vorhanden ist, erhitzt sodann noch 
einige Zeit unter Umschwenken, läfst abkühlen 
und filtrirt noch warm durch ein Schloichersclies 
12-cm-Filter unter Anwendung einer Filtrirschleife 
ab, und wäscht durch Aufgioisen von heifsem Wasser 
einige Male aus. Den Niederschlag löst m an auf 
dem Filter direct wieder durch Aufgiefsen von 
heifser verdünnter Salzsäure, fängt das F iltrat in 
einem 500 cc fassenden Erlemneyer auf, erhitzt 
m it einigen cc. Natriumhypophosphit und fällt 
wieder lieifs m it Zinkoxydmilch in  geringem Ueber- 
sclnifs wie oben. Der abfiltrirte Niederschlag wird 
mehrere Male m it heifsem Wasser ausgewaschen, 
sodann wieder in  heifser verdünnter Salzsäure 
gelöst und heifs m it Ammon gefällt. Chrom- 
oxvdhydrat wird gefällt, während Zink in  Lösung 
bleibt. Es empfiehlt sich sehliefslich, den abfil- 
trirten und ausgewaschenen Niederschlag noch
mals zu lösen und m it Ammon zu fällen, um  ihm  
das Zink, welches bei der nun folgenden Ver
aschung des Filters den Platintiegel angreifen 
kann, vollends zu entziehen. Man wäscht sodann 
den Niederschlag gut m it heifsem Wasser aus, 
trocknet das Filter und verascht dieses sowie das
jenige m it dem in  Salzsäuro unlöslichen Rück
stand in  einem geräumigen Platintiegel. Nach dem 
Erkalten mischt man etwa 8 gr eines Gemisches 
von: 4 gr Natriumchlorid, 1 gr Natriumcarbonat 
und 1 gr Kaliumchlorat (NaCl. und N.‘uC03 
müssen caleinirt sein) zu , erhitzt erst gelinde, 
sodann stärker und so lange, bis die Schmelze 
ruhig fliefst, spritzt hierauf den Platindeckel m it 
heifsem Wasser in  ein Becherglas ab, neigt den 
die noch glühendflüssige Schmelze enthaltenden 
Tiegel so weit auf eine Seite, als eben möglich 
und läfst erkalten. Durch leichtes Zusammen
drücken der Tiegelwandung und nachheriges 
Spiitzen von heifsem Wasser zwischen Schmelze 
und Tiegelwand löst sich der Kuchen m it Leichtig
keit los, welchen man ebenfalls ins Becherglas 
bringt, den Tiegel rein ausspritzt und die Schmelze 
durch gelindes Erhitzen auflöst. Zweckmäßig fügt 
man eine kleine Menge Alcohol zu, um mangan- 
saures und übermangansaures A lkalin zu zersetzen 
und als Hyperoxydhydrat abzuscheiden. Man fil
trirt in  einen Erlenmeyerkolben ab, wäscht den 
Rückstand m it heißem Wasser aus, säuert das 
F iltrat m it Salzsäure an, kocht und dampft unter 
Zusatz von SO-2 oder NalLSCh in  einer Porzellan
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schale zur Kicselsäureabsclieidung zur Trocknifs, 
nimmt den Rückstand m it Salzsäure und heifsem 
Wasser auf, ii 1 trirt die Kieselsäure ab, erhitzt das 
Filtrat in einer Platinschale, weniger gut in einer 
Porzellanschale, auf dem Wasserbade und fällt 
in geringem Ueberschufs m it Am m on, erhitzt 
längere Zeit, liltrirt durch ein aschefreies 11-cm- 
Filter ab, wäscht m it heil'sem Wasser aus, 
trocknet, g lüht und wägt das Chromoxyd.

B e s t i m m u n g  des K u p f e r s  i n  E i s e n  u n d
S t a  li 1.

Bei der Bestimmung des Kupfers ist das A u f
lösungsverfahren genau dasselbe wie bei der 
Chrombestimmung und n im m t man auch in diesem 
Falle zweekniäfsig 10 gr Material in Arbeit. Ich 
unterlasse es indessen, den in Salzsäure unlös
lichen Rückstand aufzusehliefsen und auf Kupfer 
zu verarbeiten, sondern reducire direct das im  
3/j-Liter-Erlemneyer beiindliche Filtrat, wie oben 
angegeben, m it Natriumhypophosphit, iasse etwas 
abkühlen und lalle m it Schwefelwasserstoffgas bis 
zum starken Vorwalten, lasse den Niederschlag 
während einiger Stunden sich absetzen, filtriro 
möglichst ununterbrochen durch ein einfaches 
(wenn der Niederschlag sich dicht abgesetzt bat) 
oder durch ein doppeltes (wenn der Niederschlag 
nicht dicht ausgefallen ist) aschefreies 11-cm-Filter 
mittels Filtrirschleife ab.

Das Auswaschen nehme ich m it s i e d e n d  
h e i f s em  W asse r  vor, 12maliges Auswaschen ist 
hinreichend. Die im Kolben verbliebenen Spuren 
werden m ittels eines '/■<- oder ’/«"Filters m it Hülfe 
des Gummiglasstabes weggewischt und zum Haupt
niederschlag gefügt. Das Filter wird rasch ge
trocknet, sodann in einem gewogenen Porzellan
tiegelchen von 25 m m  Höhe, 3 2  m m  oberem und 
15 m m  unterem Durchmesser, Gewicht =  7 bis 
7 ‘h  gr, welches man in einen gröfseren P latin 
tiegel steckt und m it Platindeckel verschliefst, er
hitzt, sodann Platintiegel wie Deckel schief stellt 
und bis zur völligen Veraschung des Filters glüht, 
im  Schwefelsäure-Exsiccator erkalten läfst und 
als Kupferoxyd wägt. Da die Kupferfällung in 
unsorm Falle ohne Schwefelausscheidung statt- 
iindot, kann durch W aschung ein sehr reiner 
Niederschlag erhalten werden, so dafs in dem ge
glühten Kupferoxydgewichtsanalytisch unbestimm
bare Mengen von Eisenoxyd nur mittels Rhodan
kalium nachgewiesen werden können. W ill man 
diese Eisenspuren völlig elim iniren, so behandelt 
man den nur wenige Male m it heifsem Wasser 
ausgewaschenenSchwefelkupferniederschlagsammt

Zur Bestimmung des
Von B.

Im  December-IIeft dieser Zeitschrift hat Dr. 
M. A. v on  R e i s  meine ebenda (1877, S. 250) ver
öffentlichte Methode zur Bestimmung dos Schwefels 
im  Eisen einer kritischen Besprechung unter
zögen, dahin sich äufsernd, dafs die Resultate 
dieser Methode »erheblich zu niedrig« ausfielen. 
Den Einwürfen des genannten Verfassers habo 
ich Folgendes entgegenzusetzen.

v. Reis erhebt hauptsächlich Einspruch gegen 
die Benutzung der Salpetersäure von 1,2 spec. Gew. 
als Oxydationsmittel, weil dadurch in zweierlei 
H insicht Schwefel-Verluste eintreten sollen, 1. durch 
Schwefelwasserstoff - Entwicklung und 2. durch 
Ausscheidung von freiem , der Oxydation ent
gehendem Schwefel. Es ist allerdings richtig, dafs 
beim Behandeln einiger Roheisensorten m it be
sagter kalter Salpetersäure vor der Oxydation

V.»

Filter in einem kleinen 150 cc fassenden, m it Uhr
glas bedeckten Becherglas m it 20 cc Salzsäure 
von 1,19 spec. Gew., setzt 1 Löfteichen Kalium- 
chlorat h inzu und schwenkt den Glasinhalt so lange 
um, bis sich das Filter zertheilt hat und der 
schwarze Niederschlag verschwunden ist. ■ In  
einigen Augenblicken ist der Niederschlag zersetzt, 
was wiederum durch die Abwesenheit ausgeschie
denen Schwefels im  Kupferniederschlag begünstigt 
wird. Man erhitzt dann den bedeckten Glasinhalt 
auf einer Eisenplatte noch kurze Zeit: sollte sich 
dabei die Flüssigkeit braun färben (vom Filter 
herrührend), so fügt man noch ein wenig Kalium- 
chlorat zu und erhitzt, bis die Flüssigkeit wieder 
hell geworden ist, läfst nun abkülilen, verdünnt 
und liltrirt in  einen 500 cc fassenden Erlenmeyer 
ab, wäscht m it heifsem Wasser nach, erhitzt im 
Dunstabzug das F iltrat zum Sieden, giebt einige 
cc Natriumhypophosphit zu und fällt m it Schwefel
wasserstoffgas. — Das Weitere ist bekannt.

An dieser Stelle sei erwähnt, dafs, wenn man 
Thomasroheisen in  verdünnter Schwefelsäure (1 : -1) 
auf löst, sämmtliches Kupfer im  Rückstand bleibt. 
Löst man z. B. 10 gr Eisenpulver im bedeckten, 
'/•.> Liter fassenden Becherglas in 150 cc verdünnter 
Schwefelsäure (200 cc H sÖ Ö j  1,8 : 800 ILO ) erst 
in der Kälte, dann in der W ärm e auf, verdünnt, 
liltrirt und leitet in das eisenoxydulhaltige F iltrat 
Schwefelwasserstoffgas und läfst über Nacht stehen, 
so ist nicht eine Spur von Kupferfällung wahrzu
nehmen. W ill m an in diesem Falle eine Kupfer
bestimmung ausführen, so wäscht man das Filter 
m it heifsem Wasser bis säurefrei, trocknet, ver
ascht und glüht im Porzellantiegel, schüttet den 
Rückstand in ein kleines Becherglas, löst in Salz
säure von 1,19. unter Zusatz von Kaliumchlorat 
auf, dampft zur Trocknifs, scheidet die Kieselsäure 
ab, liltrirt und lallt das Kupfer im  m it Natrium- 
hypopliosphorosum roducirten Filtrate wie oben an
gegeben. Eine einmalige Kupferfällung wird unter 
diesen Umständen für die genauesten Bestim 
mungen gonügen, weil in  der zu fällenden Lösung 
nur wenig die Genauigkeit der Kupferbestimmung 
beeinllussende Körper, wie Eisen, vorhanden sind. 
Das Auflösen des Eisens in  verdünnter Schwefel
säure darf jedoch nicht in einem Digestorium 
stattfinden, wo sich salpetrige, salpetersaure oder 
Chlordämpfe entwickeln, weil man sonst Gefahr 
liefe, zu wenig Kupfer zu finden. Zur Beruhigung 
prüfe man daher das Filtrat m it Schwefelwasser
stoff.

Hütte Vulkan, Dtiisburg-IIochleld, 
im  Februar 1889.

Schwefels im Eisen.
Platz.

eine mehrere Secundon lange Pause entsteht, 
während welcher eine schwache Gasentwicklung 
und der Geruch von Schwefelwasserstoff wahrzu
nehmen ist;* da aber innerhalb dieses kurzen Zeit
raumes, wie ich mich vergewissert habe, nicht 
der tausendste Theil vom Gewichte des Eisens in 
Lösung geht, so kann der dadurch bedingte Ver
lust das Resultat der Schwefelbestimmung doch

* v. Reis meint, dafs hierbei »die gewöhnliche 
Reaction' einer Säure m it Eisen, nämlich Lösung 
unter Wasserstoff - Entwicklung stattfinde«. Da
nach scheint ihm  die Thatsache unbekannt zu 
sein, dafs beim Zusammenbringen von Eisen und 
kalter verdünnter Salpetersäure salpetersaures 
Eisenoxydul und salpetersaures Ammon sich b il
den, aber n i e m a l s  W a s s e r s t o f f  f r e i  wird.

8
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wohl kaum beeinflussen.* Dieser etwaige kleine 
Fehler läfst sich jedoch leicht vermeiden, indem 
man das zur Analyse bestimmte Eisen in anfangs 
ganz kleinen Mengen zur Salpetersäure fügt, oder 
noch einfacher, indem man letztere vorher auf 
ungefähr 30 0 C. erwärmt. Auch steht nichts im  
Wege, Salpetersäure von 1,4 spec. Gew. zu ver
wenden, nur ist diese meistentheils schwefelsäure- 
haltig, wodurch sicli der mifsliche, die Genauig
keit der Bestimmung beeinträchtigende Umstand 
ergiebt, den Schwefelgolialt derselben für sich 
bestimmen und vom Gesammtresultat in  Abzug 
bringen zu müssen.

Für hochgekohlto graue und weifse Eisensorten 
besteht übrigens diese Fehlerquelle nicht, weil 
bei deren Behandlung m it besagter Salpetersäure 
die oxydirendo Lösung unter stürmischer Ent
wicklung von Stickoxydgas augenblicklich eintritt.

W as nun den zweiten Einwand gegen die Ver
wendung der Salpetersäure wegen angeblicher Aus
scheidung von freiem Schwefel betrifft, so halte 
ich zuvörderst den von v. Iieis gemachten Ver
gleich m it der Oxydation von Zinkblende für un 
zutreffend. Viel näher lag es doch, das Verhalten 
von Einfachschwofeleisen dam it in Vergleich zu 
ziehen, obschon os unwahrscheinlich ist, dafs bei 
der Oxydation von schwefelhaltigem Eisen, wie 
bei der von Einfachschwefeleisen, trotz des grofsen 
Unterschieds im  Schwefelgehalto beider (0,1 zu 
30,3 %) die gleichen Vorgänge stattfinden. Ueber- 
gielst man näm lich besagtes Schwefeleisen m it 
kalter Salpetersäure, so wird allerdings Schwefel 
abgeschieden, allein derselbe lost sich bei be
decktem Gefäfse und schwacher Erhitzung in  ziem
lich kurzer Zeit**, ohne dal’s es dazu des Einhaltens 
besonderer Vorsichtsmafsregeln bedarf. M it dem 
Tammschen siedenden Königswasser ist man aber 
um  nichts besser daran, denn fügt man zu diesem 
Einfachschwefeleisen, so findet ebenfalls eine be
trächtliche Schwofelabscheidung statt. Sollte nun 
beim Lüson von Eisen in Salpetersäure das Gloicho 
geschehen, so läfst sich m it Sicherheit annehmen, 
dals diese wenigen und winzigen Körnchen 
Schwefel in  der grofsen Menge heifser Säure m it 
Leichtigkeit gelöst werden. Thatsächlich haben 
die von m ir ausgeführten Parallelbestimmungen 
des Schwefels von grauem und weifsem Roheisen 
nach der Tammschon Methode, wobei ich als 
Lösungsmittel einmal kalte Salpetersäure, das 
andere Mal das Tammscho siedende Königswasser 
benutzte, keine Differenzen ergeben.

Salpetersäure Kön igsw asser
1. Giefsereieisen Nr. I  . . 0,023 0,023 %
2. „ „ I I I  . . 0,039 0,085 „
3. Graues Puddelrolieisen . 0,046 0,019 „

* Es w ird übrigens hierbei auch Phosphorwasser- 
stoff entwickelt, welcher bei Phosphorbestimmun
gen verloren geht. Trotzdem findet man auch bei 
hohem Phosphorgehalt keine nonnenswortho Diffe
renzen, gleichviel ob m an Salpetersäure von 1,2 
oder 1.4 spec. Gewicht zur Lösung nim m t. Auch 
v. Reis verwendet hierzu, wie aus seinen zahl
reichen Phosphor-Artikeln hervorgeht, nur kalte 
Salpetersäure von 1,2 spec. Gewicht.

** So kann z. B. 1 gr Schwefeloisen sammt 
dem sich anfänglich ausschoidenden Schwefel 
innerhalb 3 Stunden vollständig oxydirt werden.

Salpetersäure Kön igsw asser

4. Weifses Puddelrolieisen . 0,082 0,081 %
w iederho lt............................ 0,0S2 0,082 „

5. „ .........................  0,109 0,105 „
Aus diesen Zahlen erhellt wohl zur Genüge,

dafs die v. Reissclien E in würfe gegen die Ver
wendung der Salpetersäure bedeutungslos sind.

Die noch in  Betracht kommende Frage, wel
ches von den beiden Lösungsmitteln das bessere 
sei, mufs ich dahin entscheiden, dafs Salpeter
säure unbedingt den Vorzug verdient, und dafs 
der Gebrauch von Königswasser, ganz abgesehen 
von der Lästigkeit der explosionsartig eintretenden 
Reaction, weit eher zu Verlusten Anlafs giebt, denn 
man hat nach Ausweis meiner Versuche und wie 
Tamm auch vorschreibt, darauf zu achten, dafs 
dasselbe beim Zufügen des Eisens sich in leb
haftem Siedon befindet. Hat es diesen Grad der 
Erhitzung noch nicht erreicht, so erhält m an stets 
zu niedrige Resultate, bei kaltem Königswasser 
geht sogar mehr als die Hälfte des Schwefels 
verloren.

v. Reis behauptet ferner, durch eigene Ver
suche im  W iderspruche zu meinen Angaben ge
funden zu haben, dafs aus Eisenchloridlösung 
Schwefelsäure nicht vollständig gefällt werden 
könne. Dam it verwirft er also gerade das Eigen- 
thüm liclie meines Verfahrens. Ich verweise v. Reis 
au f die Beschreibung desselben, worin ich ausführ
lich die Bedingung für das Gelingen der verlust
freien Abscheidung des schwefelsauren Baryums 
angegeben habe. W enn v. Reis bei seinen Ver
suchen zu gegente iligen Ergebnissen gelangte, 
so mufs ich annehmen, dafs er nicht genau nach 
meiner Vorschrift gearbeitet hat. Um übrigens 
auch diesen E inw urf durch analytische Belege zu 
entkräften, habe ich den Schwefelgehalt oben an
geführter Eisensorten aucli noch nach meinem 
Verfahren bestimmt und hierbei folgende Resul
tate erhalten:

 1......................................0,019%
 2......................................  0,034 „
 3...................................... 0,041 „
 4......................................  0,078 ,.
 5.............................. .... . 0,103 „

W ie zu ersehen ist, bleiben die Ergebnisse 
durchgehends um  einige Tausendstel unter den
jenigen der Tammschen Methode. Dies hat aber 
nicht seinen Grund in einem Golöstbleiben des 
schwefelsauren Baryums in  der Eisenlösung, son
dern einfach darin, dafs obige Resultate, welche 
nach Tamms Vorschrift durch Reinigung des 
ersten Niederschlags mittels der Natrium-Kaliuin- 
Carbonat - Schmelze gewonnen wurden, zu hoch 
sind. Es ist ja  eine männiglich bekannte That- 
saclie, dafs schwefelsaures Barymn, das aus chlor
kaliumhaltiger Flüssigkeit gefällt wird, Chlorkalium 
mitreifst, von dem es erst nach dem Glühen durch 
wiederholtes Aufkochon in salzsäurehaltigem 
Wasser befreit worden kann. Als ich bei wieder
holten Bestimmungen- nach Tamm letztere Opera
tion anwendete, erhielt ich auch dieselben Zahlen 
wie nach meinem Verfahren.

Ich habe durch meine Vergleichsbestimmun
gen den Beweis erbracht, dafs die Tammsehe 
Methode trotz ihrer grofsen Umständlichkeit und 
Inanspruchnahme von sehr viel Zeit keine ge
naueren Ergebnisse wie die meinigen zu liefern 
imstande ist.
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Die Pariser Weltausstellung von 1889.

Ganz Paris —  und ganz Paris heilst auch heute 

noch ganz Frankreich —  rüstet sich, um die 

diesjährige, bereits seil geraumer Zeit sorgsam 

vorbereitete Weltausstellung feierlich zu eröffnen. 

Die Stellung, welche Deutschland aus politi

schen Gründen zu derselben einn im m t, ist zu 

sattsam bekannt, als dafs sie an dieser Stelle 

einer weiteren Erörterung bedürfte. Auch ist 

bekannt, dafs man in Deutschland sehr ge-

theilter Ansicht über den Nutzen ist, welchen 

solche Schlag auf Schlag sich wiederholenden 

Schaustellungen für die Technik und für das

Gewerbe im  allgemeinen im Gefolge haben; nur 

die Minderheit ist es, welche die Ausstellungen in 

ihrer heutigen Form und Zahl als der Industrie from

mend ansieht, während die Mehrheit in der Nolh- 

wendigkeit einer so häufig wiederkehrenden Be

schickung lediglich einekostspielige, von keinem ent

sprechenden Vortheil begleitete Belästigung erblickt.

Die ablehnende Haltung, welche unser Vater

land in letzter Zeit zu den Jahr für Jahr mit 

tödlicher Sichet heit wiederkehrenden internatio

nalen Ausstellungen und zur Pariser W eltaus

stellung von 1889 im besonderen eingenommen 

hat, kann indessen für die Redaction dieser Zeit

schrift kein Grund sein, die jüngste Schöpfung 

dieser Art nicht m it Aufmerksamkeit zu ver

folgen. Sie hat sich zu dem Zwecke der 

Mitwirkung geeigneter Kräfte versichert und wird 

je nach Bediiifnifs und vorhandenem Interesse 

mit ihren Berichterstattungen hervortreten.

I. Allgemeine Bemerkungen.

Die diesjährige Weltausstellung ist die vierte, 

welche die Stadt Paris in ihren Mauern beher

bergt. Nachdem London im Jahre 1851 mit 

dem ersten Unternehmen dieser Art vorangegangen 

war, folgte Paris 1855, um 1867 und 1878 

bereits Wiederholungen eintreten zu lassen.

Der Raum , den die Ausstellungen beanspruch

ten, wuchs mit jedem Jahre. W ährend man in 

1855 mit dem jetzt auf den Champs Elysees 

noch stehenden Industriepalast auskam, bebaute 

man 1867 das ganze Marsfeld mit einem grofsen 

Gebäude von elliptischem Grundrifs. Im  Jahre 1878 

zog man zu diesem noch den auf dem jenseitigen 

Ufer liegenden Trocadero zu und heute reicht 

auch dieser Platz nicht mehr aus, man hat daher 

noch einen längs dem Seineufer (Quai d’Orsay) 

führenden 1500 m langen Streifen, welcher das 

Marsfeld mit dem Invalidenplatz verbindet, und 

diesen letzteren in das Ausstellungsfeld einbezogen.

Es ist somit der Plan festgehalten, der im 

Anfang des Jahres 1885 gefafst wurde.* Der

* Vergl. »Stahl u. Eisen« 1885, Seite 228.

beigegebene Grundrifs wird jeden in Paris nur 

einigermafsen Ortskundigen über die Lage und 

Gröfse des Austellungsfeldes orientiren.

Um den Verkehr zu erleichtern, ist eine 

Eisenbahn von 3 km Länge gebaut, welche die 

verschiedenen Endpunkte untereinander verbindet.

Bezüglich der Eintheilung der Ausstellungs

gegenstände hat man sich im grofsen Ganzen dem 

Vorgang der früheren Ausstellungen angeschlossen. 

Die verschiedenen Kategorieen der Erzeugnisse 

werden je in besonderen Gebäuden untergebracht, 

in denen jedem Lande sein besonderer Antheil 

zugewiesen ist.

Der Löwenantheil des Raumes fällt selbst

redend den französischen Ausstellern zu, doch 

ist die Betheiligung anderer Völker auch keine 

geringe, wie dies aus folgender Uebersicht erhellt:

Oesterreich-Ungarn . 2590 qm

Belgien . . . . . 11000 fl
Niederlande . 950 fl
Dänemark 650 »

Grofsbritannien . . 25 000

Luxemburg . 300 »

Norwegen . . . 1250 n
Rumänien 620 »

Rufsland . . . . 3000 »

Serbien . . . . 500 n
6000 n
3500 n

Spanien . . . . 4000 n
Portugal . . . . 2000 n
Griechenland 560 »
Ver. Staaten . . . . 8 000 fl
Mexico . . . . 800 fl
Argentinien . . 1600 »

Bolivia . . . . 400 fl
Columbia . . . . 400 fl
Brasilien . . . . 1400 n
C h i l i ......................... 600 fl
Venezuela 600 n

300 »
1100 n

250 »

len vier Hauptabthei- 

wie folgt ein-

Im  ganzen sind zu zäh; 

lungen und neun Gruppen, welche 

getheilt sind:

I. Theil. Das Marsfeld (A.). Section I.

Gebäude der schönen Künste: Gruppe I B ild

hauerkunst, Malerei. Dieses Gebäude ist in Gal- 

lerieen und Gallcrieengruppen nach den Natio

nalitäten eingetheilt.

Section II. (B.) Freie Künste. Gruppe II 
Unterricht; Gegenstände und Methoden, welche 

m it demselben verbunden sind. Das Gebäude 

besteht aus einem grofsen Mittelschiff und Galle-
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rieen, deren Gesammtraum, nach Klassen ein- 

getlieilt, z. Th. für französische, z. Th. für 

ausländische Ausstellungen dient.

Section 111. (C.) Halle für verschiedene ge

werbliche Erzeugnisse. Gruppe III Möbel und 

Zugehöriges; Gruppe IV Bekleidung und Zuge

höriges; Gruppe V Extractions-Industrie, Roli- 

und Ferligwaaren. Der etwa 80 000 qm grofse 

Raum wird zur Aufnahme der drei Gruppen in 

drei Theile eingetheilt, von denen jede, nach 

Klassen geordnet, z. Th. für französische, z. Th. 

für ausländische Ausstellungen bestimmt ist.

Section IV. (D.) Maschinenhalle. Gruppe VI 

Maschinen und Processe der mechanischen Ge

werbe; Elektricität. Das Gebäude ist in Sectionen 

gegliedert, von denen jede ähnliche Ausstellungs- 

gegensländc der verschiedenen Nationalitäten bergen 

soll, soweit die verfügbare Betriebskraft eine solche 

Eintheihmg zuläfst.

II. Theil. Der Quai d ’Orsay. (E.) Section I. 

Gruppe VII Nahrungsmittel. Das mehrstöckige 

Gebäude soll Sammelausstellungen der verschie

denen Völker enthalten.

Section 11. (G.) Landw irtschaftliche Aus

stellung. Gruppe VIII Ackerbau, Weinbau, Fisch

zucht.

III. Theil. Esplanade des Invalides. Dieser

Raum ist der Ausstellung von Bäumen u. s. w. 

gewidmet und bildet eine Unterablheilung der 

Gruppe VIII. Auch sollen darin verschiedene 

Gegenstände aus den französischen Golonieen, 

Sonderausstellungen der französischen Ministerien, 

socialer Einrichtungen, Hygieine u. s. w. Platz 

finden.

IV. Theil. Der Trocadero (K.)- Internatio

nale Ausstellung von Garten- und Ackerbau.

Die Bauwerke sind durchweg aus Eisen und 

zeichnen sich durch Kühnheit und Eleganz der 

Ausführung aus. Es ist überhaupt nicht zu 

leugnen, dafs die Weltausstellungen gerade auf 

Eisenconstructionen von sehr förderndem Einflüsse 

gewesen sind und dafs die für ihre Unterbringung 

errichteten Bauten in der Geschichte der Eisen

bauten stets eine hervorragende Rolle spielen 

werden. Auch die diesmalige Ausstellung macht 

keine Ausnahme und werden wir uns m it den 

hervorragenden Bauten, dem Eiffelthurm und der 

grofsen Maschinenhalle in einem besonderen Auf 

sätze beschäftigen.

Was die Fortschritte der Arbeiten auf dem 

Ausstellungsfelde anbelangt, so scheint es aufser 

Zweifel, dafs zu der auf den 6. Mai festgesetzten 

Eröffnung ein in allen wesentlichen Theilen fer

tiges Bild des riesigen Unternehmens geboten wird.
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Ein handelspolitisches Kometenjahr.*

W er mitten darin steht im  w irtschaftlichen 

Leben, wessen Gesichtskreis sich erweitert hat 

hinaus über den engeren Rayon des heimischen 

W irtschaftsgebietes und die oft verschlungenen 

Pfade der internationalen Verkehrsbeziehungen in 

den Kreis seiner Beobachtung zu ziehen gewohnt 

ist, der weifs auch, in wie hohem Mafse 

jedesmal alle geschäftlichen Transactionen davon 

irritirt werden, wenn beim Ablaufe auch nur 

eines Handelsvertrages zwischen den grofsen, im 

Weltverkehr eine erste Rolle spielenden Ländern 

Ungewifsheit über die zukünftige Gestaltung der 

internationalen Handelspolitik obwaltet.

W enn eine solche Irritirung des internatio

nalen Güteraustausches aber schon bei Ablauf 

e i n e s  der wichtigeren Handelsverträge eintritt, 

um  wie viel mehr erscheint es dann angebracht, 

die Aufmerksamkeit schon jetzt auf jenen Zeit

punkt zu richten, zu welchem fast alle zwischen 

den Culturvölkern Europas geschlossenen Handels

verträge ihre Endschaft erreichen werden. Der 

österreichische Handelsminister, Herr v.Dunajewski, 

hat kürzlich im Hinblick auf diesen im Jahre 1892 

bevorstehenden Stand der Dinge, als im öster

reichischen Abgeordnetenhause über den mit der 

Schweiz vereinbarten neuen Tarifvertrag yerliandelt 

wurde, von einem handelspolitischen »Kometen

jahr« gesprochen und,  wenn man ein aufser- 

ordentliche Erscheinungen aufweisendes Jahr als 

Komelenjahr bezeichnet, m it vollem R ech t; denn 

der dann eintretende Zustand ist im modeinen Ver

kehrsleben der Völker noch nicht dagewesen, und 

die angesichts desselben zu fassenden Entschlüsse 

werden von ganz aufserordentlicher Tragweito sein.

Bevor das Princip des internationalen Frei

handels die Verkehrsbeziehungen der Völker be

herrschte, wurden Handelsverträge als T a r i f 

vertrag abgeschlossen. Die vertragschliefsenden 

Länder machten sich gegenseitig Tarifzugeständ- 

nisse, und das Wesen des internationalen Vertrags- 

vcrhällnisses drückte sich damals darin aus, dafs 

einem bestimmten Lande gewisse Begünstigungen 

von einem ändern gewährt wurden, die darin be

standen, dafs man gegenseitig der Production des 

anderen Landes Zollsätze zubilligte, welche nie

driger als diejenigen des allgemcineu, autonomen 

Tarifs normirt waren. In dieser Periode sorgte 

die Handelspolitik eines jeden Landes für eine 

möglichst günstige Position s e i n e r  Exporl- 

industrieen, und man suchte daher naturgemäfs

* Den nachfolgenden Artikel unseres geschätzten 
Mitarbeiters ergänzen wir auf Seite 413 dieses Heftes 
durch die Mittheilungen über die Handelsverträge der 
europäischen Staaten am Schlufs des Jahres 1888.

Die ltcd.

zu verhüten, dafs die selbst erlangten Vortheile 

auch anderen Ländern zugestanden würden.

Dem machte das Fortschreiten der allgemeinen 

Freihandelsepochc ein Ende. Ihrem kosmo

politischen Sinne genügte cs nicht, den eigenen 

n a t i o n a l e n  Interessen Vorschub geleistet zu 

sehen, indem die heimische Ausfuhr in anderen 

Ländern zu billigeren Tarifsätzen eingeführt werden 

konnte, als fremde. Dieser kosmopolitische Geist 

strebte dahin, alle Tarife protectionistischen Charak

ters zu beseitigen, und in diesem Streben ver

fuhr man daher folgerichtig, wenn man die selbst 

gewonnenen Begünstigungen sofort auch den 

Handelsbeziehungen Anderer zuzuwenden sich 

bemühte. Diesem Bemühen gab das System der 

Meistbegünstigungsverlräge Ausdruck. Der Meist

begünstigungsvertrag besagte im  Grunde nichts 

Anderes, als dafs die e i n e m  Lande von einem 

ändern zugestandenen Vortheile a l l e n  Ländern 

zu gute kommen sollten, wobei freilich das Eine 

übersehen wurde, dafs ein dem Einen wirth- 

schaftlich werthvolles Zugeständnifs für Andere 

werthlos sein konnte, letztere also Rechte er

langten, m it denen sie nichts anzufangen wufsten. 

Indem man aber die internationalen Handels

beziehungen unter das Regime der Meistbegün

stigungsklausel stellte, machte man es überaus 

schwierig, ein einmal gemachtes Tarifzugeständnifs 

jemals wieder zurücknehmen zu können. Gerade 

dieses aber wollte der Freihandel. Seinem Ziele, 

nur Finanzzölle zu tolertren und Schutzzölle im 

Verlaufe der Zeit unmöglich zu machen, niufsle 

der Freihandel unter dem gedachten Regime 

immer näher kommen. Als er jedoch dieses Ziel 

bereits erreicht zu haben glaubte, da freilich 

besannen sich gerade Diejenigen, welche die Meist- 

begünstigungsklausel am eifrigsten propagirt hallen, 

zuerst darauf, dafs ihnen die e i g e n e n  Wirth- 

schaftsinteressen höher stehen müfsten, als die

jenigen Anderer.

Diejenigen Länder nämlich, welche am eifrig

sten an der Ausbreitung des Regimes der Meist

begünstigung gearbeitet haben, waren Frankreich 

und die Vereinigten Staaten von Nordamerika. 

Letztere haben überhaupt niemals Verträge mit 

Tarifbindungen, sondern nur Meistbegünstigungs- 

Verträge abgeschlossen, und in Europa stand 

Frankreich unter der napoleonischen Herrschaft 

an der Spitze der freihändlerischen Action, und 

gerade Frankreich hat durch seine in jener Periode 

abgeschlossenen Handelsverträge die Herrschaft 

der Mcistbegünstigungsklausel in der inter

nationalen Handelspolitik begründet. Beide Länder 

waren aber bekanntlich diejenigen, welche dann 

später zuerst zur Schutzzollpolitik zurückkehrlen.
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Man hat es in Deutschland oft genug als 

eine »handelspolitische Sackgasse« bezeichnet, in 

die wir gerathen wären, indem der Artikel 11 des 

Frankfurter Friedens ohne jede Fristbeschränkung 

stipulirt habe, dais Deutschland und Frankreich 

sich als meistbegünstigte Nationen betrachten 

wollten. Der -genannte Artikel besagt, dafs, 

nachdem durch den Krieg die m it den verschie

denen Staaten Deutschlands —  im Zollverein 

schlossen die einzelnen Länder, nicht der Zoll

verein, Handelsverträge ab — abgeschlossenen 

Handelsverträge annullirt seien, die deutsche und 

die französische Regierung als Unterlage der 

Handelsbeziehungen das Regime des Gegenseitig

keitsvertrages auf dem Fufse der meistbegünstigten 

Nation nehmen wollen. Von dieser Regel sollen 

jedoch diejenigen Begünstigungen ausgeschlossen 

bleiben, welche die vertragschliefsenden Theile 

durch Handelsverträge bewilligt haben oder be

willigen werden a n : England, Belgien, Holland, 

Schweiz, Oesterreich und Rufsland. In den 

verschiedenen Phasen der inzwischen erfolgten 

handelspolitischen Entwicklung hat die deutsche 

Handelspolitik es verständen, trotz dieser Meist

begünstigungsklausel die Tarifreform von 1879 

erfolgreich durchzuführen und in den letzten 

Jahren eine Reihe von neuen Handelsverträgen 

mit Tarifbindungen abzuschliefsen, durch welche 

unsere Handelsinteressen bestmögliche Förderung 

erfahren haben. Deutscherseits hat man also 

kaum Ursache, sich über die »handelspolitische 

Sackgasse« beschwert zu fühlen; selbst dann 

kaum, wenn man die Aera der Meistbegünstigungs

verträge als einen in Theorie und Praxis über

wundenen Standpunkt betrachten will.

Anders in Frankreich. Dort ist man darüber 

einig, dafs alles dem eigenen Lande widerfahrende 

Ueble von Deutschland herrührt, und so ist 

man denn auch fest davon überzeugt, dafs die 

empfindlichst bemerkten Störungen des eigenen 

w irtschaftlichen Wohlbefindens eine Folge deut

scher Einflüsse sein müssen. Die Urquelle dieser, 

das eigene Land schädigenden W irkungen deutschen 

Ursprungs will man aber im Artikel 11 des 

Frankfurter Friedens, in der dort stipulirten 

Meistbegünstigungsklausel, und zwar trotz der 

vorgesehenen weitgreifenden Exemtionen, ge

funden haben.*

Möge dem nun sein, wie ihm wolle, —  wir 

haben keine Ursache, hier diese commun opinion 

der Franzosen auf ihre Richtigkeit zu untersuchen, 

sondern haben cs nur mit der Thatsache zu tliun, 

dafs Frankreich jene Klausel als eine handels

politische Fessel empfindet, von der es um  jeden 

Preis sich befreien will. Dieses Ziel kann Frank

reich jedoch am leichtesten dadurch erreichen,

* Im Decemher-Heft 1888 des »Journal des Eco
nomistes« wird nachzuweisen gesucht, dafs diese sehr 
verbreitete Annahme den Thatsachen nicht entspricht.

Die Red.

dafs es a l l e  seine Handelsverträge kündigt und 

dann alle Länder incl. Deutschlands nach seinem 

Gencraltarif behandelt. Zu diesem Schritte hat 

man sich jenseits der Vogesen entschlossen und alle 

bestehenden Handelsverträge bis zum  1. Februar 

1892 gekündigt.

Mit diesem Schritte dürfte zunächst Eines 

entschieden sein: dafs näm lich das System des 

Meistbegünstigungsvertrages am Ende seiner Herr

schaft angelangt sein dürfte. Vom Standpunkte 

des Schutzes der nationalen Arbeit werden wohl 

nur Wenige diesem System eine Thräne nach

weinen ; da man nachgerade ziemlich allgemein 

begriffen hat, wie es von diesem Standpunkte 

aus ein handelspolitischer Nonsens ist, sich um 

Verkehrsbegünstigungen eines anderen Landes zu 

bemühen und zu diesem Ende d i e s e m  Lande 

Zugeständnisse zu machen, während sowohl jene Be

günstigungen als auch diese Zugeständnisse in fast 

allen Fällen auch der Concurrenz a l l er  a n d e r en  

Länder zu gute kommen; man holt eben, um 

ein Sprüchwort zu gebrauchen, Anderen die 

Kastanien aus der Asche.

Hat nun aber der österreichische Handels

minister das Jahr 1892 als ein »handelspolitisches 

Kometenjahr« bezeichnet, so soll damit wohl 

gesagt sein, dafs heute noch Niemand in der 

Lage ist, vorauszusehen, wie sich die internatio

nalen Handelsbeziehungen von jenem Zeitpunkte 

ab gestalten werden, was an die Stelle des jetzt 

über Europa gespannten Netzes von Handels

verträgen treten w ird, bezw. wie die dann etwa 

zum Abschlufs gelangenden Handelsverträge aus- 

sehen möchten. Für alle die in dieser Richtung 

zu treffenden Entscheidungen mufs aber als Vor

bedingung einer erfolgreichen Action für j e d e s  

Land gelten, dafs es zu dem kritischen Zeitraum 

nicht durch handelspolitische Abmachungen beengt 

ist, vielmehr sich einer ebensoweit reichenden 

Freiheit der Entschliefsungen erfreut, wie sich 

Frankreich dieselbe durch sein Vorgehen ge

schaffen hat.

Zu dem weitausschauenden Blicke, mit welchem 

der Leiter unserer Handelspolitik, der Reichs

kanzler, auch die kommenden Dinge überschaut, 

darf man das Vertrauen hegen, dafs das Deutsche 

Reich nicht nur politisch, sondern auch w i r t 

schaftlich so weit gefestigt ist, um auch den 

Eventualitäten des handelspolitischen Kometen- 

jahrcs m it einiger Ruhe entgegensehen zu können. 

Diese Ueberzeugung findet ihre Berechtigung auch 

darin, dafs unsere handelspolitische Diplomatie 

dafür gesorgt hat, die etwaigen V orte ile  der 

»freien H and«, von denen Frankreich das Heil 

seiner handelspolitischen Zukunft erwartet, für 

alle Fälle auch uns zu sichern. Für den in 

Betracht kommenden Zeitpunkt werden nämlich 

auch unsere europäischen Handelsverträge lösbar 

oder abgelaufen sein. Man kann unsere euro

päischen handelspolitischen Beziehungen in drei
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Gruppen zerlegen. Mit den drei nordischen 

Ländern: Schweden, Norwegen und Dänemark, 

haben wir überhaupt Handelsverträge nicht ab

geschlossen ; man behandelt sich ta tsäch lich  und 

gegenseitig auch ohne einen solchen als meist

begünstigte Nation. Auch m it Rufsland besteht 

kein Handelsvertrag; solche mit Tarifbindungen 

schliefst Rufsland überhaupt nicht ab, und der 

sich abspielende handelspolitische Kriegszustand 

findet immerhin auf dem Pufse der Meist- oder 

vielleicht richtiger Wenigstbegünstigungsklausel 

statt. Das Gleiche gilt für E ng land ; auch dieses 

Land schliefst keine Verträge mit Tarifbindung. 

Für die bisher aufgezählten Länder der ersten 

Gruppe hat unsere Handelspolitik also freie Hand, 

da ein eigentliches Vertragsverhältnifs nicht be

steht. Die zweite Gruppe bilden Länder, mit 

denen wir zwar Handelsverträge abgeschlossen 

haben, die jedoch jährlich kündbar s ind ; hierher 

gehören zunächst: Oesterreich - Ungarn, Holland, 

Belgien und Portugal, dann ferner Serbien, dessen 

Vertrag nach 10 Jahren, von 1883 ab, jährlich 

kündbar ist; Griechenland mit nach 10 Jahren, 

von 1884 ab, jährlich kündbarem Vertrage, und 

die Türkei mit nach 28 Jahren, von 18G2 ab, 

jährlich kündbarem Vertrage. Die dritte Gruppe 

bilden diejenigen vier Länder, deren Handels

verträge bis zu dem kritischen Termine ohne 

Kündigung ablaufen: Rum änien, dessen Vertrag 

am 10. Juli 1891 endigt, ferner Spanien, Italien 

und die Schweiz, diejenigen Länder, mit denen 

erst in neuester Zeit Tarifverträge abgeschlossen 

wurden, welche aber bereits in ICenntnifs der 

französischen Kündigungen so stipulirt sind, dafs 

sie ebenfalls am 1. Februar 1892 ablaufen. 

Ueberseeische Länder anlangend, so schliefsen 

auch die Vereinigten Staaten von Nordamerika 

keine Verträge mit Tarifbindung ab, so dafs wir 

m it ihnen auf dem Fufse der Meistbegünstigung 

stehen; unser Vertrag mit Mexiko läuft, von

1883 ab, 10 Jahre, die übrigen überseeischen 

Länder kommen in der hier ins Auge gefafsten 

Richtung kaum in Betracht.

Deutschland wird also für die mit dem oder 

zu dem kritischen handelspolitischen Jahre 1892 

zu fassenden Entschliefsungen genau ebenso frei  

sein, wie Frankreich oder irgend ein anderes 

Land, und unser autonomer Tarif wird dann 

als Unterlage unserer zukünftigen internationalen 

Beziehungen sich zu bewähren haben. Aber das 

von der handelspolitischen Zukunftssituation zu 

gebende Bild mufs noch nach einer ändern Seite 

hin beleuchtet werden; erst indem man diese 

hinzunim m t, kann jene Situation ihrer vollen 

Bedeutung nach gewürdigt werden. Die national

ökonomische Theorie hat sich schon lange mit 

dem Gedanken beschäftigt, grofse g e s c h l o s s e ne  

Handelsgebiete würden dereinst an Stelle der 

heutigen Vertragsstaaten sich entwickeln, Handels* 

B ü n d e ,  in denen Industrieländer, Ackerbau

länder und Tropenländer derart vereinigt wären, 

dafs sie im Wechselaustausche ihrer Producte 

jedem eigenen Bedürfnisse der Gesammtheit zu 

genügen vermögen, der Theorie nach also des 

Verkehrs mit fremden, aufserhalb des betreffenden 

Ilandclsbundes stehenden W irtschaftsgebieten 

entrathen könnten. W as aber bisher als theo

retisches Problem verhandelt wurde, ist mehr 

oder weniger bereits Thatsachc geworden, oder 

steht im Begriff, es zu werden, und zwar dürfte 

dieser Werdeprocefs bis zum Jahre 1S92 noch 

einige Fortschritte machen. W ill man also die 

Situation des handelspolitischen Kometenjahres 

ganz übersehen, so mufs man auch diese Ent

wicklung mit ins Auge fassen.

Solcher, ein grofses geschlossenes Handels

gebiet umfassender »Bünde« haben sich nun 

bereits drei — , wenigstens angemeldet: 1. Grofs- 

britannien mit Indien und allen britischen An

siedlungen ; 2. das russische Gesammtreich;

3. die vereinigten amerikanischen Staaten.

In einem in der »Oesterreichischen volks

w irtschaftlichen Gesellschaft« kürzlich gehaltenen 

Vortrage schilderte der bekannte V o lksw irt Dr. 

Alexander Peez das Wesen dieser Bünde; seiner 

Darstellung entnehmen wir das Folgende:

Der e n g l i s c h e  B u n d ,  auch »Greater Bri- 

tain« genannt, umfafst aufser dem Mutterlande 

Indien, ferner die australischen und südafrika

nischen Besitzungen, endlich Canada, ein Gebiet 

von 313 Millionen Einwohnern oder 21 % der 

Weltbewohner. Dieses ungeheure Gebiet wird 

schon jetzt durch englisches Fabricat beherrscht; 

in Canada stammen vier Fünftel, in Australien 

und dem Gapland neun Zehntel aller Einfuhren 

aus England oder englischen Ansiedlungen. 

Obwohl Begünstigungszölle für britische Erzeug

nisse nicht bestellen, so wird doch dieser Absatz 

durch die strenge Gewöhnung des Engländers 

an heimische W aare, durch den steten Nach

schub aus dem Mntterlande irisch ankommender 

Ansiedler, ferner durch vortreffliche Dampfer

verbindungen, sowie durch die Thatsache, dafs 

das Mutterland gleichzeitig die Quelle des Kapitals 

für öffentliche Anlehen, Eisenbahnen und Unter

nehmungen aller Art bildet, aufs beste gesichert. 

Umgekehrt bezieht England nach Möglichkeit 

seine Rohstoffe aus den Golonieen, wobei Indien 

zugleich die Haupterzeugnisse der gemäfsigten 

Zone (Weizen) und der warmen Zone (Baum

wolle) liefert. Um diesen ta tsäch lich  schon 

bestehenden Bund zu verdichten, hat sich im 

Jahre 1884 in England eine Liga gebildet, die 

aus w irtschaftlichen wie politischen Gründen auf 

»Gröfser-Britannien« hinarbeitet. Welch richtige 

Berechnung diesem Vorgehen zu Grunde liegt, 

erhellt aus der Thatsache, dafs der Verbrauch 

der englischen Erzeugnisse in Europa 6 sh., in 

Amerika 14 sh., in den englischen Ansiedlungen 

jedoch 98 sh. per Kopf beträgt und der Verbrauch
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der letzteren im Gegensätze zu dem Sinken des 

englischen Absatzes nach Europa und den Ver

einigten Staaten ein stets und rasch zunehmender ist.

Neben diesem 17 Jo der Erde umspannenden 

englischen Wirthschaftsbunde erscheint als öst

licher Rivale das r u s s i s che  G e s a m m t r e i c h ,  

welches mit einem Anlheile an der Erdober

fläche von IG Jo und einem Anlheile an der Ge- 

sammlbevölkerung von 7 jb jetzt schon ein im 

Innern von Zollschranken freies, gegen Aufsen jedoch 

durch Prohibitivzölle abgeschlossenes Handels

gebiet bildet. Vorwiegend landwirtschaftliches 

Gebiet der gemäfsigten Zone, bat sich doch, 

te ilw eise gestützt von der übcrfliefsenden- west- 

und mitteleuropäischen Cullur, die russische 

Industrie mächtig entwickelt, und schon greift 

Rufsland in Central-Asien in jene subtropischen 

Gebiete hinüber, welche ilim Raunnvolle und andere 

südliche Erzeugnisse zu liefern imstande sein werden.

Wenn der englische und der russische 

Rund schon als Weltreiche bestehen, so ist 

der dritte, der a m e r i k a n i s c h e  B u n d ,  

noch Project, aber anerkanntes Lieblingsproject 

der Nordamerikaner. Sie verlangen einen ameri

kanischen Zollverein, und wenn derselbe zustande 

kommt, würde er, Canada ausgenommen, ein von 

der nördlichen Polargegend bis zur Magelhacns- 

strafse reichendes Gebiet aller Klimate von 22 Jo 

der Erdoberfläche und 73/io Jo der Erdbevöl

kerung umfassen. Die Monroe-Doctrin war die 

Einleitung zu diesem Plane, und der Staats- 

secretür des Auswärtigen in Washington, Mr.Blainc, 

ist der. ausgesprochenste und energischeste Ver

treter dieser Richtung. Gleichwohl stehen diesen 

Plänen grofsc Schwierigkeiten entgegen: Grofs- 

britannien hat im ersten Viertel dieses Jahrhunderts 

zur Loslösung der spanischen und portugiesischen 

Colonieen von ihren Mutterländern nicht deshalb 

mitgewirkt, um sie nunmehr in ein viel gefähr

licheres w irtschaftliches Abhängigkeitsverhällnifs 

zu den Vereinigten Staaten Nordamerikas kommen 

zu lassen. Der Absatz grofsbritannischer Erzeug

nisse nach Mittel- und Südamerika beläuft sich auf 

400 Millionen Mark jährlich ; ohne die gröfsten 

Verwicklungen wird also England kaum ruhig 

zuschauen, wie hochwichtige Absatzgebiete hinter 

den Prohibitivzöllen Amerikas verschwinden.

So weit Dr. Peez. Man wird in den übrigen 

alten Culturländern Europas gut t u n ,  sich diese 

von Peez vielleicht etwas zu sehr in das thal- 

sächliche Gebiet gerückten Umstände vor Augen 

zu halten. Denn immerhin wird das im Jahre 

1892 seine gesammten internationalen Handels

beziehungen auflösende Alteuropa in diesen 

drei Bünden, auch ohne dafs dieselben formell 

zum Abschlufs gebracht wären, sehr compacten 

Interessengruppen von gewaltigem Schwergewicht 

gegenüberstehen. Peez sieht aus diesen Verhält

nissen einen mitteleuropäischen Zollbund sich 

herausbilden, ein Gebiet der handelspolitischen

Reflexion, auf welches wir vorziehen, ihm  nicht 

zu folgen, nachdem bekanntlich schon die früher 

portirte Idee eines deutsch-österreichischen Zoll

bundes vor unüberwindlichen Schwierigkeiten stand.

Vor Allem wird es darauf ankommen, dafs 

auch die w irtschaftlichen Interessenten sich über 

die im Jahre 1892 zu erwartende Situation recht

zeitig klar werden. Eine Phase derselben bildet 

scliliefslich auch der Umstand, dafs die deutsche 

Colonialpolitik eifrigst daran arbeitet, Länder in 

deutschen Besitz zu bringen, die uns in aller

dings erst späterer Zukunft mit tropischen Pro- 

ducten versehen können. Ist dieser Factor auch 

ein unsicherer, so wird er doch bei den für das 

handelspolitische Kometenjahr zu fassenden Ent- 

schliefsungen einigermafsen m it ins Gewicht fallen.

Unsere handelspolitische Diplomatie hat also 

einmal dafür gesorgt, dafs wir »freie Hand« zu 

der Zeit haben werden, in welcher sich Frank

reich grofse V orte ile  davon verspricht, seine 

handelspolitische Freiheit wiederzugewinnen, in 

dem cs die im Frankfurter Frieden Deutschland 

zugesicherte Meistbegünstigungsklausel ta ts äc h 

lich annullirt. Dann aber hat unsere Colonial

politik wenigstens Pfade geöffnet, svelche uns 

gestalten, dem Werden der oben gezeichneten 

drei grofsen geschlossenen Handelsgebiete mit 

gröfserer Ruhe, als sonst der Fall sein könnte, 

zuzuschauen; denn die Zukunft wird auch 

unserm W irtschaftsgebiete die Unabhängigkeit 

der Lage bringen, welche in einer Zusammen

fassung e i g e n e r  industrieller, agrarer und tro

pischer Production beruht.

Also auch nach dieser Seite hin werden wir 

für die Entscheidungen des handelspolitischen 

Kometenjahres einigermafsen gewappnet sein. 

Dennoch wird die Kraft unserer Handelspolitik 

hinsichtlich ihrer auf jenen Zeitpunkt gerichteten 

Actionen wesentlich auch davon bedingt werden, 

ob sie eine imposante Reichstagsmehrheit f ü r  

die n a t i o  n a l e  W irtschaftspo litik  Deutschlands 

hinter sich hat, oder ob es dem freihändlerischen 

Radicalismus gelingt, Einflufs auf die wirthschafts- 

politischen Entschliefsungen des Reichstags zu 

gewinnen. Hierfür werden die nächsten Reichs

tagswahlen ausschlaggebend sein, und zweifels

ohne haben die schon in einem früheren Artikel 

dieser Zeitschrift gestreiften gewaltsamen An

strengungen der Freihandelspartei für diese W ahlen 

auch den hier berührten Umstand im Auge. Für 

unsere handelspolitische Stellung in und zu dem 

Jahre 1892 sind also die Reichslagswahlen von

1890 mit entscheidend und die im Erwerbsleben 

stehenden Interessenkreise sollten sich schon 

jetzt daran erinnern, dafs die dann auf dem 

Spiele stehenden Interessen der Mühen und Opfer 

w e r t  sind. Es handelt sich um mehr als um 

Erlangung einer gewünschten oder um Beseitigung 

einer drückend empfundenen Tarifposition; darum : 

Caveant consules ! — en.
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Hand elsyerträgc.

Die Handelsverträge der europäischen Staaten am 
Sclilufs des Jahres 18S8.*

Das Jalir 1888 hat auf dem Gebiet der Handels
verträge zwar keine epochemachenden Ereignisse, aber 
immerhin so zahlreiche Veränderungen gebracht, dafs 
ein gedrängter Ueberblick über die gegenwärtige Lage 

der vertragsmäfsigen Handelsbeziehungen zwischen 
den europäischen Staaten, die wir im Folgenden zu 

geben versuchen, nicht überflüssig sein dürfte. Nament
lich ist es für die betheiligten Kreise in Deutschland 

notluvendig, nicht nur die Handelsverträge des 
Deutschen Reichs, sondern auch die der dritten 
Staaten unter sich zu kennen, da nur auf diese Weise 

der Werth der Meistbegünstigungsclausei, welche 
häufig den wesentlichsten Inhalt der Handelsverträge 
bildet, beurtheilt werden kann.

D e u t s c h l a n d .

In  den yerLragsmäfsigen Handelsbeziehungen des 
Deutschen Reichs hat sich im Jahre 1888 wenig ge
ändert. Insbesondere ist nicht, wie vielfach erwartet 
und gewünscht wurde, ein Tarifvertrag m it Oester

reich-Ungarn zustande gekommen. Der m it diesem 
Staat am 23. Mai 1881 abgeschlossene Handelsver
trag, welcher am 31. December 1887 ablief, wurde 
durch Vereinbarung vom 8. December 1887 bis 

30. Jun i 1888 verlängert, m it der Bestimmung, dafs, 
wenn keiner der vertragschließenden Theile vor dem 
15. Februar 1888 seine Absicht kundgeben sollte, die 
Wirkungen des Vertrags aufhören zu lassen, derselbe 
bis zum Ablauf eines Jahres von dem Tage ab wirk

sam sein solle, an welchem von einem der vertrag

schliersenden Staaten die Kündigung erfolgt. Eine 
Kündigung des Vertrags ist nun bis 15. Februar 1888 
nicht erfolgt, und bleibt der Vertrag daher bis auf 
weiteres in Kraft. Vor einem völlig vertragslosen 
Zustand bietet derselbe immerhin den Vorzug, dafs 
die dritten Staaten gewährten Begünstigungen auch 
den Vertragschliefsenden zu gute kommen, z. B. Deutsch
land der Tarif des Österreichisch-italienischen Handels
vertrags. Dagegen ist an Stelle des zur Revision 
beantragten Handelsvertrags mit der Schweiz vom 
23. Mai 1887 ein neuer Handelsvertrag getreten. Der
selbe unterscheidet sich von dem bisherigen dadurch, 
dals er gegenseitige Conventionaltarife enthält, wäh
rend der Vertrag von 1881 nur ein Meistbegünstigungs
vertrag -,var. Deutscherseits sind Tarifherabsetzungen 
für baumwollene Stickereien, mehrere Seidenartikel, 
gewalztes Gold, Taschenuhreil, dann Tarifbindungen 
bei einigen Arten von Baumwollgarnen, baumwollenen 

Stickereien, Maschinen, Käse, auch Erweiterungen für 
den Veredelungsverkehr bewilligt worden, wogegen 
die Schweiz Tarifherabsetzungen für einzelne Bau- 
urid Nutzholzarten, für Bier, Portland c.ement, Gewebe, 
Kleidungsstücke, dann Tarifbindungen für Korbflechte-, 
Bürstenbiuderwaaren, Zucker-Raffinade, Wein und 

Pferde zugestand.
Der Schwerpunkt des Vertrags liegt übrigens nach 

wie vor in der Meistbegünstigungsclausei. Infolge 

derselben kommen namentlich die Convenlionalzölle 
des neuen österreichisch-schweizerischen Handelsver
trags auch Deutschland zu gute.

Der Vertrag trat am 1. Januar 1889 in Kraft. 
Seine Dauer ist unbegrenzt. Jedoch ist derselbe 

frühestens auf 1. Februar 1892 kündbar. Eine Hinaus
schiebung der Kündbarkeit auf einen späteren Zeit
punkt ist, wie in der deutschen Denkschrift zum Ver-
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trag betont wird, von der schweizerischen Regierung 

im Hinblick auf das mögliche Erlöschen des schwei
zerisch - französischen Handelsvertrags ausdrücklich 
abgelehnt worden.

Mit mehreren überseeischen Staaten wurden von 
Deutschland im Jahre 1888 Handelsverträge ge
schlossen, bezw. ratificirt. Es sind dies der Meist

begünstigungsvertrag m it Paraguay vom 21. Juli 1887, 
ratificirt am 18. Mai 1888; der Freundschaftsvertrag 
m it Ecuador vom 28. März 1887, ratificirt am 29. März 

1888; der Freundschafts-, Handels-, Schiffahrts- und 
Consularvertrag m it Guatemala vom 12. Decbr. 1887, 

ratificirt 22. Juni 1888; der Freundschafts-, Handels-, 
Schiffahrts- und Consularvertrag m it Honduras vom
12. December 1887, ratificirt 2. Juli 1888.

Die genannten Verträge sichern Deutschland —  
abgesehen von den Nachbarstaaten eingeräumten 
Vorrechten — das Recht der meistbegünstigten Nation 
und sind auf die Dauer von 10 Jahren abgeschlossen, 
m it stillschweigender Verlängerung, falls keine Kün
digung erfolgt. •

Die ferner zur Zeit noch in Kraft bestehenden 

Handelsverträge des Deutschen Reiches sind folgende:
1. Mit Italien. Handeisvertrag vom 4. Mai 1883. 

Gültig bis 1. Februar 1892. Nach 1. Februar 1892 
stillschweigend verlängert m it einjähriger gegenseitiger 
Kündigungsbefugnifs. Von der Möglichkeit, den Ver
trag auf 1. Februar 1888 zu kündigen, wurde kein 

Gebrauch gemacht.
2. Mit Serbien. Handelsvertrag vom 6. Januar 

1883, abgeschlossen auf 10 Jahre m it stillschweigender 

Verlängerung.
3. Mit Spanien. Handelsvertrag vom 12. Juli 1883, 

ratificirt 22. October 1883. Gültig ursprünglich bis 
30. Juli 1887, durch Zusatzvertrag vom 10. Mai 1885 
bis 1. Februar 1892 verlängert.

4. Mit Griechenland. Handels- und Schiffabrts- 

vertrag vom 9. Juli 1884, ratificirt 20. Februar 1885. 
Gültig 10 Jahre nach erfolgter Ratification und von 
da an stillschweigend verlängerl m it gegenseitiger 

einjähriger Kündigungsfrist.
Die Handelsverträge m it Spanien, Italien und 

Griechenland enthalten gegenseitige Conventionaltarife, 
im serbischen Handelsvertrag hat nur Serbien einen 
Conventionaltarif zugestanden, sämmlliche Handels
verträge enthalten die Meistbegünstigurigsclausel.

5) Der Handels- und Schiffahrtsvertrag zwischen 
Deutschland und Portugal vom 2. März 1872 stipulirt 

gleichfalls die gegenseitige Behandlung auf dem Fufse 
der meistbegünstigten Nation m it der Ausnahme, dafs 
Portugal das Recht Vorbehalten bleibt, Brasilien be
sondere Vortheile einzuräumen, welche von Deutsch
land infolge der Meistbegünstigungsclausel nicht 
sollen in Anspruch genommen werden können. Der 
Vertrag erstreckt sich auch auf die portugiesischen 

Coloriieen.
Aufser diesen Handelsverträgen hat Deutschland 

eine sogenannte Handelsconvention m it Rumänien 
unter dem 14. November 1877, ratificirt 10. Ju li 1881, 
geschlossen. Dieselbe enthält, wie der serbische Han
delsvertrag, einen einseitigen (rumänischen) Conven- 

tionaltarif und ist, wie jener Vertrag, auf 10 Jahre 
geschlossen. Durch Nachtrags - Convention vom 
1. März 1887, ratificirt 1. Juni 1887, hat der der Con
vention beigegebene rumänische Einfuhrtarif eine 

Erweiterung und eine Reihe von Positionen eine 
Zollermäfsigung erfahren. Ferner ist bestimmt, dafs, 
wenn Rumänien während der Dauer des Vertrags 

über den 10. Juli 1891 hinaus m it einer dritten Nation

9
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einen Vertrag oder ein Handelsabkommen irgend

welcher Art abschliefsen oder erneuern sollte, die 
deutsch-rumänische Handelsconvention m it den neuen 

Modificationen von selbst »und für die gleiche Dauer 
verlängert werden soll.

Zu den Handelsverträgen ist ferner zu rechnen 
der m it Frankreich geschlossene Frankfurter Friedens- 
vertra'g vorn 10. Mai 1871, welcher in § 11 die gegen
seitige Behandlung auf dem Fufs der meistbegünstigten 
Nation festsetzte.

Derselbe ist — entgegen den sämmtlichen übrigen 
Handelsverträgen — unkündbar. Er erstreckt sich 
jedoch, was häufig übersehen wird, nur auf solche 
Begünstigungen, welche der eine oder der andere der 
vertragschliefseriden Theile an England, Belgien, die 
Niederlande, die Schweiz, Oesterreich - Ungarn oder 

Rufsland bewilligt hat oder noch bewilligen sollte. 
Die anderen Staaten als den vorgenannten einge
räumten oder einzuräumenden Begünstigungen fallen 
nicht darunter. Indefs ist der Vorbehalt praktisch 
doch nur von geringer Bedeutung, da infolge der 
Ausdehnung der vertragsmäfsigen Meistbegünstigung 
unter den verschiedenen europäischen Staaten zur Zeit 

in der Regel abgeleitete Rechtsbeziehungen vorliegen.
Sogenannte Freundschafts-, Handels- und SchitT- 

fahrtsverträge, welche särnmtlich die Meistbegünsti- 
gungsclausel enthalten, wurden seit Gründung des 
Deutschen Reichs mit folgenden Staaten abgeschlossen: 
1. Mil Persien am 11. Juni 1873. 2. Mit Costarica

am 18. Mai 1875. 3. Mit Samoa am 24. Januar 1879.
4. Mit den Hawaischen Inseln am 25. März (19. Sep
tember) 1879. 5. Mit Mexico am 5. December 1882,
m it Korea am 25. November 1883. 6. Mit der süd
afrikanischen Republik (Transvaal) am 22. Januar 1885.
7. Mit dem Sultanat Sansibar am 20. December 1885.
8. Mit der dominikanischen Republik am 30. Januar
1885. 9. Mit der internationalen Gesellschaft des
Congo am 8. November 1884. 10. Mit dem König
reich Madagascar am 15. Mai 1883.

Infolge von früheren Verträgen, welche vor Er
richtung des Deutschen Reiches vom Deutschen Zoll

verein, theilweise auch von Preufsen abgeschlossen 
worden sind, geniefsen beim Verkehr m it Deutsch
land die Rechte der meistbegünstigten Nationen: 
Argentinien (Vertrag vom 19. September 1857); Bel
gien (Handelsvertrag vom 22. Mai 1865 mit Zusatz

vertrag vom 30. Mai 1881); Chile (Freundschafts ■, 
Handels- und SchiiTahrtsvertrag vom 1. Februar 1862); 
China (Handelsvertrag vom 2. September 1861 mit 

Zusatzconvention vom 31. März 1880); Grofsbritan- 
nien (Meistbegünstigungsvertrag vorn 30. Mai 1865 

und SchiiTahrtsvertrag vom 16. August 1865); Japan 
(Freundschafts-, Handels- und SchiiTahrtsvertrag vom 

20. Februar 1869); Liberia (Freundschafts-, Handels- 
und Schiffahrtsvertrag vom 31. October 1867); die 
Niederlande (Meistbegünstigungsvertrag vom 31. De
cember 1851); Siam (Freundschafts-, Handels- und 
SchiiTahrtsvertrag vom 7. Februar 1862); Salvador 
(Freundschafts-, Handels- und SchiiTahrtsvertrag vom
13. Juni 1870); Türkei nebst Bulgarien, Ostrumelien 
und Aegypten als türkische Provinzen (Vertrag vom 

n30. März 1862 und Friedensvertrag vom 13. Juli 1878 

zwischen Deutschland, Oesterreich-Ungarn, Grofs- 
hritannien und der Türkei); Vereinigte Staaten von 

Nordamerika (Vertrag zwischen Preufsen und Nord
amerika vom 1. Mai 1828).

Durch Beschlufs des Deutschen Bundesraths vom 

30. April 1885 ist Dänemark, und durch Beschlufs 
vorn 20. Februar 1885 ist Schweden und Norwegen 
den beim Handel m it Deutschland vertragsmäfsig 
meistbegünstigten Nationen gleichgestellt worden.

O e s t e r r e i c h - U n g a r n.

Die Basis der österreichischen Handelsverträge 
bildete der m it Ende 1887 aufser Kraft getretene

italienische Handelsvertrag vom 27. December 1878, 
welcher für 67 Zollpositionen niedrigere Zölle, als sie 
im autonomen Tarif enthalten waren, gebunden hatte. 
Derselbe wurde durch einen neuen Tarifvertrag vom
7. December 1887 ersetzt, welcher am 1. Januar 1888 
in Kraft trat und vorerst bis zum Jahre 1892 dauert.

Der Handelsvertrag m it Italien ist, abgesehen von 
dem Vertrage mit Serbien, der erste Tarifvertrag, der 
seit der Herrschaft des autonomen Zolltarifs, also 
seit dem Jahre 1878, von Oesterreich-Ungarn abge
schlossen wurde, und dieser Umstand allein verleiht, 
dem Handelsvertrag mit Italien eine erhöhte Bedeu
tung, abgesehen davon, dafs es in demselben Oester
reich gelungen ist, trotz des handelspolitischen Um

schwungs, der sich im Laufe dieses Jahrzehnts voll
zogen hat, seiner Industrie und seinem Handel eines 
der wichtigsten Absatzgebiete für eine weitere Reihe 
von Jahren zu sichern.

Bei einem Vergleiche mit den Zollsätzen des bis

herigen österreichisch - italienischen Handelsvertrags 
ergiebt sich allerdings, dafs eine weil geringere Zahl 
von Artikeln auf beiden Seiten vertragsmäfsig ge
bunden worden ist, und dafs der gröfste Theil der 
gebundenen Zollsätzo Erhöhungen gegenüber den bis
her geltenden erfahren hat.

Am 28. November 1888 wurde an Stelle des ge
kündigten Handelsvertrags vom 14. Juli 1868 ein 
neuer Handelsvertrag mit der Schweiz geschlossen 
und am 28. December ratificirt. Derselbe bildet eine 

der wesentlichsten Bereicherungen der europäischen 
Handelsverträge, da er zwei nicht unbeträchtliche 
Conventionaltarife enthält, welche gegenüber den 
Generaltarifen beider Staaten zahlreiche Zollermäfsi- 
gungen festsetzen. Der Vertrag ist am 1. Jan. 1889 
in Wirksamkeit getreten und soll bis 1. Febr. 1892 
in Kraft bleiben m it der Verabredung stillschweigenden 
Fortbestandes, falls nicht 12 Monate vorher die Kün
digung erfolgt.

Der österreichisch - italienische und der öster

reichisch ■ schweizerische Handelsvertrag sind für 
Deutschland deshalb besonders wichtig, weil Deutsch
land mit Oesterreich keinen Tarifvertrag abgeschlossen 
hat, daher die deutsche Ausfuhr überall den Sätzen 
des österreichischen Generaltarifs begegnen würde, 

wenn sie nicht aut dem Umweg der Meistbegünstigung 
an den Vortheilen der genannten Handelsverträge 
theilnehmen würde.

Durch das bei Deutschland erwähnte, zwischen 
Deutschland und Oesterreich geschlossene provisorische 

Abkommen wurde der Handelsvertrag zwischen diesen 
beiden Ländern provisorisch bis 30. Juni 1888 ver
längert mit der Abrede, dafs er, sofern'bis 15. Fe
bruar 1888 von keiner Seite Kündigung erfolgt, von 

diesem Tage an mit einjähriger Kündigungsfrist fort- 
bestehen soll.

Einen Tarifvertrag hat Oesterreich-Ungarn, ab
gesehen von Italien und der Schweiz, nur noch mit 
Serbien geschlossen; in diesem Vertrag erscheinen 
eine Reihe von niedrigeren Zöllen zu gunsten des 
österreichischen Exports nach Serbien und ebenso 
vice versa fixirt.

Der österreichisch-spanische Handelsvertrag vom
3. Juni 1880, welcher durch Abkommen vom 27. De
cember 1887 unverändert bis zum 1- Februar 1892 

verlängert worden ist, ist zwar ein einfacher Meist
begünstigungsvertrag, doch ist, ohne dals ein factischer 
Conventionaltarif vereinbart wäre, in einem Protokoll 
eine Reihe von Zollpositionen gebunden.

Alle anderen Verträge enthalten nur die Meistbegün
stigungsclausei und stützen sich somit sämmtlich auf 
den italienischen, bezw.schweizerischen Handelsvertrag. 
Die einzelnen Staaten, denen gegenüber solche Ver
träge bestehen, s in d : Belgien, Handels- und Schiff- 
fahrtSvertrag vom '23. Februar 1869, gültig bis ein 
Jahr* nach etwaiger Kündigung, m it Additionalvertrag
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vom 23. Februar 18G7, betreffend die wechselseitige 
Behandlung der Handlungsreisenden und deren Muster. 
Frankreich, Handelsvertrag vom 18. Februar 1884 
mit halbjähriger Kündigungsfrist. England, Handels
vertrag vom 5. December 1876, gegenseitig zwölf

monatlich kündbar. Niederlande, Handels- und Schiff
fahrtsvertrag vom 26. März 1867, in demselben Ter
mine kündbar. Portugal, Handels- und Schiffahrts
vertrag vom 13. Jan. 1872. Schweden und Norwegen, 

Handelsvertrag vom 3. November 1873. Türkei, 
Handelsvertrag vom 22. Mai 1862, gültig bis 6. Juli 
1890; eine Neuregelung desselben ist schon seit 
längerer Zeit im Zuge. Die im Jahre 1875 m it R u 
mänien abgeschlossene Handelsconvention ist am 
1. Juni 1886 aufser Kraft getreten, und verschiedene 
Versuche, sie zu erneuern, sind bisher nicht geglückt.

I t a l i e n .

Eine tiefgreifende Aenderung ist im Jahre 1888 
in den Handelsbeziehungen Italiens zu den übrigen 
europäischen Staaten eingetreten. Italien stand bis Ende
1887 mit fünf Staaten in einem Handelsverlragsver- 
hältnifs m it Bindung von Zolltarifen, nämlich m it 
Deutschland (Handelsvertrag vom 4. Mai 1883, künd

bar auf 1. Februar 1888 und 1. Februar 1892), Oester
reich-Ungarn (Handelsvertrag vom 27. Decbr. 1878, 
kündbar am 31. Decbr. 1887), Frankreich (Handels

vertrag vom 3 November 1881, kündbar auf 1. Januar
1888 und 1. Februar 1892), Schweiz (Handelsvertrag 
vom 22. März 1883, kündbar wie der französische 
Handelsvertrag), Spanien (Handels- und SchifTahrts- 
vertrag vom 2. Juni 1884). Diese sämmtlichen Han

delsverträge sind mit Ausnahme des deutschen auf
1. Januar 1888 von Italien gekündigt worden, wobei 
die italienische Regierung wie die Volksvertretung 
deutlich die Absicht zu erkennen gaben, den italieni
schen Markt mehr als bisher gegen die E inluhr vom 
Ausland abzuschliefsen. Der spanische Handelsver

trag war schon am 30. Juni 18&7 abgelaufen.
Da im deutsch-italienischen Handelsvertrag nur 

wenige Positionen gebunden sind, so äufserte das 
Aufhören der gekündigten Verträge, insbesondere des 
französischen und österreichischen, indirect auch auf 

die deutsche Ausfuhr nach Italien eine empfindliche 
Wirkung, und war letztere an der Lösung der Frage, 
ob und in welcher Weise die Verträge erneuert 
werden würden, in hohem Grade interessirt. Im  all
gemeinen war deutscherseits der Wunsch mehr auf 
Erneuerung des wegen des Handels nach Oesterreich 
wichtigen österreichisch-italienischen Handelsvertrags 

gerichtet, wogegen hinsichtlich des italienisch-fran
zösischen Handelsvertrags eher die Nichterneuerung 
desselben gewünscht wurde, weil zu hoffen stand, 
dafs in diesem Fall die deutsche Industrie den bisher 
von der französischen beherrschten italienischen 

Markt erobern werde.
Die Verhandlungen zwischen Italien und Frank

reich wegen Erneuerung des Handelsvertrags blieben 
bekanntlich resultatlos, und es begann am 1. März 
1SS8 der Zollkrieg zwischen beiden Slaaten, wobei 
anscheinend Italien die gröfseren Verluste erleidet. 
Sicher ist, dafs der Zollkrieg dem deutschen Export 
von Industrie-Erzeugnissen nach Italien zu gute ge

kommen ist.
Dagegen kam eine Erneuerung des österreichisch- 

italienischen Handelsvertrags zustande, indem am 
7. December 1887 ein neuer Handels- und Schiff- 

fahrlsvertrag mit neuen, gegen die bisherigen etwas 
reducirten Conventionaltarifen abgeschlossen wurde.

Der schweizerisch - italienische Handelsvertrag, 
welcher am 1. Januar 1S88 aufser Kraft trat, wurde 
bis jetzt durch kein neues Abkommen ersetzt, jedoch 
hat der schweizerische Bundesrath angeordnet, dafs 
Italien bis auf weiteres und unter der Voraussetzung, 
dafs Gegenrecht gehalten werde, auf dem, Fulse der

meistbegünstigten Nation zu behandeln sei. Die A n
wendung der Kampfzolltarife wie gegenüber Frank
reich wurde dadurch vermieden, dagegen sind die 

durch den schweizerisch-italienischen Handelsvertrag 
eingeräumt gewesenen Zollermäfsigungen für die 

beiden Staaten und indirect auch für die meistbegün
stigten Staaten in Wegfall gekommen. Die Verhand
lungen wegen des Abschlusses boten namentlich 
Schwierigkeiten wegen der Connexität m it den Han
delsbeziehungen zu Frankreich, dann wegen des ge

forderten Abschlusses eines Zollcartells. (Der Ab- 
schlufs ist am 23. Januar erfolgt; der neue Tarif
vertrag tritt am 15. April d, J. in Gültigkeit und 
dauert bis 1. Februar 1892, eventuell bis ein Jahr 
nach erfolgter Kündigung.

An Stelle des am 30. Juni 1887 abgelaufenen 
und inzwischen mehrfach provisorisch verlängerten 

Handels- und Schiffahrtsvertrags m it Spanien vom
2. Juni 1884 ist am 26. Februar 1888 ein neuer Ver
trag geschlossen worden, welcher am 30. April 1888 
in Kraft trat. Derselbe sichert den Angehörigen der 
beiderseitigen Staaten freien Handel und freie Schiff
fahrt zu, vereinbart gegenseitigen Schutz der Erfin- 
dungspatente, der Fabrik- und Handelsmarken, sowie 

der industriellen und gewerblichen Muster und Mo
delle aller Art, gegenseitige Zulassung der Handlungs
reisenden u. s. w., endlich gegenseitige Behandlung 
auf dem Fufs der meistbegünstigten Nation. Uebrigens 

sind dem Vertrag auch zwei Conventionallarif'e bei
gegeben. Der Vertrag soll bis 1. Februar 1892 in 
Geltung bleiben, m it stillschweigender Verlängerung, 
falls nicht ein Jahr zuvor von einer Seite dessen 

Aufkündigung erfolgt.
Aufser den erwähnten neuen Verträgen bestehen 

noch Handelsverträge oder dergleichen Verabredungen 

zwischen Italien und Belgien (Handels- und SchilT- 
fahrtsvertrag vom 1. Januar 1882), den Niederlanden 
(Vertrag vom 24. November 1863), Schweden und 
Norwegen (Vertrag vom 14. Juni 1862), Grofsbrilan- 

nien (Handelsvertrag vom 15. Juni 1883), Portugal 
(Handels- und Schiffahrtsvertrag vom 15. Juli 1872), 
Serbien (Declaration vom 10. Mai 1880), Griechenland 
(Vertrag vom 5./17. November 1877). Letzterer ist 
griechischerseits gekündigt und hört dessen W irksam

keit m it 5./17. Mai auf.

S c h w e i  z.

Die Schweiz hatte — abgesehen von dem Han

delsvertrag mit Deutschland vom 23. Mai 1881 — m it 
folgenden Staaten Handelsverträge geschlossen: m it 
Belgien, Meislbegünstigungsdeclaration vom 18. No
vember 1879; Frankreich, Handelsvertrag vom 23. 
Februar 1882, kündbar auf 1. Februar 1892; Italien, 
Handelsvertrag vom 22. März 1883, kündbar erstmals 
auf 1. Januar 1888; Oesterreich-Ungarn, Handelsver
trag vom 14. Juli 1868; Portugal, Handelsvertrag 

vom 6. December 1873, in Kraft getreten 30. Juli 1876;' 
Rumänien, Handelsvertrag vom 26. Mai 1886, gültig 

bis 10. Juli 1891; Spanien, Handelsvertrag vom 14. 
März 1S83, endigend ursprünglich 30. Juni 1887 und 
verlängert bis 1892.

Unter diesen Handelsverträgen waren die mit 
Frankreich, Rum änien, Italien und Spanien abge
schlossenen Tarifverträge. In denselben haben die 
contrabirenden Staaten sich gegenseitig Erleichterungen 
für die Einfuhr nach bestimmten Tarifen zugesichert, 
welch letztere umfangreicher im französischen, weniger 
umfangreich im italienischen und spanischen Handels
vertrag sind. In der rumäni-chen Handelsconvention 
ist nur der Zoll für ein paar Artikel (Strohgeflechte, 
Uhren), und dieser nur rumänischerseits, gebunden.

Von den genannten Verträgen wurde der mit 
Italien und Oesterreich gekündigt, letzterer seitens 
der Schweiz auf 9. November 1888. Die übrig
bleibenden Tarifverträge, namentlich der mit Frank
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reich, erhielten erhöhte Wichtigkeit durch die am 
1. Mai 1888 erfolgte Einführung des neuen schweize

rischen Generaltarifs. welcher einen entschiedenen 
Fortschritt auf der Bahn des Schutzzolls darstellte. 

Der französisch-schweizerische Conventionaltarif ver
hinderte für alle Staaten, welche mit der Schweiz im 
Verhältnifs der Meistbegünstigung stehen, die volle 
Anordnung dieses Generaltarifs.

W ie bei Oesterreich und Deutschland ausführlicher 
erwähnt wurde, sind an Stelle der von der Schweiz 
m it diesen beiden Staaten abgeschlossenen Meist- 
begünstigungsverlräge vom 1. Januar 1889 an Tarif
verträge getreten. Beide sollen bis 1, Februar 1892 
in Kraft bleiben, bis zu welchem Tage auch der 
schweizerische Handelsvertrag m it Frankreich dauert. 
Da die Schweiz in diesem letzteren Vertrage eine 

grofse Zahl von Zollsätzen gebunden hat, so kann 
sie erst m it Ablauf dieses Vertrags ihre zollpolitische 
Actionsfreiheit wieder erlangen; wie die letzten Tarif
erhöhungen und die Verhandlungen der gesetzgebenden 
Körperschaften erkennen lassen, gedenkt sie auch 
von dieser Freiheit ausgiebigen Gebrauch zu machen, 
so dafs es sich möglicherweise nur um ein kurzes 

Provisorium von drei Jahren handelt.
Freundschafts-, Handels- und Niederlassiingsver- 

träge, welche u. a. die Zusicherung der gegenseitigen 
Meistbegünstigung enthalten und sich im Stadium der 
stillschweigenden Verlängerung befinden, hat die 
Schweiz abgeschlossen mit Dänemark (10. Juli 1875), 

Grofsbritannien (6. September 1855), den Nieder
landen (19. August 1875), Rufsland (14./26. December 
1872), Griechenland (10. Juni 1887, abgeschlossen 
auf unbestimmte Dauer und kündbar m it einjähriger

Frankreich h a t— abgesehen von dem bei Deutsch
land erwähnten Frankfurter Friedensvertrag —  Han

delsverträge, bezw. Ilandelseonvcntionen u. s. w. mit 
folgenden Staaten geschlossen: Belgien (31. October 
1881), Italien (3. November 1881), Portugal (19. De- 
cember 1881), Schweden und Norwegen (30. Decem
ber 1881), Spanien (6. Februar 1-882), Schweiz (23. 

Februar 1882), Türkei (29- April 1881), Oesterreich- 
Ungarn (7. November 1881 und erneuert IS. Februar 
1884), Rufsland (20. März. 1. April 1874), England 
(28. Februar 1882), die Niederlande (19. April 1884), 
Serbien (18. Januar 1883).

Die meisten der vorerwähnten Verträge erlöschen 
im Jahre 1892 und bildeten ein zusammenhängendes 

System, wodurch Frankreich für einen erheblichen 
Theil seines Exports auf 10 Jahre, bis zum Jahre 
1892, sichere zollpolitische Verhältnisse zu schaffen 
trachtete. Die Nichterneuerung, des französisch
italienischen Vertrages rifs die erste grofse Lücke in 
dieses System.

Mit dem 1. März 1888 trat, nachdem die Ver
suche, den Vertrag zu erneuern, gescheitert waren, 
ein Zollkrieg der schärfsten Art zwischen den beiden 
Ländern ein. Nach dem französischen Tarif wurde 
der gröfste Theil der italienischen Producto, welche 
bisher in Frankreich ihren Markt hatten, so hoch 
besteuert, dafs die Einfuhr unmöglich gemacht wurde; 
die Italiener sind m it den französischen Fabricaten 
in gleicher Weise verfahren. Anfänglich bekundete 
man in Paris eine grofse Zuversicht, da man über

zeugt war, dafs Italien in dem beginnenden Kriege 
die gröfsten Verluste erleiden müsse, da die italieni
schen Einfuhren in Frankreich mehr als 300 Millionen 
betragen, während Frankreichs Einfuhren in Italien 
nicht die Höhe von 200 Millionen erreichen. Dabei 

wurde aber übersehen, dafs die italienischen Einfuhren 
zumeist aus Rohproducten bestehen, deren die fran
zösische Industrie bedarf und aus deren Verwerthung 
sie grofsen Nutzen zieht, während Frankreich beinahe 
ausschlielslich Fabrícate nach Italien exportirt.

Die im Juli 1886 vereinbarte provisorische Han
delsconvention m it Rumänien ist nach wiederholten 
Prolongationen zuletzt bis Ende 1888 verlängert 

worden. (Ueber eine weitere Verlängerung, die jedoch 
wahrscheinlich ist, liegen noch keine Nachrichten 
vor.) Dagegen hat das französische Abgeordneten
haus den von der Regierung geschlossenen und be
fürworteten Handelsvertrag m it Griechenland im 
December 1888 m it geringer Mehrheit abgelehnt. 
Der Grund der Ablehnung ist auf die Beschwerden 
der Weinbergsbesitzer im Süden wegen der im Ver
trage durch Zollermäfsigung begünstigten Einfuhr von 
Rosinen zurückzuführen.

Im Zusammenhang mit dieser Ablehnung des 
griechischen Handelsvertrags steht der Vorschlag, 
wonach Frankreich bis zum Jahre 1892, bis zu wel

cher Zeit alle Tarifverträge Frankreichs abgelaufen 
sein werden, keinen neuen Handelsvertrag abschliefsen 
soll. Offenbar ist die französische Handelspolitik be
strebt, die Meistbegünstigung, welche sie auf Grund 

des Art. 11 drs Frankfurter Friedensvertrages dem 
Deutschen Reiche zeitlich unbegrenzt zu gewähren 
hat, durch Beseitigung aller tarifpolitischen Begünsti

gungen inhall- und werthlos zu machen. Dabei fragt 
es sich nur, ob nicht diese Handelspolitik zunächst 
auf Frankreich selbst schädlich zurückwirken wird, 

weil es infolge Ablehnung besonderer Zugeständnisse 
allmählich m it allen Ländern in stillen oder offenen 

handelspolitischen Kriegszustand gerathen mufs.

S p a n i e n.

Spanien hat im Laufe der Jahre. 18S7 und 1888 
m it mehreren europäischen Staaten neue Handelsver
träge geschlossen, welche sich jedoch der Hauptsache 
nach als Erneuerungen ablaufender Uebereinkommen 
darstellen.

Der Handelsvertrag m it Oesterreich vom 3. Juni 
1880 wurde durch Abkommen vom 27. December 1887, 

ratificirt 12. Juni 1888, bis 1. Februar 1892 ver
längert, mit der üblichen Vereinbarung wegen still
schweigender Verlängerung, falls nicht ein Jahr zuvor 
Kündigung erfolgt.

Mit Italien wurde an Stelle des allgelaufenen Ver
trags vom 2. Juni 1884 am 20. Februar 1888 ein 

neuer Handels- und Schiffahrtsvertrag geschlossen, 
welcher am 30. April 1888 ratificirt wurde und in 
Kraft trat. Der Vertrag, welcher das Princip der 
Meistbegünstigung statuirt und einen kleinen gegen

seitigen Convenlionaltarif enthält, soll bis 1. Februar 
1892 in Kraft bleiben mit der Clausel stillschweigen
der Verlängerung, wie beim österreichischen Handels
vertrag.

Der russisch - spanische Handelsvertrag vom 22.. 
Mai 1885, welcher am 30. Juni 1887 sein Ende er

reicht, ist nach provisorischer Verlängerung durch 
einen neuen Handelsvertrag vom 2. Juni 1887, ratifi- 
cirt 12. Juni 1888, ersetzt worden. Derselbe ist ein 
Meistbegünstigungsvertrag und enthält zwei Special- 
zolltaiife für die spanische E infuhr nach Finnland 
und die finnländische Einfuhr nach Spanien. Der 
Vertrag gill bis 30. Juni 1892 und kann zwei Monate 
vor Ablauf gekündigt werden.

Am 28. Mai 1888 ist der schon am 8. Juni 1887 
abgeschlossene Handels- und Schiffahrtsvertrag 
zwischen Spanien und den Niederlanden in Kraft ge
treten. Derselbe ist ein einfacher Meistbegünstigungs
vertrag ohne Conventionaltarife und erstreckt sich 
auch auf die Colonieen beider Staaten m it der Aus
nahme, dafs die Begünstigungen, welche die Colonieen 
dem Mutterlande einräumen, nicht gegenüber dritten 
Staaten wirken sollen. Der Vertrag ist bis 30. Juni 
1892 gültig mit der mehrfach erwähnten Clausel über 

stillschweigende Verlängerung.
Der spanisch-belgische Handelsvertrag vom 4. Mai 

1878 ist durch Abkommen vom 4. Mai 1888 bis zum
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Jahre 1892> dem Endtermine des spanisch-französi

schen Vertrags, verlängert worden.
Weitere, schon früher abgeschlossene, aber zur 

Zeit noch in Kraft befindliche Handelsverträge s ind :
Mit der Schweiz. Vertrag vom 14. März 1883, 

ursprünglich gültig bis 30. Juni 1887, verlängert 
bis 1892.

Mit Schweden - Norwegen. Handelsvertrag vom 
15. März 1883, ursprünglich gültig bis 30. Juli 1887, 
verlängert bis 1. Februar 1892.

Mit Frankreich Handelsvertrag vom 6. Februar

1882, endigend 1892.
Mit Grofsbritannien. Handelsconvention vom 26. 

April 1886, gültig bis 30. Juni 1892. In derselben 

verpflichtete sich Spanien, England alle die Vortheile 
zu gewähren, welche Frankreich und Deutschland auf 
Grund der betreffenden Handelsverträge gcniefsen, 
wogegen England Spanien die Behandlung auf dem 
Fufs der meistbegünstigten Nation zusichert und Zu
geständnisse bezüglich der Einfuhr alkoholhaltiger 

Weine macht.
Der mit Portugal am 12. December 1883 abge

schlossene Handelsvertrag ist am 30. Juni 1887 er
loschen, wogegen die m it jenem Vertrag gleichzeitig 
veröffentlichten Abkommen vom 2. October 1885, 
betreffend den Transitverkehr und den Fischerei
betrieb, nach wie vor in Wirksamkeit bleiben.

Die Handelsbeziehungen mit Deutschland regeln 

sich, wie bei Aufzählung der deutschen Verträge er
wähnt wurde, nach dem Handelsvertrag von 12. Juli
1883, welchcr durch Zusatzvertrag vom 10. Mai 1885 
bis 1. Februar 1892 verlängert worden ist. Nach 
Mittheilungen spanischer Blätter sind Verhandlungen 

wegen Erneuerung, d. i. wohl Revision, des Vertrags 
angeknüpft worden.

P o r t u g a l .

Von den Handelsverträgen, welche zwischen 
Portugal und anderen Staaten bestehen, sind aufser 
dem bei Deutschland erwähnten deutsch-portugiesi
schen Handels- und Schiffahrtsvertrag vom 2. März 

1872 hervorzuheben:
Handels- und Schiffahrtsverlrag m it Grofsbritan

nien vom 3. Ju li 1842.
Handels- und SchiiTahrtsvertrag m it Belgien vom 

22. Februar 1874, verlängert 1884, jährlich kündbar.
Handels- und SchiiTahrtsvertrag m it Oesterreich 

vom 13. Januar 1872.
Handels- und SchiiTahrtsvertrag m it Italien vom 

15. Juli 1872, jährlich kündbar.
Handelsvertrag m it der Schweiz vom 6. December 

1873.
Handels- und SchifTahrtsvertrag mit den Nieder

landen vom 9. Januar 1875.
Handels- und Schiffahrtsvertrag mit Frankreich 

vom 19. December 1881 nebst Additionalconvention 
vom 6. Mai 1882, kündbar erstmals auf 1. Februar 

1892, von da an m it einjähriger Frist.
Handels- und SchiiTahrtsvertrag mit Schweden 

und Norwegen vom 10. April 1885.
Der Handels- und SchiiTahrtsvertrag m it Spanien 

vom 12. December 1883, gültig bis 30. Jun i 1887, ist 
am letzteren Tage aufser Kraft getreten, unter Auf- 
rechthaltung des Abkommens vom 2. October 1885 
über den Transitverkehr und den Fischereibetrieb 
(s. bei Spanien).

Für die Handelsbeziehungen zwischen Portugal 
und Dänemark war bisher noch die Handelsconvention 
vom 26. September 1866 niafsgebend. Dieselbe ist 

nun ersetzt durch den Handels- und Schiffahrtsver- 
trag vom 20. December 18S7, ratiiieirt 5. Juni 1888, 
welcher auf unbestimmte Zeit m it zwölfmonatlicher 

Kündigung gültig sein soll.
Sämmtliche Verträge enthalten die Meistbegünsti

gungsclausei. Die Beschränkung, welche bei Gelegen-

lieit des deutsch-portugiesischen Handelsvertrags er

wähnt wurde, nämlich, dafs sich Portugal die Ge
währung besonderer Vorrechte an Brasilien vorbehält, 

ist auch in den vorerwähnten Verträgen enthalten.
Zu bemerken ist, dafs die durch den Tarif B des 

französisch - portugiesischen Handelsvertrags festge- 
stellten Zölle durch ein Gesetz vorn 7. Juni 1882 auf 
die Waareneinfuhr aller Länder ausgedehnt sind, 
wodurch das in Handelsverträgen garantirte Meist- 
begünstigungsrecht gegenstandslos wird.

B e l g i e n .

Belgien steht, wie bei Aufzählung der deutschen 

Handelsverträge erwähnt wurde, vermöge des mit 
dem Deutschen Zollverein abgeschlossenen Handels
vertrags vom 22, Mai 1865, bezw. 30. Mai 1881 mit 
Deutschland im Verhältnifs der gegenseitigen Meist
begünstigung. Weitere Meistbegünstigungsverträge hat 

Belgien abgeschlossen m it den Niederlanden (Handels
und SchiiTahrtsvertrag vom 12. Mai 1863, bezw. 7. De
cember 1885), m it Schweden und Norwegen (Ver
trag vom 26. Juni 1863), Portugal (Handels- und 
Schiflahrtsvei’trag vom 22. Februar 1874), m it Italien 
(Handels- und Schiffahrtsvertrag vom 1. Januar 1882, 
kündbar 1. Januar 1892), m it der Schweiz (Vertrag 
vom 18. November 1879), m it Grofsbritannien (Ver
trag vom 23. Juni 1862), mit Oesterreich (Vertrag 
vom 23. Februar 1869), m it Rumänien (Vertrag vom 
14. August 1880, kündbar auf 13. März 1891), m it 
Spanien (Vertrag vom 4. Mai 1878). Der letztere 
Vertrag soll nach Vereinbarung vom 4. Mai 1888 bis 
zum Jahre 1892, dem Endtermin des spanisch-fran

zösischen Vertrags, in Kraft bleiben.
Handelsverträge m it Conventionaltarifen bestehen 

zwischen Belgien und Frankreich (Vertrag vom 31. 
October 1881, kündbar erstmals auf 1. Februar 1892, 
von da an mit jährlicher Frist) und Serbien (Handels
vertrag vom 5./17. Januar 1885, kündbar erstmals auf 

17./29. Juli 1893 u. s. w.).
Für Deutschland am wichtigsten ist der belgisch- 

französische Handelsvertrag, da Deutschland infolge 
des m it beiden Ländern, bestehenden Meistbegünsti
gungsverhältnisses an den Zollerleichterungen, die 

sich diese Länder gegenseitig machen, theilnimmt.

N i e d e r l a n d e .

Die von den Niederlanden abgeschlossenen Han
delsverträge sind insofern von untergeordneter Be

deutung, als die Unterschiede zwischen Tarif- und 
Meistbegünstigungsverlragen hier nicht in Betracht 
kommen, vielmehr alle der letzteren Kategorie ange
hören. Auch befinden sich fast alle Verträge im 
Stadium der stillschweigenden Verlängerung. Es ge

hören hierher aufser dem Handels- und Schiffahrtsver- 
trag m it Preufsen, bezw. dem Zollverein vom 31. De
cember 1851 folgende Verträge: Mit Oesterreich (26. 

März 1867), Italien (24. November 1863), Schweiz 
(19. August 1875), Frankreich (Handelsübereinkunft 
vom 19. April 1884), Spanien (Handels- und Schiff- 
fahrtsvertrag vom 8. Juni 1887), Portugal (Handels
und SchiiTahrtsvertrag vom 9. Januar 1875), Grofs- 

britannien (Vertrag vom 25. März 1871), Belgien 
(Handels- und SchiiTahrtsvertrag vom 12. Mai 186:3 

mit ergänzender Uebereinkunft vom 7. December 1885), 
Schweden und Norwegen (Handels- und SchiiTahrts
vertrag vom 25. September 1847), Rumänien (Handels

und SchifTahrtsvertrag vom 5./17. Juni 1881, Dauer
10 Jahre), Serbien (Uebereinkunft vom nämlichen 
D atum ), Rufsland (Handels- und SchifTahrtsvertrag 

vom 1. bis 13. September 1846), Griechenland (Handels
und SchiiTahrtsvertrag vom 10 /22. Februar 1843).

G r o f s b r i t a n n i e n .

Grofsbritannien steht, nachdem der frühere fran
zösische Handelsvertrag im Jahre 1879 zu Ende ging, 

zur Zeit m it keinem Staat mehr in einem Handels-
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vertragsverhältnifs, wodurch Zollsätze conventioneil 
gebunden sind.

Dagegen geniefsen infolge von Handelsverträgen, 
Handelsconventionen, Freundschafts- und SchifT- 
fahrtsverträgen die Rechte der meistbegünstigten 
Nation: Deutschland (Handelsvertrag m it dem Deut
schen Zollverein vom 30. Mai 1865, Schiffahrtsvertrag 
vom 16. August 1865), die Schweiz (Vertrag vom 

ü. September 1855), Frankreich (Vertrag vom 28. Fe
bruar 1882), Italien (Vertrag vom 15. Jun i 1883), 

Oesterreich:Ungarn (Vertrag vom 5. December 1876), 
Spanien (Convention vom 26. April 1886), Serbien 
(Freundschafts- und Handelsvertrag vom 7. Februar 
1880 nebst Declaration vom 4. Juli 1881), Belgien 
(Vertrag vom 23. Juli 1862), Griechenland (Vertrag 

vom 10. November 1886, kündbar 12 Monate nach 
dem 21. April 1897), Niederlande (Vertrag vom 25, 
Februar 1871), Portugal (Vertrag vom 3. Juli 1842). 
Hufsland (Vertrag vom 12. Juni 1859), Schweden und 

Norwegen (Vertrag vom 18. März 1826). Mit R u 
mänien hat England unter dem 24. März 1SS0 einen 
Handelsvertrag (mit einseitigem rumänischen Conven- 

tionaltarif) geschlossen, welcher unter dem 14./26. No
vember 1886 revidirt und bis 1891 verlängert worden 
ist, d. i. bis zu demselben Termin, zu welchem die 
deutsch-rumänische Handelsconvention vom 14. No
vember 1877 zuerst kündbar wird.

Von Wichtigkeit ist namentlich der englisch
spanische Handelsvertrag, weil derselbe England bei 
der Einfuhr in Spanien dieselben Rechte sichert, 
welche Deutschland infolge des dem spanischen Han

delsvertrag beigegebenen Conventionaltarifs bei der 
Einfuhr in Spanien geniefst. Der Vertrag soll bis 
30. Juni 1892 in Kraft bleiben, und dann für un

bestimmte Zeit verlängert werden können.
Die meisten der erwähnten Verträge finden auf 

alle britischen Golonieen und auswärtigen Besitzungen 
Anwendung, so der mit dem Deutschen Zollverein 
abgeschlossene. Einige Verträge sehliefscn jedoch 
bestimmte Golonieen aus, oder räumen letzteren die 
Entscheidung ein, sich den Wirkungen des Vertrags 
zu unterwerfen oder nicht. Die Kündigungsfrist be
trägt für alle Verträge 12 Monate, beginnt aber beim 

Vertrag m it Italien und Portugal erst 1892, m it Ser
bien und Rumänien erst 1890, Griechenland erst 1897.

S c h w e d e n  und  N o r w e g e n .

Von den Handelsverträgen Schwedens und Nor
wegens — die Zollunion zwischen beiden Staaten ist 
im Jahre 1888 erneuert wrorden — kommen haupt
sächlich in Betracht die Tarifverträge mit Frankreich 
vom 30. December 1881, erstmals auf 1. Februar 1892, 
und von da an m it einjähriger Frist kündbar, und 
mit Spanien vom 15. März 1833; gültig ursprünglich 
bis 30. Juli 1887, durch Vereinbarung vom 18. Januar
1887 aber bis 1. Februar 1892 verlängert. Der 
schwedisch-spanische Handelsvertrag ist namentlich 
wegen der Vortheile, die er der schwedischen Sprit
einfuhr gewährt, von Interesse. Weitere Verträge, 
die in der Regel nur die Meistbegünstigung festsetzen 
und sich im Stadium der stillschweigenden Verlänge

rung befinden, bestehen noch mit Oesterreich-Ungarn, 
Italien, Portugal, Grofsbritannien, Belgien (mit ein

seitigem, Belgien bindenden Tarif), den Niederlanden, 
Dänemark, Rufsland und Griechenland.

Die Vertragstarife sind im wesentlichen generali- 
sirl und kommen somit auch Deutschland zu statten.

Erwähnt wurde bereits, dafs durch Beschlufs des 
Bundesraths vom 20. Februar 1885 Schweden und 
Norwegen den in Deutschland vertragsgemäfs meist- ; 
begünstigten Staaten gleichgestellt worden ist.

S e r b i e n .

Das Königreich Serbien steht mit folgenden 
Staaten in vertragsmäfsigem Handelsverhältnifs: Mit ; 

Belgien, den Niederlanden, Deutschland, Frankreich, i

Grofsbritannien, Oesterreich-Ungarn, Italien. Griechen
land. Das Dalum und die Dauer der Verträge wurden 
hei den betreffenden Staaten erwähnt. Keiner der 

Verträge überschreitet, was die verabredete Gültig
keitsdauer betrifft, den deutsch-serbischen Handels
vertrag vom 6. Januar 1883, welcher auf 10 Jahre 
abgeschlossen ist.

Im  vorigen Jahre hat Serbien eine Handelscon
vention mit der Türkei geschlossen. Dieselbe ist vom

13./25. Juni 1888 datirt, wurde am 28. August 1888 
ratificirt und soll bis 31. Decbr. 1892/12. Jan. 1893 in 

Gültigkeit bleiben, falls nicht 6 Monate vor Ablauf 
die Kündigung erfolgt. Der aus 6 Artikeln bestehende 

Vertrag ist auf Grundlage des Princips der meist
begünstigten NaLion abgeschlossen, hat jedoch Con- 

ventionaltarife für 10 Waarenklassen, wobei Serbien 
der Türkei die Goncession gemacht hat, dafs die türk i
schen Importeure das Recht haben, zwischen den 

Zöllen ad valorem und den specifischen Zollsätzen 

zu wählen.
R u n ü n i e  n.

Rumänien steht in vertragsmäfsigem Verhältiiils 

zu Deutschland zufolge der Handelsconvention vom
14. November 1877 und Nachtragsconvention vom
1. März 1887, dann ferner m it folgenden Staaten: 

Schweiz (Handelsvertrag vom 26. Mai 1886), Frank
reich (provisorische Handelsconvention von 1886, 
stillschweigend verlängert), Grofsbritannien (revidirter 
Handelsvertrag vom 14-/26. November 1S86), Nieder
lande (Handels- und Schiffahrtsvertrag vom 5. 17. Juni 

18S1), Rufsland (Vertrag vom 4./16. December 1886).
Mit der Türkei hat Rumänien im vorigen Jahr 

einen der serbisch-türkischen Handelsconvention ana
logen Vertrag geschlossen, in welchem jedoch Con- 
ventionaltarife für 25 Waarenkategorieen aufgestellt 
sind.

Wie schon bei Oesterreich-Ungarn erwähnt wurde, 
ist die im Jahre 1875 abgeschlossene österreichisch
rumänische Handelsconvention am 1. Juni 1S86 aufser 
Kraft getreten und sind verschiedene Versuche, sie 

zu erneuern, resultatlos geblieben. Nach einer un
längst in der rumänischen Kammer abgegebenen Er
klärung des Ministers Carp dauern übrigens die Ver
handlungen auf der Basis der vom Cabinet Bratiano 

gemachten Vorschläge fort. Die Hauptschwierigkeit 
liege in der Frage der Viehausfuhr, wenn diese ge
regelt sei, bestehe kein weiteres Hindernifs gegen den 
Abschlufs einer neuen Convention.

B u f s l  a n d.

Die von Rufsland abgeschlossenen Handelsver
träge zeichnen sich von den zwischen anderen Staaten 
abgeschlossenen dadurch aus, dafs sich Ruß land  be
züglich der Gestaltung seines Zolltarifs vollständig 
freie Hand vorbehielL und die Tarifposten selbst durch 
diese Verträge in keiner Weise berührt werden. Die 
Verträge enthalten daher keine Conventionaltarife, 
oft auch nicht die Meistbegünstigungsclausei, bezwecken 
vielmehr meist eine gegenseitige Erleichterung un- 
nöthiger, den Handel beschwerender Formalitäten, 
durch Aufstellung bequemer gelegener Zollämter, den 
gegenseitigen Musterschutz u s. w. Derartige Ver
träge hat Rufsland innerhalb der letzten 30 Jahre 

mit nachbenannten Staaten abgeschlossen:
Mit Belgien (2S. Mai 1858), den Niederlanden 

(1./13. September 1846), Schweden und Norwegen 
(S. Mai 1838), m it Grofsbritannien (31. December 1858, 
12. Januar 1859), mit Oesterreich (2. September 1863), 
der Schweiz (14. December 1872), der Türkei (22. 
Februar 1862), Italien (16. September 1863), Frank
reich (20. März 1874, 1. April).

Neuerdings hat Rufsland Handelsverträge mit 
Rumänien und mit Spanien geschlossen. Der erslere 
trägt das Datum vom 4. (16.) December 1886, soll bis 
28. Juni (10. Juli) 1892 in Kraft bleiben, m it still
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schweigender Verlängerung und jährlicher Kündigung 
über diesen Termin hinaus. Der Vertrag ist ein Meist

begünstigungsvertrag m it einseitigem rumänischen 
Conventionaltarif. Rumänien bat in demselben für 
eine Reihe von Artikeln (namentlich Pferde, Fische, 
Kaviar, Rohleder, Petroleum, Schafe, Ziegen) Rufs

land bestimmte, vom rumänischen Generältarif ab
weichende Sätze zugestanden.

Der Handelsvertrag m it Spanien vom 22. Mai 

1885, erneuert 2. Juni 1887 (s. unter Spanien), ist 
bis 30. Juni 1892 geschlossen und enthält Special
zolltarife für die spanische Einfuhr nach Finnland 
und die finnländische Einfuhr nach Spanien.

Ein Handelsvertrag m it Deutschland wurde vor 
einigen Jahren in der deutschen volksw irtschaftlichen 
Presse lebhalt erOrtert. Um ihn ins Leben zu rufen, 
müfste jedoch Rufsland auf seine hohen Industrie-, 

namentlich Eisen- und Maschinenzölle, Deutschland 
dagegen auf seine Getreidezölle zum Theil verzichten — 

eine Aufgabe, wozu vorläufig beiderseits wenig Neigung 

zu bestehen scheint.

* *
*

Die milgetheilte Uebersicht der europäischen 
Handelsverträge zeigt, dafs, so zahlreich und weitver

zweigt auch die vertragsmäfsigen Beziehungen der 
europäischen Staaten sind, die handelspolitische 
Autonomie der einzelnen Staaten durch dieselben 
verhäUnifsmälsig wenig beschränkt ist. Die einfachen 

Meistbegünstigungsverträge übertreffen an Zahl weit
aus die Handelsverträge im engeren Sinne, d. i. die 
Tarifverträge. Und was die Zeitdauer der vertrags- 

mäfsig festgelegten Handelsverhältnisse betrifft, so 
handelt es sich der Hauptsache nach um die kurze 
Frist von drei Jahren. Die meisten Tarifverträge 
laufen im Jahre 1892 ab oder können wenigstens bis 
zu diesem Zeitpunkt gekündigt werden. Es kann also 

in diesem Jahre in bezug auf Handelsverträge ein voll-

Amerikaiiisehe I

Im März-Heft dieser Zeitschrift haben wir 

berichtet, dafs das amerikanische Eisengewerbe 

m it der Einführung des WarranUvesens nach 

englischem Vorbild beglückt werden soll. Bezug

nehmend auf die ablehnende Haltung, welche 

die Nordwestliche Gruppe dem Warrantwesen 

gegenüber einnimmt, betrachten wir es als unsere 

Pflicht, den Lesern von »Stahl und Eisen« nach

stehend weiteres Material zur Beurtheilung dieser 

Frage zu unterbreiten, und zwar zunächst einen 

Auszug aus einem Schreiben, das der Präsident 

der »American Pig Iron Storage W arrant Com

pany«, Herr Georg H. H u ll, unter dem 5. März 

d. J. an die Redaclion des New Yorker »Iron 

Age« gerichtet hat, und weiterhin einen Artikel 

der Londoner »Iron and Coal Trades Review«. 

Bei den mancherlei Zwecken, welche die Warrant- 

gesellschaft verfolgt, bezeichnet es Herr Hull als 

durchaus begreiflich, dafs sich Einwendungen 

der mannigfachsten Art gegen das Unternehmen 

erheben. Der Roheisenproducent habe sich aber 

m it der Frage zu beschäftigen, in welcher Weise 

sich m it Erfolg die vorhandenen Uebelstände 

beseitigen lassen; er dürfe sich nicht mit dem

ständiges Vacuum entstehen, denn die Meistbegünsti
gungsverträge verlieren von dem Moment an ihren 
Werth, wo es keine Tarifverträge mehr giebt.

Ob dieser Zustand eintritt, oder ob das Jahr 1892 
den Ausgangspunkt zu einer handelspolitischen Wieder

annäherung der europäischen Staaten bilden wird, 
hängt zunächst von Frankreich ab. W ie schon er
wähnt wurde, laufen die sämmllichen französischen 

Handelsverträge im Jahre 1892 ab, m it Ausnahme 
des Art. 11 des Frankfurter Friedensvertrages, welcher 
unkündbar ist. Aber eben diese Unkündbarkeit scheint 
in Frankreich ein Motiv dafür zu bilden, um die 

Handelsverträge nicht zu erneuern. Da man in Frank
reich die verhafste unkündbare Meistbegünstigung 

Deutschlands nicht beseitigen kann, will man sie 
wenigstens gegenstandslos machen. Es ist richtig, 

dafs Frankreich nach Wegfall aller seiner Tarifver
träge die deutsche Einfuhr durch einen beliebig hohen 
Generaltarif schädigen kann,  aber man darf doch 
bezweifeln, ob es diesen Erfolg für wichtig genug 

hält, um ihn durch eine vollständige lsolirung in 
handelspolitischer Beziehung zu erkaufen. Anderer
seits ist der mehrerwähnte Artikel 11 wieder wichtig 

genug, um etwaige Projecte eines mitteleuropäischen 
Zollvereins, etwa zwischen Deutschland, Oesterreich, 
der Schweiz und Italien, als utopistisch erscheinen 

zu lassen.
Deutschland ist dem bevorstehenden Liquidations

tennin der europäischen Handelsverträge gegenüber 
insofern in günstigerer Lage, als es vorerst ahwarten 
kann, welche Entschliefsungen die übrigen Staaten 
fassen. Sodann, wird allerdings die europäische Han

delspolitik zum grofsen Theil von Deutschland ab- 
bängen, und schon deshalb ist es wünschenswerth, 

dafs sich die betheiligten Kreise des Handels und 
der Industrie beizeiten m it der Frage der Handels

verträge beschäftigen, um zu wissen, welche Wünsche 
an die Handelspolitik der Regierung zu richten sind.

lieiseii -Warrants.

Gedanken an die grofsen Vortheile, welche sich 

für ihn ergeben würden, wenn die Verhältnisse 

so wären, wie sie sein sollten, zufrieden geben.

Die Gründe, aus welchen sich nach Ansicht 

des Herrn Hull die Einführung von Roheisen

warrants empfiehlt, werden von ihm  übersichtlich 

zusammengestellt. Im  wesentlichen äufsert er 

sich wie folgt:

1. W enn sich durch irgend welche Mittel 

die Bedürfnisse der Eisenindustrie befriedigen 

liefsen, indem die vorhandenen Mifsstände ge

hoben, die Mifshelligkeiten und Differenzen bei

gelegt werden, so würde dies ein Erfolg sein, 

der in Jedermanns Interesse liegt.

2. Eine Vereinigung der Eisenindustriellen der 

Vereinigten Staaten würde kaum möglich, aber 

auch, wenn sie möglich wäre, nicht erwünscht 

se in ; denn die Gesetzgebung könnte sich ver- 

anlafsl sehen, das von feindseliger Gesinnung 

gegen die Vereinigung erfüllte Publikum gegen 

dieselbe zu schützen.

3. Gegen eine zahlungsfähige Gesellschaft, 

welche nur die Befugnifs hat, Warrants aus

zugeben, läfst sich jedoch nichts einwenden.
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Eine Gesellschaft dieser Art mufs als ein Mittel 

zur Durchführung der für das Eisengewerbe 

nüthigen Reformen erblickt werden.

4. Bei schlechtem Geschäftsgang sind die 

gut situirten H ochofenhesitzer genöthigt, lange 

Zeit hindurch m it ungünstigen Preisen sich zu

frieden zu geben; sie warten deshalb darauf, 

dafs die kleinen Hochöfen zum Stillstand gebracht 

werden und dafs ihnen wieder aus hohen Preisen 

Vortheile erwachsen. Grofsbritannien dagegen, 

welches sich seinen überflüssigen Vorrath durch 

das Warrantwesen vom Halse schafft, wirft bei 

guten Notirungcn Millionen von Tonnen auf die 

amerikanischen Märkte und erlangt dadurch von 

dem Gewinn, welcher den amerikanischen Hoch

öfen zufallen sollte und durch die W arrants

gesellschaft zufallen wird, einen grofsen Antheil.

5. Es findet keine Ueberproduction statt, so 

lange die Production geringer als der Consum ist.

6. Es liegt mehr im Interesse der ameri

kanischen Hochöfen, beständig im Betrieb zu sein 

und den heimischen Bedarf in vollem Mafse zu 

befriedigen, als zeitweise still zu liegen und die 

englischen Hochöfen einen Theil des Bedarfs 

liefern zu lassen.

7. Roheisen kann billiger liergestellt werden, 

wenn die Hochöfen beständig im Betrieb bleiben 

und nicht in schlechten Jahren kaltgestellt werden.

8. Die Unterbringung von Roheisen nach 

dein localen Lagerhaussystem veranlafst die Hoch- 

ofenbesilzer, Eisen, auf welches sie Geld ent

nehmen, aufzustapeln. Es ist dies aber ein 

kümmerliches, nur für kurze Zeit brauchbares 

Aushülfsmittel, das sich nie zu einer dauernden 

Einrichtung gestalten läfst.

9. Ueberdies führt die Unterbringung von 

Roheisen nach dem Lagerhaussystem — wie es 

z. B. bei dem Pittsburger Marshalleisen und dem 

Philadelphia- und Readingeisen in Pennsylvania 

der Fall ist — nothwendig fast immer zu »einer 

Drohung für den Markt«, weil es sich nicht um 

eine dauernde Lagerung handelt.

10. Eine Einrichtung, durch welche der Ueber

sehufs an Roheisen den Producenten zu an

gemessenen Preisen abgenommen werden könnte, 

und zwar so, dafs dieses Eisen so lange, bis 

sich Bedarf darnach einstellt, dauernd auf Lager 

bleibt, würde dagegen dem Producenten eine 

grofse Erleichterung bieten.

11. Dieser Zweck kann nur durch eine an

gesehene und zahlungsfähige Gesellschaft erreicht 

werden, die iibertragungsfahige Warrants aus- 

giebt, welche so viel Credit geniefsen, dafs sie 

m it Vertrauen weiter begeben werden können.

12. W ird eine Waare als Kapitalsanlage be

nutzt, so findet sie nicht nur dauernden Absatz, 

sondern es werden auch die 'Preisschwankungen 

des betreffenden Artikels bei Preisen, welche dem 

wirklichen W erth nahezu entsprechen, auf ein 

M inimum reducirt werden.

Zum  Schlufs bemerkt Herr H u l l :

„Von einigen Seiten wird gegen das Warrant- 

systein eingewendet, dafs im Fall einer Panik das 

auf den Markt geworfene Eisen einen grofsen 

Druck auf die Preise ausüben würde. Dies ist 

wiederum eine Theorie, die zwar sehr plausibel 

klingt, aber von den auf anderen Gebieten ge

machten Erfahrungen widerlegt wird. Bei einer 

Panik werfen die Besitzer diejenigen Werthstücke 

auf den Markt, welche, wenn sie heute noch so 

hoch stehen, möglicherweise morgen schon werth

los sind, indem sie sich beeilen, ihr Geld irgend

wie in einer Form anzulegcn, durch welche stets 

ein absoluter Werth repräsentirt wird. Gerade 

der Mangel an Vertrauen zu vielen Anlage- 

werthen und die Sicherheit, welche demgegenüber 

Roheisen bietet, werden eine solche Nachfrage 

für Warrants hervorrufen, dafs der Preis der

selben steigen mufs.

Viele von denen, welche sich ernstlich mit 

diesem Gegenstand beschäftigt haben, geben zu, 

dafs die Warrantgesellschaft das einzig sichere 

Mittel bildet, um dem Eisengeschäft Beistand zu 

leisten; nicht nur von ganzem Herzen und in 

vollem Ernst erklären sie sich für das Vorgehen 

der Gesellschaft, sondern sie sind auch bereit, 

selbst mitzuwirken. Firmen m it einer Leistungs

fähigkeit von insgesammt 770 000 t haben bereits 

ein Abkommen mit der Gesellschaft geschlossen 

und Contracte für die Dauer von 20 Jahren 

unterzeichnet. Aufserdem haben andere Werke 

mit einer Productionsfähigkeit von 650 000 l 

ihre Zustimmung zu der geplanten Organisation 

erklärt und sich zum Abschlufs von Contracten 

bereit gezeigt, welche nur noch der formellen 

Genehmigung ihrer Verwaltungsräthe bedürfen.

Der Umstand, dafs die Gesellschaft Warrants 

weder kaufen noch verkaufen darf, enthebt sie 

vollständig dem Bereich der Kritik. Sie kann 

jedoch u. a. die Annahme von Roheisen,' welches 

der Standardmarke nicht entspricht, verweigern 

und wird deshalb zu einer einheitlichen Classi

fication den Anstofs geben. Viele Leute sind der 

Ansicht, dafs die Warrantgesellschaft von Nutzen 

sein könnte, wenn sie Erfolg hat; aber sie führen 

eine -Menge Hindernisse an, welche einem Erfolg 

im Wege stehen. Es ist jedoch bis jetzt keine 

Schwierigkeit genannt worden, deren Bewältigung 

die Gesellschaft nicht bereitwilligst auf sich 

nehmen würde. W enn sie sieh nützlich erweist, 

wird sie auch Bestand haben und prosperiren; 

es wird dies aber nicht der Fall sein, wenn sie 

anstatt Nutzen Schaden stiftet. Mit einem Ihrer 

Correspondenten sage ich zum Schlufs: „Sie ist 

nun einmal da ; lafst uns einen Versuch machen.“

Soweit Herr Hull.

Einen lehrreichen kritischen Commentar zu 

dem Schreiben des Directors der W arrant Com

pany bildet der Artikel der »Iron and Coal Trades
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Review« vom 12. April, in welchem sich das

englische Fachblatt wie folgt äufsert:

„Ungeachtet der vielfachen lauten Mifsbilligung, 

mit welcher im Anfang das Project der E in

führung von Roheisenwarrants in den Vereinigten 

Staaten begleitet wurde, scheint es doch —  

entgegen der allgemeinen Erwartung — dafs 

der Plan zur Verwirklichung gelangt. Als das

Warrantsystem in Grofsbritannien eingeführt 

wurde, erwies es sich in mancher Beziehung 

als sehr vorte ilhaft. Die Lage unserer Roh

eisenproducenten hat sich leider seitdem sehr 

verändert; die Thatsache ist aber nicht zu be

streiten, dafs das Verfahren, Roheisen in die

Lagerhäuser abzuliefern und einen übertragbaren 

Schein für die deponirte Waare zu erhalten, seiner 

Zeit den britischen Eisenindustriellen grofsen 

Nutzen gewährt hat;  denn es gestattete ihnen, 

ihre Hochöfen im Gang zu halten und als Reserve 

sich einen Roheisenvorrath zu schaffen, von 

welchem man sicher wufste, dafs sich darnach 

früher oder später bei einigen unserer auslän

dischen Abnehmer Bedarf einstellen werde. So 

lange, als wir die ganze W elt m it Eisen ver

sorgten, bewährte sich das System ausgezeichnet; 

aber nachdem die anderen Nationen begonnen 

hatten, selbst Roheisen herzustellen und uns 

durch hohe Zölle aus den ausländischen Märkten 

zu verdrängen, machten sich auf einmal die mit 

dem Lagerhauswesen verbundenen Uebelstände 

geltend. Seit einer Reihe von Jahren leidet das 

britische Eisengeschäft unter dem Gewicht der 

aufserordentlich grofsen V o rrä te , welche Gonnals 

Lagerräume in Glasgow und Middlesborough 

füllen. Sir J. Lowthian verglich vor kurzem 

diese Vorräthe m it einem Mühlsteine um den 

Hals der Nation, mit einer Last, welche fort

während eine drückende Fessel für das Eisen

geschäft bilden wird. Es ist möglich, dafs die 

Verhältnisse, m it denen die Eisenindustrie der 

Vereinigten Staaten zu thun hat, Ergebnisse 

liefern, welche von den in Grofsbritannien ge

machten Erfahrungen abweichen. Es erhebt sich 

aber immerhin die Frage: woher kommt es, 

dafs überall in den Vereinigten Staaten die N o t 

wendigkeit vorliegt, Eisen auf Lager zu geben? 

Es liegt hier in der That ein ungünstiges Symptom 

vor, das eine unverkennbare Schwäche aufdeckt; 

denn wenn die Production sich dem Consum 

angepafst hätte, so würde nicht im geringsten 

ein Bedürfnifs für die Einführung von Warrants 

sich zeigen. Den neuesten New Yorker Nach

richten zufolge hat bereits die amerikanische 

»Pig Iron Storage W arrant Company« mit 

Hochöfen, deren Leistungsfähigkeit sich auf jäh r

lich 813 000 t beläuft, Contracte abgeschlossen; 

weitere Verhandlungen mit Werken, deren Jahres- 

production sich auf 629 000 t erstreckt, sind im 

Gange. Die überschüssige, vielleicht sogar die 

ganze Production dieser Werke wird also an die 

Verwaltung der Gesellschaft abgeliefert werden, 

wie es in ähnlicher Weise mit der überschüssigen 

Production in Glasgow und in Cleveland geschieht; 

Die Amerikaner geniefsen den Ruf, sehr schlau 

zu sein; aber sie liefern durch die Hast, mit 

der sie das neue Lagerhauswesen nachahmen, 

keinen Beweis dafür.“

Das U r te i l ,  welches die »Iron and Coal 

Trades Review« über die Roheisen-Warrants 

fällt, stimmt völlig mit den von uns im Februar- 

Heft von »Stahl und Eisen« dargelegten Ansicht 

überein, von der uns auch die Ausführungen 

des Herrn H u ll abzubringen nicht vermocht 

haben. Dr. W. Beniner.

Die Alters- und Invaliditiitsversiclierung der Arbeiter in der 
Generalversammlung des „Centralverbandes deutscher 

Industrieller“ .

Die überraschend schnelle Beendigung der 

Lesung des Gesetzentwurfs, betr. die Alters- und 

Invaliditätsversicherungder Arbeiter, in der Reichs

tagscommission halte zur Folge, dafs die auf 

den 30. März d. J. einberufene General

versammlung des »Centralverbandes deutscher 

Industrieller« insofern etwas zu spät k am , als 

der Reichstag selbst bereits am 29. März die 

zweite Lesung des Entwurfs begonnen hatte. 

Dafs dies der Fall sein würde, liefs sich nicht 

voraussehen, und so mufste man sich in das 

Unabänderliche fügen, noch in letzter Stunde 

V.»

ein Votum abzugeben, welches die Stellung

nahme der Industrie zu dem in Rede stehenden 

hochwichtigen Gegenstände in präciser Weise 

darlegt und die wünschenswerten Abänderungen 

des Gesetzentwurfes bezw. der Commissions

beschlüsse in Kürze zusammenfafst.

Der aufserordentlich zahlreiche Besuch der 

Versammlung liefs denn auch keinen Zweifel 

darüber, dafs man in den Kreisen der Indu

striellen den Zeitpunkt der Abgabe eines solchen 

Votums noch nicht für zu spät erachtete, und 

auch wir können und wollen uns der Hoffnung

10
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nicht verschliefsen, dafs man in mafsgebenden 

Kreisen den Beschlüssen des Centralverbandes 

diejenige W ürdigung zu theil werden läfst, welche 

sie, als von den Vertretern der deutschen

Industrie, von Männern des praktischen Lebens 

gefafst, in so hohem Mafse verdienen. Diese 

Hoffnung richtet sich freilich auf die dritte Lesung; 

aber wir sollten m einen, dafs die inzwischen

eingetretene Vertagung des Parlamentes bis zum

7. Mai den Reichstagsabgeordneten Gelegenheit 

geben werde, an der Hand des inzwischen ver

öffentlichten Jenckeschen Referates noch einmal 

alle die Bedenken zu prüfen , welche einer

Regelung dieser Frage in der von der Reichs

tagscommission beschlossenen Fassung entgegen

stehen. Auch wir sind der Ansicht, dafs man 

über Jahresfrist bezüglich der rechnerischen 

Grundlagen u. s. w. kein zuverlässigeres Material 

in Händen haben würde, als es jetzt der Fall 

is t; aber gerade deshalb sollte bei dem in den 

letzten Tagen so slark belonten W unsche, das 

Gesetz unter Dach und Fach zu bringen, doch 

die allergröfste Vorsicht bei der endgültigen 

Feststellung des Gesetzes der leitende Gesichts

punkt sein. Denn die vielfach in der Tagespresse 

hervorgetretene Meinung, es komme zunächst 

nur darauf an , überhaupt einmal ein diesbezüg

liches Gesetz zu haben, um  Verbesserungen in 

der Organisation u. s. w. später anzubringen, 

kann doch von einem das Verhängnifsvolle des 

eisten Schrittes sorgsam bedenkenden Menschen 

kaum ernst genommen werden.

Die mafsvolle und sachgemäfse A r t , in 

welcher die Bedenken der Industrie von dem 

Herrn Referenten in der Generalversammlung 

des Centralverbandes vorgebracht wurden, sollte, 

so meinen w ir, eines tiefen Eindrucks an mafs- 

gebender Stelle nicht verfehlen können. Wenn 

wir uns aber in dieser Hoffnung lauschen, so 

bleibt jener Versammlung vom 30. März 1889 

immer noch ein grofses und dauerndes Verdienst, 

welches darin besteht, dafs die Vertreter der 

deutschen Industrie noch zu rechter Zeit ihre 

warnende Stimme erhoben und auf diese Weise 

eine Mitschuld für den Fa l l , dafs sich das 

Gesetz infolge einer zu grofsen Belastung des 

Erwerbslebens der N ation , infolge einer schwer

fälligen Organisation und dergl. nicht bewähren 

sollte, von vornherein abgelehnt haben.

W enn wir nach diesen kurzen Vorbemerkungen 

zur Berichterslattung über die Verhandlungen 

selbst übergehen, so müssen wir vor Allem den 

Herrn Referenten um Entschuldigung bitten, 

wenn wir infolge des uns zur Verfügung stehenden 

Raumes seine klaren und erschöpfenden Aus

führungen, welche die zahlreiche Versammlung 

nicht weniger als 3 l/z Stunden auf das Höchste 

zu fesseln wufsten, nur in Kürze wiedergeben; 

aber auch so hoffen wir die Bedeutung derselben 

in das richtige Licht setzen zu können.

Hr. Gelieimrath J e n c k e  begann mit der 

Versicherung, dafs die Verhandlungen des Central

verbandes keine mifsliebige Kritik des Gesetzes 

bedeuten, dafs dem Werke der Gesetzgebung 

keine Schwierigkeiten bereitet werden sollten; 

das verpflichte aber keineswegs, zu allen Be

stimmungen des Gesetzentwurfs von vornherein 

sich bedingungslos zustimmend zu verhalten. 

Eine freie Meinungsäufserung sei von der hohen 

Stelle, von welcher aus der Gesetzentwurf in 

die Oeffentlichkeil gelangt se i, gewünscht und 

gefordert worden.

Nachdem der Herr Referent sodann eine 

historische Uebersicht über den Entwicklungs

gang gegeben, welchen die in Rede stehende 

gesetzgeberische Materie genommen, besprach er 

zunächst die Ersetzung der Ortsklassen durch 

Lohnklassen und zeigte, warum den ersteren 

der Vorzug zu geben sei. Vom Standpunkt der 

Praxis aus empfehle sich unbedingt die E in

führung der O r t s k l a s s e n  m it allen sich daran 

schliefsenden Gonsequenzen einer einfachen Ver

waltung. Renten in einer für angemessen zu 

erachtenden Höhe liefsen sich bei beiden Systemen 

einführen, die Beiträge bei beiden Systemen sich 

entsprechend abstufen, und im allgemeinen könne 

man voraussetzen, dafs m it der Einführung der 

Ortsklassen auch Niemand ein Unrecht geschehe. 

Der ortsübliche Tagelohn sei von den Behörden, 

die zu seiner Feststellung berufen seien, nicht 

aus der Luft gegriffen worden; er entspreche 

ta tsäch lich  ungefähr den Löhnen, die, überhaupt 

gezahlt werden, von Ausnahmen natürlich abge

sehen. Arbeiter in Gegenden, wo hohe Löhne 

gezahlt werden, wie z. B. in Rheinland und 

Westfalen , kämen auch bei Annahme des 

Principä der Ortsklassen in eine hohe Klasse, 

weil die Orte in Rheinland und Westfalen, wo 

hohe Löhne bezahlt werden, auch m it einem 

hohen ortsüblichen Tagelohn eingeschätzt seien. 

Bei Einführung von Lohnklassen werde stets zu 

individualisiren sein , und ein Wechsel in der 

Mitgliedschaft der einzelnen Lohnklassen sei des 

Oefteren wahrscheinlich.

Betreffs der von der Commission beschlossenen 

Einführung von Lohnklassen macht der Herr 

Referent nach ziffernmäfsiger Darlegung die 

interessante M iltheilung, dafs die Commissions

beschlüsse gegenüber der im Regierungsentwurf 

vorgesehen gewesenen Belastung eine Mehrausgabe 

von 5,26 JC  pro Kopf, eine Erhöhung der im Re

gierungsentwurf vorgesehen gewesenen Belastung 

von mehr als 35 fä, ergeben. Die Erhöhung, 

welche die Commission in der Bemessung des 

Beitrags vorgenommen hat, beziffert sich allein 

für die innerhalb des Oberbergamtsbezirks Dort

mund belegenen Zechen auf den Betrag von 

500 000 bis 555 000 tM. Nach den Beschlüssen 

der Commission würden die Zechen des Ober

bergamtsbezirks Dortmund an Beiträgen, unter
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der Voraussetzung, dafs es sieh um rund 100 000 

Arbeiter handelt, die Summe von annähernd 

2 Millionen Mark aufzubringen haben.

Bezüglich der Frage der E r h ö h u n g  de r  

R e n t e n  giebt der Herr Referent ein reiches 

Zahlenmaterial, mittels dessen er nachweist, wie 

hoch die Renten bei einer Reihe von Lohnsätzen 

nach einer gewissen Reihe von Jahren überhaupt 

sind und wie sich diese Sätze in den verschiedenen 

Stadien, welche die Gesetzgebung bis jetzt durch

laufen hat, gestaltet haben. W ir geben diese 

Ausführungen im W ortlaut wieder:

„Lassen Sie m ich zunächst m it derjenigen 

Kategorie von Arbeitern anfangen, aus der 

heraus ich soeben meine Argumente genommen 

habe, und somit erst einmal den Fall ins Auge 

fassen, dafs es sich um Arbeiter handelt, welche 

mehr als 850 Ji Lohn verdienen, was in der 

Großindustrie ja  meistens der Fall ist. M. H., 

ein Arbeiter, welcher 850 Jb verdient, hätte 

nach 20 Jahren nach den Grundzügon eine 

Pension von 140 Jb zu erwarten, nach dem

I. Regierungsentwurf eine solche von 150 Jb, 
nach dem II. Regierungsentwurf von 210 Jb, 
nach den Beschlüssen der Commission in erster 

Lesung 192,10 Jb, nach den Beschlüssen der 

Commission in zweiter Lesung 249,68 eM. 

(Hört, hört!) Es ist also durch die Commission 

eine' Steigerung der Renten für eine 20jährige 

Dienstzeit für Arbeiter der höchsten Lohnklasse 

um rund 40 Jb gegenüber der Regierungsvorlage 

herbeigeführt worden.

Nach 30 Jahren hat derselbe Arbeiter einen 

Rentenanspruch nach Mafsgabe der Grundzüge 

von 180 Jb, nach Mafsgabe des Entwurfs I in 

gleicher Höhe, nach Mafsgabe des II. Regierungs

entwurfs eine solche von 252 Jb\ nach Mafsgabe 

der Commissionsbeschliisse erster Lesung von 

235,20 Jb, nach Mafsgabe der Commissions

beschlüsse zweiter Lesung von 280,40 -Jb.
Nach 40 Jahren würde sich die Rente wie 

folgt gestalten: nach den Grundzügen 220 Jb, 
nach dem Regierungsentwurf I 210 o!b, nach 

dem Regierungsentwurf II 294: Jb, nach den 

Commissionsbeschlüssen erster Lesung 292 Jb, 
nach den Beschlüssen zweiter Lesung 326,48 Jb.

Nach 50 Jahren — und ich will hier gleich 

einmal eine Bemerkung einllechten, die ich bei 

einer späteren Gelegenheit doch gemacht haben 

würde: nämlich eine 50jährige Dienstzeit bei 

einem Arbeiter und somit die Möglichkeit des 

Erwerbs der Maximalrente wird nie zu den 

Seltenheiten gehören. 50 Jahre, das klingt sehr 

viel, aber berücksichtigen Sie die Ergebnisse, die 

eine frühere Enquête in dieser Beziehung bereits 

geliefert hat. Es ist festgestelll, dafs die Arbeiter 

in der Eisen- und Stahlindustrie, speciell im 

Hüttenwesen, ein durchschnittliches Dienstalter 

von 64 Jahren erreichen, in der Maschinenbau- 

Industrie ein solches von 67 Jahren. Nun

werden Beiträge zur Versicherung von den Ar

beitern und für die Arbeiter vom 16. Lebens

jahre an bezahlt. W er also —  was ja  Gott 

sei Dank bei unserm gesunden Arbeiterstande

die Regel ist —  nicht lange durch Krankheit 

verhindert gewesen ist, zu arbeiten, oder sonst 

aus irgend einem Grunde aus der Versicherung 

ausgeschieden ist, ist im Alter von 61 Jahren 

in der Lage, die Invalidenpension für 50 jährige 

Dienstzeit zu beanspruchen, und zwar berechnen 

sich diese 61 Jahre erstlich einmal aus dem

Factor, dafs die versicherungspflichtige Thätigkeit 

m it dem 16. Jahre beginnt, und aus dem

weiteren Factor, dafs bei der Berechnung der 

50 Jahre es sich nicht um Kalenderjahre

handelt, sondern um  Beitragsjahre, und an letzter 

Stelle aus dem Um stand, dafs ein Beitragsjahr 

nach Mafsgabe des Gesetzentwurfs sich auf 47 

Wochen beziffert. W er also, was, wie ich ver

sichern kann, sehr oft der Fall ist, in der 

glücklichen Lage ist, 45 Jahre zu arbeiten, ohne 

wesentlich lange die Arbeit sistiren zu müssen, 

der hat nach 45 Jahren, also im Alter von 61 

Jahren, Anspruch auf die volle Invalidenrente.

Ich habe das hier auseinandergesetzt, damit 

man mir nicht bei der weiteren Argumentation 

entgegenhält: die Argumentation m it der 50jä h 

rigen Dienstzeit ist durchaus unpraktisch, das 

kommt nicht vor. Ich spreche im  Gegentheil 

meine volle Ueberzeugung aus, m. H ., wir 

werden es in der Hauptsache m it Maximalrenten 

zu thun haben, und ich betone das schon hier, weil 

ich bei Behandlung der Frage des Reicliszuschusses 

auf diesen Gegenstand zurückkommen mufs.

Die Maximalrente nach 50 Jahren würde 

nun betragen haben nach den Grundzügen und 

nach Entwurf I 250 Jb, nach Entwurf II 

350 Jb, nach dem Gommissionsbeschlufs erster 

Lesung 348,80 Jb, nach dem zweiter Lesung 

370 Jb.
Ich habe diese Rechnung, die ich eben für 

einen Lohn von 850 Jb aufstellte, auch für 

einen Arbeiter aufgestellt, welcher 800 Jb ver

dient, für einen solchen, welcher 700 Jb, 600 Jb 
und 500 Jb verdient. Diese Rechnung in der

selben Ausführlichkeit vorzutragen, darf ich mir 

im  Interesse der Zeit nicht gestatten; ich werde 

sie vielleicht dem Protokoll einverleiben lassen.* 

Ich möchte aber doch um die Erlaubnifs bitten, 

noch 2 Beträge herausgreifen zu dürfen, welche

* Diese Berechnungen lauien wie folgt:
Ein Arbeiter, welcher m ehr nls 850 M  verdient, 

•erhält an Invalidenrente:

nach nach nach nach
20Jahren 30Jahren 40Jahren SOJahren

Grundzüge . . . .  140,00 180,00 220,00 250,00 
Entwurf I . . . . 150,00 180,00 210,00 250,00

II . . . . 210,00 252,00 294,00 350,00
Commission (I. L«sung) 192,10 235,20 292,00 348,80

(2. „ ) 249,68 280,40 320,48 370,00
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andere Interessenten angehen als gerade uns, 

um m ir den Vorwurf der einseitigen ausschliefs- 

lichen Berücksichtigung der Interessen der Grofs- 

industrie zu ersparen.

A lso , m . H .,  wenn Sie damit einverstanden 

sind, theile ich Ihnen noch mit, wie sich die Ziffern 

für Arbeiter gestalten, welche 700 d l verdienen, 

und für solche, welche nur 500 d l verdienen.

Ein Arbeiter, welcher 700 d l verdient, 

kommt — ich will die Ziffern einmal ein wenig 

anders gruppiren , die Sache wird dadurch 

vielleicht etwas interessanter — nach 50 jähriger 

Dienstzeit nach den Beschlüssen der Commission 

in zweiter Lesung auf eine Rente von 290 d l. 

Diese 290 d l sind also die Maximalrente, welche 

die Commission in zweiter Lesung beschlossen 

hat gegenüber dem Betrag von 250 d l der 

Grundzüge und des I. Regierungsenlwurfs, gegen

über dem Betrag von 350 d l des II. Regierungs

entwurfs und gegenüber dem Betrage von 272 d l 

nach den Beschlüssen der Commission in erster 

Lesung.

Ich erbringe hiermit den Nachweis für das, 

was ich früher gesagt habe, dafs die Commission 

in der zweiten Lesung unter den Regierungs

vorschlag gegangen i s t , abgesehen von der 

höchsten Lohnklasse. Also Jemand, der 700 d l 

verdient, erhält nach 20 Jahren nach den Be

stimmungen der Grundzüge eine Pension von 

140 d l,  nach den Bestimmungen des I. Re

gierungsenlwurfs 150 d l,  nach denen des

Ein Arbeiter, welcher SOO J l  verdient, erhält an 

Invalidenrente:
nach nach nach nach

20 Jahren 30Jahren 40 Jahren 50Jahren 
M J(

Grundzüge . . . .  140,00 180,00 220,00 250,00
Entwurf I . . . . 150,00 180,00 210,00 250,00

II . . .  . 210,00 252,00 294,00 350,00
Commission (I. Lesung) 171-,30 209,60 260,00 310,40

(2. , ) 199,76 222,80 257,36 290,00

Ein Arbeiter, welcher 700 J l  verdient, erhält:

nach nach nach nach
20 Jahren 30 Jahren 40 Jahren 50 Jahren 

JL M J i
Grundzf i ge. . . .  140,00 180,00 220,00 250,00
Entwurf I . . . . 150,00 180,00 210,00 250,00

II . . .  . 210,00 252,00 294,00 350,00
Commission (I. Lesnug) 150.50 184,00 228,00 272,00

(2. „ ) 199,76 222,80 257,36 290,00

Ein Arbeiter, welcher G00 J l  verdient, e rhält:
nach nach nach nach

20 Jahren 30 Jahren 40 Jahren 50Jahren
U ft

Grundzüge . . . .  140,00 180,00 220,00 250,00
Entwurf I . . , . 150,00 180,00 210.00 250,00

II . . .  . 180,00 216,00 252,00 300,00
Commission (I. Lesung) 156,50 184,00 228,00 272,00

(2, „ ) 199,76 222,80 257,36 290,00

Ein Arbeiter, welcher 500 J l  verdient, erhält:
nach nach nach nach

20Jahren 30Jahren 40 Jahren 50 Jah rtn  
M .M M Jl-

Grundzüge . . . .  140,00 180,00 200,00 250,00
Entwurf I . . . . 150,00 180,00 220,00 250,00

II . . .  . 150,00 180,00 210,00 250,00
Commission {I. Lesung) 129,70 158,40 196,00 233,60

(2. „ ) 149,84 105,20 188,24 210,00

II. Regierungsentwurfs 210 d t, nach den Com

missionsbeschlüssen erster Lesung 150,50 d l, 

nach den Commissionsbeschlüssen zweiter Lesung 

199,76 d l.

Nach 40 Jahren erhält derselbe nach den 

Grundzügen einen Betrag von 220 d l, nach der

I. Regierungsvorlage 210 d t , nach der II. Re

gierungsvorlage 294 d l , nach den Gommissions- 

beschlüssen erster Lesung 228 d l,  nach den 

Commissionsbeschlüssen zweiter Lesung 257 ,36d l. 

Also-, m. H ., Sie finden aus diesen Zahlen be

stätigt, dafs die gröfste Erhöhung in die Zeit 

fä llt, welche zwischen dem I. und II. Gesetz

entwurf liegt.

Ein Arbeiter, welcher 500 d l verdient, ge

langt nach Mafsgabe der Commissionsbeschlüsse 

in der zweiten Lesung zu einer Maximalinvaliden

pension von 210 d l gegenüber einer von dem 

Regierungsentwurf in Aussicht genommenen 

Maximalpension von 250 d l.

Nach den Commissionsbeschlüssen zweiter 

Lesung gestaltet sich die Maximalpension, welche 

ein Arbeiter, der 500 d l verdient, überhaupt 

erhalten kann, insgesammt wie folgt:

nach 20 Jahren 149,84 d l

„ 30 „ 165,20 „

„ 40 „ 188,24 „

„ 50 „ 210,00 „

M. H ., ich will weitere Zahlen nicht an

führen. Ich wiederhole, ich kann sie auf W unsch 

in ausführlicher Weise zu Protokoll geben, so 

dafs alle diejenigen Herren, welche sich dafür 

interessiren, das specieller nachher nachlesen 

können. Ich darf aber, um  vollständig zu sein, 

nicht unterlassen, zu bemerken, dafs auch die 

Norm irung der Altersrenten sich in den ver

schiedenen Stadien der Gesetzgebung sehr ver

schieden gestaltet hat. Nach Mafsgabe der 

Grundzüge und des I. Regierungsentwurfs würde 

die Altersrente ausnahmslos 120 d t für jeden 

Versicherten betragen haben , und nach dem

II. Regierungsentwurf, welcher, wie ich aus

einanderzusetzen die Ehre hatte, 5 Ortsklassen 

einführt und somit auch eine Abstufung der 

Altersrenten vorsieht, würde die Altersrente be

tragen gegenüber den 120 d l,  welche die Re

gierung in Aussicht genommen hatte:

in der V. Klasse 168 Ji
n IV. n 144 V

n n III. 7» 120 V

» 7» II. n 96 V
Ti V I. n 72 n

M. H ., diese Beträge sind-auch, wie es bei 

den Invalidenrenten der Fall w a r , durch die 

Commissionsbeschlüsse erster Lesung nicht un

wesentlich herabgesetzt worden ; durch die Com 

missionsbeschlüsse zweiter Lesung aber sind nicht 

nur die höheren Sätze der Regierungsvorlage 

wieder hergeslellt worden, sondern man hat die
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höheren Sätze der Regierungsvorlage sogar noch 

weiter erhöht, so dafs die Altersrente für die 

höchste Lohnklasse, also für die, welche die 

Grofsindustrie hauptsächlich interessirt, betragen 

würde: 203,60

für die III. Lohnklasse 165,20 J(>

» » H. » 130

n n » 98 „

Da ich einmal bei der Altersrente bin, möchte 

ich m ich bei derselben noch eine Minute länger 

aufhalten und gleich die Frage erörtern, welches 

Lebensalter wohl für die Festsetzung dos Deginns 

der Altersrente zu empfehlen ist. Es ist Ihnen 

bekannt, dafs in dem Gesetzentwurf von Re

gierungsseite ein 70 jähriges Lebensalter, resp. 

der Reginn des 71. Lebensjahres als für den 

Erwerb der Altersrente mafsgebend angesehen 

wurde. Die Commission hat in erster Lesung 

die 70 Jahre auf 65 herabgesetzt, in zweiter 

Lesung dagegen die 70 Jahre wieder hergeslellt, 

und es handelt sich nun darum , für welchen 

dieser beiden verschiedenen Alterssätze wir 

Stellung nehmen. M. H ., ich bin dafür, und 

m it mi r ,  wie ich glaube, gestern der ganze 

Ausschufs des Centralverbandes, dafs wir uns 

dahin aussprechen sollen, man möchte als Vor

aussetzung für den Erwerb der Altersrente den 

Reginn des 66. Lebensjahres feststellen, und 

nicht den des 71. Die Gründe, welche für 

diese Herabsetzung der Altersgrenze vorüegen, 

sind wesentlich w irtschaftlicher Natur. Es ist 

anzunehm en, dafs der zeitigere Erwerb der 

Altersrente den Arbeiter veranlassen w ird , seine 

Arbeitskraft länger auszunutzen, als wenn die 

Altersrente von einem späteren Termin ab fest

gesetzt wird. W ird die Altersrente erst mit 

dem 70. Jahre erworben, so liegt für den Ar

beiter, welcher 6 5 , 6 6 , 67 Jahre und darüber 

alt geworden ist, die Versuchung sehr nahe, 

seine Arbeitskraft nicht mehr vollkommen aus

zunutzen und sich Mühe zu geben, sich die In 

validenpension zu erwerben. Rezieht er dagegen 

bei einem Alter von 65 Jahren, in welchem 

unsere Arbeiter Gott sei Dank noch zum grofsen 

Theil sehr rüstig und frisch sind, eine Alters

rente , namentlich in einem einigermafsen . für 

seine w irtschaftlichen Verhältnisse in Retracht 

kommenden Retrage, so wird er das als einen 

willkommenen Zuschufs zu seinem Verdienst 

betrachten und er wird sich bemühen, möglichst 

lange arbeitsfähig und arbeitskräftig zu sein, 

möglichst lange noch seinen früheren Lohn zu 

verdienen und die Altersrente dazu zu haben. 

Das ist der Grund, der für mich bestimmend 

ist, die Festsetzung der Altersgrenze nach unten 

vorzuschlagen.

M. H ., ich habe m ir , als ich mir überlegte, 

was ich bei diesem Punkt des Referats wohl 

noch zu sagen hätte , die Frage nahe gelegt,

ob es nicht richtig ist, dann und wann einen 

Rückblick auf diejenigen finanziellen Relaslungen 

zu werfen, welche uns durch die bisherige 

socialpolitische Gesetzgebung bereits erwachsen 

sind. M. H ., ich bin zu der Ueberzeugung ge

kommen, dafs das nichts schaden kann,  und 

dafs es jedenfalls gut ist zu richtiger Reurlheilung 

des Geistes, in dem wir an der socialpolitischen 

Gesetzgebung mitarbeiten. Es hat sich ja ,  wie 

ich vorhin anschliefsend an etwas, was der 

Herr Vorsitzende bemerkt hatte, ausgeführt habe, 

herausgestellt, was überhaupt von Niemand 

bezweifelt worden ist, der unseren Verhandlungen 

nahe steht, dafs unter uns Allen nicht das Rc- 

streben besteht, dem Gang der Gesetzgebung 

auch in dieser Frage einen Hemmschuh anzu

legen. Nun könnte man ja sagen: Das ist um 

deswillen geschehen, weil die Herren von dem, 

was ihnen die socialpolitische Gesetzgebung für 

Opfer auferlegt, noch keine klare Vorstellung 

haben; sie übernehmen die neuen Lasten nicht 

bewufst, nicht in der Erinnerung dessen, was 

sie schon zu zahlen haben, sondern machen 

sich überhaupt kein klares Rild davon. Des

halb, m. H . , glaube i ch , ist es gar nicht über

flüssig, wenn m an , und sei es auch nur der 

Oeffentlichkeit gegenüber, klarstellt, dafs wir recht 

wohl w issen, was wir auf Grund der jetzigen 

socialpolitischen Gesetzgebung schon zahlen, und 

dafs wir trotzdem mit einer gewissen Einschrän

kung, auf die ich noch komme, bereit sind, 

anderweitige neue Lasten auf uns zu nehmen.

Ich habe diese Ziffern, deren übrigens sehr 

wenige sind, für 2 Genossenschaften festgestellt, 

bei deren Verwaltung ich unmittelbar beiheiligt 

bin, für die Rheinisch-Westfälische Hütten- und 

Walzwerks - Rerufsgenossenschaft und für die 

Knappschaftsberufsgenossenschaft, und habe die 

Z iffern, die ich geben will, auf die Einheit von 

1000 Arbeitern reducirt. Auf diese Art wird 

jeder der Herren, der, wie ich , in der gleichen 

Lage ist, an der Verwaltung eines gröfseren 

Werkes betheiligt zu sein, sich durch ein ein

faches Exempel die Ziffern, die ich Ihnen gehen 

werde, auf seine speciellen Verhältnisse zurecht

legen können.

Es wurden bezahlt in der Rheinisch - W est

fälischen Hütten- und Walzwerksberufsgenossen

schaft im Jahre 1887 an Kranken- und Unfall

versicherung pro 1000 Arbeiter die Summe von 

18 873,98 d t. Unter der Voraussetzung, dafs 

die Löhne die gleichen bleiben, unter der weiteren 

Voraussetzung, dafs die Steigerung der Unfall

entschädigung genau in der Weise erfolgt, wie 

sie der Voranschlag in dem Wo e d t k e s c h e n  

Commentar zum UnfallversicherungsgeseU vor

sieht, und in der ferneren Voraussetzung, dafs 

die Alters- und Invalidenversicherung am 1. Januar

1891 in Kraft treten würde, würden die Arbeit

geber pro 1000 Arbeiter zu zahlen haben:



426 Nr. 5. , S T A H L  UND EISEN.* Mai 1839.

im Jahre 1891 35 260 Jb
„ „ 1900 41 592 „

„ 1935 58 896 „

In der Section 11, Knappschaftsberufsgenossen- 

sehaft, stellen sieh natürlich die Ziffern höher. 

Pro 1000 Bergleute sind 18S7 23 611 Jb ge

zahlt worden , immer nur für Kranken- und 

Unfallversicherung. Zuzüglich der Alters- und 

Invalidenversicherung werden zu zahlen sein:

im Jahre 1891 43 043 «$

„ 1900 53 702 „

„ 1935 82 863 „

pro 1000 Bergleute. (Bewegung.) Der letzte 

Betrag ist, beiläufig bemerkt, 6 % der Selbst

kosten der Zeche, wenn ich die Selbstkosten 

pro 10 t mit 45 Jb taxire. Ich will noch eine 

Ziffer nennen, m. H ., obgleich sie die Allge

meinheit nicht berührt, die aber doch vielleicht 

von allgemeinem Interesse ist. Nach rechnungs- 

mäfsigen Unterlagen, die soweit unanfechtbar 

s i nd , würde das W e rk , in dem ich thätig bin, 

im  Jahre 1935, also bis dahin steigend, für die 

Alters- und Invalidenversicherung, für die Unfall

versicherung und für die Krankenversicherung 

bei der Annahme eines Bestandes von 20 000 

Arbeitern die Summe von 1095 700 Jb  jährlich 

zu zahlen haben. (Bewegung.)

J a , m. H .,  warum ich Ihnen die Ziffern 

genannt habe, habe ich mir vorher Ihnen aus- 

einanderzusetzen erlaubt. Ich habe den meisten 

von Ihnen wahrscheinlich gar nichts Neues ge

geben ; denn die Unterlagen, aus welchen man 

diese Ziffern gewinnt, sind sehr einfach und 

sind in Aller Besitz. Jeder kann sich ja  die 

Rechnung m achen, nur dafs nicht Jeder in der 

gleichen Lage ist, die Rechnung sich machen 

zu müssen, wie ich es glaubte tliun zu müssen 

in anbetracht der Aufgabe, die ich für den 

heutigen Tag übernommen hatte. Aber, m. H., 

angesichts dieser Ziffern ist doch die Frage eine 

an sich gewifs nicht ungerechtfertigte, ob es 

nöthig war, die Renten weiter zu erhöhen, oder 

ob man nicht auch jetzt noch sagen k ann , die 

Renten, welche die Regierung in dem ersten 

Gesetzentwurf mit guten Gründen für ausreichend 

erachtet h a t , müfsten auch heute noch als aus

reichend angesehen werden, und etwas Weiteres 

beabsichtige ich auch gar nicht vorzuschlagen, 

als dafs wir aussprechen, wie wir es für geboten 

erachten, dafs die Feststellung der Rentensätze 

noch einmal einer Revision unterzogen werde, 

um sie womöglich annähernd an diejenigen Sätze 

festzustellen, welche die Regierung selbst in dem 

ersten Gesetzentwurf für richtig erachtet hat.

M. H . , es ist bei der ganzen Behandlung 

dieser Materie so oft gesagt worden, diese 

Gesetzgebung ist so zu gestalten , dafs sie Fort

schritte, Erhöhungen der Leistungen für die Z u 

kunft ermöglicht. Ein Rückschritt in irgend

einer Leistung ist ein für allemal als aus

geschlossen zu erachten. Setzen wir die Rente 

jetzt mäfsig fest, halten wir an den Sätzen der 

früheren Regierungsvorlage fest, so ist ja  nicht 

ausgeschlossen, dafs nicht in Zukunft, wenn 

sich herausgestellt ha t , die Industrie kann es 

tragen, die Renten erhöht werden, und,  m. H., 

ich spreche da in Ihrer Aller S inne, keiner 

unter uns wird der Erhöhung der Renten für 

invalide und alle Arbeiter entgegen sein, wenn 

wir überzeugt sind, dafs es irgendwie angänglich 

ist, die Renten zu erhöhen.“ (Sehr richtig!)

Betreffs der durch die Commission abermals 

vorgenommenen Erweiterung des BegrilTs » E r 

w e r b s u n f ä h i g k e i t «  weist der Herr Referent 

auf die Gefahren hin,  welche diese Erweiterung 

mit sich bringe. Beispielsweise wird in Essen 

ein Mann, der nicht mehr als 280 Jb .verdienen 

kann, erwerbsunfähig im Sinne des Gesetzes und 

hat Anspruch auf die volle Invalidenrente. Es 

ist som it, soweit Rheinland und Westfalen in 

Betracht kommt ,  im grofsen und ganzen der 

BegrilT der Invalidität auf ein um etwa lt'O  Jb 
gröfseres Verdienstvermögen ausgedehnt worden, 

als solches nach dem Gesetzentwurf zunächst 

der Fall gewesen wäre. Es liegt nun infolge

dessen die Gefahr nahe, dafs derjenige, der 

durch seiner Hände Arbeit vielleicht noch 300, 

350 oder 400 Jb verdienen könnte, dies nicht 

thun w ird , weil er sich am besten steht, wenn 

er s i m u l i r t ,  dafs er nicht mehr 280 Jb ver

dienen kann. Gelingt es ihm  nachzuweisen, 

dafs er nur noch 270 Jb verdient, dann hat er 

Anspruch auf die Invalidenrente und somit auf 

eine viel höhere Einnahme, als er sie sich durch 

seiner Hände Arbeit verschaffen kann. Er be

kommt näm lich , wenn er z. B. nacliweist, dafs 

er nur noch 250 Jb verdient, hierzu einen

Zuschufs an Invalidenrente

nach 20 Jahren 249,68 Jb, also i. Sa. etwa 500 Jb
,  30 „ 280,40 „ , „ „ „ 530 „

„ 40 „ 326,48 , „ „ „ , 576 „

Bezüglich der Gefahr der Simulation bekennt 

der Herr Referent, dieselbe früher unterschätzt 

zu haben ; leider habe er sich im Laufe der 

Jahre überzeugen müssen, dafs dieselbe doch 

eine recht grofse sei und bei der Alters- und Inva

lidenversicherung durch jene Erweiterung des Be

griffes Erwerbsunfähigkeit geradezu herausgefordert 

werde, eine Ansicht, welche die Versammlung 

durch lebhafte Zustimmung als die ihrige aner

kennt. Auch ist sie mit dem Herrn Referenten 

darin völlig einverstanden, dafs gegen die S im u

lation sehr wenig Waffen vorhanden seien und 

dafs durch eine überhandnehmende Simulation 

bezüglich der in unserm Volke steckenden 

Arbeitskraft sich Verluste ergeben würden, die 

man überhaupt nicht beziffern könne. Redner 

schliefst hieran noch einige Bemerkungen allge
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meiner Natur, die wir ebenfalls im W ortlaut 

wiedergeben;

„Mit den Ziffern, welche ich Ihnen vorge

tragen habe, ist, wie Sie mir Alle Recht geben 

werden, die Leistung der Industrie für Arbeiter

zwecke an sich nicht abgethan. Es ist in Wort 

und Schrift sehr oft ausgeführt worden, dafs die 

Grofsindustrie aller Rranchen in Deutschland 

aller Orten in bezug auf Fürsorge für kranke, 

verunglückte und invalide sowie altersschwache 

Arbeiter der Gesetzgebung theilweise vorausgeeilt 

ist und ihr in mancher Reziehung auch den 

Weg gewiesen hat, und das bei dieser Gelegen

heit wieder zu constatiren und gewissermafsen 

für die Zukunft festzunageln, ist, glaube ich, ein 

unsererseits vollkommen berechtigter Wunsch. 

Die Leistungen der Industrie für ihre Arbeiter

zwecke haben auch das Mafs der nachmals fest

gestellten gesetzlichen Leistungen vielfach über

schritten, und, m. H., ich spreche meine Ueber- 

zeugung aus,  die auf dem beruht, was ich für 

in der Natur der Verhältnisse liegend erachte,

dafs auch in Zukunft der Umfang der Leistungen 

der Industrie für Zwecke der Wohlfahrt ihrer 

Arbeiter auf das streng gesetzliche Mafs nicht 

beschränkt bleiben kann. Von diesem Gesichts

punkte aus werde ich später zu § 133 a zu

argumentiren haben. M. H., dies ist auch keine 

Redensart, es ist der Ausdruck meiner vollen 

Ueberzeugung, die ich den Angriffen derjenigen 

zum Trotz, welche nicht müde werden, der 

Grofsindustrie Mangel an Herz für ihre Arbeiter 

vorzuwerfen und ihr mit guien, für die Ratli- 

gebenden aber recht billigen Rathschlägen an 

die Hand zu gehen (sehr gut!), aufrecht erhalte.

M. H ., ich glaube, ich darf auch dem Ge

danken Ausdruck geben, dafs es im  Interesse

unserer Arbeiterverhältnisse, im  Interesse der 

Stabilität unserer Verhältnisse gar nicht zu 

wünschen ist, dafs in Zukunft zwischen dem 

Arbeitgeber und dem Arbeiter überhaupt nur 

das G e s e t z  steht und nur dieses allein mafs- 

gebend sein soll für Alles, was dem Arbeiter in 

Krankheit, Alter und Nolh zukommt. Der Er

folg der socialpolitischen Gesetzgebung wäre 

solchenfalls vielleicht in Frage gestellt. Die 

Errichtung eines G e s e t z e s  zwischen Arbeit

geber und Arbeiter ist k e i n e  Ausgleichung, 

k e i n e  Ueberbrückung des gesellschaftlichen 

Unterschiedes beider Klassen; es macht diesen 

Unterschied leicht schroffer. Das Gesetz macht 

den gut gesinnten Arbeiter dankbar gegenüber 

dem G e s e t z g e b e r ,  der gut gesinnte Arbeiter

—  der schlecht gesinnte nim m t ja  überhaupt 

keine Lehre an — wird dem G e s e t z g e b e r  

dafür dankbar sein , dafs er im Unfallversiche- 

rungsgeselz decretirt, dafs jeder Schaden an 

Leib und Leben, der den Arbeiter betrifft, von 

dem Arbeitgeber zu zahlen ist, der ferner in 

dem Kranken versichern ngsgeselz bestimmte, dafs

der Arbeitgeber einen bestimmten Beitrag für 

die Krankenkasse zu leisten hat. M. H . , aber 

mifsverstehen Sie mich n icht, wenn ich sage, 

auf das i n d i v i d u e l l e  Verhältnifs zwischen 

Arbeitgeber und Arbeiter mufs dies zunächst in 

gewissem Sinne erkältend w irken , namentlich 

wenn die Leistungen, die bisher der Arbeitgeber 

freiwillig trug, dann kraft gesetzlichen Zwangs 

nicht von i hm,  sondern von e i n e r  g r o f s e n  

G e m e i n s c h a f t  zu prästiren sind, der der 

Arbeiter an sich vollständig fern stellt, und 

deswegen sage ich, um den Frieden in unseren 

industriellen Centren — ich brauche nicht zu 

sagen, zu schaffen, sondern ich kann Gott sei 

Dank sagen, zu erhalten, wird es unser Bemühen 

sein m üssen, in unseren Industriecentren dieses 

Gefühl der Anhänglichkeit des Arbeiters an den 

Arbeitgeber wachzuhalten, dem Arbeiter verständ

lich zu machen, dafs eine gewisse Identität der 

Interessen vorhanden ist, dafs der Arbeitgeber 

nicht aufnört, die Fürsorge für den Arbeiter als 

eine Pflicht zu erachten. M. H ., auch dieser 

Excurs gehörte streng genommen nicht zur 

Sache, er war aber doch vielleicht nicht ganz 

überflüssig, um dem Geist Ausdruck zu geben, 

in welchem wir — trotz mancher Anfeindungen, 

die wir ja zu erleiden haben, und trotz der 

übertriebenen Anforderungen derer, denen die 

Lasten der socialpolitischen Gesetzgebung nicht 

an den eigenen Geldbeutel gehen, die ihnen 

persönlich daher auch nicht wehe t liu n , —

doch an der Gesetzgebung mitarbeiten , um 

unsererseits aber auch anschliefsend hieran dem 

berechtigten Wunsche Worte zu verleihen, dafs 

man bei der Alters- und Invalidenversicherungs

gesetzgebung zunächst V o r s i c h t  walten lasse 

und in den Leistungen, die man der Industrie 

auferlegt, vorläufig nicht zu weit gehe. M. H., 

ich sehe es kommen, dafs das, was ich hier 

gesagt habe , zum Gegenstand von Angriffen 

gemacht wird. Ich sehe auch kom m en, dafs 

die Frage der Erhöhung der Renten auf der 

einen Seite, der Herabsetzung der Beiträge der 

Arbeiter auf der ändern Seite ein beständiger 

Gegenstand der Agitation sein w ird, vielleicht 

im Reichstag, jedenfalls aber aufserhalb des 

Reichstags, jedenfalls bei allen Reichstagswahlen, 

vielleicht schon bei den nächsten, und allen 

denen, welche dann in dieser Weise agitiren 

wollen, möchte ich doch zu bedenken geben, 

dafs Wohlthaten austheilen ja  etwas sehr Schönes 

ist —  es ist keiner unter uns,  der das nicht 

gern thäte — , aber sich in Wohlthaten über

bieten, das sollten eigentlich doch nur die tliun, 

welche, wenn cs an das Zahlen kommt, nicht 

nur mitrathen, sondern auch mitthaten. (Bravo!)

M. H., ich kann diesen Passus meiner Aus

führungen schliefsen und möchte nur noch dem 

Gedanken Ausdruck geben, dafs man doch nicht 

o h ne  No t l i  die Selbstkosten der Industrie enorm
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steigern möchte. M. H ., man lasse sich hierbei 

auch nicht durch die gegenwärtige günstige Con- 

junctur leiten. Dafs für die Regierung die gegen

wärtige günstige Conjunctur nicht die Veranlassung 

gewesen ist, die vorgesehenen Lasten zu erhöhen, 

war mir vollständig klar, aber es giebt doch 

andere Kreise, die damit rechnen. Dafs es nicht 

nur wahrscheinlich, sondern sicher auch wieder 

schlecht w ird , dafs den guten Jahren — von 

guten Jahren kann man -zur Zeit überhaupt nicht 

sprechen, sondern nur von e i n e m  guten Jahre

—  notgedrungen schlechte folgen werden, das 

ist eine w irtschaftliche Notwendigkeit, von der 

nicht zu reden ist, und die Werke, die heute 

m it Gewinn arbeiten, werden zu einem grofsen 

Theile dermaleinst wieder in der Lage sein, mit 

Unterbilanzen arbeiten zu müssen, abgesehen von 

einigen besonders gut situirten Werken. M. H., 

wie sollen dann die Mittel aufgebracht werden? 

Sie werden und müssen ja  aufgebracht werden, 

wenn nicht vollständige Zahlungsunfähigkeit des 

einen oder ändern Werkes eintritt. Aber, m . H., 

das wird sich vielleicht fühlbar m achen, dafs 

wir bei unseren Selbstkosten doch mit Factoren 

zu rechnen haben, die unsere ausländische Con- 

currenz nicht kennt. Ich habe schon vorhin 

erwähnt, dafs der Bergbau bei den Abgaben aus 

der socialpolitischen Gesetzgebung auf 6 Jb seiner 

Selbstkosten successive kommen wird. Das ist 

ein Vielfaches der demnächst ja  aufzuhebenden 

Bergwerkssteuer an den Staat. Bei der Stahl

industrie wird es ja  ähnlich, wenn auch nicht ganz 

so viel, machen. Es kommt aber eins zum ändern. 

Die Eisen- und Stahlindustrie hat m it sehr un 

günstigen Frachtverhältnissen gegenüber dem Aus

lande zu rechnen. Alle Bemühungen um eine 

Reduction haben bisher wenig Erfolg verheifsen. 

W ir  haben in den Selbstkosten des Roheisens 

bis zu 28 % Frachtkosten, England nur 8 bis 9. 

Lassen Sie zu diesen 28 ^  Frachtkosten allmählich 

4 oder 5 % Zwangsausgaben auf Grund der 

socialen Gesetzgebung kom m en, dann hat die 

Eisenindustrie —  und zwar gilt das von der 

ganzen Eisenindustrie, mindestens von derjenigen 

in Rheinland und Westfalen bis 33 $  in ihren 

Selbstkosten für Ausgaben, wo unsere ausländische 

Concurrenz nur 8 bis 9 $  hat. Das kann unter 

Umständen ein gefährlicher Zustand werden, und 

darauf beizeiten hinzuweisen, ist doch eigentlich 

unsere Pflicht. Ich mufs also von diesem Ge

sichtspunkt aus auf das Dringendste dazu rathen, 

die Alters- und Invaliditätsversicherung vorläufig 

nicht allzu hoch zu bemessen.

Ich kann mich, um diesen Abschnitt meiner 

Ausführungen zu schliefsen, dahin resumiren, 

dafs ich die Einführung von Lohnklassen, an 

Stelle der im Entwurf des Gesetzes vorgesehen 

gewesenen Ortsklassen, als das Verfahren der 

Einziehung der Beiträge durchaus erschwerend 

zu bezeichnen habe, dafs weiter die gegenüber

den Bestimmungen der Grundzüge und des Ent

wurfs I im Entwurf II beziehungsweise durch 

die Commission des Reichstags beschlossene Er

höhung der Renten und beziehungsweise der 

Beiträge in hohem Grade bedenklich erscheint 

und dafs empfohlen wird, die Feststellung der 

Rentensätze seitens der Regierung und des Reichs

tags einer Revision zu unterziehen und dieselben 

mindestens annähernd auf diejenige Höhe zurück

zuversetzen, welche die Regierung selbst in den 

Grundzügen und in dem Entwurf I für ausreichend 

erachtet ha t.“

Der Herr Referent kommt sodann zur Be

sprechung der Frage der O r g a n i s a t i o n  der 

Alters- und Invaliditätsversicherung, und plaidirt 

in eingehender Weise für die Errichtung einer 

Reichsversicherungsanstalt, indem er zugleich die 

Art und Weise der Functionen einer solchen 

ausführlich darlegt. Die Grundzüge dieser Aus

führungen finden unsere Leser in der nach

folgenden Resolution I wiedergegeben.

Weiterhin beschäftigt er sich mit der Frage 

des R e i c h s  Z u s c h u s s e s  und bemerkt dazu 

das Nachfolgende:

„M. H ., über die Gewährung des Reichs

zuschusses im allgemeinen ist nicht viel zu sagen, 

soweit als das Princip in Frage kommt. Die 

Regierung will den Reichszuscluifs in Höhe 

von ein Drittel der Renten geben. Ich glaube, 

dafs die Majorität des Reichstags dem nicht 

entgegentreten w ird, und es ist deshalb über

flüssig, auf die Motive, welche für diese Stellung 

der Regierung unter unserer Aller Zustimmung 

mafsgebend gewesen sind, jetzt überhaupt hinzu

weisen.

M. H ., die Sache hat aber für uns ein 

wesentlich anderes Gesicht bekommen durch die 

Beschlüsse, welche die Commission über die 

Form des Reichszuschusses gefafst hat. M. H., 

wir konnten m it der Formulirung des Regierungs

entwurfs, dafs der Reichszuschufs ein Drittel der 

Rente beträgt, vollkommen zufrieden sein, wie 

wir es ja  auch gewesen sind. Die Gontingen- 

tirung des Reichszuschusses, wie sie die Com

mission in der zweiten Lesung vorgenommen hat, 

indem sie feststellte, dafs das Reich für jede 

Rente 50 zahlt ohne Rücksicht auf die Höhe 

der Rente, dreht die Sache freilich um  und ver

t e i l t  nach meinem Dafürhalten Licht und Schatten 

des Reichszuschusses in einer durchaus unzu

lässigen, ungerechten Weise. Ich habe Ihnen 

diesen Ausspruch natürlich zu begründen. Wenn 

zu jeder Rente nach dem Vorschläge der Com

mission 50 J i  Reichszuschufs gewährt werden, 

so hat das folgenden Effect, ln Procenten aus

gedrückt, würde der Reichszuschufs nämlich 

betragen: bei der Minimalrente der I. Klasse 

51,10 % , bei der Minimalrente der II. Klasse 

38,46 $b, bei der der III. Klasse 30,21 bei 

der IV. Klasse 24,55 Jb. Bei der Maximalrente
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berechnet sieh der Reichszuschufs in Procenten 

ausgedrückt dagegen dah i n , dafs er betragen 

würde: in der I. Klasse 33 x/a Jb, in der II. Klasse 

23,08 Jo, in der 111. Klasse 17,24 und in der

IV. Klasse nur 13,51 Jo. (Hört, hört!)

M. H., lassen Sie mich wiederum auf Rheinland 

und Westfalen, auf die Eisen- und Stahlindustrie, 

auf unsere Montanindustrie exemplificiren —  aber 

ich wiederhole, das Exempel stimmt für einen 

grofsen Theil Deutschlands, es trifft für Berlin zu, cs 

trifft für unsere grofsen Stä.dte zu. —  Ueberall, wo 

h o h e  L ö h n e ,  d. h. solche über 850 Jb, sind, 

gewährt das R e i c h  d e m  A r b e i t e r  nicht mehr 

33 ‘,'3 Jo Zuschufs zu seiner Rente, sondern in 

maximo 24,55 Jb, in m inimo 13,51 Jo. Also Ar

beiter der gut bezahlten Kategorieen, welche als 

Regel, vielleicht in einer Anzahl von 90 jö —  

ich kann mich in dieser Ziffer ja  täuschen, aber 

so genau kommt es auf die Ziffer nicht an — , 

m it ihrer Maximalrente in Pension treten, be

kommen zu ihrer Rente nicht 33 Va Ji>, sondern 

13,51 Jb, während der Arbeiter vielleicht in Ost- 

preufsen auf dem Lande, der bei billigen Löhnen 

lebt, vom Reiche an Stelle der 13,51 ji>, die das 

Reich unseren Arbeitern zuwendet, volle 3 3 1/g .Jb 

zu seiner Rente hinzubekommt. Mit anderen 

Worten, der Arbeiter hat da, wo Löhne gezahlt 

werden, welche den Jahresbetrag von 850 Jb 
übersteigen, in Gemeinschaft m it dem Arbeitgeber 

nieht zwei Drittel seiner Renlc in Form der 

Beiträge aufzubringen, Arbeiter und Arbeitgeber 

haben solchenfalls vielmehr 86,50 jb aufzubringen, 

sobald die Maximalrente in Frage ist, während 

Arbeitgeber und Arbeiter in Gegenden, wo die 

Löhne billig sind, einen bei weitem geringeren 

Betrag, wie vorhin von mir nachgewiesen wurde, 

zu ihrer Rente durch eigene Beiträge beisteuern.

M. H ., das ist eine Verschiebung der Ver

hältnisse, die mir vom allgemeinen Gesichtspunkt 

aus sehr bedenklich ist. Dem Reichszuschufs 

wird, wenn ich mich auf den Standpunkt des 

Arbeiters stelle, der Begriff einer W ohlthat voll

ständig genommen, wenn er auf einen so un

bedeutenden Betrag herabsinkt. W enn der A r 

beiter bei uns 43,25 Jb aufbringen mufs an 

Stelle der 3 31I3 Jo, die sein College anderswo 

aufbringt, so wird er sagen: was liegt m ir daran, 

ob das Reich noch G Jb für m ich aufbringt. 

W enn ich m it 43 Jb zu meiner Rente beitrage, 

kann ich auch 50 Jo voll zahlen, und auch der 

Arbeitgeber kann statt 43,25 Jb 50 Jb zahlen. 

Jedenfalls ist 6 Jb ein so minimaler Betrag, dafs 

der Arbeiter eine Beisteuer in diesem Betrage 

sich nicht als grofse W ohlthat anzurechnen braucht, 

die ihm  erwiesen wird.

Ich sehe es voraus und bedaure es unge

mein, dafs die Contingentirung des Reichs

zuschusses und die dadurch bedingte ungleiche 

Verlheilung der beabsichtigten wohlthätigen E in

wirkung desselben zum Gegenstand des Angriffs

V.9

auf Seiten aller derer gemacht werden wird, 

welche sich auf agitatorischem Wege bemühen 

werden, an dem Gesetze zu mäkeln. Dieser 

Punkt wird ganz besonders herzuhalten haben 

gegenüber den Arbeitermassen grofser Städte, 

wo die Arbeiterverhältnisse schon jetzt schwierig 

sind und wo alle Wahrscheinlichkeit dafür 

spricht, dafs das Gesetz ohnehin einen weniger 

erziehlichen Einflufs ausiiben wird wie anderswo. 

Dort wird die Agitation diesen Punkt benutzen 

und sagen: Ihr bekommt ja vom Reich nur 

13 Jb , der hohe Beitrag des Reichs wird ganz 

anderen Leuten zugewandt, aber auf Eure Kosten. 

M. H . , ich bedaure das sehr und habe es für 

erforderlich gehalten, meine Gründe gegen den 

Commissionsbericht so eingehend auseinander

zusetzen, weil m ir die Wiederherstellung der 

Regierungsvorlage aufserordentlich am  Herzen 

liegt. ,

Ich habe nachträglich die Gründe erfahren, 

welche die Commission zur Contingentirung des 

Reichszuschusses bestimmt haben. Man ist 

nämlich durch die Auffassung geleitet worden, 

dafs in der Gewährung des Reichszuschusses 

eine W ohlthat des Reichs liege und es nicht 

angängig sei, dafs das Reich seine W ohlthalen 

verschieden bemesse. Es könne nicht einem 

Arbeiter, der m it 120 Jb pensionirt werde, 

40 Jb, und einem Arbeiter, der m it 370 Jb 
pensionirt werde, 120 Jb und mehr Beitrag zu 

seiner Rente geben. Das Reich müfste bei 

seinen Wohlthaten Licht und Schatten gleich- 

mäfsig vertheilen. Dieser letztere Zweck aber 

w ird, wie ich ausgeführt habe, durchaus nicht 

erreicht. »Di e Argumentation, welche die Com 

mission des Reichstags zu dem von mir be

mängelten Beschlüsse gebracht ha t, leidet nun 

aber nach meiner Auffassung an einer falschen 

Fiction, und zwar an der, dafs das Reich seinen 

Beitrag d e m  b e t r e f f e n d e n  V e r s i c h e r t e n

7, u w e n d e t .  Das ist aber nicht richtig. W enig

stens ist man durchaus nicht gehalten, sich 

unter allen Umständen gerade diese Argumen

tation zu eigen zu machen. Ich würde vielmehr 

wie folgt argumentiren: Der Versicherte erwirbt

seinen Rentenanspruch an d ie  V e r s i c h e r u n g s 

a n s t a l t ,  zu deren Bezirk er gehört. Die Ver

sicherungsanstalt hat dem Versicherten die Rente 

in Gemäfsheit der gesetzlichen Bestimmungen zu 

gewähren. Die Summe der von der Versiche

rungsanstalt zu zahlenden Rente ist derjenige 

Betrag, der bei der Berechnung des Drittels des 

Reichs überhaupt in Frage zu kommen hat, 

und das Reicli erstattet also der Ve r s i c l i e r u n g s -  

a n s t a 11 das Drittel der von der Versicherungs

anstalt überhaupt zur Zahlung angewiesenen 

Renten bezw. jeder Versicherungsanstalt das 

Drittel des bei ihr fällig werdenden Renten- 

Gesammtbetrags. So kann man argumentiren, 

und so ist früher argumentirt worden, ehe der

11
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neue Gedanke der Gontingentirung in die Ver

handlung der Sache hineingebracht worden ist, 

und,  m. H ., man mufs jene Argumentation 

wieder gelten lassen, wenn man den Zweck, 

Zufriedenheit in unsere Arbeiterkreise zu bringen, 

und nicht das Gegentheil erreichen w ill.“

Bezüglich der F a b  r i kpe n s i o n s - u n d  

K n a p p s c h a f t s k a s s e n  erörtert der Herr Refe

rent das Bedenkliche des § 133 a, welcher für 

gewisse Pensionskassen , insbesondere Fabrik

pensionskassen , den Fortbestand des Zwang

beitritts ausschliefse und eine Ausnahme nur 

für die Knappschaftskassen mache. W arum  der 

Antragsteller gerade die letzteren ausgeschlossen 

habe, sei unerfindlich; denn dem Wesen nach 

und soweit die hier vorliegenden Gesichtspunkte 

in Betracht kom m en, sei der Charakter der 

Knappschaftskassen durchaus kein anderer als 

der aller bestehenden Fabrikpensionskassen. 

§ 133 a werde zur Folge haben, dafs in Fabriken, 

in denen mit bestem Erfolge und zum Heile der 

Arbeiter Pensionskassen bestehen, welche den 

Arbeitern Allerspensionen und in Verbindung 

hiermit W ittwen und Waisen Pensionen gewähren, 

der Zwangsbeitritt hinwegfalle, sofern eine Aufrecht

erhaltung des Zwecks der Kasse in bisherigem 

Umfange beabsichtigt werden sollte. Die hier 

in Frage kommenden Fabrikkassen seien aber 

ohne Zwangsbeitritt nicht weiterzuführen. Die 

Unbilligkeit, welche durch das Schliefsen der

artiger Kassen herbeigeführt werde, liege auf 

der Hand. Derjenige Arbeiter, welcher noch 

nicht pensionsfähig sei, sondern erst in späteren 

Jahren einmal Anrecht auf Pension haben würde, 

verliere dann alle seine Rechte; weder bekomme 

er die Beiträge zurück, noch später eine Pension 

von der Kasse. Das sei doch sehr bedauerlich, 

und ehe man das thue, solle man doch sehr 

überlegen, ob es nöthig sei, so weit zu gehen.

Nachdem der Herr Referent sodann noch in 

aller Kürze die Frage der R e n t e n s p a r k a s s e n  

berührt hat, welche auf Antrag eines Mitgliedes 

der Commission vollständig neu in das Gesetz 

hineingebracht worden sei, wozu an und für 

sich gar keine Notw endigkeit vorlag, da sich 

solche Kassen ebensogut an jede andere Or

ganisation anlehnen könnten, legt er betreffs der 

E r s t a t t u n g  von  B e i t r ä g e n  Folgendes dar:

„Nach Mafsgabe des Regierungsentwurfs war 

die Zurückerstattung von Beiträgen überhaupt 

nicht in Aussicht genommen. Die Commission 

hat dagegen in die §§ 23 a und 23 b eine Rück

erstattung sämmtlicher, von der versicherten 

Person selbst gezahlten Beiträge zugelassen, und 

zwar in der Voraussetzung, dafs dieselben 

mindestens für 5 Beitragsjahre, also für 5 Mal 

47 Wochen, entrichtet worden sind, in folgenden 

Fällen: bei m ä n n l i c h e n  Versicherten, die vor 

Erlangung einer Rente sterben, an die W ittwen,

beziehungsweise an die hinterlassenen ehelichen 

Kinder unter 15 Jahren, bei w e i b l i c h e n  Ver

sicherten, wenn sie vor Erlangung einer Rente 

heirathen, oder, wenn sie vor Erlangung einer 

Rente sterben, an die hinterlassenen vaterlosen 

Kinder unter 15 Jahren.

M. H ., was zunächst die Restitution von 

Beiträgen an Frauen , welche heirathen, betrifft, 

so mufs ich sagen, dafs ich die Möglichkeit 

solcher Restitution an sich nicht im Interesse 

der Frauen liegend ha lte , namentlich ganz 

zweifellos dann nicht, wenn die Frau auch nach 

ihrer Verheiratung , wie dies ja  in vielen Berufs

arten der Fall und die Regel ist, in die ver- 

sicherungspfiichtige Beschäftigung zurückkehrt 

oder aus dieser überhaupt nicht ausscheidet. 

Die Versuchung, sich momentan bei der Ver

he ira tu n g  durch Rückforderung der Beiträge 

ein Stück Geld zu verschaffen, ist eine sehr 

grofse und in der Arbeiterbevölkerung wird 

gern davon Gebrauch gemacht werden, um einen 

Beitrag zur Aussteuer zu haben. Der Gewinn 

ist aber nur ein momentaner. Tritt die Frau 

dann später wieder in die versicherungspflichlige 

Beschäftigung e i n , so hat sie sozusagen ihre 

Anciennetät verloren. Die frühere Zeit, die sie 

der Versicherungsanstalt angehörte, ist für sie 

nicht mehr vorhanden. Sie tritt erst m it dem 

Tage in die versicherungspflichtige Thätigkeit 

und somit in die Vortheile der Versicherungs

anstalt wieder e i n , an dem sie aufs neue 

beitritt. Also das ist eine zweischneidige W oh l

t a t ,  die man den Frauen erweist, indem man 

ihnen eine Zurückerstattung der Beiträge gewährt.

M. H . , die Versicherungsanstalt allerdings 

kann dabei unter allen Umständen nur gewinnen. 

Es werden ja nur die Beiträge zurückgezahlt, 

die die Frau selbst geleistet hat. Die Beiträge, 

welche der Arbeitgeber gezahlt hat, bleiben der 

Versicherungsanstalt. Die letztere wird also von 

ihren Verpflichtungen vollständig deliberirt und 

behält als reines Lucrum die Beiträge zurück, 

die der Arbeitgeber für die betreffende Arbeiterin 

bezahlt hat. M. H . , was die Rückzahlung von 

Beiträgen für den Todesfall sowohl männlicher 

als weiblicher Versicherten betrifft, so weifs ich 

sehr w oh l, dafs für die Aufnahme derselben in 

das Gesetz Gesichtspunkte mafsgebend waren, 

welche auf dem Gebiete der Wittwen- und 

Waisenversorgung liegen. Man hat das Be- 

dürfnifs empfunden, der W ittwe, den Kindern 

über die ersten Tage der Noth hinwegzuhelfen, 

und das sind ja  Gedanken, die ihre vollständige 

Berechtigung haben. Und wenn auch manches 

Bedenken, namentlich auch mit Rücksicht auf 

die Verwaltungsschwierigkeiten u. s. w ., nicht 

ganz unterdrückt werden kann, so bin ich doch

— und mit mir der Aussehufs —  der Meinung, 

dafs man gegen die betreffenden, sich auf die 

Rückerstattung von Beiträgen beziehenden Be-
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Stimmungen sich nich t aussprechen , dieselben 

vielmehr annehm en solle.

Allerdings bedingt dieser Umstand ebensowohl 

als die Herabsetzung der Altersgrenze mit N o t 

wendigkeit eine Ermäfsigung der Renten. Wenn 

man die Altersgrenze herabgesetzt und die Rück

erstattung von Reiträgen bewilligt hat ,  so mufs 

man sich klar sein, dafs es sich hierbei um 

grofse Summen handeln wird. Namentlich was 

die Rückerstattung von Reiträgen betrifft; denn 

dafs ein Arbeiter nicht verheiratet ist, gehört, 

soweit meine Erfahrung reicht, zu den Selten

heiten, und dafs keine Kinder da sind, gehört zu 

den noch gröfseren Seltenheiten. Also ich glaube, 

die Voraussetzungen, unter denen die Rückerstattung 

des Reilrags erfolgt, werden die Regel bilden.“

Darauf bespricht der Herr Referent noch 

m it kurzen Worten die Frage des Q u i t t u n g s -  

b u c h e s ,  indem er das Thörichte der Bcfürch- 

tungen, welche man an dasselbe bezüglich der 

Arbeiter geknüpft habe, darlcgt und zugleich 

darauf hinweist, dafs der Industrie das Quillungs- 

buch völlig gleichgültig und jeder andere Weg, 

die Erhebung der Reilräge und die Controle 

über die Erhebung zu sichern, genehm sei.

Er erörtert sodann noch in gedrängter Zu 

sammenfassung die für das U m l a g e v e r f a h r e n  

sprechenden Gründe und bittet, die im Drucke 

vorliegenden Resolutionen anzunehmen. Dieselben 

lauten wie folgt:

„1. Der Organisation der Alters- und In- 

validitätsversichcrung, wie solche der Entwurf vor

sieht, wird die Errichtung einer Rei chs-Ver- 

s i c h e r u n g s a n s t a l t  vorgezogen.

Dieselbe gewährleistet die einfachste und 

wohlfeilste Verwaltung, sofern, wie hiermit vor

geschlagen wird, die Entscheidung über erhobene 

Rentenansprüche in erster Instanz, nach erfolgter gut- 

achtliclicr Aeufserung der zuständigen Vertrauens

männer und eventuell des Vorstandes der Kranken

kasse, welcher der Versicherte angehört, den 

bestehenden unteren Verwaltungsbehörden, in 

zweiter Instanz den durch das Gesetz vom 6 . Juli

1884 eingeführten oder neu zu errichtenden 

Schiedsgerichten und in dritter Instanz dem 

Reichs-Versicherungsamt übertragen wird. Die 

Reichs-Versicherungsanstalt stellt sich solchenfalls 

als eine Central-Reichskassenstelle dar, bei welcher 

es bei Erhebung von vorläufig für alle Versicherten 

gleichen, später für verschiedene Rerufszweige 

angemessen abzustufenden Reiträgen, einer Ver

te i lu n g  der fällig werdenden Renten au f mehrere 

Zahlungspflichtige Stellen überhaupt n icht bedarf.

Sofern der Errichtung einer Reichs-Versiche- 

rungsanstalt nicht zu überwindende Schwierig

keiten entgegenstehen sollten, was ernstlich zu 

beklagen sein würde, erklärt sich die General

versammlung mit der in dem vorliegenden Gesetz

entwurf aufgestellten Organisation in der Voraus

setzung einverstanden, dafs die zu errichtenden

Versicherungsanstalten die Gebiete der einzelnen 

Rundesstaaten, bezw. diejenigen mehrerer Rundes

staaten, umfassen, so dafs demgemäfs innerhalb 

eines Rundesstaates nicht mehrere Versicherungs

anstalten errichtet werden.

Die Gestaltung der für die Zwecke der Durch

führung der Unfallversicherung geschaffenen Re- 

rufsgenossenscliaften zu Trägern der Alters- und 

Invaliditätsversicherung würde als ein schwer

wiegender Fehler bezeichnet werden müssen.

2. Die Generalversammlung erkennt in dem 

dem zweiten Gesetzentwurf zu Grunde gelegten 

Princip einer A b s t u f u n g  der  V e r s i c h e r u n g s 

be i t r ä ge  un d  der  R e n t e n  nach verschiedenen 

Klassen gegenüber der Gleichheit dieser Reilräge 

und Renten, wie solche die »Grundzüge« und 

der erste Gesetzentwurf vorschreiben, einen 

wesentlichen F ortschritt, giebt aber der Abstufung 

der Versicherungsbeiträge und der Renten nach 

O r t s k l a s s e n  statt nach Lohnklassen den Vorzug.

3. Der Festsetzung einer I n v a l i d e n r e n t e  

sowie einer A l t e r s r e n t e  wird zugestimmt, wobei 

die Festsetzung des Reginns des 66 . Lebensjahres 

als Voraussetzung des Eintritts der Rercchtigung 

zum Rezug der Altersrente im Interesse einer 

längeren Rethäligung der Arbeitskraft für ange

messen erachtet wird.

4. Mit der Erklärung, welche der zweite Gesetz

entwurf dem Begriff der E r w e r b s u n f ä h i g 

kei t  gegeben hat, ist die Generalversammlung 

einverstanden, indem sie die weiteren Grenzen, 

welche die Commission des Reichstags diesem 

Rcgriff gesteckt hat, für unbillig und als der 

Entfaltung der industriellen Arbeitskraft nach

te i l ig  erachtet. Sollte die Abstufung der Renten 

und der Versicherungsbeiträge nach Lohn- statt 

nach Ortsklassen im Gesetz endgültig zur A n 

nahme gelangen, so ist der Begriff der Erwerbs

unfähigkeit dergestalt anders zu formuliren, dafs 

die ziffernmäfsigen Grenzen derselben, wie sie der 

zweite Gesetzentwurf vorgesehen hatte, möglichst 

gewahrt bleiben.

5. Der vom Gesetzentwurf in Aussicht 

genommene Z u s c h u f s  des R e i c h s  in Höhe 

von einem Drittel der Renten wird für unbedingt 

erforderlich und ohne denselben die allgemeine 

und obligatorische Invaliditäts- und Altersversiche

rung für undurchführbar erachtet.

Die von der Commission des Reichstags 

beschlossene Festsetzung des Reichszuschusses 

auf den Retrag von 50 jährlich für jede zur 

Anweisung kommende Rente beziffert den Reichs- 

zuschufs für diejenigen Landestheile, in welchen 

hohe Löhne gezahlt werden, auf einen ein Drittel 

der Rente weit unterschreitenden Betrag, für 

andere Landestheile aber auf einen höheren Betrag 

als ein Drittel und wird deshalb als der Gerechtig

keit widersprechend bezeichnet.

6. Die Generalversammlung ist damit ein

verstanden, dafs unter den von der Commission
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des Reichstags festgestellten Voraussetzungen und 

innerhalb der von eben derselben bezeichneten 

Grenzen eine R ü c k e r s t a t t u n g  ge z ah l t e r  

V e r s i c h e r u n g s b e i t r ä g e  slattfinde.

7. Die Bestimmungen, welche der Gesetz

entwurf hinsichtlich des Verhältnisses der F a b r i k 

kassen ,  K n a p p s c h a f t s k a s s e n  u. s. w. zur 

staatlichen Alters- und Invaliditätsversicherung vor

gesehen hat, finden das Einverständnifs der 

Generalversammlung. Der von der Commission 

in zweiter Lesung beschlossene § 133a wird als 

unannehmbar bezeichnet.

8. Die Festsetzungen der I n v a l i d e n r e n t e  

wie der A l t e r s r e n t e  des zweiten Gesetzentwurfs 

und bezw. der vom Reichstags zur Vorberathung 

desselben niedergesetzten Commission weisen, 

gegenüber den in den »Grundzügen« und im 

ersten Gesetzentwurf vorgesehenen Rentenbeträgen, 

eine erhebliche E r h ö h u n g  auf. Ob die Industrie 

diese gröfsere Belastung zu tragen imstande sein 

w ird, ist angesichts der derselben durch die 

socialpolitische Gesetzgebung bereits auferlegten, 

der ausländischen Concurrenz derselben fremden 

Lasten zum mindesten zweifelhaft. Es erscheint 

deshalb, namentlich auch mit Rücksicht auf die 

in Punkt 3 empfohlene Herabsetzung der Alters

grenze und auf die nach Punkt 6 für zulässig 

erklärte Rückerstattung gezahlter Versicherungs

beiträge dringend geboten, die Feststellung der 

Rentensätze einer Revision zu unterziehen und 

dieselben wenigstens annähernd auf diejenige 

Höhe zurückzuführen, welche die Regierung in 

den »Grundzügen« und im ersten Gesetzentwurf 

für ausreichend erachtet hat, eine eventuelle Er

höhung der Renten aber einer späteren Zeit 

vorzubehalten. Mit der Ermäfsigung der Renten

sätze wird die Herabsetzung der von den Ar

beitern wie von den Arbeitgebern zu entrichtenden 

V e r s i c h e r u n g s b e i t r ä g e ,  welche von der Com

mission des Reichstags für die Arbeiter der Industrie 

wesentlich erhöht worden sind, ermöglicht werden.

9. Die Generalversammlung legt auf die im 

Gesetz vorgesehene Form des Q u i t t u n g s b u c h s  

bezw. der Q u i t t u n g s k a r l e  schlechterdings nicht 

den, geringsten Werth. Jedes andere gleich wirk

same Mittel zur Feststellung und Controle der 

gezahlten Beiträge isi ihr genehm.

10. Es wird für recht und billig erachtet, 

dafs die Aufbringung der laufenden Ve r wa l  tu n gs- 

kos t en  der Alters- und Invaliditätsversicherung 

nicht ausschliefslich den Arbeitern und bezw. 

Arbeitgebern zur Last gelegt werde, dafs viel

mehr das Reich auch seinerseits ein Drittel dieser 

Kosten trage. Dies um so mehr, als solchen

falls eine gröfsere Sparsamkeit der Verwaltung 

gewährleistet erscheint.

11. Die Generalversammlung hält es für 

^geboten, dafs die Beiträge der Arbeitgeber und 

Arbeiter im Wege des U m l a g e v e r f a h r e n s ,  

und zwar vom Tage des Inkrafttretens des Ge

setzes, in der Weise aufgebracht werden, dafs 

jährlich laufende Beiträge in einer, die Ansammlung 

von Reserven in angemessener Stärke sichernden 

Höhe erhoben werden.

Die Generalversammlung beschränkt sich auf 

die Abgabe ihres Gutachtens zu den vorstehenden 

elf Punkten als den wesentlichsten des Gesetzes. 

Die Theilnehmcr an derselben und mit ihnen 

ein grofser Theil der von ihr vertretenen, von 

gleichen Anschauungen durchdrungenen deutschen 

Industrie werden, in voller W ürdigung der von 

Seiner Majestät dem Hochseügen Kaiser W ilhelm  I. 

in Seiner Allerhöchsten Botschaft von 17. No

vember 1881 für die Förderung des Wohles der 

arbeitenden Klassen aufgestellten Ziele, wie bei 

der Kranken- und Unfallversicherung, so auch 

bei Einführung der Invaliditäts- und Altersver

sicherung der Arbeiter nach besten Kräften m il

zuwirken bestrebt sein. Zur Sicherung der Er

reichung dieser Ziele und zur Vermeidung ernster, 

dem Wirthschaftsleben der Nation drohender 

Nachtheile erbitten sie die Berücksichtigung ihrer 

gutachtlichen Aeufserung zu dem vorliegenden 

Gesetzentwurf und bezw. den von der Commission 

beschlossenen Abänderungen. “

Dem Vortrage des Herrn Geheimrath J e n c k e  

folgte lebhafter, lange anhaltender Beifall, der die 

Uebereinstimmung der zahlreichen Versammlung 

mit den treffenden Ausführungen zur Genüge bewies.

Ebendasselbe that die nachfolgende Discussion, 

auf die wir des beschränkten Raumes wegen 

hier nicht näher eingehen können. Nur so viel 

sei hervorgehoben, dafs in derselben noch von 

verschiedenen Rednern das Bedenken hervor

gehoben wurde,  cs könne durch eine zu hohe 

Bemessung der Renten das Erwerbsleben unserer 

Nation so schwer belastel werden , dafs ein 

erfolgreicher W eltkampf unserer Industrie auf 

dem W eltmärkte nicht mehr möglich sein werde. 

Und das werde den Arbeiter am allerschwcrslen 

treffen; denn für ihn sei und bleibe die Arbeits

gelegenheit'die Hauptsache. Habe er keine Arbeit, 

so könnten ihm  auch die besten socialpolitischen 

Gesetze nichts nützen. Vorsicht bei der Be

messung der Renten sei um so mehr zu empfehlen, 

als es noch sehr zu bezweifeln sei, ob sich die 

rechnerischen Voraussetzungen der Reichsregierung 

bewähren würden oder nicht. Das Analogon 

der Unfallberufsgenossenschaften lasse leider eher 

das letztere befürchten. Im  übrigen ergab die 

Discussion die einstimmige Annahme der einge- 

braehten Beschlufsanträge.

Die Industrie hat gesprochen. W ird man 

auf ihr mafsvolles, warnendes W ort hören? Auf 

diese Frage wird die nächste Zukunft die Antwort 

bringen. Möchte die letztere so ausfallen, dafs 

wir nicht mit Bangen den Schritt thun müssen, 

der zur Krönung des socialpolitischen Gebäudes 

führen soll.

Dr. W. Beutner.
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Bericht über in- und

Deutsche Reichspatente.

K I .  72, N r. 16281, v o m  18. F e b r u a r  1888. 
B o b e r l  L o w  u n d  C l a u d  Th .  G a y l e y  i n  W o o l -  

w i c h  (England). Verfahren, Geschosse auf trockenem 
Wege zu harten.

Das Geschofs wird erwärmt, in eine, behufs Ver
meidung des Abschreckens der Gesell ofsoberfläche (bis 
auf 50 bis 100° G.) erwärmte Metallform gesetüt und 
in dieser einem hohen Druck unterworfen, bis es sich 
auf Handwärme abgekühlt hat. Die ungetheilte Form 
sieht senkrecht, und erfolgt dann der Druck auf das 
Geschofs achsial von oben, oder die Form ist getheilt 

und wird um  das wagerecht festgelngerte Geschofs 
geprefst. ___________

I i l .  40, Nr. 46 748, v o m  31. M a i 1888. J o s e p h  
Per  i n o in Ch a r 1 o 11 en b u rg. Extraction des Zink$ 
ans blendehaltigen Schwefelkiesen, deren Abbränden 
und schwefelzinkhaltigcn Erzen.

Man mischt blendehaltigen Schwefelkies innig m il 
salpetersaurem Eisensalz und setzt das Gemenge mäßiger 

W ärme bis höchstens 200° aus. Schon bei unter 50° 
beginnt die Reaclion, indem unter Entwicklung salpe
triger Säure fast reines Zinkvitriol gebildet wird, 
welches sich leicht auslaugen läfst, während bei richtig 

geleiteter Temperatur das Schwefeleisen nur sehr 
wenig oxvdirt.

K I .  40, Nr. 46753, v o m  2. A u g u s t  1888. 

G. N a h u s e n  & J. P e l e g e  i n  H a n n o v e r .  Ver
fahren zur elektrolytischen Abscheidung von Alumi
nium, dessen Legirungen und Magnesium aus wässerigen 
Lösungen.

Um die infolge der erhöhten Temperatur ein
tretende Oxydation des durch den elektrischen Strom 
aus der Lösung ausgeschiedenen Metalls in statu 
nascendi zu verhüten, werden sowohl der Elektrolyt 

als auch die1 Lösung gekühlt. Man leitet zu diesem 
Zweck tief abgekühlte Luft direct in die stark con- 
centrirte Lösung, oder kalte Laugen durch in derselben 
liegende Kühlschlangen. Als positive Elektrode benutzt 

man m it dem betreffenden Oxydhydrat imprägnirte 
Relortenkohle. • Hierzu hängt man letztere zuerst in 
die Salzlösung und dann in Natronlauge. Als negative 
Elektrode dienen Aluminiumbleche. Angeblich sollen 
die Metalle nach diesem Verfahren in cohärenter Form 

gewonnen werden und eine WasserstofTbildung nicht 
slattfinden.

K l .  18, Nr. 46157, v o m  16. O c t o b e r  1887. 
J o s e p h  T o u s s a i n t  i n  H o l m e s  H a l l  b e i  B r i gg  

(Lincolnshire, England). Ofen zur Erzeugung von 
Schmiedeisen und Stahl.

Das Patent ist identisch dem englischen Patent 
Nr. 9231 vom Jahre 1887 (vergl. »Stahl und Eisen«
1888 S. 862).

K l .  31, Nr. 46167, v o m  1. M a i 1888. H e r m a n n  
S c h i m a n s k y  i n  B e r l i n .  Stiirzgufs.

Um eine Trennung des nach dem Sturze ebenfalls 
hohlen, verlorenen Kopfes B von dem Gufsstück A 
s c h o n  i n  d e r  F o r m  zu bewirken, wird in der 

Trennungslinie der metallenen Stürzform ein Asbest
streifen e angeordnet, so dafs das Metall an dieser 
Stelle infolge der geringeren Wärmeableitung länger 
flüssig bleibt, als in den übrigen Theilen der Form, 
und beim Stürzen der Form ebenfalls ausftiefst.

ausländische Patente.

Auf dieselbe Weise können durchbrochene Gufsstücke 
durch Stiirzgufs hergestellt werden; man hat nur 
nöthig, an den betreffenden Stellen der Form Asbest 
einzulegen.

K I .  4!), Nr. 46450, v o m  13. J u n i  1886. Dr. 
F r i t z  Ko  ege 1 i n  R e m s c h e i d - B l i e d i  n g h a u s e n .  
Anwendung eines Domes bei dem unter Nr. io 800 
patentirten Böhrenwalzverfahren (vergl. »Stahl und 

Eisen« 1886 S. 427, ferner 1888 S. 441, 480, 481 und
1889 S. 236).

Die Patentansprüche lauten:
1. Die Anwendung eines Dornes bei dem in dem 

Patent Nr. 45 890 beschriebenen Verfahren zur Her
stellung von Hohlkörpern entweder zum Zwecke, durch 
denselben die äufsere Luft von der Zerreifsstelle des 

im Innern des Arbeitsstückes sich bildenden Loches 
ganz oder theihveise abzuschliefsen und dadurch mittels 
des zwischen Dorn und Arbeitsstück auftretenden 
Druckes ohne Schweifsmillel ein Anschweifsen der au 
der inneren Wandung des Arbeitsstücks entstehenden 

Splitter, gelösten oder hervorstehenden Fasern und 
dergleichen zu bewirken und die etwa vorhandenen 
Risse zu schliefsen, oder zum Zwecke, die hervor
stehenden Tlieile nur anzudrücken und dadurcli das 
Rolli- zu glätten.

2. Zur Ausführung des unter Anspruch 1 ge
kennzeichneten Verfahrens die Verbindung eines Quer
oder Schrägwalzverlahrens zum Hohlwalzen voller 

Metallstücke ohne Dorn m it einem Quer- oder Schräg
walzverfahren m it Dorn, und zwar: a) in ein und 
demselben Durchgang und zwischen ein und denselben 
W alzen; b) in ein und demselben Durchgang, aber 

auf verschiedenen, hintereinander angeordneten Walzen; 
c) in einer Hitze, aber mehreren Durchgängen; d) in 

wiederholter Erhitzung und wiederholten Durchgängen.

K l .  49, Nr. 46 337, vom  2. M ärz 1888. R e i n h a r d  
M a n n e s m a n n  i n  R e m s c h e i d .  Verfahren zur 
Herstellung von Röhren aus Glas u. dergl.

Zur Ausführung des Verfahrens dienen die in 
»Stahl und Eisen« 1886 S. 427, ferner 1888 S, 441. 
480, 481 und 1889 S. 235, 236 beschriebenen Ein
richtungen, insoweit in einem Schrägwalzwerk aus 
einem vollen Glas- oder Schlackenblock unter Zuhülfe- 

nahme eines Dornes eine Röhre gebildet wird. Werden 
statt der geschränkten Walzen ganz oder fast parallele 
Walzen benutzt, so m u ß  die achsiale Bewegung des 
Dornes durch äufsere Zug- oder Druckkräfte erfolgen.
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K I. 24, Nr. 4(5210, vom  9. A u g u s t  1888. 

J u l i u s  H o r n  i n  R e g e n s b u r g .  Generatorfeuerung.
Durch die Thür f  wird der Generator beschickt, 

während durch die Thür a Zugluft in die Beschickung 
eintriti und dieselbe zu Kohlensäure verbrennt. Diese 

wird in Berührung m it den glühenden Kohlen zu Kohlen
oxyd reducirt, welches zum gröfsten Theil direct nach 
oben steigt. Der andere Theil tritt in den Kanal b 
und wird hier m it einem aus dem Kanal g und den 

senkrechten Zügen kommenden grofsen U e h e r s c h u f s  
au Luft verbrannt. Letztere wird hierdurch und in

Berührung m it den heifsen Wänden des Zickzack
kanals l hoch erhitzt und tritt endlich über der Be

schickung mit den Kohlenoxydgasen zusammen, um 
mit diesen zu verbrennen. Unter dem Bogen c ist 
ein Wasserkasten d angeordnet, in welchem eine 

Anzahl Stäbe c liegen. Dadurch, dafs die Enden der
selben glühend werden, soll das Wasser zum Sieden 
gebracht und durch den entwickelten Dampf der 
Bogen c gekühlt werden.

K l. 81, N r. 4« 959, v o m  22. J u l i  1888. A u g u s t  

D a u b e r  i n  B o c h u i n  i. W. Wendclrutsche und 
Verladevorrichtung.

Zum Fördern von Stückwaaren (Brennstoffen
u. dergl.) von oben nach unten in Fabriken, Schiffen

u. s. w. werden, durch die Stockwerke durchgehend, 

eine innen glatte Eisenblechröhre a und in der Mitte 
dieser eine aul'sen glatte Röhre b kleineren Durch

messers angeordnet. Zwischen beiden Röhren wird 
auf angenieteten Winkeleisen eine von oben nach 
unten durchgehende Schraubenfläche c befestigt, auf 
welcher die oben aufgelegten Stückwaaren herunler- 
rutschen. Zur Entnahme von Waaren sind in der 

äulseren Röhre a Oeffnungen d angeordnet, welche

durch senkrechte Schiebethüren verschlossen werden. 

Mit diesen Thüren sind radiale Scheidewände e 
verbunden, welche in einem Schlitz des Scbrauben- 
ganges gleiten und bei geschlossener Thür m it der 
Oberfläche desselben b ü n d i g  liegen. Beim Oeffnen 

der Thür tritt die betreffende Wand c nach oben 
aus dem Schlitz heraus und lenkt die von oben 
herunterrutschende Stückwaare durch die Oeffnung d 
auf eine schiefe Ebene, ein Förderband oder dergl. 
ab. Die Höhe der W ände e ist kleiner als die Steigung 

des Schraubenganges, so dafs dieselben das Herunter
rutschen von Waaren bei geschlossenen Thüren nicht 
hindern. Die Einrichtung kann hei Feuersgefahr als 

Rettungsschacht für Personen dienen.

K I. 4!), Nr. 45 905, v o m  13. J u n i  1886. Dr. 
F r i t z  K o e g e l  i n  R e m s c h e i d - B l i e d i n g h a u s e n .  
Verfahren zur Herstellung von hohlen Achsen, Wellen 
und ähnlichen Rotationskörpern.

Der Patentanspruch lautet:
Verfahren zur Herstellung hohler Achsen, Wellen 

und ähnlicher Rotationskörper m it vollen oder hohlen 
Achsschenkeln, darin bestehend, dafs man volle Metall
blöcke nach dem Quer- oder Schrägwalzverfahren,
D. R.-P. Nr. 34 617, 45 890, 45 891 und 46 459 (vgl. 
»Stahl und Eisen« 1886 S. 427, ferner 1888, S. 441, 

480, 481 und 1889 S. 236)', zu ganz hohlen oder theil- 
weise hohlen Körpern auswalzt und die Zapfen dadurch 
herstellt, dafs man entweder die voll gebliebenen 

Stellen durch W alzen, Schmieden u. s. w. zu Achs
schenkeln ausbildet, oder die zu Achsschenkeln be
stimmten rohrförmigen Stellen zusammenzieht, wobei 

das Loch an dieser Stelle entweder nur verkleinert 
wird ode'r völlig verschwinden kann.

K l. 49, Nr. 46 77S, vom  4. J u l i  1888. R e i n h a r d  
M a n n s s m a n n  i n  R e m s c h e i d - B l i e d i n g h a u s e n .  

Verfahren zur Herstellung von Stäben oder Röhren 
mit blechartigem oder scliachtclrohrartigern Gefüge. 

Der Patentanspruch lautet:
Verfahren zur Bearbeitung von Metallen, dadurch 

gekennzeichnet, dafs man denselben zunächst eine 

schraubenförmige Faserlage erlheilt und sie dann in 
einer von der Richtung dieser Faserlage abweichenden 

Richlung streckt oder auszieht.

K l . 49, Nr. 46370, v o m  

19. J u l i  1888. W i l h e l m  
L o r e n z  i n  K a r l s r u h e
i. B. Verfahren zum Ablösen 
der gezogenen Rohre, Hülsen 
oder dergl. von den Zieh
stempeln.

Um unten geschlossene 

Hülsena (Geschützpatronen- 
hülsen) nach dem Ziehen 
von dem in denselben 
steckenden Ziehprelsstem- 
pel b abzulösen, wird durch 
einen Mittelkanal desselben 
Drückwasser oder -Luft bis 
zum Boden der Hülse a ge
leitet. Am unteren Ende 
des Stempels kann auch 
eine Explosionsmasse an
geordnet werden, welche 
nach der elektrischen Zün

dung die Hülsen vom Stem
pel trennt.



Mai 1889. „ S T A H L  UND E ISEN ." Nr. 5. 435

K l. 49, Nr. 45928, v o m  G. J u n i  1888. E u g è n e  
F r a n ç o i s  A u g u s t e  G i r a u d u n d  J e a n  F r a n ç o i s  
G u i 11 e m i n i n  P a r i s .  Schmiedeform.

Die Schmiedeform besieht aus einem bimförmigen 

gufseisernen Gefäfs. welches durch den Stutzen o zum

m

Theil m it Wasser gefüllt ist. Der W ind trilt durch 
den Stutzen t ein und durch die Düsen m n aus Das 
Wasser soll zum Theil verdampfen und den oberen 
Theil der Form kühlen.

K l. 24, Nr. 40 ¡182, v o m  11. J u 1 i 1S88. Geo rges  
A l e x i s  G o d i l l o t  in P a r is .  Feuerrost.

Der Treppenrost besteht aus Röststäben b von 

gebogenem Querschnitt m it Mittelrippen, welche in 
m it Wasser gefüllte Gefiifse c tauchen und dadurch

gekühlt werden. Das Wasser fliefst dem obersten 
Gefäfs zu und lallt von diesem bis zum untersten 
Gelüfs. Dem geraden Rost d kann durch die Stangen e 
eine auf- und abgehende Rüttelbewegung erlheilt 

weiden.

Kl. 49, Nr. 25010, v o m  23. F e b r u a r  1888. 

W  i 1 h e 1 m V i s a r i u S in  Hö r d e .  Maschine zur Her
stellung von Gittern aus geschlitzt gelochten Blechen.

Geschlitzt gelochte Bleche A bilden, wenn sie in 

den Pfeilrichtungen auseinandergezogen werden, unter 
Verdrehung der zusammenhängenden Blechstege um 

90° Gitter B m it Oeffnungen von nahezu Geckiger 
Form. C ist eine Ansicht des fertigen Gitters von 

der Seite, gegen die Kante gesehen. Zum Aus
ziehen der Bleche werden dieselben vermittelst ihrer 

Schlitze an den Kanten in die Haken a gelegt. Diese 
können in den Querschienen b frei gleiten und sind 
aufserdem vermittelst Gabeln auf den schrägliegenden

Stäben c geführt. Werden demnach die Querschienen b 
durch die Rechts- und Linksschrauben d auseinander
bewegt, so werden auch die Bleche auseinander

gezogen. Da hierbei die Oeffnungen im Blech senkrecht 
zur Zugrichtung sich verengen, so nähern sich die 
Haken a einander, welche Bewegung durch die schrägen 

Stäbe c geregelt wird.

K l. 35, Nr. 40294, v o m  7. M ä r z  1888. R. M. 
D a e l e n  i n  D ü s s e l d o r f .  Bewegungsvorrichtung 
für die Laufkatze unmittelbar wirkender Krahne ohne 
Verkürzung der Lastkette während der Bewegung.

Die Laufkatze a kann auf dem Ausleger b ver
mittelst des Wasserdruckcylinders c hin- und her

geschoben werden. Damit hierbei eine Verkürzung 
oder Verlängerung der Kette d nicht eintrete, ist die
selbe über die Rolle der Laufkatze a, u n t e r  die Rolle e, 
ü b e r  die Rolle i, unter die Rolle o gelegt und an 

einer Schiene f  bei r  befestigt, welche mit der Lauf
katze a verbunden ist und am Cylinder c sich ver

schieben kann. Von den Rollen e i o sind o e fest-

# l

gelagert, während i  in 2 Stangen g ruht, die-seitwärts 
desCylinders c liegen und an dem Wasserdruckkolben /<• 

befestigt sind. Wird letzterer um x gehoben, so steigt 
die an der Kette d hängende Last um 2x; wird der 
Kolben des Cylinders c verschoben, so findet eine 
senkrechte Bewegung der Last n i c h t  statt, weil das 

an der Schiene f  befestigte Ende der KtHte d mit der 
Laufkatze a sich bewegt. Eine beliebige Höhen- und 
Seitenbewegung der Last wird durch gleichzeitiges 
Bewegen der beiden Wasserdruckkolben h c bewirkt. 
Hat man hinter (links) der Krahnsäule keinen Platz, 
so verbindet man die feste Rolle e m it der Laufkatze a 
durch ein sich nach o b e n  durchdrückendes Knie
gelenk und führt die Kette d von a ü b e r  eine in 
dem Knie des Gelenkes gelagerte Rolle, dann unter 
die f e s t e  Rolle e, über die bewegliche Rolle i  und 

befestigt dann die Kette am Cylinder c. Bewegt man 
dann den Kolben c, so streckt oder drückt sich das 

Kniegelenk nach oben durch, so dafs eine Ver
längerung oder Verkürzung der Kette ebenfalls nicht 

eintritt.

K l. 40, N r. 4G 334, v o m  29. J a n u a r  1888. 
Dr. F. H o r n u n g  i n  B e r l i n  u n d  F. W.  K a s e m e y e r  
i n  B r e m e n .  Vorrichtung zur elektrolytischen Ge
winnung von Alkalimetallen und Magnesium.

Der aus Graphit mit einem Eisenblechmantel be

stehende und als Anode dienende Tiegel a ist durch
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einen Ringdeckel b aus Porzellan m it Ableitungsrohr c 
theilvveise geschlossen. In  b hängt eine Porzellan
röhre d, welche die metallene, als Kathode dienende 
Röhre e trägt. Letztere ist oben ebenfalls m it einem 
Ableitungsrohr /' verbunden. Durch die Röhre e wird 

der Tiegel a m it dem Metallchlorid beschickt, so dafs das
selbe, auf der Schmelze schwimmend, diese außerhalb 
der Röhre e b is ;ü b e r  den unteren Rand der Röhre d 
hebt. Dadurch werden aufserhalb und innerhalb der 
Rohre d 2 vollständig voneinander getrennte Räume 

geschaffen. Geht der elektrische Strom von der A node« 
durch die Schmelze zur Kathode e, so treten die an a 
bezw. f sich entwickelnden Chlor- bezw. Metalldämpfe 
getrennt voneinander in die Rohre c bezw. i und 

werden fortgeleitet. ___________

K l . 7, N r.46483, v o m  15. A u g u s t  1888. F l e n s 
b u r g e r  E i s e n w e r k ,  R e i n h a r d t  & M e s s m e r  
i n  F l e n s b u r g .  Walsenstellvorriclitung.

Die Lager a der Schnecken, welche in die 
Schneckenräder c eingreifen und zum Drehen der 

Stellschrauben dienen, umgreifen den Zahnkranz von c, 

so dafs sie sich m it diesen in der festen Führung d 
auf- und abbewegen müssen. Da hierbei eine genaue

Einstellung der Walzen zu einander erforderlich ist, 
so ruht das untere Lager der Unterwalze auf 2 Doppel
keilen e, von denen der obere durch Schrauben nach
stellbar ist. Das obere Lager der Oberwalze hat einen 
Aufsatz f, welcher gegen ersteres durch Keile i genau 
eingestellt und damit durch 2 Schrauben o befestigt 
ist. Mit f  ist die Stellschraube durch zwischen Bunde 
derselben fassende Schieber n verbunden. In f  ist 
der Brechstuhl m angeordnet.

K I .  l i) ,  N r. 404S4, v o m  17. A u g u s t  1888. 
H e i n r i c h  B a d e r  i n M a g d e b u r g - N e u s t a d  t. 
Schienenbefestigung mittels getheilter Krampen.

Zur Befestigung der Schiene auf der Schwelle bezw. 
der Schwellendeckplatte d dienen getheilte Krampen cb 
der gezeichneten Form. Beim Zusammenstellen des 
Oberbaues wird zuerst c von oben durch die Oeffnung 

der Schwellendeckplatte d gesteckt, wonach auch b 
von oben eingeführt wird und durch Einstecken eines

runden Keilbolzens a die Schiene festhält. Das dünne 
Ende von a ist mit Gewinde versehen und fafst in 
eine Mutter i, deren untere Fläche sich auf die 
Schwellendeckplalte d aufstützt, so dafs a vermittelst 

eines auf das andere Ende gesetzten Schraubenbolzens 
in die Mutter eingeschraubt werden kann.

K l .  1!), Nr. 4G2S5, vom  1. J u n i  1888. Zusatz 
zu D. R.-P. 42 684. H ei n r i c h  Bad e r  i n M a g d e b u r g -  
N e u s t a d t .  Schienenbefcstigung.

Zum Andrücken der Krampen A gegen den Schienen- 
fufs dienen wie beim Patent Nr. 46 484 in Muttern 
eingreifende Keilbolzen B, welche sich gegen die 
Nasen w der Einsatzstücke S stützen. Letztere haben 
die besonders gezeichnete Form, Beim Zusammen
stellen des Oberbaues werden die Krampen A in die 

Oeffnung der Schwelle eingesteckt, wonach das Einsatz- 
stück S über A geschoben w ird, so dafs es mit den
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Lappen l in die Schwellenöffnung eintritt. Hiernach 
steckt man die Keilbolzen B ein. Die Unterlagsplatte U 
wird durch die in dieselbe eingreifenden Einsatzstöcke S 
an ihrer Stelle gehalten.

KL 4i), Nr. 40412, v o m  4. D e c e m b e r  1887. 
K a l k e r  W  erk  z e u g  - M a s c h  i n en fa h ri  k L. W.  

B r e u e r ,  S c h u m a c h e r  & Co. i n K a l  k bei  K ö l n
a. Rh. Nach Belieben steuerbarer Frictionsliammer 
mit frei fallendem Hämmerbar.

Die Welle b, auf welcher die Antriebsrienischeibe a, 
das Schwungrad c und die Druckrolle d sitzen, ruht 
excentrisch in ihren Lagern, so dafs durch Drehung 
der letzteren mittels des Annes i bezw. des Hebels k 
die Druckrolle d gegen die lose laufende Rolle e 
gedrückt und wieder davon entfernt werden kann. 
Um e ist der m it dem Hammerbär li verbundene 
Riemen f  gelegt. Wird nun die ununterbrochen sich 
drehende Rolle d gegen e bezw. den Riemen f  gedrückt,

so wird dieser zwischen d und der rotirenden 

Rolle e mitgenommen bezw. der Hammerbär h ge
hoben, bis dieser gegen den Anschlag p  der Stange o 
trifft, dadurch den Arm i nach unten drückt und die 
Rolle d von e entfernt. Infolgedessen fällt der Hammer
bär h unter entgegengesetzter Drehung von e frei 
nach unten. W ird der Hebel k ununterbrochen nach 

unten gedrückt, so bleibt der Hammerbär h am höchsten 
Punkte in der Schwebe stehen, q ist ein Gummi
puffer zur Vermeidung der Stöfse.

KI. 5, Nr. 40444, v o m  24. J u n i  1888. R u d o l f  

P a u k i n F e l i x d o r f  (Nieder-Oesterreich). Verfahren 
und Vorrichtung zum Wegtliun von Sprengschilssen.

Eine zuerst m it Pulver a und dann mit Wasser b 
geladene Röhre m it Schraubenverschlufs c wird m it 
dem WTasser nach der Bohrlochssohle hin in das 
Bohrloch gesetzt und in demselben vermittelst eines 

Keiles d, welcher sich gegen den abgeschrägten 

Schraubenverschlufs c stützt, befestigt. Bei der Ex
plosion der Ladung wird das Wasser zwischen die 

ganz bleibende Röhre und die Bohrlochswand gedrängt,

I „A /'/y > /,X rJh /Jo  ( '//:'

V-9

so dafs die Explosionsgase mit den Grubengasen nicht 
direct in Berührung treten können. Eine Entzündung 
derselben soll auch durch Abkühlung der Explosions

gase durch das Wasser verhindert werden.

KL 5, Nr. 40 570, v o m  15. J u n i  1888. C a r l  
M e i s s n e r ,  i n  D u d  w e i t e r  be i  S a a r b r ü c k e n .  
Streichender Pfeilerbau.

Von dom oben geschlossenen Bremsschacht a aus 
werden durch Fahrschächte b verbundene Abbau- 
strecken c getrieben, in welchen Wetterscheider d 
derart angeordnet sind, dafs die frischen Wetter von

unten in den Bremsschacht a und von hier in die 
Abbauslrecken c eintreten, in diesen unterhalb der 
Wetterscheider d bis an die Arbeitsstellen e und dann 
oberhalb von d bis zu den Fahrschäcbten b gehen, 

bis sie durch den Umgang f  in die Hauptwetterstrecke g 
gelangen, h und i sind Welterthüren und wetter
dichte Ueberführungen, k ist Bergeversatz.

KI. 4S, Nr. 40 74*2, v o m 25. S e p t e m b e r 1888. 
Zusatz zum Patent Nr. 45838 (vergl. »Stahl und Eisen«
1889 S. 235). F r i e d r i c h  S i e m e n s  i n  D r e s d e n .  
Emaillirof en.

Da bei dem durch Patent Nr. 45 838 gekennzeich
neten Emaillirof en die Zeit zur Aufspeicherung der 
W ärme während des Anheizens der Arbeitskammer, 
sowie die aufgenommene Wärmemenge die für die 
Leistung des Ofens bestimmenden Factoren sind, so 

mufs eine erhebliche Steigerung der Ofenleistung ein- 
treten, wenn die Aufnahme- bezw. Abgabezeit ver

mindert und die ausgetauschte Wärmemenge gleich
zeitig vermehrt werden kann. Da nun Aufnahme- 

und Abgabezeit, sowie die dabei in Frage kommende 
Menge von Wärme in bedeutendem Mafse von den

Abmessungen der den Wärmeaustausch vermittelnden 
Oberfläche abhängen, so mufs eine Vergröfserung der 
Innenfläche der Arbeitskammer eine Steigerung der 
Ofenleistung unmittelbar zur Folge haben. Diese Ober- 
flächenvergröfserung kann auf verschiedene.Weise be
wirkt werden; bei der in der Skizze dargeslellten 

Ausführungsform sind Längsrippen in einer runden 
Arbeitskammer angeordnet; es können aber auch Quer
rippen, Buckel oder sonstige Vorsprünge dem gleichen 
Zweck dienen. Auch kann nur ein Theil der Innen- 

lläche der Arbeitskammer, unten oder oben, vorn oder

J2
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hinten u. s. w. m it solchen Erhöhungen versehen sein, 
wodurch ein Mittel gegeben ist, auch auf die Art der 

Wärmevertheilung einzuwirken.

K l .  37, Nr. 46 414, v o m  20. A p r i l  1888. 
W i l h e l m  Da  e h r  i n  B e r l i n .  Eiserne Träger mit 
wellenförmig ausgebauchtem Steg.

Der Steg des J-  Trägers oder 
der Eisenbahnschiene besitzt nach 
beiden Seiten ausgebauchte Buckel, 
welche eine erheblich geringere Dicke 

des Steges unter Erhöhung der Knick
festigkeit des Profils getatten sollen. 
Letztere soll bei einer Höhe des 
Trägers von 500 mm, einer Siegdicke 
von 7 mm in der Mitle und 8 mm 
an den Flanschen, einein Buckeldurch
messer (in der Mittellinie des Trägers 
gemessen) von 12,5 mm und einer 
Pfeilhöhe der Buckel von 22 mm 
ebenso grofs sein, wie diejenige eines 
gleich hohen Trägers m it geradem 

Steg von 18 mm Dicke. Gegenüber 
diesem beträgt die Gewichtsver- 

ringsrung 27,5 % und die Material- 
ersparnifs 12,5 % (eventuell 8 %). 
Die Träger werden m it gleichmäfsiger 
Stegstärke von 8 mm in einem nor

malen Walzwerk hergestellt und dann 
in einem besonderen Walzwerk 
(welches in der Patentschrift nicht 

beschrieben ist) gebuckelt. Hierbei 
findet die Querschniltsverminderung 
des Steges in der Mitte der Buckel 
um 1 mm statt.

Britische Patente.

Nr. 16674, vom  16. N o v e m b e r  1888. F r i e d r i c h  
W i l h e l m  K o f f l c r  u n d  A d a l m a r  B r e d e n  i n  
U n t e r  St.  V e i t  be i  W i e n .  Einrichtung zum Ver
zinken i'on Blechen.

Die Bleche werden vermittelst ununterbrochen 
sich bewegender Gliederketten a in das Zinkbad b

gesenkt und aus demselben herausgehoben und während 

der letzteren Operation abgebürstet, um das über- 
ilüssige Zink zu entfernen. Die Gliederketten a haben 
abwechselnd nach entgegengesetzten Seiten gerichtete 
Haken c. In die nach oben zeigenden Haken c des 
heruntergehenden Stranges legt man den ein Blech 

haltenden Zangenhalter (Fig. 2), bestehend aus einem 
Querhaupt d m it Endzapfen e und den Zangen f, 
welche durch Drehen einer Excenterwelle g geöffnet 
werden können. Erreichen die betreffenden Haken c 
den unteren Wendepunkt der Ketten a, so legen sie 
den Endzapfen e in feste Lager h , in welchen die 
Kelten weiter laufen, bis die nächsten nach vorn ge
richteten Haken c die Endzapfen e erfassen und mit 

nach oben nehmen. Alle Bleche i bleiben also eine 

gleiche Zeit im  Zinkbad b. Beim Aufgang des Bleches i 
werden durch Drehen des Schwungrades k, dessen 
Zahntrieb in m it den beiden Bürstwalzen n verbundene 
Zahnstangen m eingreift, die Bürstwalzen n gegen
einander bezw. gegen das Blech i gedrückt. Gleich

zeitig drehen sich die Bürsten n gegeneinander und 
werden auch noch achsial hin- und hergeschoben. 
Die Drehung erfolgt durch Riemen, die Verschiebung 
durch Kurbeln o. Zu diesem Zweck sind die Bürsten- 
wellcn durch Feder und Nulh m it den Rietnscheiben 

und Schnecken, welche zwischen festen Lagern sich 
drehen können, verbunden. Die Schnecken drehen 
durch Schnecken- und Zahnräder die Kurbeln, welche 
durch Zugstangen an die Bürsten angreifen.

N r. 5605, v o m  17. A p r i l  1888. W i l l i a m  
E v a n s  i n M e r t h y r T y d v i l  (County of Glamorgan). 
Hochofen.

Aul'ser den Düsen im Gestell besitzt der Hochofen 

eine zweite Lage Düsen in halber Höhe der Rast, die 
gleichzeitig m it den Gestelldüsen W ind in den Ofen 
blasen. Angeblich soll hierbei eine geringere W ind
pressung zulässig sein, das Futter mehr geschont und 
das Hängenbleiben von Gichten vermieden werden. 

Auch soll eine wesentliche Brennstoffersparnifs damit 
verbunden sein.

Nr. 13234, v o m  13. S e p t e m b e r  1888. O l i v e r  

L e p r e v o s t - B o u r g e r e l  u n d  E d o u a r d  P i e r r o n  
i n  Po r i s .  Gewinnung des Zinns von Weifsblech
abfällen.

Zur Lösung des Zinns benutzt man trockene gas
förmige Chlorwasserstoffsäure, welche durch Erhitzen 
bis auf 1600 von 1 Theil Handelssalzsäure mit 2 Theilen 

Schwefelsäure von 60 0 B oder durch Einwirkung von 
Schwefelsäure auf ein Chlorid erzeugt wird. Das 
Chlorwasserstoffgas wird durch eine Reihe von mit 
Weifsblechabfällen gefüllten Kammern geleitet, so dafs 
es am Boden der ersten Kammer eintritt und von der 
Decke derselben wieder nach unten zur zweiten Kammer 
gebt u. s. f. Ist das Zinn der ersten Kammer in Zinn- 
chlorür übergeführt, so wird sie ausgeschaltet, aus- 
gelaugt, entleert und wieder gefüllt, wonach das Gas 

der letzten Kammer in dieselbe eingeführt wird u. s. f. 
Die Laugen enthalten Zinnehlorür, etwas Eisenchlorür 

(w’egen der Wasserstoffbildung soll das Eisen nur 
wenig angegriffen werden) und eventuell Bleichlorür. 
Das Zinn wird äus der Lauge durch m it Geweben 
umhüllte Zinkstangen gefallt und auf diese Weise voll

kommen rein gewonnen. Das gefällte Zinn wird unter 
einer Decke von Chlorzink eingeschmolzen.

N r. 50S4, v o m  5.. A p r i l  1888. T h o m a s  
T w y n a m  i n  W e s t  K e n s i n g t o n  P a r k  (County 

of Middlesex). Verfahren zur Herstellung von Flufs- 
eisen und Stahl.

Eisenerz oder Eisenschlacke m it oder ohne Phosphor, 
aber m it wenig Schwefel und mit nicht überrnäfsig viel
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Silicium, wird gemahlen und m it Kohlenklein gemischt, 
wonach die Mischung auf einen hocherhitzten basischen 
oder neutralen Herd gebracht und m it einer Lage Kalk 

überdeckt wird. Auf diesen legt man das vorzugsweise 
phosphorhallige Roheisen, welches aber nur wenig 
Silicium enthalten darf. Die Beschickung wird nieder
geschmolzen und mittels eines Hakens durchgearbeitet, 

worauf das Eisen abgestochen wird.

N r. 4778, v o m  29. M ä r z  1888. W i l l i a m  
H u g i n  n W a l k e r  in S h e f f i e l d .  Ofen zum Richten 
und Anlassen von Kreissägen.

Ueber einer Feuerung liegt eine starke Gufsplalte a, 
mit welcher durch 2 starke Bolzen b ein Querhaupt c 
verbunden ist. Durch letzteres geht eine durch ein 
.Schneckengetriebe drehbare Schraube d, vermittelst 
welcher eine Platte e auf die Platte a geprefst werden 
kann, a ist in der Mitte durchlocht, so dafs die 
Feuergase der Feuerung durch a, um e herum und

durch die Mittelöffnung des Deckels m in das Rauch
loch n entweichen können. Die Presse wird ver
mittelst der Feuerung zuerst gleichmäfsig angewärmt, 
wonach man durch eine seitliche Thür die Säge 
zwischen die Platten a e legt, e wird dann fest auf 

die Säge geprefst. Ist dies der Fall, so gehen die 
Feuergase durch a, das Mittelloch der Säge und die 
radialen Kanäle auf der Unterseite der Platte e den 
oben beschriebenen Weg. Hierdurch wird auch die 

Säge gleichmäfsig erwärmt und kann zwischen den 
Prefsplatten a e ebenso abkühlen, ohne dafs ein 

Werfen statlfände.

N r. 5122, v o m  6. A p r i  1 1888. E d w i n  C h a m 
b e r s  J o h n  D e v i s  i n  G l a s g o w .  Vorrichtung 
zum Drücken von Blechen.

Um Bleche in bestimmte Formen zu drücken, um 

z. B. Wellrohre herzustellen, wird das glatte roth- 
glühende Rohr durch Flüssigkeitsdruck, welcher durch 
eine elastische Membran auf eine Schicht Sand wirkt, 
in die Form geprelst. Zwischen 2 Kreisscheiben c 
sind ein starker, zum Hallen des Sandes dienender 
Cylinder d und die elastische Membran b derart ein
geklemmt, dafs durch Einleiten von Druckflüssigkeit 

zwischen b und d erstere nach innen ausgebaucht 
wird. Die Membran b besteht deshalb aus Kautschuk 
m it Leinenüberzug. In  die Kreisscheiben c ist ein 
Blechcylinder a eingesetzt, welcher unten durch einen 
Stulp g gegen c abgedichtet ist. Oben kann a gegen c 
durch vermittelst des Excenterhebels f  radial verstell
bare Schieber e abgedichtet werden. Innerhalb a ist 
der Lehmkern k angeordnet. Das um letzteren zu 

drückende rothglühende Rohr wird auf den Winkel-

eisenflantsch l von a gesetzt und dann m it diesem 

nach unten gedrückt. Hierbei wird der um  das etwas 
engere Rohr entstehende leere Raum  durch Sand aus 
dem Trichter h ausgefüllt, wonach die Schieber e um 
das Rohr geschlossen werden. Nunmehr läfst man 
Druck auf die Membran b wirken, so dafs der Sand 
das Rohr um den Kern k preist. Ist dies geschehen, 
so hebt man mittels des Kolbens n das Rohr a m it 
dem Wellrohr und dem Kern k wieder aus der Form 

heraus, so dafs a den Sand wieder zurückhält.

N r. 6454, v o m  1. M a i 1888. E d w a r d  B r o o k  
i n  H u d d e r s f i e l d  (County of York). Gaserzeuger.

Die Sohle des Schachtofens wird durch Wasser 
gebildet, so dafs die Schlacke im Wasser und auf 
ersterer die Beschickung ruht. Das Ofeninnere wird 

gegen aufsen.durch die Klappen a abgesperrt, so dafs 
die in den Raum  b und erforderlichenfalls auch durch 
die wassergekühlte Düse c in die Mitte des Ofens ver-

K >

mittelst eines Dampfinjeclors eingeblasene Luft nicht 
nach aufsen entweichen kann. In der Mitte des Ofens 
ist in das Wasser eintauchend der Kasten d an
geordnet, welcher als Auflage für einen sogenannten 

»falschen Rost« dient; durch d kann ebenfalls W ind 
eingeblasen werden. Die Schlacke wird nach dem 
Aufziehen der Klappen a aus dem Wasser gezogen.

N r. 377, vom  8. J a  n u a r  1889. E l i h u T h o m s o n  
i n  L y n n  (Mass.). Verfahren zum Vernieten von 
Platten mittels des elektrischen Stromes.

Man steckt den k a 11 e n Nietbolzen durch die Oeflhung 
der aufeinandergelegten und zusammen zu nietenden
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Platten, wonach ein starker elektrischer Strom durch 
den Nietbolzen geleitet w ird, bis derselbe Schweifs

temperatur hat. Man preist dann durch verhältnifs- 
mäfsig geringen Druck die Nietköpfe an.

Patente der Ver. Staaten Amerikas.

Nr. 393136. R o b e r t  0.  Y o u n g  u n d  T h e  
M a s s i l l o n  S t o n e  a n d  F i r e  B r i c k  C o m p a n y  

i n  P i t t s b u r g  (Pa.). OfcwUise.
Die aus feuerfestem Thon hergestellte Ofen

düse a besteht aus vier Theilen, welche eine durch
gehende ovale Windöffnung bilden. In senkrechter 

Richtung ist die Düse entsprechend dem inneren und 
äufseren Futter des Schachtofens in zwei Theile ver-

schiedener Breite getheilt, so dafs die Düse m i t  
V e r b a n d  eingemauert werden kann. Jeder dieser 
Düsentheile besteht aus zwei symmetrischen Hälften, 
die einfach aufeinander gelegt werden. Um die Düsen 

herum liegt der Windkasten.

Nr. 392364. H e n r y  R o b e r t s  i n  P i t t s b u r g  
(Pa.). Drahtwalzwerk.

Die sich zwischen zwei Walzwerken bildende 
Drahtschleife.wird über eine u n t e r  der Hüttensohle 

liegende schiefe Ebene, welche in Höhe der Hütten
sohle durch Fufsplatten überdeckt ist, geleitet, so dafs 
die Schleife den Arbeitern nicht gefährlich werden kann.

N r.394384. F e l i x  M c C a r t h y  i n  P o t t s t o w n  
(Pa.). Diisenstock für Hochöfen.

Am tiefsten Punkte eines jeden Düsenstocks ist 
ein sich nach aufsen öffnendes Sitzventil angeordnet, 

welches m it einem Kolben derart verbunden ist, dafs 
cs durch den auf diesen wirkenden Winddruck gerade 
g e s c h l o s s e n  gehalten wird. Die Fläche des Kolbens 
mufs also etwas gröfser sein, als diejenige des Ventils. 

Tritt im Falle des plötzlichen Niedergehens hängen
gebliebener Gichten Schlacke in den Düsenstock, so

öffnet man einen Hahn an dem Cylinder, in welchem 
der Kolben gleitet, so dafs der W inddruck unter 
diesem sich vermindert. Infolgedessen gewinnt der 
W inddruck auf das Ventil das Uebergewic-ht; dieses 
öffnet sich und die Schlacke wird ausgeblasen. Verbindet 
man die Cylinder aller Düsenstöcke durch ein gemein

schaftliches Rohr und ordnet in diesem einen grofsen 
Ausblasehahn an, so können alle Ventile gleichzeitig 
geöffnet werden.

N r. 894419 bis 394421. S a m u e l  T . W e l l m a n n  
i n  C l e v e l a n d  (Ohio). Vorrichtung zum Beschicken 
von Flammöfen mit schweren Blöcken.

Vor den in einer Linie liegenden Flammöfen ist 
ein Schienengeleise m it grofser Spurweite angeordnet, 
auf welchem ein starker Wagen läuft. Derselbe wird 
durch 2 endlose Drahtseile, welche von einem am 
Ende des Geleises stehenden Dampfhaspel in der einen 
oder ändern Richtung bewegt werden, vor den Oefen 

eingestellt. Das Anlafsventil des Haspels ist m it einem 
Zugseil verbunden, welches parallel den Schienen an 
dem auf dem Wagen stehenden Arbeiter vorbeigeht, 
so dafs dieser vom Wagen aus die Bewegung des

selben veranlassen kann. Ebenso sind dem Arbeiter 
die Ventile der Luftcylinder zum Heben der Ofenthüren 
zugänglich. Auf dem Wagen ruht eine Plattform, 

welche vermittelst eines Wasserdruckcylinders quer 
zur Fahrrichtung verschoben und an der dem Ofen 
zu gelegenen Seite durch einen über oder unter der 
Plattform gelegenen Wasserdruckcylinder gehoben, 

also geneigt eingestellt werden kann. Auf der Platt
form ist eine Zange vermittelst ihres Drehzapfens 
derart befestigt, dafs durch Oeffnen und Schliefsen 
der hinteren Schenkel durch einen Wasserdruckcylinder 

das Zangenmaul geschlossen und geöffnet wird. Die 
Ein- und Auslafsventile dieser 3 Wasserdruckcylinder 
und der obengenannten Ventile zur Bewegung des 
Wagens an den Oefen vorbei und der Ofenthüren 
erfolgt von dem einen auf dem Wagen stehenden 
Arbeiter. Der Betrieb der Vorrichtung ist folgender: 

Der Block wird auf einem kleinen Wagen, welcher 
auf einem Schmalspurgeleise dicht vor den Oefen 
entlang läuft, vor einen bestimmten Ofen gebracht. 
Der Zangenwagen wird dann hinter den Block ge
fahren und dieser durch entsprechende Bewegung der 
Wasserdruckcylinder erfafst und vom Wagen abgehoben. 

Der Zangenwagen wird dann vor die bestimmte Ofen
thür gefahren und der Block durch diese auf den 
Herd gelegt, wonach die Zange gelöst und zurück
gezogen wird. Auf dieselbe Weise geschieht das 
Herausholen der glühenden Blöcke. In einem Falle 

mündet zwischen 2 Oefen der Walzentisch eines W alz
werks, so dafs der Zangenwagen den glühenden Block 
direct auf diesen Tisch legen kann und dieser ihn 
direct zu den Walzen befördert. Die Zuleitung des 

Druckwassers zu den Cylindern geschieht durch 
Schläuche, welche an auf Deckenschienen laufenden 
Katzen hängen und dem Zangenwagen folgen können. 

Das Abwasser ¡liefst in eine zwischen dem Geleise an
geordnete Rinne.
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S t a t i s t i s c h e s .

Statistische Mittheilungen des Vereins deutscher Eisen- urtd Stahlindustrieller.

Production der deutschen Hochofenwerke.

Monat Harz 1889
G r  u p p e n - B e z i r k .

Werke. Production.

Tonnen.

P i i t U l e l -

R o h e i s c u
u n d

S p i o f ^ e l -

c is c u .

Nordwestliche Gruppe...........................
(Westfalen, Rheinl., ohne Saarbezirk.) 

Ostdeutsche Gruppe . . . . . .
(Schlesien.)

Mitteldeutsche Gruppe...........................
(Sachsen, Thüringen.)

Norddeutsche Gruppe ...........................
(Prov. Sachsen, Brandenb., Hannover.)

Süddeutsche G ru p p e ...........................
(Bayern, Württemberg, Luxemburg, 
Hessen, Nassau, Elsafs.)

Südwestdeutsche Gruppe ......................
(Saarbezirk, Lothringen.)

36

12

1

1

8

7

73 298 

28 903 

916 

380 

27 694

45 918

Purldel-Roheisen Summa .

(im Februar 1889 
(im März 1888

65
63
65

177 109 

155 060) 
176 618)

B e s s e m e r  -  
B o l ic i s c u .

Nordwestliche Gruppe...........................

Ostdeutsche G r u p p e ...........................

Mitteldeutsche Gruppe...........................
Süddeutsche G r u p p e ...........................

8
1
1

1

35 052 
3 065 

301 
1460

Bessemer-Roheisen Summa .
(im Februar 1889 

(im März 1888

11
11

11

39 878

33 691)
34 781)

T h o m a s -
R o h o is e n .

Nordwestliche G r u p p e ......................
Ostdeutsche G r u p p e ...........................
Norddeutsche Gruppe ...........................
Süddeutsche G ru p p e ............................
Südwestdeutsche Gruppe ......................

10
2
1
7

4

53 463
8 214
9 581 

24 222

* 24 872

Thomas-Roheisen Summa .

(im Februar 1889 
(im März 1888

24
24

20

120 352 
105 630) 
104 592)

G!-iel sei-ei*
R o h e is e n

und :

Nordwestliche G r u p p e ......................
Ostdeutsche G r u p p e ...........................

Mitteldeutsche Gruppe...........................
Norddeutsche Gruppe ...........................
Süddeutsche G ru p p e ...........................

SUdwestdeutsche Gruppe ......................

11
6
1
2

8

4

14 565 

1 691
1 033
2 788 

16 020
7 064

I. Schmelzung. Giefserei- Roheisen Summa .
(im Februar 1889 

(im März 1888

32
30
27

43 161 
40 531) 
43 781)

Z u s a m m e n s t e l l u n g .

Puddel-Roheisen und Spiegeleisen 177 109

Bessemer- R o h e is e n ...................... 39 878

Thom as-Rohe isen ........................... 120 352

Giefserei-Roheisen........................... 43 161

380 500

Production im Mürz 1888 ...................... 359 772

Production im Februar 1880 . . . . 334 912

Production vom 1. Januar bis 31. Mürz 1880 1 082 523

Production vom 1. Januar bis 31. März 1888 1 045 575
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Ein- und Ausfuhr von Eisenerzen, Eisen- und Stahlwaaren, Maschinen im

Tonnen v o n  bezw.

«len
deutschen
Zollaus-

schlüssen

Belgien
Däne

mark

Frank

reich

Grofsbri-

tannien

Erze.
fF

Eisenerze, Eisen- und Stahlstein | £  

Roheisen.

Brucheisen und Eisenabfälle

Roheisen aller Art

■{!:

{£
Luppenciscn,Rohschienen,Ingots

Sa.
/E.

Fährleute.

Eck- und Winkeleisen .

Eisenbahnlaschen, Schwellen etc. -,,
\A.

Î
E.
A.

E.

Eisenbahnschienen 

Radkranzeisen,
eisen . .

Schmiedbares Eisen in Stäben .

Rohe Eisenplatlen und Bleche .

Polirte, gefirnifste etc. Platten/E. 
und Bleche.................................\A.

Weifsblech...................................... / ? ’
\A.

Eisendraht......................................Pp'
\A.

Ganz grobe Eisengufswaaren . / ? '
v"-
/E.

•\A.
Kanonenrohre, Ambosse etc.

Anker und K e tte n ....................

Eiserne Brücken etc.................... {£
D rahtse ile .............................. /£■

\A.

Eisen, roh vorgeschmiedet . . j® ’

Eisenbahnachsen, Eisenbahn- /E. 
r ä d e r .........................................^A.

Röhren aus schmiedbarem Eisen
l A-

Grobe Eisenwaaren, andere . .

Drahtstifte...................................

Feine Eisenwaaren etc. . . . / ? '
(A.

Sa

Maschinen.

Locomotiven und Locomobilen . /?*
IA,

Dampfkessel . . . .  / " •
' lA.

Andere Maschinen u. Maschinen- 
tlieile

■ f t

Sa,•{£

2 642 
470

68
220
392

12

460
232

370
1

48
1

26

47
789
17

1 536

14
35
4
2

79
20

112

73
6
6

20
1
1
3

87
64

463

576
44

203 
3 732

7
103
329

5 483 
194 699

2
152 
364 

15 795

771

366 
16 718

1 706
3

585
50

2 483

131 
1 756 

23 
480 

2 
1 
1 
1

198 
1 968 

179 
135 

1 
34 

1

1

16
2

54
24

221
7

534
104
465

353
10

107

737 
10 899

7
36

21
438
406

105
336

445
463

38

11
1
1
1

541

211

1

101
2

17

3

1

7

10

110

102
6

192

217

31

10
1594

23
53

23
53

320 
153 046

lö
64

3 901 

1 094

13 
5 059

12
2

1
1

125
243
42
60

1
111
1
6

555
117
278

5
9
5

1

1
5

12
551

2
193
296
288

1
2

38
51

676 
2 243

1
6

2
269
989

270
997

1 364

651 
30 

18 728 
194 

4

Ita lien

601

527

975

d. Nieder

landen

62 743 
1

197
1

137
743

31

Norwegen

und

Schweden

Ocster-

reich-

Ungarn

1 505

26

734
3

66

19 383 
224

395
11

323 
357 

1 539 
62

533
551
187
461
40
2

256
1

147 
5 887 

457 
121 

6 
12 

124

u
5
2

15
25

146
84
48

428
404

2 215
58

2 103

1 381

33

127

145
1

2 225 

2 398

2

1

1 681 

198 

17

2

3

15

1 135

315
2

610

39

37

334
775

149 
10 

1 101 
21 

2 916

28
87

2 434
34 

1 789

5
10
2

10
3 532

37
193

3
56
16
1

108
1

224
32

283
54

1251

391
5

149

826
3

100

31

1
1 515 

47 
9 

16

1

454
104

38

7

16

256
17

225

4
1

26

2 782 
12 213

91

3 528 
246

3
10 364

22

17
19

857

320 
14 618

60
3

36
372
617

1 996 
881

47
338

9 395 
4 494

47 
915 
215 

1 071 
44 

336

306 
2 322

52
3 

11

86

4 
193 
657

2
478

4
6

10
41

134
32

160
4

15
1
3

40
2

23
11

467
9

309
138
781

2
27
21
86

465 
3 347

52

15
86 

1 604

3 619 | 
246 !

191
896|

375 | 
713

47 | 
338

861 
1 671
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deutschen Zollgebiete in der Zeit vom 1. Januar bis Ende Februar 1889.

l i i i e l i  E. =  Einfuhr. A. =  Ausfuhr.

Rumänien Itu Island Schweiz Spanien
Britisch
Indien

Argen
tinien,
Pato-
gonien

Bra
silien

den Verein. 
Staaten von 

Amerika

den übrigen 
Ländern 

bezw. nicht 
ermittelt

S u m in e

ln dem
selben Zeit
raum des 
Vorjahres

Im
Monat
Februar
allein

1061 30 64 505 149 048 138 408 85 666

— — 22 — — — — 3 — 352 735 311 219 165 561

13 92 _ __ _ 6 1 115 759 896
__ 1 622 __ __ __ 13 428 — 4 047 4 049 1 984
__ — 9 20 — — — — — 20 599 17 284 4 15S
__ 3 897 670 __ __ 4 9 7 577 750 35 153 26 619 15 037
__ __ _ __ __ — — — 114 33 89

5 10 200 — — 39 — 732 — 4 193 5 161 1902

_ 13 101 20 __ __ — — 6 21 828 18 076 5 143

5 3 907 2 492 — 43 22 8 737 750 43 393 35 829 18 923

3 _ __ 15 3 14

58 335 1 809 __ _ 23 2 53 120 6 593 6 659 3 020
__ __ __ _ __ — — — 28 23 14

9 3 35 10 __ 65 5 20 1 351 3 602 2 112 1 552
__ __ — — — — 429 382 39

4 IG 98 ‘25 _ 1 760 25 109 6 670 15 926 13181 7 904
__ __ __ __ __ __ __ — — 64 56 61
_ 10 10 __ _ 1 _ — 18 219 2 258 86
__ 9 _ __ _ — 1 — 2G43 2 484 1 858

822 5 406 1831 76 990 1202 56 3 966 3 807 27 399 18 833 12 081
- __ 2 __ — _ _ — — 316 361 152

113 2 181 719 1 1 3 108 196 157 10 908 10 308 5 493
__ _ _ — _ — — 43 12 37

__ 3 42 __ __ 2 __ 3 1 81 303 28
_ 1 __ — — — 3 — 323 550 154
_ 3 3 __ __ — — 1 5 33 44 11
- 1 __ __ —, — — — 859 748 724

31 116 749 312 73 3 995 645 5 571 4 555 30 088 33 990 14 827
__ __ 34 __ — — — 6 — 884 618 315

62 109 198 11 __ 152 8 20 411 2 223 4126 988
__ __ 1 __ _ __ —; — — 20 61 9

13 71 22 9 __ 5 1 23 47 417 515 197
__ __ __ __ — _ 2 155 103 54

— — 2 — — 1 1 5 2 22 32 7

14 — — — — 55 — 357 428
JLU

775
n

285
Q

7 3 8 58 13 __ 39
0

219 222 138
__ __ — - — 7 9 4
_ — 25 _ 8 15 — - 12 310 109 159

. __ 1 __ __ _ - — 75 45 43

17 40 305 2 5 3 1 633 154 4 024 2 835 1 881

9 ___ _ — 1 — 147 222 74

33 355 715 44 __ 185 33 — 105 3 597 3 322 1589

1 65 _ _ — 61 1 1 237 '1 132 643

444 1446 630 204 78 1095 137 221 1 3S7 10 321 11 675 5 054
__ ___ __ __ __ __ — 3 7 3

349 1 1 14 251 377 184 300 3 030 7 812 6 956 3 794

5 ._ __ 7 — 151 142 79

14 110 51 75 40 94 51 119 234 1 407 1 184 752

_ 1 131 __ __ __ — 79 3 7 406 6 970 4 280

1983 10212 7 248 786 1446 9 036 1325 11240 22 462 125 629 119 439 59 856

_ _ __ _ 101 114 91
___ 76 23 __ 6 39 8 - 81 409 1453 268

11 — __ __ __ - — 14 13 14

25 6 2 16 __ 9 — 2 4 162 270 56

5 596 _ __ — 91 1 5 578 5 203 2 850

204 1 716 457 668 6 273 188 184 828 9 963 9 277 4 729

i __ 5 607 __ __ _ — 91 1 5 693 5 330 2 955

229 1 798 482 684 12 321 196 186 913 10 534 11 000 5 053



Vergleichende Zusammenstellung der Ein- und Ausfuhr von Eisen-, Kupfer- und Bleierzen, Eisen- und Stahlwaaren, Maschinen 
und Kupferwaaren in Deutschland, Oesterreich-Ungarn. Frankreich, Grofsbritannien, Belgien und Nord-Amerika 

im Jahre 1888. *
I n  T o n n e n  zu  1000 K i lo .

Einfuhr. Ausfuhr.

Deutsch
land

Oesterr.-
Ungarn

Frank
reich **

Grofs
britannien

Belgien Nord-
Amerika

Deutsch
land

Oesterr.-
Ungarn

Frank
reich **

Grofs
britannien

Belgien
Nord-

Amerika

E isene rze ................................. 1 163 372 39 953 1 310 688 3 552 40S 1 742 867 919 644 2 211 810 38 659 288 244 148 491 2 321
Kupfer- und Bleierze . . . . ? 1004 14 721 126 807 ? 2 227 9 1939 12 159 ? ■p 39 910
Roheisen und Halbfabvicate . . 224 897 67 869 162 614 132 911 238 025 480 623 195 009 9 308 43 772 1181 004 13 409 •9 376
Eisen- und Stalilfabricate . . . 47 815 17 653 41 110 125 420 23 778 892 554 858 419 32 014 203 802 2 794 980 464 126 9

42 693 20 751 Fr. 3G 980 010 ? 13 539 Dollars 2 079 3S1 84 228 6 852 Fr. 33 534 «8 £  12932 625 31347 Dollars 11254270
Eisenbahnfahrzeuge................... Stück 15 Stück 279 To. 373 ? To. 628 9 Stück 591 Stück 279 To. 2 202 ? To. 19 310 Stück 794
Rohkupfer................................. 8 061 3 704 48180 102 519 4 236 87 4 530 714 2 096

} 791 574
1 968

Kupferwaaren............................ 1 691 58 4 450 44 652 ? Dollars 103 32G 7 632 231 7 565 ? | 12 659

Ein- und Ausfuhr in procentualem Verhältniis zur Production.

Deutschland Oesterreich-Ungarn Frankreich Grofsbritannien Belgien Nord-Amerika

1SSS 18S7 18S8 1SS7 18S8 1SS7 1SSS 18S7 18S8 ISS 7 18S8 ISS 7
Roheisen.

Production........................To. 4 258 471 3 954 413 ca. 730 000 670 000 ca. 1 695 000 1 580 851 ca. 7 900000 7 441 927 826 984 754 481 6 499 739 6 417 148
Einfuhr \ in % der . . % 5,3 4,1 9,3 8,3 9,6** 9,3** 1,7 1,5 28,8 21,2 7.4 10,8
Ausfuhr /  Production . . % 4,6 7,9 1,8 3,6 2,6 4,7 15,0 19,5 1,6 3,0 0,14 0,12

Eisen- und Stahlfabricate.

Production........................To. 4112 615 3 908 424 ? ? ca. 2 187 000 2 043 000 ? 0 960 281 929 604 ? ?
Einfuhr \ in % der . . % 1,2 1,4 ? ? 1,9 2,9 ? 2,5 1,9 ? ?
Ausfuhr /  Production . . % 20,9 24,2 ? 9 9,3 11,1 ? ■) 48,3 51,7 ? ?

** einscliliefslich titres
d'acquits.

* Für 1887 vergleiche »Stahl und Eisen« 1888 Seite 404.
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Vorläufige Uebersicht Uber die Production der Kohlenzechen, des Erzbergbaues, 
der Hochöfen, Eisengiefsereien, Schweifs- und Flufseisenwerke im Deutschen Reiche 

(einschl. Luxemburg) in 1888*
(soweit bis 1. März Berichte eingegangen waren).

1S87. 1S8S.

Tonnen.
Werth 

in jo 1000 M. Tonnen.
Werth

in je 1000 M.

Steinkohlen..................................... GO 333 984 311 077 65 321 834 341 043
Braunkohlen.................................. 15 883 634 40 165 16 541 977 40 759

Erze,

Eisenerze......................................... 9 351 106 34 005 10 664 789 39 964
. Kupfererze...................................... 507 587 14 552 530 864 17 513

Roheisen.

Holzkohlen-Roheisen......................
Koks-Roheisen, sowie Roheisen aus

23 150 2 702 19 748 2 429

gemischtem Brennstoff............... 3 931 263 159 923 4 238 723 184 510

Sa. Roheisen 3 954 413 162 625 4 258 471 186 939

D a run te r :

Masseln zur Giefserei...................... 488 573 22 465 597 488 27 836
„ „ Fhifseisenbereitung . . 1 732 484 71432 1 794 806 78 787

„ Schweifseisenbereitung 1 692 674 65 006 1 825 792 76 5G4
Gufswaaren I. Schmelzung . . . . 27 732 3 157 26 655 3 138
Rruch- und Wascheisen............... 12 950 565 13 730 614

Sa. 3 954 413 162 625 4 258 471 186 939

Eisenglefserei (2. Schmelzung) . . . .  

Sclnvelfseisen.

706 557 113 423 779 904 127 620

a) Rohluppen, Rohschienen zum
Verkauf...................................... 69 163 4 678 79 368 5 858

b) Cementstahl zum Verkauf . . . — — 74 18
c) Fabrica te .................................. 1 443 895 165 516 1467 915 180 325

Sa. Schweifseisen 1 513 058 170194 1 547 357 186 201

Flufseisen (einschl. Tiegel-Gufsstahl).

a) Blöcke (Ingots) zum Verkauf . .
b) Halbfabricate (Blooms, Billets

.85 746 6 405 102 944 9 260

u. s. w.) zum Verkauf............... 488 109 37 142 457 524 37 608
c) Fabrica te .................................. 1 114 954 155 350 1 224 886 171 511

Sa. Flufseisen 1 688 809 198 897 1 785 354 218 379

Kupfer.

Block- und Rosettenkupfer . . . . 20 202 17 722 20 872 30 496
Kupferstein zum Verkauf............... 397 166 995 348

* Nach der amtlichen Statistik Februar-Heft 1889. — Die detaillirteren Zusammenstellungen erscheinen 
erst im Oetober 1889.

V .9 13
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Berichte über Versammlungen verwandter Vereine.

Amerikanische und englische 

Ingenieure.

»Engineering« vom 19. April schreibt: „Die Zahl 
der Amerikaner, welche zum Schlüsse des Frühjahrs 
und zum Beginn des Sommers ihre Augen ostwärts 
wenden, ist in steter Zunahme begriffen und es wird 

in diesem Jahre vermöge der besonderen Anziehungs
kraft, welche die Pariser Ausstellung ausübt, die Flutli 
der Reisenden von den Vereinigten Staaten nach 
Europa weit über ihre gewöhnlichen Grenzen an
schwellen. Von heute ab bi« weit in den Sommer 
hinein wird jedes den Atlantischen Ocean durch

furchende Passagierschiff von Fahrgästen überfüllt 
sein. Es sollen nicht weniger als 90 000 Passagiere 
bei den verschiedenen transatlantischen Transport
gesellschaften vorgemerkt sein, und wenn dem so 

ist, dann wird die ungeheure Leistungsfähigkeit ihrer 
grofsen Dampfer kaum ausreichen, um allen den
jenigen, welche Europa im Laufe des kommenden 
Sommers zu besuchen beabsichtigen, bequemes Unter
kommen zu bieten.

Ein ganz besonderes Interesse knüpft sich an 
einen Dampfer, welcher New York am 25. Mai ver

lassen wird; es ist dies die »City of Richmond« der 
Inman-Linie, welcher durch das American Institute of 
Mining Engineers und die American Society of Me- 
chanical Engineers gemiethet ist. Vier Tage später 

wird die »City of New York* ihren Bug gegen Liver
pool richten, sie wird unter ihren Passagieren etwa 
100 Mitglieder der American Society of Civil Engineers 
zählen. Alle diese Herren kommen nach England 

auf Grund einer sehr herzlichen Einladung, welche 
an sie seitens der dortigen Institution of Civil En
gineers ergangen ist.

Die verhältnifsmäfsig grofse Anzahl von Eng

ländern, welche die Gastfreundschaft der Vereinigten 
Staaten aus persönlicher Erfahrung kennen, und die 
noch gröfsere Anzahl derjenigen, welche den Wunsch 

liegen, die Beziehungen zwischen den zwei grofsen 
Nationen, die durch Blutsverwandtschaft, durch 

gemeinsame Geschichte, durch tiefgewurzelte Sym
pathie verbunden sind, noch enger als bisher geknüpft 
zu sehen, werden die Bedeutung dieser grofsartigen 

Freundschaftsbezeugung würdigen und sind sicher, 
dafs die Zusammenkunft einen entschiedenen Erfolg 

aufweisen und gute Früchte für die kommenden Jahre 
tragen wird.

In  unseren Tagen reifsenden Fortschritts und 
ewiger Aenderungen ist die Institution of Civil En
gineers häufig bekrittelt worden; sie ist in ihren Ein
richtungen als zu conservativ bezeichnet und der 

Vorwurf gegen sie erhoben worden, dafs sie nicht 
m it der Zeit vorwärts schreite, sondern in dem alten 
ausgetretenen Geleise sich bewege, das sie sich zu der 
Zeit gebahnt habe, als die Ingenieurkunst noch jung 

und sie die einzige Vertreterin derselben war. Seit jener 
Zeit sind viele verwandte Vereinigungen in unab
hängiger Weise entstanden, einige von diesen sind 

reich und mächtig geworden, sie besitzen Kraft und 
Leben in sich und zählen unter ihren Mitgliedern die 

führenden Ingenieurkräfte des Landes. Nichtsdesto
weniger aber ist der altehrwürdigen Institution of Civil 
Engineers die führende Stelle geblieben, welche sie 
stets eingenommen hat und die sie voraussichtlich 

nach Generationen noch einnelunen wird.

Niemand kann nur einen Augenblick bezweifeln, 
dafs es den amerikanischen Ingenieuren gelegen sein 
wird, in einer geschlossenen Körperschaft nach Eng

land zu kommen, um dort die wohlorganisirte Gast- 
freundschaft ihrer Vettern zu geniefsen. Beide Theile 
werden von einander lei nen, angenehme Erinnerungen 
hinterlassen und werthvolle Beziehungen anknüpfen. 
Sicherlich konnte keine bessere Zeit als die gegen
wärtige lür eine solche Veranstaltung gewählt werden, 

da aufser den Sehenswürdigkeiten in England die 
amerikanischen Gäste die grofse Pariser Ausstellung 

geniefsen können. Die Verantwortung, mehr als 
300 amerikanische Ingenieure zu empfangen und zu 
unterhalten, welche unter sich die ersten ihres Standes 
zählen, ist keine leichte; aber der Erfolg war ge

sichert von dem Augenblicke an, als die Institution 
of Civil Engineers die Angelegenheit in die Hand 
nahm. Nachdem der Beschlufs einmal gefafst, 
war es auch gegeben, dafs die Institution die Auf
gabe allein durchführte und das Empfangs-Comité 
sich ausschließlich aus Mitgliedern derselben zu
sammensetzte. Aus nicht weniger als 250 Mitgliedern 
besteht dies Comité, unter ihnen fast alle hervor
ragenden englischen Ingenieure aller Zweige derTechnik. 
Wegen der zu grofsen Zahl müssen wir auf eine 
Wiedergabe der Namen verzichten. Die Einladung 
hat sicherlich auf die amerikanischen Gäste Eindruck 
gemacht; dem Secretär der Institution, Mr. Forrest, 
fiel die schwierige Aufgabe zu, eine entsprechende 
Festordnung vorzulegen. Die Schwierigkeiten, welche 
er dabei zu überwinden hatte, waren um so gröfser, 
als die Ankunft der amerikanischen Ingenieure in 
England gerade in die Zeit vor Pfingsten fällt, zu 

welcher ein grofser Theil der Londoner verreist ist. 
Die Ankunftszeit konnte indessen theils wegen der 
bereits fest eingegangenen Verpflichtung m it der 
Inman Co., theils auch wegen der Termine, zu welchen 
die amerikanischen Vereinigungen ihre Frühjahrsver
sammlungen abhielten, nicht geändert werden, so dafs 
man sich den Verhältnissen fügen mufste.

Die allgemeine Idee des Programms ist etwa 
folgende: Der Dampfer »City of Richmond« wird
nahezu gleichzeitig m it der »City of New York« in 
Liverpool eintreffen, da letzterer bedeutend schneller 

läuft. Nach dem Empfange beim Landen wird die 
Gesellschaft die Docks in Liverpool ansehen und am 

folgenden Tage den in Arbeit begriffenen See-Kanal 
von Liverpool nach Manchester in Augenschein 
nehmen. Wieder nach Liverpool zurückgekehrt, glie

dert sich die Gesellschaft in vier Abtheilungen, von 
denen die erstere nach den Wasserwerken der Stadt 
Liverpool, die andere zu den Werkstätten und Bauten 

der London and North-Western Railway in Crewe, 
die dritte zu den Werken der Midland Railway in 
Derby und die vierte endlich nach den Eisenbahn
werkstätten in Horwich und der Stadt Manchester 
gehen. Diese Ausflüge werden voraussichtlich am 
Freitag, den 7. Juni, beendet sein. Der Empfang in 
London findet erst am Donnerstag, den 13. Juni, 

statt und sollen die zwischenliegenden sechs Tage zu 
Besuchen verschiedener Bezirke benutzt werden. Es 

scheint, dafs hierbei hauptsächlich Vergnügungs
ausflüge in Aussicht genommen sind. Der förmliche 
Empfang wird in London im eigenen Gebäude der 
Institution of Civil Engineers sein und sind für den 

Aufenthalt in London für jeden Tag Ausflüge und 
Besuche von Werken vorgesehen. Gegen Ende der daun
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folgenden Woche wird die Gesellschaft m it der Lon- 
don-Chatham and Dover Raihvay nach Paris fahren. 
Der Aufenthalt daselbst wird voraussichtlich eine 
Woche dauern und ist alsdann die Auflösung der 
Gesellschaft in Aussicht genommen.

Es ist wohl anzunehmen, dafs eine grofse Zahl 
der Theilnehmer noch eine Reise durch Europa unter
nimmt. Sowohl in Frankreich, wie in Deutschland 

sind Vorbereitungen im Gange, um den amerikanischen 
Ingenieuren Gastfreundschaft zu gewähren, so dafs 
das von der Institution of Civil Engineers gegebene 

Beispiel auch auf dem Festlande mehr oder weniger 
befolgt werden w ird.“

Verein für Eisenbahnkunde in Berlin.

In der am 12. März d. J. unter dem Vorsitz des 
Geheimen Ober-Regierungsrath S t r e c k e r  t statt- 
gehabten Sitzung wurde als Thema zu einer Preis
aufgabe gewählt:

,. W e l c h e  V o r  t h e i  l e o d e r  N a c h t  h e i l e  
ha t  d i e  E r h ö h u n g  d e r  T r a g f ä h i g k e i t  
d e r  E i s e n b a h n - G ü t e r w a g e n  f ü r  M a s s e n 
t r a n s p o r t e  f ü r  d e n  V e r k e h r  u n d  d e n  Be- 

t r i e b ? “ Das festgestellte Programm für die Aufgabe 
wird besonders bekannt gemacht werden.

Herr Regierungs-Baumeister B a s s e l  sprach über 
a m e r i k a n i s c h e  E i s e n b a h n e n ,  insbesondere die 
Eisenbahnen der Ver. Staaten. Das Eisenbahnnetz 

dieser letzteren ha t, wie der Vortragende, welcher 
längere Zeit der kais. deutschen Gesandtschaft in 
Washington als technischer Attaché beigegeben war, 
ausführte, zur Zeit eine Ausdehnung von 240 000 km 
erlangt und zu seiner Herstellung ein Kapital von 

etwa 34 Milliarden in Anspruch genommen. Mehr 
als eine Million Menschen —  also ein sehr beträcht
licher Bruohtheil der im ganzen etwa 60 Millionen 

zählenden Bevölkerung —  ist bei diesen Eisenbahnen 
beschäftigt. Aus diesen wenigen Zahlen ergiebt sich 
schon der gewaltige Einllufs, welchen die Eisenbahnen 
auf das gesaminte Leben, auf die wirthschaftlichen 

und politischen Verhältnisse der Vereinigten Staaten 
ausüben. Die Staatsregierung wirkte dort auf die 
Eisenbahnen im  wesentlichen nur insofern ein, als 
sie den Bau derselben durch reiche Landschenkungen 
und anderweitige Vergünstigungen unterstützte, im 

übrigen wurde bezüglich des Baues und Betriebes 
den E igen tüm ern  der einzelnen Bahnen —  Actien- 
gcsellschaften — fast völlig freie Hand gelassen. Zu 

besonderem Nachtheil gereicht es der Allgemeinheit 
der Bevölkerung, dafs Börsen-Speculanten durch nicht 
immer ganz lautere Mittel sich zu alleinigen Eigen- 
thümern ausgedehnter Bahnlinien machten und diese 
alsdann nach W illkür in ihrem finanziellen Interesse 
ausbeuteten. Die Tarife für den Personen-, wie für 
den Güterverkehr werden nicht veröffentlicht und 

sind nicht feststehend, sondern verschieden von Tag 
zu Tag nach den jeweiligen Concurrenzverhältnissen 
und dem Gutdünken der Bahn-Ingenieure. Selbst- 

verständ'ich werden durch derartiges Verfahren viel
fache Interessen des handel- und verkehrtreibenden 

Theiles der Bevölkerung verletzt. Die dadurch her
vorgerufenen Beschwerden haben denn auch schon 
zu verschiedenen gesetzgeberischen Mafsnahrnen, durch 

welche eine strengere staatliche Beaufsichtigung der 
Eisenbahnen herbeigeführt werden soll, Veranlassung 
gegeben. Nach weiterer Erörterung der allgemeinen 
Verhältnisse des amerikanischen Eisenbahnwesens 
ging der Vortragende unter Vorzeigung bezüglicher 

Zeichnungen zur Beschreibung technischer Einzelheiten 
aus dem Bau und Betrieb der Eisenbahnen in Nord- 
Amerika über, welche vieles Bemerkenswerlhe zeigen. 

Insbesondere wurden Mittheilungen über die Anord

nung der Betriebsmittel und des Oberbaues, über 

Weichenstellwerke besonderer Art, über die Abfer
tigung der Züge und dergl. gemacht.

Herr Geheimer Regierungsrath E m m e r i c h  sprach 

m it Bezug auf ausgestellte Zeichnungen über ameri
kanische Güterwagen, bei denen das Verhältnifs der 
Nutzlast zur todten Last sich wesentlich günstiger ge
staltet, als dies bei den zur Zeit auf den diesseitigen 
Bahnen in Anwendung befindlichen Güterwagen der 
Fall ist. Während die todte Last der Güterwagen 
der deutschen Eisenbahnen ungefähr 60 % der Nutz
last beträgt, würde dieselbe bei den erwähnten ameri
kanischen Wagen etwa 22 % sein.

Der als Gast anwesende Herr E. S c h ö n r o c k  aus 
New York sprach, ebenfalls unter Bezugnahme auf 

ausgestellte Zeichnungen, über die Einrichtung und 
die Leistungen der in neuester Zeit auf nordamerika
nischen Eisenbahnen, besonders auf den nördlichen 

hoch gelegenen Strecken der zum Stillen Ocean führen
den Ueberlandbahnen zur Anwendung gekommenen 
D a mp f - S c h n e e s c h a u f e l i n a s c h i n e n .  Bei diesen 

Maschinen wird der Schnee durch die Schaufeln eines an 
der Vorderseite angebrachten lurbinenartig gestalteten 

Rades einem Cylinder zugeführt, aus welchem der
selbe vermittelst einer rasch rotirenden, m it Flügeln 
versehenen Welle nach aufsen geschleudert wird. Die 
Maschinen sind sehr schwer und müssen durch eine 

oder mehrere Locomotiven gegen den wegzuräumen
den Schnee gedrückt werden.

Verein deutscherMaschinen-Ingenieure.

In der Versammlung vom 26. März 1889 hielt 
Hr. Ingenieur O t t o  K n  a u  dt  aus Essen einen Vor

trag über

Locomotive mit Wellrohrkcssel, erbaut in der Central
werkstatt zu Dortmund, K. E.-D. rrh.

Es ist dies die erste Locomotive, welche mit 
einem Wellrohrkessel ausgeführt ist, trotzdem die 

Le e d s  forges  i n  Le eds  und die G e w e r k s c h a f t  
S c h u l z - K n a u d t  i n  Essen  seit dem Jahre 1878 
bezw. 1880 jährlich zusammen nicht weniger als 
3000 Tonnen Wellrohre regelmäfsig abliefern.

Redner setzte sich im Jahre 1885 mit Hrn. Eisen- 
bahndirector P o h l m e y e r  in Dortmund in Verbindung 
und gelang es diesem, eine Tenderlocomotive, deren 

Kessel erneuert werden mufste, zum Umbau mit 
Wellrohrkessel zur Verfügung zu erhalten.

In Nr. 284 der Glasers »Annalen für Gewerbe 
und Bauwesen«, "welche das auführliche Sitzungs- 
prolokoll der Versammlung enthält, befindet sich eine 

Zeichnung der Locomotive, sowie genaue Beschreibung 
der Ausführung. Zufolge einer Mittheilung der be
treffenden Königl. Eisenbahndirection hat die Loco

motive sich während eines mehrmonatlichen Betriebes 

auf das Beste bewährt.
Es ist dies ein sehr erfreuliches Ergebnifs, in 

welchem wir aufserdem einen weiteren Schritt zur 
Verdrängung der kupfernen Feuerbuchsen erblicken.

Verein zur Beförderung des Gewerb- 
fleifses.

In der Sitzung vom 4. März 1889 hielt Hr. Geh. 
Bergrath Dr. H. W e d d i n g  einen Vortrag Uber 
deutsches Hufnageleisen.

Derselbe schlofs sich an die in dieser Zeit
schrift Jahrg. 1888, Seite 412 und 490 besprochene 
Behauptung des Hrn. J u l .  M ölle r-Ebersw alde,
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dafs schwedisches Eisen zur Hufnagelfabricalion 
nicht durch deutsches ersetzt werden könne. 

Redner führt aus, dafs die Behauptung des 
Hrn. Möller die Verwaltung der Actiengesellschaft 
P e i n  er  W a l z w e r k e  nicht von weiteren Versuchen 

abgeschreckt habe, ein dem schwedischen vollkommen 
ebenbürtiges, zur Maschinen-Hufnagelfabrication ge
eignetes Eisen zu erzeugen, und dafs dieselbe der 
Königl. mechanisch - technischen Versuchsanstalt zu 

Charloltenburg eine Reihe von Eisensorten, von denen 
sie glaubte, dafs sie den Anforderungen entsprächen, zur 
Vornahme von Versuchen zur Verfügung gestellt habe.

Redner beschreibt hierauf eingehend die ein
zelnen Proben, welche sich auf Zug-, Stauch- und 
Verwindungsversuche sowie Kaltbiege- und Schmiede
proben der verschiedensten Art erstreckten, und schliefst 

alsdann folgendermafsen:

Nun, m. H., darf nicht unbemerkt gelassen werden, 
dafs das Peiner Flufseisen bei seiner Verarbeitung zu 
Nägeln etwas anders behandelt werden mufs, als das 
schwedischc Schweifseisen. Das liegt eben in der 
Verschiedenartigkeit der beiden Eisensorten; man 
mufs bei Flufseisen die Temperatur angeblich etwas 

niedriger nehmen, darf aber trotzdem bei der Be
arbeitung Blauhitze nicht eintreten lassen. Wenn 
Sie aber bedenken, dals eine bedeutende Fabrik, die 
deutsche Globe-Hufnagelfabrik zu Bahrenfeld bei 

Hamburg-Altona, sogar Nägel im kalten Zustande aus 
schwedischem Flufseisen hergestellt hatte, so ist es 
wohl klar, dafs verschiedene Temperaturen bei dieser 
Fabrication angewendet werden dürfen und 'dafs dies 
an sich nicht als Nachtheil zu bezeichnen ist. Uebri- 
gens bin ich der persönlichen Ansicht, dafs dem 
Peiner Flufseisen auch dieselbe Anfangshitze, die 
man dem schwedischen Schweifseisen giebt, nichts 
schaden würde. Aus den Ihnen eben vorgetragenen 

Ergebnissen ergiebt sich unzweifelhaft, dafs das 
schwedische Eisen nicht über dem deutschen Flufs
eisen steht, dafs bei vielen Proben sogar das schwe
dische vom deutschen Eisen überragt wird. Nun 

könnte man freilich einwenden, dafs es leicht sei, 
e i n m a l  einige gute Proben herzustellen, wenn dazu 
das beste Material und die gröfste Sorgfalt verwendet 
wird. Ich darf aber hier betonen, dafs der Director 
des Peiner Walzwerks, Herr W i l d ,  mich in dem hier 

vorliegenden Schreiben vom 17. Februar d. J. er
mächtigt hat, zu erklären, dafs er bereit sei, jedes 
beliebige, mit seiner Fabrication überhaupt im Ein
klang stehende Quantum von Hufnageleisen genau 
von den Eigenschaften des in der Königl. Versuchs
anstalt geprüften zu liefern; danach kann es keinem 
Zweifel unterliegen, dafs auch hinreichende Mengen 
von solchem Eisen herzustellen sind.

Ich glaube hiernach, m . H., dafs, wenn Proben 
im grofsen bei der Maschinenhufnagelfabrication die 

Ergebnisse, welche die Proben im  kleinen ergeben 
haben, bestätigen, woran ich nicht zweifle, kein

Hindernifs mehr entgegen stehen würde, das deutsche 
Eisen an Stelle des schwedischen zu setzen und die 

Vergünstigungen, welche das letztere geniefst, zu be
seitigen. I th  möchte wünschen, dafs Veranlassung 
genommen würde, die Prüfung an der Stelle vorzu
nehmen, von der aus die sichersten Ergebnisse zu 

erwarten sind, nämlich bei unserer Armee, welche 
damit auch nach dieser Richtung hin vom Auslande 
unabhängig gemacht werden könnte.“

Des Weiteren sprach in genannter Sitzung Hr. 

P a u l  H e r r m a n n

Uber Reliefelsen.

Redner hat versucht, ob Ziereisen* der Firma L. 
M a n n s t ä d t  & Go. i n  Ka l k  der Galvanisirung gut und 
leicht zugänglich wäre, und dabei gefunden, dafs diese 
Walzeisen ein ganz vozügliches Material bilden und jede 

weitere Verarbeitung gestatten. Schon nach der ersten 
Beize in sehr verdünnter Schwefelsäure gelang es, die 
Gegenstände zu galvanisiren, sowohl in Messing als auch 
in Kupfer und noch leichter in Nickel. Um den 
Gegenständen blankglänzende Oberflächen zu geben, 
genügt das Beizen nicht, hierzu ist vielmehr ein 
Schleifen des Materials erforderlich, wodurch der 
Herstellungspreis natürlich stark gesteigert wird. 
Nachdem das Eisen Hochglanz hat, kann es leicht 
m it den verschiedensten metallischen Ueberzügen ver

sehen werden. In stets gleicher Weise wird nun 
direct ein Ueberzug von Kupfer oder Messing, Nickel, 
Zink, Zinn u. s. w. durch Elektrolyse aufgetragen. 
Eine weitere Ausschmückung läfst sich auf einfache 
Weise herbeiführen, indem z. B. eine stärkere Ver

kupferung aufgetragen w'ird, die man an der Ober
fläche durch Eintauchen in Schwefelalkalilösung färbt, 

wobei sich schwarzes Schwefelkupfer bildet, das man 
nachher wieder an den erhöhten Stellen durch Ab
schleifen entfernt und auf diese Weise ganz hübsche 
Effecte erzielt; in dem Messingbade läfst es sich durch 
veränderte Spannung des Stromes ermöglichen, dafs 
man eine kupferreichere Legirung niederschlägt, die 
als Bronze erscheint. Selbst die Verwendung der 
Edelmetalle Gold und Silber ist an einem Probestück 
m it Vortheil und schönem Effect durchgeführt. 

Hierzu ist als Unterlage eine Verkupferung noth- 
wendig, auf welcher das Silber und zuletzt das Gold 
abgeschieden wTird. Bedner legt der Versammlung 
verschiedene Probestücke vor, welche, vor etwa
6 Wochen fertiggestellt, schon mehrfache Transporte 
ausgehallen haben und sich trotzdem noch in gutem 
Zustande befinden, woraus erhellt, dafs diese Nieder
schläge bei sorgfältiger Ausführung auch haltbar sind 
und gewifs ohne Sorge für baldige Zerstörung in 
den inneren Räumen der Häuser Verwendung finden 
können.

* Vergl. »Stahl und Eisen« 1889, Seite 29.
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Referate und kleinere Mittheilunsen.

Rost-Erscheinungen au Eisen und Stahl des 
Oberbaues in Tunnelstrecken.*

Unter diesem Titel veröffentlicht der Eisenbahn- 

Bau- und Betriebsinspector G. F r e d e r k i n g  in Nr. 16 
des »Centralblattes der Bauverwaltung« die Ergeb
nisse einer Reihe von Versuchen, welche auf Ver
anlassung des Königl. Eisenbahnbetriebsamts Wiesbaden 
im Jahre 1887 von dem den Lesern dieser Zeitschrift 
wohlbekannten Chemiker Dr. W illi. Thörner-Osna- 
brück begonnen untl im  November 1888 abgeschlossen 
wurden.

Die Analysen der Rostproben ergaben Gehalte 

von 0,4 bis 3,1 % Schwefelsäure. Ferner untersuchte 
Thörner die Tropf- und Grundwasser, sowie die Rauch

gase. U. a. berechnete er, dafs eine leer fahrende 
Locomotive in einer Fahrstunde etwa 2'/<i kg freie 

Schwefelsäure erzeugt.

Thörner erstreckte seine Untersuchungen auf die 
Tunnels der Strecke Weilburg-Limburg-Nassau, ferner 
auf den Cochemer Tunnel und den Lengericher Tunnel 
der Strecke Münster-Osnabrück. Er zieht aus der 
Gebirgsart und sonstigen Einflüssen recht interessante 

Schlüsse. Ein vollkommenes Schutzmittel gegen die 
starken Angriffe der Schwefelsäure, welchen die Rost- 
Erscheinungen zuzuschreiben sind, hat er zwar zur 

Zeit nicht gefunden, doch glaubt er durch die gleich
zeitige Anwendung der erprobtesten Mittel die Zer
störung wenigstens erheblich abschwächen und ver
langsamen zu können. .

Zu diesem Zwecke werden vom Verfasser folgende 
Mittel empfohlen:

1. Reines durchlässiges Beltungsmaterial, gute 
Wasserabführung und möglichste Beseitigung von 

schädlichem Tropfwasser.
2. Kalkhaltiges Beltungsmaterial, besonders in 

Tunneln in nicht kalkhaltigem Gebirge. Bei Neu
herstellungen würde zweckmäfsig die unterste Schicht 

aus Kalksteinschotter zu bilden sein; bei vorhandenen 
Geleisen wäre der Bettungskies m it etwas feinem 
Kalksteinkleinschlag zu mischen.

3. Sorgfältiger mehrmaliger Anstrich m it earbo- 
nisirtem Theer vor der Verlegung neuen Oberbaues 
in allen seinen Theilen; nochmaliges Ueberstreichen 
aller Fugen nach der Verlegung und Ausfüllen gröfserer 
Zwischenräume m it einem theerhaltigen Kitt. Soweit 
es möglich ist, ist der Theeranstrich auf dem ver

legten Oberbau nach Bedarf zu wiederholen.
4. Einbettung des Oberbaues bis Schienenober

kante in guten Kies (unter Belassung einer Spurrille) 
nach vorherigem vollständigen Trocknen des Theer- 

anstrichs.
5. Anstrich oder Besprengung der freiliegenden 

Theile m it Kalkm ilch, was nach Bedarf mehrmals 

jährlich wiederholt werden kann.
6. Verwendung möglichst schwefelarmer Kohle 

zur Locomotivfeuerung, Beschränkung des Dampf- und 
Rauch-Ausstofsens der Maschinen bei der Fahrt durch 
die Tunnel auf das unbedingt Nothwendige und Unter
lassung des Entleerens der Aschekasten innerhalb 

der Tunnel.

Der Hinkle-Hochofcn in Ashland.

In  »The Iron Age« vom 28. März ist ein Holz

kohlenhochofen beschrieben, welcher eine regelmäfsige

24stündige Erzeugung von 100 t, zum Thcil sogar 
eine solche von 111 t erreicht hat.

Der Ofen liegt in einer Bucht des Lake Superior 
und wird m it 57procentigen Erzen des Gogebic- und 
Vermillionbezirks gespeist. Der Schacht ist 18,28 m 
hoch und hat einen Durchmesser im Kohlensack von
3,65 m. Die nähere Beschreibung findet sich auf 
Seite 465 der obenerwähnten Zeitschrift.

Klcinbesseinerei in Ungarn.

Einer Zuschrift an die »Oesterr.-Ungar. Montan- 
und Metallindustrie-Zeitung« entnehmen wir, dafs in 

den zu Bikäs (Bujakova), nächst Breznöbänya, ge
legenen Werken der Prihradnyscben Eisenwerksgewerk- 

scliaft Briesz die sogenannte Kleinbessemerei, und 
zwar nach Patent »Griffiths-Allender«, bereits seit 
dem Jahre 1886 eingeführt ist und dafs daselbst aus
gezeichneter Stahl verschiedensten Härtegrades und 
Bleche aus Flufseisen von tadelloser Qualität erzeugt 
werden.

Edisons Aiifbercitnngsimischine für magnetische 
Erze.

Die nachstehende Abbildung zeigt eine von dem 
unermüdlichen Erfinder E d i s o n  construirte Aufberei
tungsmaschine für magnetische Erze.

Der Vorgang der Aufbereitung ist folgender: Das 
bereits vorher im Groben zerkleinerte Erz wird durch 
einen Elevator bis auf die Plattform der Brech

maschine gehoben und speist diese letztere in con-

* Vergl. die Arbeit von Siegfried Stein, »Stahl 

und Eisen« 1888, Seite 241.

tinuirlichem Betriebe. Das fertige Erzeugnifs, welches 
sowohl die Gangmasse wie auch das Erz in fein ge
mahlenem Zustande erhält, fällt in eine Trommel, 
durch deren Maschen die Staubtheile entfernt werden, 
während die festeren Bestandtheile zu den Bechern 

eines zweiten Elevators gelangen, welcher sie zum 
eigentlichen Scheideapparat befördert. Letzterer be

steht aus einem Kasten in V-Form mit einer regulir- 
baren Bodenklappe. Unten und tlieils zur Seite ge

schoben befinden sich zwei grofse Elektromagnete, 
welche je nach Bedürfnifs eingestellt und durch einen 
kleinen Dynamo in Thätigkeit gesetzt werden. Die 

Mischung fällt alsdann in einem breiten, flachen 
Streifen aus dem V-förmigen Kopfe, wobei die Elektro

magnete die magnetischen Theilchen anziehen und
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dadurch den Streifen in zwei tlieilen, wovon der eine 
die verticale Richtung beibehält, während der andere 
eine schräge Richtung annimmt. Eine entsprechend 
aufgcstellte Scheidewand trennt die beiden Ströme 
und ermöglicht die Gewinnung der Erzeugnisse in 
getrennter Form.

Der zweite Elektromagnet vermehrt die Anziehung 

der magnetischen Theile und sichert dergestalt die 
vollständige Trennung der Gangmasse von den Erzen. 
Die ganze Einrichtung arbeitet automatisch und ver
ursacht geringe Kosten. Für unsere deutschen Ver
hältnisse ist sie mehr von theoretischem Interesse, 

da Erze, für welche eine solche Behandlung angezeigt 
ist, in Deutschland gar nicht oder doch nur in sehr 

geringen Mengen Vorkommen.
(»Electrical Review« durch »Le Genie Civil«.)

I)cr Bruch des Wassersaininicrs in Sonzicr.

Die Katastrophe, welche am 6. November v. J. 
am Genfer See durch den Bruch des Wassersammel

beckens eingebrochen ist, hat nunmehr ihr Nachspiel 

vor dem Schwurgerichte in Vevey gehabt. Aus den 
Verhandlungen geht hervor, dafs die ganze Anlage 
m it einem nicht zu leugnenden Leichtsinn ausgeführt 

ist, und ebenso, dafs die Ueberwaehung des Reser
voirs eine äufserst mangelhafte war. Das Becken, 
welches am 15. August 1887 vollendet war, zeigte 
bereits zu Ende desselben Jahres Risse. Man begnügte 

sich damals damit, das Wasser wieder abzulassen 
und die Risse zu verputzen! Eine gleichzeitig auf 
Veranlassung der Gemeindebehörde von Chätelard vor

genommene Besichtigung stellte dies fest, und wurde 
in dem Gutachten betont, dafs der Sammler ohne 
Gefahr nur auf einen Wasserstand von 2 m gefüllt t 
werden dürfe und dafs Vorkehrungen getroffen werden 

müfsten, welche verhinderten, dafs das Wasser eine 
Maximalhöhe von 4 m überschreite. Trotzdem wurde 
au dem Unglückstage — wie von den Angeklagten 

allerdings behauptet wird, durch das Mifsverständnifs 
einer telephonischen Unterredung, indem anstatt 

„mettez peu d’eau“ von dem Wärter verstanden wor
den war .mettez plus d'eau“ —  der Behälter bis zum 
Rande gefüllt.

Der Tod und Verheerung bringende Einsturz trat 
ein, während der von namenloser Angst erfüllte Wärter 
nach der entfernten Schleuse eilte, um dieselbe zu 
schliefsen. —

Mit Recht stellt die »Schweizerische Bauzeitung«, 
der wir diese Schilderung entnehmen, gegenüber den 
Aeufseningen eines Vertheidigers, welcher sich dahin 
verstieg, zu sagen: „Die Natur läfst sich nicht un
gestraft ihre Geheimnisse rauben; nur durch wieder
holten Kampf können dieselben errungen werden. 
Oft rächt sie sich hierfür, und der endgültige Sieg 
kann nur durch das Blut der Opfer errungen werden“, 
fest, dafs die Anwendung derartiger Phrasen auf die 

vorliegende Katastrophe denn doch etwas stark sei.
Ein ähnliches Urtheil ist bekanntlich schon durch 

Professor I n t z e  in der »Zeitschrift des Vereins deut
scher Ingenieure« abgegeben worden, welcher aus
führt, dafs die Katastrophe lediglich durch Lässigkeit 
entstanden sei und dafs ihr Eintreten vom Stand
punkte der heutigen Ingenieurwissenschaft vorher mit 
Sicherheit erkannt werden konnte.

Aluminium.

Von der A l u m i n i u m -  und M a g n e s i u m - F a b r i k  
in H e m e l i n g e n  bei B r e m e n  werden wir um Auf
nahme der Mittheilung ersucht, dafs, da die von ihr 
erzeugte Stahlaluminium - Legirung sich wegen ihrer 
Reinheit einer wachsenden Beliebtheit erfreue, diese 
Bezeichnung von anderer Seite für geringwerthige 
Legirungen mifsbraucht werde. —

Aus Newport, Ky., U. S. A ., ging der Redaction 

ein Rundschreiben der N e wp o r t  A l u m i n i u m  and  
Steel  Co. zu, in welchem auf den hohen Werth eines 
Zusatzes von A lum inium zu Eisen-, Stahl-, Kupfer-

u. s. w. Güssen zur Erzielung dichter Gufsstücke hin
gewiesen wird. Die Zerreifsfestigkeit der ungeglühten 
Gufsstücke aus schmiedbarem Eisen, welche 0,05 bis
0,07 % A lum inium  hei einem spec. Gewicht von 7,74 
enthalten, wird auf 50 bis 56 kg a. d. qmm bei 4 bis 

10 % Dehnung angegeben.

Die Gesellschaft benutzt ein besonderes Verfahren, 
gemäfs welchem das A lum inium durch directc Er
zeugung in einem wassergekühlten Ofen, in dem das 

Eisen heruntergeschmolzen wird, unter Zuhülfenahine 
geeigneter Zuschläge m it letzterem zu einer Legirung 
vereinigt wird. Ein solcher Ofen nebst allem Zubehör, 

abgesehen von der Gebläsekraft, welcher auf eine 
tägliche Leistungsfähigkeit von 5 t eingerichtet ist, 
soll 1850 # kosten. Die Gesellschaft stellt auch reines 
A lum inium  dar, das sie zum Preise von 8,50 $ für 
das englische Pfund anbietet.

Das Schwimmdock der Rciherstieg-SchifFswcrft,

welches der »Verein deutscher EisenhüUenleute« im 

vorigen Herbst besichtigte und welches seit dem
1. November v. J. im Betrieb ist, hat bis jetzt (mit 
Ausnahme der Zeit vom 23. Januar bis 2. März d. J., 
in welcher kein Betrieb stattland) 36 Schiffe gedockt. 

Das Sinkenlassen des Docks m it einem fertig gedockten 
Schiff und das Festselzen und Heben eines einzudocken
den Schiffes bis zu dem Zeitpunkt, an welchem die 
Arbeit an dem letzteren beginnen kann , wird in der 

kurzen Zeit von l 3/-i Stunden ausgeführt. Das Auf
pumpen des Docks mit einem Schiffe kann in 15 
Minuten ausgeführt werden, und hat sich die Ein
richtung nach jeder Richtung vorzüglich bewährt. 
Durch die grofse Tragfähigkeit des Docks von 5000 t 
und den grofsen Tiefgang ist es ermöglicht, Schiffe 
m it einer beträchtlichen Ladung einzunehmen, was 
nach vielen Richtungen hin grofse Vorlheile bietet. 

Die Arbeiten dieses Schwimmdocks bei Aufbringung 
von Schiffen und hei Abbringung derselben werden 
stets von Kennern und Laien mit grofsem Interesse 

betrachtet. Die Einrichtung kann sich m it den grölsten 
bestehenden derartigen Docks messen. Wieviel Zeil- 
und Geldersparnifs durch sie gewonnen w ird, kann 
nur der ermessen, welcher m it der früheren Procedur 

des Dockens und dem heutigen schnellen Heben und 
Senken der Schiffe sich vertraut gemacht hat.

(Hamb. Nachr.)

Zur Frage der Verwendung eiserner Schwellen.

Unter dem 9. d. M., so wird der »Rh.-Weslf. Ztg.« 
geschrieben, richtete der»Verein deutscher Eisenhütten
leute« in Verbindung mit der »Nordwestlichen Gruppe 

des Vereins deutscher Eisen- und Stahlindustrieller« 
an den Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten das 
Gesuch, „dafs die Bezüge von Holzschwellen aus dem 

Auslande thunlichst eingestellt und der dadurch ent
stehende Ausfall durch vermehrte Verwendung von 
Eisenschwellen gedeckt werde“. In dem Gesuche wurde 

darauf hingewiesen, dafs seitens der Eisenindustrie 
einer Förderung der Interessen d e u t s c h e r  W ald
besitzer durch Verwendung von Holzschwellen durch

aus zugestimrnt werde; nachweislich aber sei an der 
Lieferung der in den letzten Jahren um  11,5 % auf 
den preufsischen Staatsbahnen gestiegenen Menge 
hölzerner Schwellen das Ausland jährlich  m it m in 
destens 1800000 Stück betheiligt gewesen. Durch 
diese Einfuhr erwachse dem deutschen Waldbesitzer 
in keiner Weise ein Vortheil, wohl aber werde dadurch 

die deutsche Eisenindustrie auf das allerempfindlichste
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geschädigt; denn das Gewicht der normalen Flufseisen- 

schwelle zu 55 kg angenommen, würden für jene 
1800 000 Schwollen, wenn sie in Eisen ausgeführt 
worden wären, 99 000 t Eisen verwendet worden sein. 

In Rheinland-Westfalen werde für die Gewinnung der 
Eisenerze, Kohlen, Kalksteine u s.w ., sowie für die 
Verarbeitung der Erze zu Roheisen, Flufseisen und 
Schwellen für die Tonne fertiger Waare an Arbeits
löhnen der Betrag von 35 bis 40 JL gezahlt; ferner 

bezögen die Staatsbahnen an Frachten für die Roh
stoffe, welche zur Herstellung einer Tonne Schwellen 
erforderlich sind, 14 bis IG J l.  Die Arbeitslöhne im 

Mittel zu 37,50 JL und die Frachten zu 15 Jt an
genommen, berechne sich der den deutschen Arbeitern 

durch die Bezüge der obigen Schwellenmenge aus dem 
Auslande entzogene Lohn auf 5 568 750 M  und der 
bei den Staatsbahnen ausfallende Frachtbetrag auf
1 485 000 J t .  Einen schlagenden Beweis für die Richtig
keit der Ausführungen in dem Gesuch der genannten 
Vereine bietet das Ergebnis der seitens der Königl. 
Eisenbahndirection Berlin am 13. April vorgenommenen 
Verdingung von 90000 Stück kiefernen oder roth- 
buchenen Bahnschwellen. Auf diese 90000 Stück 

wurden im ganzen angeboten 323 000 Stück, davon 
aber nur 20 000 Stück von deutschen Lieferanten, 

während der Rest der Angebote aus dem Auslande 
k a m ! Wollte also auch der Herr Minister die ganze 
Menge der deutschen Schwellen, die angeboten worden 
sind, unbesehen annehmen, so würden noch immer 

70 000 Stück, also die dreieinhalbfache Menge, aus 
dern Auslande bezogen werden m ü s s e n ,  weil sie 
eben aus deutschen W äldern nicht geliefert werden 
k ö n n e n .  Welche Geldsumme aber durch die Ver
gebung von 70 000 Schwellen ins Ausland dem Er
werbsleben unseres Volkes wiederum verloren geht, 

ist aus den obigen Berechnungsziffern klar ersichtlich. 
Zu dem Grundsatz der Förderung unserer nationalen 
Wirthschaft steht die Vergebung von Holzschwellen 
ins Ausland in einem so schreienden Widerspruch, 
dafs darüber eigentlich kein Wort mehr verloren 
werden darf. Die beiden obengenannten Vereine haben 
vollkommen recht, wenn sie in dem Gesuch an den 
Herrn Minister darauf hinweisen, dafs das deutsche 

Eisengewerbe, da aus der Verwendung ausländischer 
Holzschwellen den deutschen Waldbesitzern ein Vor
theil nicht erwächst, die Interessen der deutschen 
Eisenindustrie dagegen auf das schwerste geschädigt 

werden, die eisernen Schwellen aber sich in ihrer 
Verwendung überall bewährt haben und in anbetracht 
ihrer längeren Dauer sich im Vergleich zu Holz
schwellen eher billiger als theurer stellen und endlich 

aus dem Transport der Rohstoffe den Bahnen selbst 
eine bedeutende Frachteinnahme erwächst, einen 
wohlbegründeten Anspruch darauf habe, dafs endlich 
der Bezug ausländischer Holzschwellen eingestellt und 

der dadurch entstehende Ausfall durch vermehrte Ver
wendung von Eisenschwellen gedeckt werde. Das 

von uns angezogene Btrrliner Verdingungsergebnifs 
beweist so schlagend die vorhandenen Mifsstände, 
dafs sich der Herr Minister der Abstellung der letzteren 
nicht wird entziehen können u n d , wie wir glauben 

annchnien zu dürfen, auch nicht wird entziehen wollen.

Versuche über die Assim ilirbnrkeit der Pliosplior- 

siinre in der Thoinnsschlaeke.

Unter dieser Ueberschrift veröffentlicht Professor 
Dr. P e t e r m a n n ,  Vorsteher der staatlichen la n d w ir t 

schaftlichen Versuchsstation zu Gembloux in Belgien, 
die Ergebnisse seiner im Jahre 1887 mit Thomas
schlacke angestellten Versuche. Herr Petermann be
merkt zuerst, dafs die vollkommene Assimilirbarkeit 

der Thomasschlacken-Phosphorsäure durch die Pflanzen

mit langer Vegetalionszeit, wie Klee, Wiesengräser, 

Wintergetreide u. s. w., zweifellos sei, sobald nur zu
gleich Stickstoff und Kali in genügender Menge zu
geführt werden. Dagegen bedürften noch zwei Fragen 
der Aufklärung, näm lich: 1. ob die verhältnifsmäfsig 

kurze Vegetationszeit beim Sommergetreide genüge, um 
die Schlackenphosphorsäure assimilirbar zu machen, 
und 2. o b . die anerkannte Wirksamkeit der Thomas
schlacke allein ihrem Phosphorsäuregehalt derselben 
zugeschrieben werden dürfe, oder ob dieselbe wenig
stens theilweise ihrem Gehalt an freiem Kalk zu
zuschreiben sei. In der landw irtschaftlichen Praxis 
wird letzteres nämlich noch vielfach angenommen ; 
einzelne Gegner behaupten sogar, dafs gerade haupt
sächlich auf dem Kalkgehalt der Thomasschlacke der 
Grund ihrer Wirksamkeit beruhe. Und für die Richtig
keit dieser Behauptung spricht scheinbar ja  auch die 
Thatsache, dafs die Thomasschlacke gerade vorzugs
weise günstig auf allen kalkarmen Bodenarten wirkt. 
Die von Petermann angestellten Versuche wurden in 
Gefäfsen im Glashause ausgeführt, und zwar sowohl 

m it sehr humosem sandigen Thonboden, wie htimosem 
Sandboden. Als Versuchspflanzen wurden Sommer
weizen und Hafer gewählt. Die Anordnung der Ver
suche war derart, dafs je 2 Gefäfse, zusammen 48, 
m it den genannten Erdarlen gefüllt und in verschie

dener Weise gedüngt wurden. 4 Gefäfse, 2 m it Thon 
und 2 m it Sandboden, blieben ungedüngt; 4 Gefäfse 
erhielten Chilisalpeter und Chlorkalium, Stickstoff und 
Kali; 4 Gefäfse Chilisalpeter, Chlorkalium und Super

phosphat (Stickstoff, Kali und Phosphorsäure}; 4 Ge
fäfse Chilisalpeter, Chlorkalium und unausgewaschene 
Thomasschlacke (Stickstoff, Kali, Phosphorsäure und 
Kalk); 4 Gefäfse Chilisalpeter, Chlorkalium und aus
gewaschene Thomasschlacke (Stickstoff, Kali, Phosphor

säure ohne freien Kalk). Ein weiteres Eingehen auf 
die sehr sorgfältigen Versuche mufs hier, des Raumes 
halber, unterbleiben; eine kurze Zusammenfassung 
der Ergebnisse wird auch vollständig genügen. H in
sichtlich der ersten Frage, ob in einem genügend m it 
den anderen Pflanzennährstoffen versehenen Boden die 
Phosphorsäure der Thomasschlacke von den Sommcr- 
früchlen genügend assimilirt und das Erntegewicht 
wesentlich erhöht w ird , auch selbst dann, wenn der 
Dünger erst m it der Saat eingebracht wurde, und ob 
die Wirkung im Vergleich m it derselben Gewichls- 
menge Superphosphat-Phosphorsäure, die bekanntlich 
sehr rasch und energisch wirkt, eine entsprechende 
ist, haben die Versuche gezeigt, dafs die W irkung der 
Thomasschlacken-Phosphorsäure bei Sommergetreide 

sowohl in sandigem Thon, wie in Sandboden, eine 

sehr wesentliche war.
Das Gesammtgewicht an Erntemasse, sowohl an 

Stroh, Spreu, wie namentlich auch im Körnerertrage, 

stand bei der Anwendung von Thomasschlacke hinter 
der Anwendung von Superphosphat kaum zurück, es 
war fast kein Unterschied bemerkbar, stellte sich wie 

1 : 1 .  Professor Petermann glaubt deshalb aus seinen 
Versuchen die G leichwertigkeit der Wirkungen beider 
Phosphatdünger folgern zu dürfen. Auch betreffs der 
zweiten Frage, „ob vielleicht dem Vorhandensein von 

freiem Kalk in der Thomasschlacke ein Theil der 
W irkung zuzuschreiben sei“, haben die Versuche er

geben, dafs die ausgezeichnete W irkung bei beiden 
Getreidearten sowohl wie in den verschiedenen Boden

arten allein dem Phosphorsäuregehalt der Thomas
schlacke zuzuschreiben ist, indem das Vorhandensein 
von freiem Kalk oder das Fehlen desselben auf den 
höheren Ertrag ohne Einflufs geblieben. Professor 
Petermann sagt ausdrücklich: „W ir sind in der Lage 
zu erklären, dafs der freie Kalk der Thornasschlaclce 

in unseren Versuchen auf den Ertrag von Weizen 
und Hafer nicht eingewirkt hat, selbst nicht in kalk
armen Bodenarten.“ Und ferner bemerkt Herr Peter
mann: „Wenn von verschiedenen Seiten der Meinung
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Ausdruck gegeben ist, dafs das Eisenoxyd, und be
sonders das Elsenoxydul der Thomasschlacke eine 
Gefahr für die Vegetation in sich schliefse, so erscheint 
von vornherein kaum glaubhaft, dafs selbst Gaben 
von 150 bis 200 kg Eisenoxyd auf den Hektar, welche 

einer sehr starken Düngung von Thomasschlacke ent
spricht, wie Gift wirken können, besonders aber, wenn 

man erwägt, dafs die Ackerkrume eines Lehmbodens, 
des fruchtbarsten, den es giebt, auf eine Tiefe von 
25 cm etwa 50 000 kg Eisenoxyd auf den Hektar 

en thält!“ Wenn nun auch die Untersuchungen des 
Herrn Pelermann überall zutreffende, sichere Schlüsse 
über das Werthverhältnifs der Thomasschlacken- und 
Superphosphat-Phosphorsäure nicht zulassen, da die
selben ja  nur bei einzelnen Pflanzen und Bodenarten 
angestellt wurden, so haben dieselben doch den Be

weis klar erbracht, dafs sich die Phosphorsäure der 
Thomasschlacke in einem für die Pflanzenernährung 
so günstigen Zustande befindet, dafs dieselbe selbst 
bei Anwendung erst unmittelbar vor Einbringung" der 
Saat noch allen Erfolg verspricht. Dieses Ergebnifs 

der Untersuchungen ist um so wichtiger, als bisher 
fast allenthalben die Ansicht verbreitet war, und auch 
von vielen Landwirtbschaftslehrern noch verbreitet 

wird, dafs sich die Anwendung des Thomasphosphat- 
mohles erst im Frühjahre der Schwerlöslichkeit ihrer 
Phosphorsäure wegen nicht empfehle. —  Die exacten 

Versuche des Herrn Professor Dr. Wagner in Darm
sladt, welche fast alle m it Sommergewächsen und 
kurzer Vegetationszeit angestellt wurden, ergaben im 
Mittel die W irkung von G0 für Phosphorsäure in 
Thomasphosphatmehl gegen 100 für wasserlösliche 

Phosphorsäure in Superphosphal auf meist humus
freiem Boden, und wurde auch hier der Dünger un
mittelbar bei der Saat eingebracht. Wo es dann aber 

pafst, ist es jedenfalls besser für eine schnellere W ir
kung bei Sommerfrüchten, das Thomasphosphatmehl 

zwei bis drei Wochen vor der Saat auszustreuen, und 
ist es gleich gul, ob es sofort eingepflügt wird, oder 
einige Zeit auf der Ackerfläche liegt. (Köln. Ztg.)

Zur Frage der Moselkaualislrnng.

Am 5. April d. J. hielt der »Verein zur Hebung 

der Flufs- und Kanalschiffahrt in Süd- und Südwest
deutschland« im Saale der Handelskammer zu Frank
furt a. M. eine zahlreich besuchte Versammlung ab, in 
welcher die Herren Direclor S c b l ink-Mülheim  a. d. R. 

und Dr. Beumer-Düsse l dor f  die Frage der Mosel- 
kanalisirung in eingehenden Vorträgen behandelten. 
An die letzteren knüpfte sich eine sehr lebhafte Er

örterung, in welcher die Ausführungen der Redner 
von keiner Seite bekämpft, dagegen mehrfach noch 
in einzelnen Punkten durch sehr sachgemäfse Aus
führungen bewährter Kenner der einschlägigen Ver
hältnisse unterstützt wurden. Zum Sclilufs wurde 
von Herrn Consul P u l s  die nachfolgende Resolution 
vorgeschlagen und von der Versammlung m it Ein
stimmigkeit angenommen:

„Die Versammlung spricht den Herren Refe
renten ihren Dank für die gehaltvollen Vorträge 
aus und erklärt: Die Kanalisirung der Mosel er
scheint nicht nur im Interesse der Gesammtwirth- 
schaft, insbesondere bezüglich der Frachtermäfsigung 
für Rohstoffe, sondern auch im  Nutzen der Rhein
schiffahrt für dringend wünschenswerte Die Ver

sammlung ist überzeugt, dafs die Ausführung der 
Moselkanalisirung die von manchen Seiten be

fürchteten Schädigungen nicht bestätigen, vielmehr 
die allgemeine Verkehrshebung, welche jede Ver
besserung einer leistungsfähigen Wasserstraße zur 
Folge hat, auch für alle an der Kanalisirung der 
Mosel betheiligten Gruppen des Handels, der In 

dustrie und der Landw irtschaft eintreten wird. Die 
Versammlung beschliefst, die Berichte der Herren 
Schlink und Dr. Beumer durch den Druck ver
öffentlichen zu lassen und dem Herrn Oberpräsi

denten der Rheinprovinz zur Berücksichtigung für 
die bevorstehenden Verhandlungen zu überreichen.“

Abänderungen des italienischen Zolltarifs, betr. 
Eisenartikel und Maschinen.

Durch die Handelsverträge, welche Italien mit 
Oesterreich-Ungarn, Spanien und der Schweiz ab
geschlossen hat, sind die Eingangszölle nach Italien — 
auch für Waaren deutscher Herkunft — in folgender 
Weise abgeändert worden.

Es haben zu entrichten:

für je 100 Kilo in Lire (Franken)

Nr. des 
Italien. 

Oeneral- 
tarifs

Benennung der Waaren Liie

200 Brucheisen....................................................... l

20 ld  1 Lampen und Lainpentheile aus Eisengufs, 

verzinnt, emaillirt, vernickelt, vernirt, 
oxydirt, lackirt, m it oder ohne Ver
zierungen von Z in k ................................. 18

20Gau.b Geschmiedete Nägel aus Eisen oder Stahl 10

209 Gehärteter Stahl ist dem nicht gehärteten
g le ichg es te llt ............................................ —

210b 1 Sensen und S i c h e l n ................................. 12

211a Kupfer in B lö c k e n ...................................... 4

211b „ in S ta n g e n ...................................... 14

211 f Brenner und Gallerieen für Lam pen. . 75

226a Dampfmaschinen, feststehende und halb

feste, mit oder ohne Kessel . . . . 12

220b Dampfkessel:
1. m it S iede röh ren ................................. 14

2. a n d e r e ................................................. 12

226c Wasser- oder Luflmötoren und hydrau
lische Maschinen (Turbinen, Wasser
räder, Pulsometer, Pumpen und Hebe

maschinen, Pressen, Accumulatoren,
Aufzüge, hydraulische Fahrstühle etc.) 10

226d Locomotiven ohne T e n d e r ...................... 14

226e L o co m o b ile n ................................................. 12

226f S ch if fsm a sc h in e n ...................................... 12

226g Landwirtschaftliche Maschinen aller Art 9

226h Maschinen für S p in ne re ie n ...................... 10

220i Webmaschinen und Webslühle . . . 10

226j Werkzeugmaschinen zur Bearbeitung von 
Holz und Metall (Sägen, Hobel, Dreh
bänke, Schraubenmasehinen, Bohr

maschinen e t c . ) ...................................... 9

226k Dynamo-elektrische Maschinen:
1. bis zu 20 Pferdekräften . . . . 25

2. von 20 oder mehr Pferdekräften . IG

216m Im Tarif nicht benannte Maschinen . . 
Unvollständige Maschinen unterliegen 

dem Zoll der betreffenden Maschinen.

10

227 Apparat aus Kupfer oder anderen Metallen
18zum Erhitzen, Raffiniren, Destilliren etc.

229 Kratzenbeschläge............................................
Eisenbahnwagen:

70

230b dritter K la s s e ............................................ 14

230c 16

230d erster Klasse ............................................
Gemischte Wagen unterliegen dem 

höchsten Zoll.

18

Nach dem Reichs-Anzeiger (1889 Nr. 90) durch 
Rundschreiben des Vereins deutscher Eisen- und Stahl
industrieller mitgetheilt durch Dr. H. Rentzsch.
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Gewerbeschule zu Hagen i. TV.

Dem uns von der Direetion zugegangenen Bericht 
über das Schuljahr 1888/89 entnehmen wir, dafs die 
Jahresfrequenz der Schüler 500 betrug, wovon 60 auf 
die maschinentechnische Fachschule entfallen. Die 
Zahl der zu Ostern m it dem Reifezeugnifs entlassenen 

Schüler betrug auf der höheren Bürgerschule 47, auf 
der Fachschule 14; von den letzteren wurden 8 von 
der mündlichen Prüfung dispensirt, und von diesen 
wieder erhielten 2 das I’rädicat: »m it Auszeichnung 

bestanden«. Die Fachschule zählte seit Ostern 1882 an 
Abiturienten 4, 2, 3, i3 , 12, 18, 17, 14, zusammen 83.

Siimmtliche 60 Fachschüler waren bereits vor 
dem Eintritt im  Besitze des einjährigen Dienstrechts. 
Längere praktische Arbeit hatten 24 hinter sich, und 
4 hatten bereits der militärischen Dienstpflicht genügt.

Die Fachanstalt, deren Cursus zweijährig ist, wird 
besonders von künftigen Maschinen- und Hütten
technikern und Fabricanten besucht; in neuerer Zeit 
auch von Schülern, die sich zu den mittleren tech

nischen Beamtenstellen im  Staatsdienste vorberoiten 
wollen.

Die Vereinigung der Fachschule m it einer all
gemein bildenden Anstalt mag auf den ersten Blick 
befremden, doch hat sie den nicht zu unterschätzenden 
Vortheil, dafs die Gesammtanstalt bei dem gröfseren 
Umfange des Lehrercollegiums in der Lage ist, das 
Princip der Arbeitsteilung unter geeignete und tüchtige 
Fachlehrer in höherem Grade durchzuführen. Beide 
Theile ergänzen und unterstützen sich gegenseitig; 

auch zieht die höhere Bürgerschule für die Fach
klassen jährlich einen zweckmäfsig vorgebildeten 
Schülerstamm heran, der durchaus nicht abgehalten 
w ird, vor dem Eintritt in die Fachschule erst einige 
Zeit praktisch zu arbeiten.

Die Vereinigung beider Schulen, deren Vorzug, 
so lange wenigstens unser technisches Schulwesen 
nicht m it gröfseren Geldmitteln arbeitel, nicht zu ver
kennen ist, hat sich in Hagen in 10jähriger Praxis 
durchaus bewährt, auch scheint die Gewerbeschule 
in ihrer jetzigen Gestalt den Bedürfnissen des In 

dustriebezirks recht gut zu dienen.

John Ericsson f .

Nur wenigen Menschen ist beschieden, so lange 
eine hervorragende Rolle im öffentlichen Leben zu 
spielen, als dem Capitain E r i c s s o n ,  dessen Tod am

8. März d. J. in New York erfolgte.
Dem grofsen englischen Minister W . P i t t  wird 

bekanntlich nachgesagt, dafs er im zarten Alter von
7 Jahren bereits m it Parlamentsmitgliedern wissen
schaftliche Unterhaltungen über griechische und latei
nische Schriftsteller führte; in ähnlicher Weise be

handelte der junge Ericsson, geboren am 31. Juli 1803 
zu Langbanshyttan- in Werinland (Schweden), mecha

nische Principien und mathematische Fragen in einem 
Alter, in dem gewöhnlich veranlagte Kinder nur an 
ihr Spielzeug denken. 9 Jahre alt, beschäftigte er 
sich schon mit der Herstellung von Instrumenten für 
physikalische Versuche, nur 12 Jahre alt, wurde er 
vom Grafen Platen in das schwedische Ingenieurcorps 

aufgenommen. Er war damals an Wuchs so klein, dafs 
er eines Schemels bedurfte, um durch das Nivellir- 
Instrument hindurchsehen zu können. Im  Jahre 1815 
lieferte er u. a. die Zeichnungen zur eisernen Brücke 
in Sunderland, gab indessen 1826 seine Thfitigkeit bei 
der schwedischen Armee auf und siedelte nach Eng

land über, um  sich dort m it Energie technischen und 
wissenschaftlichen Studien zu widmen. Er vervoll-

kommnete hier seine Heifsluftmaschine, an der er 
bereits in Schweden gearbeitet hatte, baute neue 
Locomotiven, führte ein praktisches System, einer m it 
künstlichem Zug versehenen Dampfkesselanlago ein

u. s. w. Einer der wichtigsten Beiträge, welche die 
Technik ihm  verdankt, ist wohl die E inführung der 
Schraube für Dampfschiffe. Wenngleich Ericsson auch 

nicht das Verdienst zukommt, Erfinder der Schiffs
schraube zu sein, so hat er doch zu ihrer praktischen 

Ausführung in ganz erheblicher Weise beigetragen. 
Seine diesbezüglichen Ideen zeigte er durch den Bau 
eines Bootes von 40 Fufs Länge und 8 Fufs Breite 
m it zwei Schrauben, welches im Jahre 1837 auf der 
Themse in Betrieb gesetzt wurde. Gerade hierbei 
ereignete sich aber das Mifsgeschick, dafs die eng
lische Admiralität ihm vorwarf, ein derartig getrie

benes Boot könne nicht gesteuert werden, ein Vor
wurf, welcher ihn derart kränkte, dafs er England 
verliefs und nach Amerika übersiedelte. Dort wurde 
ihm bereits ein Jahr nach seiner Ankunft die goldene 
Medaille des »Mechanics Institute« in New York für 
eine Dampffeuerspritze e r te ilt . Bis zum Ausbruche 
des Bürgerkrieges beschäftigte er sich vorwiegend m it 
der weiteren Ausarbeitung seiner Heiisluftmaschine.

An den denkwürdigen Seegefechten zwischen den 

verbündeten Nordstaaten und den Südstaaten hatte 
Ericsson insofern einen hervorragenden A n t e i l , als 
der Plan zu dem bekannten Kriegsschiff »Monitor« 
von ihm  herrührte. Nachdem er den Plan, nach 
Ueberwindung grofser Schwierigkeiten, beim Kriegs
ministerium durchgesetzt hatte, verfolgte er die Aus
führung desselben mit einer ga,nz aufsergewöhnlichen 
Energie. Er ve rte ilte  die Lieferungen unter drei 
Werke, gab denselben genaue Zeichnungen und A n
weisungen zur Herstellung der einzelnen Theile, und 
war auf diese Weise imstande, nach Verlauf von 100 
Tagen nach erfolgter Kielstreckung das vollständig 
ausgerüstete Schiff zu liefern. Als das Schiff zum 
Kampfe gegen den »Merimac« auszog, erwies es sich 
für die verbündeten Nordstaaten als wahrhafter Retter 
in der gröfsten N o t .  Der »Monitor« hat seitdem als 
Typus für eine ganze Klasse von Kriegsschiffen gedient, 
und noch heute findet man dieses System in den 
Marinen Amerikas, Schwedens, Rufslands, Dänemarks 
und der Niederlande vertreten. Ob Ericsson wirklich 
der Erfinder des Monitortypus ist, oder ob er, wie 
verschiedentlich behauptet w ird, die Ideen des Eng
länders Goles benutzt hat, ist ziemlich nebensächlich; 
jedenfalls bleibt ihm der R uhm , das erste Panzer
schiff dieser Art, welches sich bewährte, ausgeführt 

zu haben.
Nach dem Kriege widmete er seine Thfitigkeit 

der weiteren Vervollkommnung von Kriegsschiffen 
und ebenso der Aufspeicherung und Ausnutzung der 
Sonnenwärme zu maschinellen Zwecken.

Das Leben des grofsen Mannes war das denkbar 

einfachste; er pflegte regelmäßig um 7 Uhr aufzu
stehen, verwandte alsdann zwei Stunden auf Baden 
und Körperbewegung und frühstückte hierauf. Seine 
Arbeitszeit war regelmäfsig von 10 Uhr Vormittags 
bis 4 Uhr Nachmittags und von etwa 6 bis 11 Uhr 
Abends; zwischendurch nahm er ein einfaches Mittags

m ahl, bestehend aus Gemüse, Theo und Brot miL 

nicht mehr als einer Unze Fleisch.
Die amerikanische Nation ehrte den Verstorbenen 

durch ein großartiges Begrilbnifs. lieber seiner Bahre 
reichten sich schmerzerMUt zwei Welten die Kunde, 
die alte Welt, in welcher er geboren wurde, und die 
neue Welt, in der er seit seinem MiumesaTter wirkte 

und sein Lebensende erreichte.

(Nach Mittheilungen des „Sei entific American“,)

V .9 14
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Marktbericht.

Düsseldorf, (len 30. April 1889.

Der Kohlen- und Eisenmarkt bewahrt eine grofse 
Regsamkeit, und die betheiiigten Werke sehen sich 
trotz angestrengten Betriebes kaum imstande, den 
Anforderungen der Abnehmer nach Wunsch zu ge
nügen, so dafs kurze Lieferfristen nur noch ausnahms
weise bewilligt werden können. Da auch die in der 
ausländischen Marktlage eingetretene Aufbesserung 
anhalten zu wollen scheint, so dürfen die Aussichten 
für die kommende Sommerzeit als recht befriedigend 
bezeichnet werden. Dennoch mag nicht unbemerkt 
bleiben, dafs die Börse in einzelnen Fällen die Lage 
der Industrie weit überschätzt hat und noch über
schätzt, was um so mehr zu bedauern ist, als gerade 
das gesunde Geschäft unter derartigen übertriebenen 
Operationen sehr bedenklich leiden kann.

Kohlen und Koks erhalten sich andauernd in 
lebhafter Nachfrage. Der winterliche Hausbedarf ist 
für das nächste Halbjahr vom Schauplatze abgetreten 
und der sommerliche Bedarf für Ziegeleibetrieb, der 
ganz ausnehmend lebhaft zu werden verspricht, an 
seine Stelle gerückt. Dazu kommt, dafs, wie alljähr
lich um die Zeit der beginnenden Feldarbeiten, die 
Leistung der Bergleute sich merklich verringert und 
dafs Drittel- oder Viertelüberschichten, wie sie wöchent
lich ein- oder auch mehrere Male von der Belegschaft 
gern verfahren wurden, zur Zeit gar nicht eingelegt 
werden können. Dies Alles wirkt zusammen, um auch 
in den sonst »faulen« Monaten ein Ueberwiegen des 
Angebotes in keiner Weise hervortreten zu lassen. 
In Koks sind in neuerer Zeit erhebliche Auslandauf
träge zu vollen Inlandpreisen aufgenommen worden.

Der Erzmarkt verharrt in bisheriger Festigkeit; 
die heimischen Gruben sind in flottem Betrieb und 
setzen ihre Förderung schlank ab. Ueberseeische Erze 
waren in letzter Zeit der niedriger gewordenen 
Frachten wegen etwas billiger zu haben.

Die günstige Gestaltung des Roheisenmarktes 
hat im laufenden Monat weitere Fortschritte gemacht. 
Der Verbrauch nimmt stetig zu, und die Aussichten 
für die Zukunft werden günstig beurtheilt, weshalb die 
Preise einzelner Roheisensorten erhöh t werden konnten. 
In der am 15. April in Köln abgehaltenen Haupt
versammlung, in welcher sämmtliche Verbandswerke 
vertreten waren, wurde einstimmig die Verlängerung 
des Verbandes bis zum 31. Dezember 1891 beschlossen. 
Die Versammlung stellte fest , dafs die Marktlage all
gemein gut sei, nahm aber mit Ausnahme von Puddel- 
eisen No. III, welches um 1 Ji erhöht wurde, keine 
Preiserhöhungen vor.

Der Absatz in Spiegeleisen auf dem Confinent 
iiat sich befriedigend gestaltet, so dafs Preise von 
63 bis 64 für 10- bis 12 procentiges Eisen erzielt werden 
konnten.

Auch überseeisch sind einige tausend Tonnen 
20procentiges Eisen hereingekommen, allerdings zu 
schlechten Preisen; ein gröfseres Geschäft schwebt 
noch, weil die Werke den gebotenen niedrigen Preis 
weder annehmen wollen noch können.

Die von 27 Werken vorliegende Statistik ergiebt 
folgendes Resultat:

Vorräthe an den Hochöfen:
E n d e  K r !  1SS9 E n d e  t 'c l r u a r  IS S 5

Qualitäts- Puddeleisen ein- Tonnen Tonnen

schliefslich Spiegeleisen . 16 406 12 884
Ordinäres Puddeleisen . . 2 673 6 820
Kessemereisen . . . . .  4 175 4 531
Thomaseisen . . . . . .  11 554 11 418

Die Statistik für Giefsereiroheisen ergiebt folgende 
Ziffern:

Ende März 1889
Tonnen

Ende Februar 1889
Tonnen

Summa 34 808 35 653

18 964 22079
Stab- (Handels-) eisen weist eine erhebliche 

Steigerung sowohl bezüglich der einlaufenden Auf
träge als auch der Monatsversendung nach. Nachdem 
neuerdings eine stattliche Anzahl außenstehender 
Werke dem Stabeisenverbande beigetreten ist, läfstsich 
nunmehr die Gesammtlage des Geschäftes noch weit, 
sicherer übersehen, als dies früher der Fall war. 
Das sich darbietende Bild ist ein sehr erfreuliches, 
soweit es die vorhandene Arbeitsmenge angeht; da
gegen lassen allerdings die Preise angesichts der ge
stiegenen Kohlen- und Roheisenpreise noch Manches 
zu wünschen übrig.

W alzdrah t vermag der Aufbesserung der all
gemeinen Marktlage nur sehr langsam zu folgen. Im 
Inlande ist indessen die Verbrauchsmenge zur Weiter
verarbeitung erheblich im Anwachsen; da hierbei der 
Auslandbedarf wesentlich betheiligt ist, so darf man 
daraus wohl auf eine weitere erfreuliche Zunahme 
des letzteren schliefsen, was auch durch mehrere in 
den letzten Tagen hereingekommene Anfragen be
stätigt wird.

Vom Grobblechmarkt läfst sich fortgesetzt nur 
Gutes, berichten, und auch auf dem Pe inb lech  markte 
ist das Geschäft befriedigend. Die Preise werden bei 
lebhafter Nachfrage willig gezahlt.

Die E isenbahnm aterial herstellenden Werke 
sind flott beschäftigt.

Den E isengiefsereien und M a s c h in e n 
fabriken fliefsen fortwährend viele Aufträge zu, so 
dafs die schon seit einiger Zeit bestehende gute Be
schäftigung derselben für längere Dauer gesichert 
erscheint. Diese günstige Lage hat auch in einer
weiteren Aufbesserung der Preise für Gufswaaren und
Röhren, sowie in einer wesentlichen Befestigung der 
Preise für Maschinen ihren Ausdruck gefunden.

Die Preise stellten sich wie folgt:
Kohlen und Koks:

Flammkohlen . . . . . .  Jt  6,60—7,40
Kokskohlen, gewaschen . . » 5,80—6,20
Coke für Hochofenwerke . . * 10,50

» » Bessemerbetrieb . » 11,00—12,00

Erze:
Gerösteter Spatheisenstein . » 13,50—14,00
Somorrostro f. a. B. Rotterdam 

bei prompter Lieferung . . » 14,75—15,00

Roheisen:
Giefsereieisen Nr. I. . . . » 63,00 —

» II. . . . » 60,00 —
» III. . . . »  57,00 —

Hämatite................................. » 63,00 —
B essem er............................ » 57,00 —
Qualitäts-Puddeleisen Nr. I . » 57,00 —

» » Siegerländer » 56,00—57,00
Ordinäres » . . . .  — —
Puddeleisen, Luxemb. Qualität » 47,00 —
Stahleisen, weifses, unter 0,1 %

Phosphor, ab Siegen. . . »  56,00 —
Thoinaseisen, deutsches . . » 47,00 —
Spiegeleisen, 10— 12% Mangan » 65,00 —
Engl. Giefsereiroheisen Nr. III 

franco Ruhrort . . . . » 58,00—58,50
Luxemburger ab Luxemburg, 

letzter P re is ........................Fr. 50,00 —
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J6 130,50 —
(Grundpreis) 

(frei Vcrbrauchs- 
stelle im ersten 

Bezirke)

Grund
preis, 

Aufschläge 
nach der 

Scala.

Gewalztes Eisen:

Stabeisen, westfälisches .
Winkel- und Façon - Eisen zu 

ähnlichen Grundpreisen als 
Stabeisen m it Aufschlägen 
nach der Scala.

Träger, ab Bur
bach . . .  J6 110,00

Bleche, Kessel- » 180,00
» secunda . . » 155,00

» dünneabKöln » 165,00
Stahldraht, 5,3 mm 

netto ab Werk » —
Draht aus Schweifs
eisen, gewöhn
licher ab Werk ca. » —

besondere Qualitäten — —

Die Berichte aus den verschiedenen Industrie- 
districten G r o f s b r i t a n n i e n  s bestätigen, dafs die 
Werke beinahe überall gut beschäftigt sind. In jedem 
Zweige der Eisen-' und Stahlindustrie hat sich, so 
berichtet die »Iron and Goal Trades Review«, die 
Thätigkeit in einer Weise gesteigert, welche man vor 

noch nicht langer Zeit für unmöglich gehalten haben 
würde.

Wenn auch seit kurzem der Middlesborougher 
floheisenmarkt etwas flau geworden, so sind doch 
die Producenten so reichlich m it Aufträgen versehen, 
dafs Roheisen sehr knapp ist. Der Vorratli in den 
öffentlichen Lagerhäusern hat bedeutend abgenommen; 
auch können die Verschiffungen aus Middlesborough 
in diesem Monat als sehr befriedigend bezeichnet werden. 
Die Glasgower Warrant-Notirung hatte gegen Mitte des 
Monats infolge der Spéculation wieder einmal starke 
Schwankungen zu erleiden. Die Stahlfabricanten 
haben vollauf zu thun. Für Ganz- und Halbfabricate 
sowie für Maschinen besteht im allgemeinen gleich

falls genügende Nachfrage. Aus Lancashire z. B.

wird u. a. mitgetheilt, dafs in Eisenbahnmaterial 
die Werke vielleicht noch nie so gut wie gegen
wärtig beschäftigt waren, und dafs man an eine 
Fortdauer dieses flotten Geschäftsganges glaube; 
die eingetretene anhaltende Besserung in den Preisen 
wird als durchaus nolhwendig betrachtet, da die 
letzteren auch jetzt noch nicht im richtigen Ver- 
hältnifs zur Steigerung der Löhne und der Kosten 
für Rohmaterialien stehen. In der Schiffsbau-Industrie 
herrscht eine noch lebhaftere Thätigkeit, als im Früh
jahr 1888.

Inzwischen befürchtet man der »Iron and Goal 
Trades Review« zufolge für die Kohlenzechen wieder 

einen Arbeiterausstand, der seitens der Eisenarbeiter 
im  Nordosten Nachahmung finden würde. Es müsse, 
so führt das genannte Blatt weiter aus, als ein 
grofses Unglück betrachtet werden, dafs eine un
verkennbare Besserung im Geschäftsgang fast regel- 
mäfsig das Vorspiel zu Unruhen und Agitationen bilde, 
aus welchen den Arbeitern, selbst wenn sie Erfolg 
bei ihren Lohnkämpfen hätten, in Wirklichkeit nur 
selten ein Gewinn erwachse.

Ein Kabelgramm des »Iron« aus NewYork vom
17. April berichtet über den a m e r i k a n i s c h e n  Eisen
markt, dafs derselbe zwar wiederum eine Einschrän
kung erfahren habe, im ganzen mache sich jedoch 
ein ziemlich fester Ton geltend. Für Anthracit-Roh- 
eisen bestehe nur eine schwache Nachfrage, aber die 
Preise würden trotzdem behauptet. In  Stabeisen sei 
der Geschäftsgang gut. — Die Abnahm e, welche 
während des letzten Jahres im Eisenbahnbau der 
Vereinigten Staaten stattgefunden, geht aus folgenden 

Zahlen klar hervor:
1888: 7100 Meilen Bahnen mit einem Verbrauch von 

1552031 t,
1887: 13 080 Meilen m it einem Verbrauch von 

2354132 t Bessemer-Schienen.
Dr. W. Bcumer.

Vereins - Nachrichten.

V e re in  d e u ts c h e r E is e n h ü tte n le u te .

Auszug aus dein P ro toko ll (ler YorstnndssUzung 

vom M ittw och , (len 17. A p r il 1SS9, 

in  Düsseldorf.

Anwesend die Herren: C. L u e g  (Vorsitz.), B r a u n s ,  
S c h l i n k ,  D a e l e n ,  I l e l m h o l t z ,  L ü r m a n n ,  
O f f e r g e l d ,  S c h m i d t ,  S e rv ae s , W e y l a n d ,  
Dr. B e u m e r  (Gast).

Entschuldigt die Herren: E l b e r s ,  B u e c k ,  H a a r 
m a n n ,  K r a b l e r ,  O s a n n ,  Dr. S c h u l z ,  Th i e l e n .  

Das Protokoll wurde geführt durch den Geschäfts

führer, Ingenienr E. S c h r ö d t e r.

Die Tagesordnung lautete:

1. Vertheilung der Aemter für das Jahr 1889, W ahl 
des Executiv-Ausschusses und der literarischen 

Commission.
2. Zuwahl von Vorstandsmitgliedern.
3. Berathung über die nächste Hauptversammlung 

des Vereins.
4. Verschiedenes.

Beginn 5 Uhr Nachmittags. Verhandelt wurde 

wie folgt:

Vor Eintritt in die Tagesordnung widmet der 
Vorsitzende dem Andenken des seit der letzten Ver
einigung verstorbenen Vorstandsmitgliedes, Herrn 
A u g u s t  M i n f s e n ,  einige warme Worte und fordert 
die Versammlung auf, sich zu erheben. (Geschieht.)

Zu 1. Durch Zuruf werden einstimmig wieder

gewählt:

Herr G. L u e g  als Vorsitzender,

„ H. B r a u n s  als I. stellvertr. Vorsitzender,

,  J. S c h l i n k  „ II. „ „

„ Ed.  E l b e r s  „ Kassenführer.

Der Executiv-Ausschufs, bestehend aus den Herren 
C. L u e g .  H.  B r a u n s ,  J. S c h l i n k ,  A. T h i e l e n ,  
wird sodann ebenfalls durch Zuruf wiedergewählt, 

ebenso die literarische Commission, welche sich 
aus den Herren S c h l i n k  (Vorsitzender), B r a u n s ,  
L ü r m a n n  und ferner aus den Herren O f f e r g e l d  
und T h i e l e n  als Stellvertretern zusammenselzt.

Die Anwesenden nehmen die Aemter dankend an ; 
dem bewährten Kassenführer, Herrn E l b e r s ,  wird 

seitens der Versammlung besonderer Dank für seine 

Mühewaltung ausgesprochen.



45G Nr. 5. „ S T A H L  UND E I S E N . “ Mai 1889.

Zu 2. An Stelle des verstorbenen Herrn M i n f s e n  
wird Herr F. A s t h o e  we r  -Essen gewählt; ferner 

werden die Herren Director Ew. D ittm ar-Eschw eiler 
und Director W. Paraqu in-B urbac.il dem Vorstande 
einstimmig zugewählt. Die Bestätigung dieser Wahlen 
hat durch die nächste Hauptversammlung zu erfolgen.

Zu 3. Als Vorträge für die nächste Hauptversamm
lung werden in Aussicht genommen:

I. Neue Condensations-Einrichtungen (Syst. Theisen 
und Weifs).

II. Die Reinigung von Speisewasser für Dampfkessel- 
Anlagen; Berichterstatter Herr N im  ax-Köln.

III. Die Einführung von Güterwagen gröfserer Lade
fähigkeit. Besprechung eingeleitet durch Herrn 
M acco-Siegen.

Als Tag der Versammlung wird Sonntag, der 
30. Jun i, als Ort Köln festgesetzt.

Zu 4, Die Auflage der »Vorschriften für Liefe
rungen von Eisen und Stahl« wird zunächst auf 2000 
Exemplare bemessen; die Ausstattung soll dieselbe 

sein, wie diejenige des Entwurfs. Der Preis für das 
Exemplar wird auf 25 festgesetzt.

Da Weiteres nicht zu verhandeln war, erfolgte 
um 7'/( Uhr Schlufs der Sitzung,

Düsseldorf, den 18. April 1889.

E. ScJirödter.

Auszug ans dem Protokoll über die Gcsammtsitzung 

(lei- Commission zur Aufstellung der »Vorschriften 

für Lieferungen von Eisen und Stahl« in Düsseldorf 

niu 17. April 1SS9.

Anwesend die Herren: C. L u e g  (Vorsitz.), B r a u n s ,  
V e h l i n g ,  J a c o b i ,  W i e t h a u s ,  V a h l k a m p f ,  
G u i l l e a u m e ,  P a r a q u i n ,  B o o s ,  B o e c k e r ,  

O t t o ,  R o e c k i n g ,  ü f f e r g e l d ,  S c h a e f e r ,  
Sct i  1 i n k , S e r v a e s ,  S c h r ö d l e r .

Entschuldigt die Herren: T h i e l e n ,  K a m p .

Beginn 2 ‘ /2  Uhr.

Zunächst wird über die Abtheilung »E. Draht« 
verhandelt. Es wird darauf aufmerksam gemacht, 
dafs in dieser Abtheilung Walzdraht fehle; die Aus
arbeitung der Vorschriften über denselben wird an 
die Untercommission, welche sich zu diesem Zwecke 
durch Zuwahl der Herren S p a n n a g e l  und M a l z  
verstärkt, verwiesen. Dabei wird der Beschlufs gefafst, 
dafs, falls bei den Beschlüssen dieser Commission 
2/a Majorität erzielt w ird, diese Beschlüsse als durch 
die Gesammt- Commission genehmigt gelten sollen; 
andernfalls sollen sie auf die »Vorschriften« ohne 
Einflufs sein. Dann werden die vorliegenden Be
stimmungen (siehe Entwurf Seite 42 bis 44) m it ein
zelnen Abänderungen, welche die Untercommission 
vorschlägt, genehmigt.

Es folgt dann das Eisenbahnmaterial. Commission 
beschliefst, die Zahl 45 für die Festigkeit bei Schienen 
bestehen zu lassen;

ferner den Antrag B a g g e s e n  in bezug auf die 
Verwiegung anzunehmen, ebenso den Antrag F i s c h e r  
in bezug auf die Lochung der Schwellen.

Bei der Abtheilung »Bauwerkeisen« wird auf 
Grund einer Berichterstattung des Herrn O f f e r g e l d  
über die bezüglichen Anträge die Vornahme einzelner 
Abänderungen beschlossen.

Bei der Abtheilung »Bleche« w’erden die Vor

schläge der Untercommission aus der Sitzung vom
5, April d. J. angenommen.

Da Weiteres nicht zu verhandeln war, schlofs der 
Vorsitzende m it dem Ausdrucke des Dankes an sämmt- 
liciie Herren für ihre Mitwirkung und Vollendung der 
wichtigen Arbeit die Sitzung um 5 Uhr.

Düsseldorf, den 18. April 1889.

E. Schrödter.

Protokoll (1er Sitzung der Untercomniission zur 

Aufstellung (1er Vorschriften fü r »Draht« am 

Dienstag, den 23. April 1SS9, in Düsseldorf.

Anwesend die Herren.- G u i l l e a u m e ,  B o os , W i e l 
h a u s ,  M a l z ,  S p a n  n a  gel .

Entschuldigt: Herr B o e c k e r .

Versammlung beschliefst, von einer Aufnahme 
besonderer Vorschriften über Walzdraht und Knüppel 
abzusehen.

V. g. u.

(Folgen die Unterschriften.)

Aenderungen im Mitgüeder-Verzeichnifs.

Bazant, Joh., Civilingenieur, W ien III, Seidlgasse 30.
Marx, Emil, Director der Bismarckhütte, Actien- 

gesellschaft für Eisenhüttenbetrieb, Bismarckhülte 

bei Schwientochlowitz O.-S.
Michler, A., Ingenieur des Peiner Walzwerks, Peine.
Toldt, Friedr., Ingenieur, Vordernberg, Steiermark.
Triimpelmaim, P., Director der Maschinenfabrik »Hohen

zollern«, Acliengesellschaft für Locomotivbau, 
Düsseldorf.

N e u e  M i t g l i e d e r :

Cobianchi, Giuseppe, Ingenieur, z. Zt. Haspe i. W.
Ilcssenbrucli, Oberingenieur der Baroper Maschiuen- 

bau-Actiengesellschaft, Barop bei Dortmund.
Moenting, Emil, Ingenieur bei Grillo, Funcke & Co., 

Schalke i. W .

Zur gefälligen Nachricht.

Den für die Herren Mitglieder des »Vereins deut

scher Eisenhüttenleute« bestimmlen Exemplaren der 

diesmaligen Ausgabe unserer Zeitschrift ist das Mit- 

gliederverzeichnifs für das Jahr 1889 beigelegt worden.



Mai 1889. „ S T A H L  UND E IS E N . “ Nr. 5. 457

A vi g- xx s t M i n fs e 11 f

(1828 —  1889).

Am 20. März verstarb zu Essen a. d. R, ein ver
dientes und.  angesehenes Mitglied des Vorstandes 
unseres »Vereins deutscher Eisenhültenleule«, Herr 
A u g u s t  Mi n f sen .  Geboren am 17. November 1828, 
war er bis vor kurzem eine fast jugendlich frische Er
scheinung m it ungebleichtem vollem Haar, strammer 
Haltung und elastischem Gang, wenngleich er schon 
seit Jahren an Gichtanfällen litt, die er mit grofser 
Geduld trug und anscheinend leicht überwand. In 
letzter Zeit wiederholten dieselben sich indefs häufiger 
und heftiger. Am 10. Februar legte er sich, um nicht 
wieder aufzustehen. — Nachdem er das Gymnasium 
in Jever im Herzoglhum Oldenburg, wo sein Väter 
Director der städtischen Töchterschule war, und dar
auf das Polytechnikum in Hannover durchgemacht 

hatte, trat er im Jahre 1850 in die Praxis, zunächst in 
Magdeburg als Maschinenschlosser
lehrling, und fand seinen Weg 
ohne Verbindungen und Empfeh

lungen lediglich durch grofse 
Tüchtigkeit.

Nach wenigen Jahren wurde 

er bei einer in Deutschland Berg
bau treibenden französischen Ge
sellschaft in Ruhrort angestellt, 

von wo ihn indefs der Vorsitzende 
des Verwaltungsraths, der seinen 
Werth erkannte, bald als Ver
trauensmann in sein Bankgeschäft 
nach Paris zog. Hier fand Minfsen 
Gelegenheit, seine Ausbildung nach 
der kaufmännischen Seite zu er

gänzen und durch Reisen in Frank
reich, wie früher schon in England, 
später in Italien, Rufsland und 
Skandinavien, zu bereichern. —
Im  Jahre 1859 trat er in die Egell- 
sche Maschinenfabrik in Berlin, 
wo er nach wenigen Jahren Ober
ingenieur und die Seele des Geschäfts wurde, so 
dafs man ihn , nachdem er kurze Zeit als Director 
der Nering-Bögelschen Werke in Ysselhurg thätig 
gewesen war,  im Jahre 1871 an die Spitze der aus 
den Egellschen Werken inzwischen gegründeten Aclieu- 

gesellschaft berief. Im Laufe der Zeit ergaben sich 
indefs Meinungsverschiedenheiten über die Geschäfts
führung, und Minfsen, der ein sehr bestimmtes Ge
fühl für die eigene Verantwortlichkeit hatte, stand 
nicht an, seine gut dolirte Stellung 1874 aufzugeben, 
obwohl er Haupt einer zahlreichen Familie und durch 
Vermögen keineswegs unabhängig war. —  Indefs nicht 
lange sollte er feiern. Der Geheime Commerzienrath 
A l f r e d  K r u p p  war auf ihn aufmerksam geworden 
und berief ihn in seine Essener Werke auf einen 
ebenso hervorragenden wie schwierigen technisch
kaufmännischen Vertrauensposten, den er bis zu 
seinem Tode fast fünfzehn Jahre hindurch innehatte.

Was er hier geleistet, entzieht sich der Oeffenlliehkeit. 
Aber Alle, die innerhalb seiner Zuständigkeit m it der 
Firma Krupp zu tliun hatten, wissen, dafs Minfsen 
seine Stellung m it Erfolg und stets wachsendem Ein- 
ilufs verwaltete. Aeufserlich zeigte sich das auch 
darin , dafs ihm  vor reichlich Jahresfrist Procura 

ertheilt wurde.
Dem Vorstande des »Vereins deutscher Eisen- 

hüttenleute«, dem er seit der Gründung des Vereins 
angehörte, war er ein stets rath- und thalbereites 
Mitglied; der »Verein deutscher Eisen- und Stahl- 
Industrieller« erwählte ihn zum Delegirten für den 
»Centralverband deutscher Industrieller« und entsandte 
ihn in die wichtige, vom Eisenhahnminister berufene 
»Commission für Ueberwachung der Versuche m it Eisen- 
hahnmaterialien«, sowie in die nicht minder wichtige 

»Ständige Commission zur Ver
einbarung einheitlicher Unter
suchungsmethoden bei der P rü
fung von Bau- und Constructions- 
materialien auf ihre mechanischen 
Eigenschaften«.

Im  Jahre 1856 führte Minfsen 
die längst erkorene Braut als Gattin 
in sein Heim zu Versailles ein. 
Der überaus glücklichen Ehe ent
sprangen acht Kinder. Aber auch 

§|: harte Prüfungen blieben nicht aus.

lt. Zwei Kinder starben im zarten 
%&£■ Aller. Einen erwachsenen be- 
H ; .  gabten Sohn und eine zur Juug- 

K  frau lieblich erblühende Tochter 
|| mufslen die Eltern, tiet gebeugt, 

ins Grab senken. Innere Fröiti- 
p  migkeit und die heilende Macht 

jj eines glücklichen Familienlebens 
erleichterte den Hinterbliebenen, 
dies Schwere zu tragen. Möge 

denselben dadurch im Sinne des 
so plötzlich Dahingeschiedenen auch der jetzige herbe 
Trennungsschmerz verklärt werden.

August Minfsen war von grofser, schöner Gestalt, 
ausgestattet m it reichen Gaben des Geistes und Ge- 
müths, von selbständiger Meinung und consequenlcr 
Energie, ein Mann aus einem Gufs, treu seiner Pflicht, 
treu vor Allem sich selbst, ein liebevoller Galle und 
Vater, ein wahrer Freund seinen Freunden. Von 
grofser technischer, geschäftlicher und allgemeiner 
Bildung, m it offenem Sinn für Alles, gewann seine 
selbstlose und sachliche, Iebens- und schaflensfreudige 

Persönlichkeit bei grofser Geradheit durch eine aus 
dem Herzen entspringende Liebenswürdigkeit, durch 
Humor und Lauterkeit des Charakters A lle , die mit 
ihm — sei es geschäftlich, sei es gesellig — in nähere 

Berührung traten. — Po wird sein Bild unter uns 
forlleben. Sanft ruhe seine Asche!

S. G.
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Büch erschau.

Bergwerks- und Iliittenkarte des westfälischen 
Oberbergamtsbezirks (Dortmund)- Z w ö l f t e  

bereicherte und verbesserte Auflage mit drei 

Nebenkarten, einem Seiger- und Querprofil. 

Essen, G. D. Bädeker 1889. Preis 3,50 J6 .

Das Eisenbahnnetz, welches den westfälischen 
Oberbergamtsbezirk Dortmund durchzieht, ist bekannt
lich das dichteste von ganz Deutschland und eine 
Orientirung in demselben infolgedessen auch auf den 
in grölsestem Mafsstabe angelegten Eisenbahnkarten 
eine äufserst schwierige. Einen klaren Ueherblick 
gewährt dagegen die vorstehend genannte Bergwerks
und Hüttenkarte, welche die sämmtliehen Eisenbahn
linien in verschiedenen Farben vorführt und so ein 
plastisch-genaues Bild der zahlreichen Schienenwege 
giebt. Wir sehen hier in dem Staatsbahneunetz 
die Köln - Mindener Eisenbahn (gelb), die Rheinische 
[rechtsrh.j (grün), die Berg.-Märk. (schwarz), die West
falische [rechtsrh.] (roth), die Dortmund -Enscheder 
(blau) und die Niederländisch-Westfälische Eisenbahn 
(schwarz-woifs). Aufserdem sind die Kohlenzweig
bahnen, mit den Anschlufspunkten, Flüsse, Chausseen, 
Städte, Dörfer u. s. w. des Oberbergamtsbezirks Dort
mund kenntlich gemacht. Stellt sich somit einerseits 
diese Karte als eine vortreffliche Verkehrskarte für 
den niederrheinisch-westfälischen Bezirk dar, so ent
hält sie andererseits die sämmtliehen Steinkohlen- und 
Eisensteingruben, die Kokereien, Briquetts-Anlagen, 
Eisen- und Hüttenwerke und giebt auf diese Weise 
einen vortrefflichen Ueberblick über die topographische 
Vertheilung der sämmtliehen industriellen Etablisse
ments. Was die Genauigkeit der Karte anbelangt, so 
haben wir diese neue (12.) bereicherte und verbesserte 
Auflage in der Weise einer Prüfung unterzogen, dafs 
wir die Darstellung der Bezirke, in denen wir eine 
auf persönlicher Anschauung beruhende Kenntnifs 
der betreffenden Anlagen besitzen, besonders prüften. 
Das Ergebnils bestand in der Feststellung einer völlig 
fehlerfreien kartographischen Darstellung. Die Um
gebung von Essen, Duisburg, Ruhrort und Dortmund 
hat auf gut ausgeführten Nebenkärtchen eine sorg
fältige, vergröfserte Wiedergabe gefunden. Sehr in- 
strucliv ist das im Mafsstab von 1 : 6000 beigegebene 
Seigerprofil durch die Flötzlagerung des westfälischen 
Steinkohlenbeckens, sowie das Querprofil durch das 
westfälische Steinkohlengebirge nach der Linie Reck
linghausen, Bochum, Sprockhövel. Als Anhang zur 
Karte giebt die Verlagshandlung ein alphabetisches 
'Verzeichnifs der Steinkohlen- und Eisensteingruben 
des Bezirks nebst Angabe der Bergreviere, Post- und

Eisenbahnstationen, Kohlensorten, Aufbereitung, För- 
derschächte, Förderung und Koksproduction im Jahre 
18S8, welche einerseits das Auffinden erleichtert, 
andererseits einen mit werthvollstem statistischen 
Material ausgestatteten Führer durch die Stätten des 
niederrheinisch-westfalischen Gewerbeffeifses gewährt.

Dr. D.

Die chemischen Elemente. Didaktisch-historisch- 

teleologisclie Rhapsodien aus den ^unterlassenen 

Papieren des Emu Ceka. Zweite verbesserte 

und vermehrte Auflage, herausgegeben und 

allen gebildeten Deutschen gewidmet von 

H e i l e b  E t  n o c h .  Aachen bei Rud. Barth, 

Preis 2 Jh .

Das hübsch ausgestattete, 136 Seiten starke Büch
lein enthält viele Hundert sehr lustiger Knittelverse, 
welche die Entdeckung und die wichtigsten Eigen
schaften der chemischen Elemente in gedrängter Form 
besingen. Dasselbe wird allen denen, die jemals mit 
der Chemie in Berührung gekommen sind, eine ver
gnügte, vielleicht auch lehrreiche Stunde bereiten, da 
der Verfasser über ebensoviel Witz wie Gelehrsam
keit verfügt.

Die ersten Verse des Vorwortes seien zur besseren 
Kennzeichnung des Büchleins nachstehend abgedruckt: 

Oftmals wird der Mensch verdriefslich,
Wenn er ochst, und findet schliefslich,
Dafs von all dem vielen Lesen 
Klein nur der Erfolg gewesen,
Weil gewesen ihm zur Frist 
Treu nicht das Gedächtnifs ist.
Fängt er nun von vorne an,
Ist er meist nicht besser dran:
Fühlt vielmehr sich bafs verdummt.
Aehnlich dacht’ auch sicher Zumpt,
Als er seine Reim’ erfand,
Männiglich gar wohl bekannt.

u. s. w.

Die zweite Auflage ist im Verhältnifs zur ersten 
um etwa ein Drittel vermehrt, da der Verfasser die 
Entdeckungen der letzten 10 Jahre entsprechend be
rücksichtigt hat; so sind dem Germanium stark zwei 
Seiten gewidmet, desgleichen auch der endlichen 
Isolirung des Fluors. Die neue Auflage wird dem 
lustigen Büchlein zu seinen treuen alten Freunden 
sicher viele neue gewinnen.

— ------ -43E3------------

Die nächste Hauptversammlung des Vereins deutscher Eisenhiittenleute
findet am S o n n t a g ,  d e n  130. J u n i  1 8 8 0 ,  M ittags 12 Uhr beginnend, in den Räumen der

Civil-Caslno-Gesellschaft in K ö ln  statt.

T a fr e s  -  O r d n u n g :
1. Geschäftliche Mittheilungen.
2. Neuere Condensations ■ Einrichtungen. Eingeleitet von Herrn H el m h o ltz  - Bochum ; Vorträge 

über die Systeme Theisen und Weifs.
3. Die Reinigung von Speisewasser für Dampfkessel-Anlagen; Berichterstatter Herr Nimax-Köln.
4. Die E inführung von Güterwagen gröfserer Ladefähigkeit; Besprechung eingeleitet durch 

Herrn Macco-Siegen.

Zu dieser.Versammlung werden die Herren Mitglieder noch besondere Einladung erhalten.

Der Geschäftsführer: E. Schröditr.
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